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InformationsZentrum Beton

Im Herzen Berlins richtet das Infor-
mationsZentrum Beton, die Beuth
Hochschule für Technik, die Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft
(HTW) und die Technische Universität
Berlin (TU) zum 9. Mal die Betonfach-
tagung aus. In vier Themenfeldern
wird über zwei Vortragstage zu neues-
ten Entwicklungen rund um die Be-
tonbauweise berichtet. 

Wir laden Sie gemeinsam recht herz-
lich zu zwei ereignis- und diskussionsrei-
chen Tagen nebst einer umfangreichen
Fachausstellung nach Berlin ein. Infor-
mationen und Anmeldung unter
www.betonfachtagung.de.

Die vier Themenfelder
In der Session Infrastruktur widmen

sich die Referenten der Thematik Bau-
werksdiagnose zur Erhaltung der Infra-

struktur, dem Potential von Beton im
kommunalen Straßenbau sowie den ver-
änderten Regelwerken zum Neubau von
Wasserbauwerken. 

Die zweite Session Recycling/End of
Life steht ganz im Zeichen der Nachhal-
tigkeit und dem schonenden Umgang
mit unseren Ressourcen. Es werden
Möglichkeiten der Wiederverwendung/
Aufbereitung von Beton vorgestellt. Hier-
für müssen bereits in der Planungspha-
se Vorgaben und Schnittstellen beachtet
werden, um später die Werkstoffe min-
destens gleichwertig einsetzen zu kön-
nen. 

Der zweite Tag startet mit der Session
Dauerhaftigkeit. Es werden neue Ver-
fahren zur Betonanalytik vorgestellt so-
wie Fragen zum Frost- und Frost-Tau-
mittel-Widerstand von Beton beantwor-
tet. Zudem wird die Vermeidung einer
schädigenden AKR im Betonstraßenbau

und die Weiterentwicklung der DIN 1045
Teil 2 behandelt. 

In der abschließenden Session Inno-
vationen im Bauwesen werden die in-
teressantesten Entwicklungen und zu-
kunftsweisende Technologien im Beton-
bau aufgezeigt. Hierzu zählen Infra-
leichtbetone, der 3D-Druck und klinker-
effiziente Zemente.

Wir bieten Unternehmen, öffentliche
Auftraggebern die Möglichkeit sich auf
die kommenden Veränderungen einzu-
stellen und die Fragen der Zukunft zu
beantworten.
www.betonfachtagung.de

9. Betonfachtagung in Berlin
12. und 13. November 2019 – jetzt anmelden

nutzten Dachflächen mit Personen- und
Kraftfahrzeugverkehr muss auf eine aus-
reichend druckstabile Wärmedämmung
geachtet werden. 

2. Die Windsogsicherung
Die lose auf die Dachabdichtung ver-

legten Wärmedämmplatten müssen
durch Auflast (Kies, Platten, Gründach)
windsogsicher fixiert werden. Dies kann
im Begrünungsfall ein geeigneter Grün-
dachaufbau übernehmen. Die Anforde-
rungen an den Gründachaufbau hängen
von den objektspezifischen Gegeben-
heiten (Lage, Gebäudehöhe, Dachgeo-
metrie) ab. Anforderungen und passen-
der Gründachaufbau werden berechnet.

3. Die Dampfdurchlässigkeit des 
Gründachaufbaus

Für ein funktionierendes Gründach ist
die wichtigste Bedingung der dampf-
durchlässige Gründachaufbau. Grund-
voraussetzung dabei ist eine geeignete
Dränage, die ausreichend belüftet ist
und eine Wasserdampfdiffusion über die
Dachbegrünung an die Umgebung zu-
lässt. Das verhindert einen dauerhaften
Wasseranstau auf dem Dach, der bau-
technisch nicht zulässig ist.

Der Bundesverband GebäudeGrün
e.V. (BuGG) ist derzeit mit einer Projekt-
gruppe dabei, die BuGG-Fachinforma-
tion „Begrüntes Umkehrdach“ zu erstel-

len. Darin sind dann ausführlicher geeig-
nete Aufbauten beschrieben.

Was liegt alles im Aufgabenbereich
Ihres Bundesverbandes?

Der Bundesverband GebäudeGrün
ging 2018 aus der Verschmelzung der
beiden über viele Jahrzehnte etablierten
Verbände Deutscher Dachgärtner Ver-
band e.V. (DDV) und Fachvereinigung
Bauwerksbegrünung e.V. (FBB) hervor.
Der BuGG ist Fachverband und Interes-
sensvertretung gleichermaßen für Unter-
nehmen, Städte, Hochschulen, Organi-
sationen und alle Interessierten rund um
die Gebäudebegrünung (Dach-, Fassa-
den- und Innenraumbegrünung). Die Mit-
gliederzahl beläuft sich auf fast 350 Mit-
glieder aus verschiedenen Bereichen
rund um die Dach-, Fassaden- und In-
nenraumbegrünung. Wir erstellen unter
anderen Arbeitshilfen zu verschiedenen
Themen rund um die Gebäudebegrü-
nung, wie: „Sicherer Gewerkeübergang“,
„1x1 der Dachbegrünung“, „Leitfaden für
Kommunen“. Unsere langjährige Kom-
petenz bringen wir in Planungs- und
Ausführungshilfen wie z.B. die „Liste
wurzelfester Bahnen und Beschichtun-
gen“ ein, wir betreiben Richtlinienarbeit
bei der FLL und initiieren und begleiten
Forschungsprojekte. Im Herbst wollen
wir erstmals den „BuGG-Marktreport Ge-
bäudegrün 2019“ veröffentlichen.
www.gebaeudegruen.info 

Bundesverband GebäudeGrün e.V. Ausgewählte Produktinformationen
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Auf der letzten Vertreterversammlung
wurde einmal mehr mit großer Sorge
beklagt, dass die Archive für Statikun-
terlagen in den Bezirken teilweise lük-
kenhaft, teilweise gar nicht geführt
würden. Bestandsunterlagen seien
zum Teil gar nicht mehr verfügbar. Der
Vorstand, der in dieser Sache schon
wiederholt Vorstöße in Richtung Bezir-
ke in der Vergangenheit gemacht hat,
hat sich der Sache angenommen und
an alle Bezirksbürgermeister und auch
an die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung sich schriftlich gewandt. 

Tatsache ist, dass die Pflicht des Bau-
herrn, die Bestandsunterlagen selbst
aufzubewahren, nicht lückenlos wahr-
genommen wird und mit jedem Eigen-
tümerwechsel die große Gefahr be-
steht, dass die statischen Berechnun-
gen und die relevanten Ausführungs-
unterlagen für immer verlorengehen.
Dann oft notwendige Bestandsunter-
suchungen können niemals Bestands-
unterlagen ersetzen. Oft droht dann
sogar der Abriss wertvoller Bausub-
stanz. Unseres Erachtens gibt damit die
öffentliche Hand fahrlässig sowohl die
bauordnungsrechtliche Verpflichtung
preis, für Standsicherheit zu sorgen, als
auch die Daseinsvorsorge zu gewähr-
leisten. 

Obgleich nach § 18 BauVerfV der Bau-
herr verpflichtet ist, Stand- und Brand-
schutznachweise aufzubewahren, pos-
tuliert gleichwohl § 18 Satz 4 BauVerfV
die digitale Archivierungspflicht der
Bauaufsichtsbehörde. Dort heißt es:
„Die Bauaufsichtsbehörde hat die in
Satz 1 genannten Unterlagen bis zur
Beseitigung der baulichen Anlage…
zumindest in elektronischer Form auf-
zubewahren.“

Nun hat unsere Umfrage bei allen
Bezirksämtern aber ergeben, dass
genau diese Verpflichtung der Bezirke
gerade nicht oder „noch nicht lücken-
los“ umgesetzt wird. Auch andere Fra-
gen unserer Schreiben an die Bezirks-
bürgermeister wurden durchaus nicht
befriedigend beantwortet. Unter an-
derem die Fragen nach der Umsetzung
der Archivierungspflicht, in welchem
Format diese archiviert würden und ob
die Bauverwaltung die digitale Aufbe-
wahrungsform für zukunftssicher hal-

te, nachdem auch Verfilmungen mit
mikrofiche heute nur noch sehr auf-
wendig zu lesen seien. Auch wurde die
Frage nach der Sinnhaftigkeit eines
zentralen Berliner Bauarchivs gestellt.
Wir haben alle diese Fragen und Ant-
worten aufbereitet und der Obersten
Bauaufsicht mit der Bitte um eine Stel-
lungnahme und um ein Gespräch zuge-
leitet. Über das Ergebnis werden wir
Sie zügig informieren. 

Die Vermittlung eines guten Mathema-
tikunterrichts an unseren Schulen ist
uns Ingenieuren wichtiges Anliegen.
Nur wer keine Angst vor Mathe hat
und wer gut Mathe kann, kann später
ein guter Ingenieur oder Naturwissen-
schaftler werden.

Daher sehen wir als Baukammer mit
Sorge, wenn die Abiturprüfungen in
Mathematik in der Presse – so wie
jüngst – in die Kritik kommen. Auch das
Leistungsniveau der Mathematiklei-
stungskurse ist derzeit entweder zu
hoch oder aber das Niveau der Schüler
zu niedrig, so dass viele Schüler, die ein
gutes Abitur machen wollen, den
Matheleistungskurs lieber vermeiden.
Deshalb haben wir u. a. die Senatorin
für Bildung, Jugend und Familie, den
Präsidenten des Deutschen Lehrerver-
bandes sowie den Präsidenten des
Brandenburgischen Pädagogenverban-
des angeschrieben und um Stellung-
nahme gebeten. Die vorgenannten
Institutionen haben geantwortet und
mit der Senatsverwaltung für Bildung,

Jugend und Familie, Herrn Oberschul-
rat Ralf Punkenburg, wurde am
09.08.19 in den Räumen der Baukam-
mer ein längeres Gespräch geführt. 

Ergebnis: Zwar ist die Baukammer Ber-
lin naturgemäß nicht in der Lage,
gesellschaftliche Verwerfungen, die zu
einer Geringschätzung des Mathema-
tikunterrichts und auch der schulischen
Bildung insgesamt beitragen, zu hei-
len. Was wir machen können, ist – und
das wurde mit dem Oberschulrat
besprochen – neben unseren ohnehin
schon außergewöhnlichen Aktivitäten
an Schulen und Universitäten (Schüler-
wettbewerb und Baukammerpreis) ein
freiwilliges technisches Jahr nach dem
Abitur oder nach der zehnten Klasse
über unsere Ingenieurbüros zu unter-
stützen oder Schulpflichtpraktika nach
der neunten Klasse ebenfalls über und
in unseren Ingenieurbüros anzubieten.
Das setzt natürlich voraus, dass genü-
gend Mitglieder bereit wären, an ent-
sprechenden Fördermaßnahmen teil-
zunehmen. Langfristig ist dies sicher
auch für die insofern hilfsbereiten Mit-
glieder/Ingenieurbüros von Gewinn,
denn auf diese Weise ließen sich viel-
leicht schon frühzeitig Beziehungen
und Kontakte zu möglichen späteren
Büromitarbeitern anbahnen. Ganz
abgesehen von der berufspolitischen
Aufgabe, junge Menschen rechtzeitig
für die MINT-Fächer in den Schulen und
im Studium zu sensibilisieren. Auch
wurde besprochen, die Ingenieurwis-
senschaften an ausgewählten Gymna-
sien im Rahmen von Unterrichtsprojek-
ten mit ingenieurwissenschaftlicher
Perspektive vorzustellen. Der Ober-
schulrat, er hat die Fachaufsicht für
Mathematik und Informatik, hat zuge-
sichert, den engen Kontakt mit uns
fortzuführen. 

Zu den aktuellen baupolitischen Fra-
gen in Berlin: Mietendeckel, Berliner
Verkehrspolitik und Bauen in der Bür-
gerstadt Buch haben wir klar Stellung
bezogen. Ich darf insoweit auf die ent-
sprechenden Veröffentlichungen hier
in diesem Heft verweisen. Für mich
jedenfalls ist eines klar: Wir leben in
einer freien Marktwirtschaft und nicht
in einer Planwirtschaft. Und ob es sozi-
al ist, den Wohnungsbestand in Gefahr
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zu bringen, indem man ihn durch
unausgegorene Mietendeckel herun-
terkommen lässt oder gar nicht mehr
vermietet, weil es sich vielleicht dann
nicht mehr lohnt, mag jeder selbst
beurteilen. Durch diese Maßnahmen
jedenfalls wird keine einzige Wohnung
entstehen. Der Wohnungsbau ist ohne-
hin überfrachtet mit anspruchsvoller
Gebäudetechnik als einem der größten
Kostentreiber beim Neubau, hohen
EnEV-Standards, einer hohen zweiten
Miete (Stromverbrauch), zunehmen-
dem Handwerkermangel, der zu
hohen Kosten führt etc. Wir sollten uns
also gut überlegen, was und wie viel
wir Bauherren in dieser Stadt noch
zumuten dürfen.

Am 12.09.19 fand in unseren neuen
Räumen der erste Empfang für unsere
neuen Mitglieder statt (Fotos oben).
Ich habe mich sehr gefreut, die Neuauf-
genommenen persönlich zu begrüßen
und es gefällt mir, dass immer mehr
außerordentliche Mitglieder, sprich
Studenten, ihr Interesse für eine Mit-
gliedschaft in der Baukammer bekun-
den. Dies ist sicher auch vernünftig,
denn der Besuch unserer Fort- und Wei-

terbildungsveranstaltungen ist kosten-
frei, wenn eine Mitgliedschaft in der
Baukammer für nur 30 Euro pro Jahr
besteht. Ich kann nur dringend emp-
fehlen, hiervor Gebrauch zu machen
und die wirklich ausgezeichneten Fort-
und Weiterbildungsveranstaltungen
der Baukammer Berlin in Anspruch zu
nehmen. 

Am 06.09.19 hatte ich Gelegenheit,
zwei weitere Prüfsachverständige für
energetische Gebäudeplanung hier in

unseren Räumen anzuerkennen. Der
Andrang ist auch insofern offenbar
ungebrochen und ich beglückwünsche
unsere neuen Prüfsachverständigen zu
ihrer bestandenen durchaus an-
spruchsvollen Prüfung und wünsche
ihnen sehr viel Erfolg und Freude bei
ihrer neuen beruflichen Aufgabe. In
meiner kurzen Ansprache habe ich dar-
auf hingewiesen, dass unabhängig von
der sorgfältigen Prüfung, ob die Pla-
nungsvorgaben auch baulich umge-
setzt werden, es bei der energetischen
Gebäudeplanung um einen ganzheitli-
chen, vor allem wirtschaftlichen Ansatz
gehen muss und nicht darum, stur Prüf-
parameter abzuarbeiten. Oft sind ein-
fache Maßnahmen wirtschaftlicher
und führen zu erheblicher Energieein-
sparung als ein formalistisches Abprü-
fen und Abarbeiten von Bürokratie.
Sicher: Normen sind dafür da, einge-
halten zu werden, doch sie sind kein
Selbstzweck (Foto links).

Auch was die Anerkennung ausländi-
scher Studienabschlüsse angeht, so
sind wir weiterhin bemüht, sehr wohl-
wollend ausländischen Antragstellern
die Möglichkeit zu geben, sich „Inge-
nieur/Ingenieurin“ nach dem Berliner
Ingenieurgesetz nennen zu dürfen. Die
Erfolgsquote der Antragsteller liegt bei
rund 90 Prozent, womit wir all denen,
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die hier in Berlin die Berufsbezeich-
nung „Ingenieur“ tragen wollen, ger-
ne entgegenkommen. Gleichwohl: Die
Qualifikationsvoraussetzungen, an die
Gleichwertigkeit mit deutschen Inge-
nieurabschlüssen sowie ein Mindest-
maß an deutschen Sprachkenntnissen
sind unabdingbar und in Umsetzung
unserer Aufgabe als Berufsaufsicht
prüfen wir das sehr genau (Grafik, sie-
he rechts).

Über die Rechtsfolgen der Unwirksam-
keit unserer HOAI im Hinblick auf die
Mindest- und Höchstsätze wurde in
den letzten Tagen und Wochen ausgie-
big in den einschlägigen Berufsorgani-
sationen und der Presse berichtet.
Ersparen Sie mir hierzu weitere Kom-
mentare – alles ist mehrfach gesagt.
Ich darf insoweit auf die Hinweise und
Fachaufsätze hier in diesem Heft ver-
weisen. 

Zum Punkt BIM–Fort- und Weiterbil-
dung nur kurz die folgenden Informa-
tionen: Zurzeit wird von BIngK und
BAK in enger Abstimmung mit dem
Bundesbauministerium und dem Amt
für Bundesbau in Mainz (ABB) ein Cur-
riculum für den Kurs „BIM Professio-
nal“ erarbeitet. Grundlage dieses Cur-
riculums wird die Richtlinie BS/VDI
2552 Bl. 8.2 sein, die im Herbst veröf-
fentlicht werden  soll. Erfreulich ist in
diesem Zusammenhang, dass damit die
gute Zusammenarbeit mit dem Bun-
desbauministerium und dem ABB im
Rahmen des BIM-Basiskurses fortge-
setzt wird. So soll es beim darauf auf-
bauenden „BIM Professional“ bei-
spielsweise auch die Möglichkeit der
gemeinsamen Schulung von Planern
und Mitarbeitern der Auftragsverwal-
tung und der Länder geben. In jedem
Fall ist vorgesehen, das Curriculum
nach Fertigstellung den Kammern zur
Verfügung zu stellen. Soweit aus der
Bundesingenieurkammer dazu. 

Des Weiteren darf ich aus der Bundes-
ingenieurkammer berichten, dass die
Bundesingenieurkammer den so ge-
nannten „Clean Power Net Workshop
2019“ unterstützt. Dabei handelt es
sich um die nationale Organisation
Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
technologie GmbH, die eine 100-pro-
zentige Gesellschaft des Bundes ist. Die
NOW koordiniert und steuert im Auf-
trag der Bundesrepublik Deutschland
das nationale Innovationsprogramm
Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
technologie sowie weitere Förderpro-
gramme. Diese initiiert und koordiniert
den o. g. Workshop. Am 07.11.2019
wird ein gemeinsamer Anwender-
workshop in Berlin stattfinden, der von
der Bundesingenieurkammer mitge-
fördert wird.  Inhalt dieses Workshops
ist die Planung sicherer, innovativer,
energieeffizienter und CO2-reduzier-
ter Stromversorgungslösungen mittels
Brennstoffzellentechnologie. Konkre-

te Nachfragen hierzu bitte direkt bei
der Bundesingenieurkammer. 

Die Bundesingenieurkammer hat sich
sowohl im Rahmen des Wohngipfels
mit Bundesminister Seehofer als auch
in der Baukostensenkungskommission
für die Einführung einer Folgenkosten-
abschätzung in der Normung einge-
setzt. Das BMI hat hierzu ein For-
schungsvorhaben zur „Prüfung der
Kostenauswirkungen von Baunormen
auf den Wohnungsbau und Einsparpo-
tenziale – Umsetzung von Empfehlun-
gen der Baukostensenkungskommissi-
on“ ausgeschrieben. Das im Herbst
2019 beginnende Forschungsvorhaben
mit einer voraussichtlichen Laufzeit
von zwei Jahren soll von einem Begleit-
kreis unterstützt werden. Auf Bitte des
BMI wird auch die Bundesingenieur-
kammer daran teilnehmen. 
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Genehmigung der Berufsbezeichnung „Ingenieur“ 

Anträge gesamt seit 2011 
Stand: 06.09.2019 

Syrien; 197 

Russland; 76 

Polen; 67 

Ukraine; 55 Spanien; 46 

Iran; 41 

Türkei; 35 

Griechenland; 30 

Bulgarien; 26 

Brasilien; 19 

Ägypten; 16 

Venezuela; 12 

Rumänien; 12 

Irak; 21 

Deutschland; 12 

sonstige; 116 
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Bei seiner Inbetriebnahme am 15. Mai
1929 war er der größte Gasbehälter
Europas – der Gasometer in Oberhau-
sen. Nun feiert er sein 90-jähriges Jubi-
läum. In diesem Rahmen ehren die
Bundesingenieurkammer und die Inge-
nieurkammer-Bau Nordrhein-Westfa-
len den „Riesen am Kanal“. Am 06.
September 2019 erhielt er offiziell den
Titel „Historisches Wahrzeichen der
Ingenieurbaukunst in Deutschland“.

Errichtet wurde der Gasometer Ober-
hausen als Scheibengasbehälter – einer
für die damalige Zeit innovativen und
wegweisenden Technik. Damit ließ sich
das Gichtgas aus den nahegelegenen
Hochöfen zwischenspeichern. Nach

Zerstörungen
durch Granatein-
schläge sowie ei-
nen Brand bei Bau-
arbeiten konnte
der Gasometer von
1947 bis 1949 wie-
der aufgebaut
werden und blieb
bis 1988 in Betrieb.
Danach entging er
nur knapp dem
Abriss. Dies konnte
jedoch in letzter
Minute durch den
Rat der Stadt ver-
hindert werden.
1994 wurde aus
dem Wahrzeichen von Oberhausen
eine außergewöhnliche Ausstellungs-
halle. Das technische Bauwerk entspre-
chend umzugestalten war weltweit ein
Pilotprojekt und eine Herausforde-
rung. Bis heute gilt der Gasometer
Oberhausen als Symbol für ein bedeu-
tendes Stück Industriegeschichte.

Der Oberhausener Gasbehälter zeigt
eine beeindruckende Geschichte. In
den Jahren von 1927 bis 1929 wurde er
im Auftrag der Gutehoffnungshütte
(GHH) vom Werk Gustavsburg der Ma-
schinenfabrik Augsburg-Nürnberg
(MAN) errichtet. Im Zuge des Umbaus
und der Rationalisierung der Kokerei

und Hüttenwerksbetriebe der GHH
sollte er die bisher nutzlos abgefackel-
ten Gasmengen speichern und so zur
Energieeinsparung und Rentabilitäts-
steigerung beitragen.

Die Technik eines Scheibengasbehälters
war bereits seit 1915 in Anwendung und
löste die Speicherung in Glocken- und
Teleskopgasbehältern ab.

Im Zweiten Weltkrieg beschädigt und
beim Wiederaufbau durch einen Brand
schwer in Mitleidenschaft gezogen,

Titelthema
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Einfach riesig! 

Der Gasometer Oberhausen wird 
„Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“

Foto: © Thomas Machoczek
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konnte der Gasbehälter dennoch 1950
wieder in Betrieb gehen.

Nach der Stilllegung der Oberhausener
Werksanlagen 1988 begann 1994 das
„dritte Leben“ des beeindruckenden
Bauwerks. Seitdem ist der „Gasometer

Oberhausen“ als eine der ungewöhn-
lichsten Ausstellungshallen Deutsch-
lands auch international ein Begriff.

Norbert Gilson hat diese spannende
Entwicklung des Scheibengasbehälters
nachgezeichnet. Alle technischen und
historischen Hintergründe zum Gaso-
meter in Oberhausen sind in der Publi-
kation von Norbert Gilson zusammen-
gefasst, die in der Schriftenreihe „Hi-
storische Wahrzeichen der Ingenieur-
baukunst in Deutschland“ erscheint.
Seit 2007 erhielten 25 Bauwerke eine
solche Auszeichnung. Die eigens hierzu
herausgebrachte Schriftenreihe por-
trätiert alle ausgezeichneten Bauwer-
ke. Weitere Informationen zu den
Wahrzeichen sowie den jeweiligen Pu-
blikationen finden Sie unter: wahrzei-
chen.ingenieurbaukunst.de

Die Auszeichnungsreihe „Historische
Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in
Deutschland“ wird unterstützt vom
Bundesministerium des Innern, für Bau
und Heimat, den Ingenieurkammern

der Länder und dem gemeinnützigen
Förderverein „Historische Wahrzei-
chen der Ingenieurbaukunst in
Deutschland“.
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Technische Daten:
Baubeginn:

27. Februar 1927
Inbetriebnahme: 

15.Mai 1929, 16:30 Uhr
Nutzbarer Inhalt: 

347.000 m3

Äußere Höhe:
117,50 m

Größter Durchmesser:
67,614 m

Grundfläche:
24-Eck mit 3.548 m2

Flächeninhalt
Höhe der Mantelschüsse:

0,81 m
Bauausführung: 

Maschinenfabrik 
Augsburg-Nürnberg AG (MAN)

Foto: © Thomas Machoczek
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Liebe Leser, vielleicht sind Sie mit mir
der Meinung, dass es sich in den letzten
Jahren und Jahrzehnten in Berlin hat
gut leben und auch sehr gut wohnen
lassen. Viele Menschen sind in der Zwi-
schenzeit zu uns gekommen und ha-
ben das Wohnen schwieriger gemacht.
Wie lässt sich das Problem lösen? Lässt
es sich durch Reglementierung, neue
Verordnungen, neue Gesetze regeln?
Ist der Zuzugsstopp ein Mittel, um uns
einzuigeln? Ich glaube, all das ist der
falsche Weg. Lassen Sie mich zur Ein-
stimmung aus der amtlichen Begrün-
dung zum  Entwurf des Gesetzes zur
Mietbegrenzung im Wohnungswesen
zitieren:

1. „Im Land Berlin ist seit einigen Jah-
ren eine sich stetig verschärfende
Anspannung des Wohnungsmarktes
zu verzeichnen, mit ebenso stetig
steigenden Mieten.“

2. „Die Hauptursache dieser Woh-
nungsmarktentwicklung ist die seit
Jahren steigende Nachfrage nach
Wohnraum in Berlin. Diese Nachfra-
ge konnte bislang nicht durch eine
entsprechende Angebotserweite-
rung – vor allem durch Wohnungs-
neubau – gedeckt werden.“

3. „Das Land Berlin hat deshalb in den
letzten Jahren zahlreiche Maßnah-
men zur Verbesserung der Situation
der Mieterinnen und Mieter ergrif-
fen.“

4. „Jedoch haben auch diese Anstren-
gungen es bislang nicht hinreichend
vermocht, dem Preisanstieg auf dem
Berliner Wohnungsmarkt wirksam
entgegenzuwirken.“

Soweit die Behauptungen aus dem Ge-
setzentwurf. Klingt doch gar nicht so
schlecht.  Doch wie sieht die Realität im
Planen und Bauen aus? 

Ich möchte im Folgenden einige Bei-
spiele aufzeigen anhand der Erfahrun-
gen der Investoren und Planer, die mit
gutem Willen versucht haben, Woh-
nungen zu bauen, für die Menschen
Verbesserungen des Wohnens durch-
zusetzen. Mir sind im Bereich des Aus-
baus von Wohnraum im vorhandenen
Dachraum Beispiele bekannt, wo bauli-

che zweite Rettungswege und auch
Aufzüge vorhanden waren, um Wohn-
raum zu schaffen. Die Bewertung der
Stadtplanung aber ergab eine Ableh-
nung wegen GFZ-Überschreitung. Un-
geachtet der Möglichkeit, alten Men-
schen das Wohnen zu erleichtern, wur-
de die Errichtung von Aufzügen an Sei-
tenflügeln zur Schaffung von Woh-
nungszugängen versagt, da angeblich
städtebaulich nicht vertretbar. Gene-
rell wurde der Ausbau im vorhandenen
Dachraum wegen GFZ-Überschreitung
versagt und der Anbau von Balkonen
mit vier qm Bruttogrundfläche wurde
mit einer Versagungsandrohung be-
legt, da im Milieuschutzgebiet grund-
sätzlich keine Balkone mehr geneh-
migt würden. Es sind beim einfachen
Dachraumausbau und einer Aufstok-
kung Verzögerungen im Zuge der Pla-
nungsabstimmung bekannt, die nicht
in Wochen gezählt werden können,
sondern Jahre ins Land haben gehen
lassen, ohne dass ein Fortschritt zu ver-
zeichnen war. Warum werden (auch
bei großen Familien) bei selbstgenutz-
ten Eigentumswohnungen Versagun-
gen wegen der sog. Veränderungssper-
re ausgesprochen? Selbst eine woh-
nungsinterne Abtrennung eines Zim-
mers zur Schaffung von zwei separaten
Kinderzimmern für Junge und Mäd-
chen wird wegen Veränderungssperre
im  Milieuschutz versagt.

Generell sind die „Versagens“-Texte
geprägt von einem Verstecken hinter
Paragrafen des Baunutzungsplans,
dem Bebauungsplan, einer sog. Erhal-

tungsverordnung und der Behaup-
tung,  es gebe keine städtebaulichen
Gründe, die eine Überschreitung der
Bebauungstiefe rechtfertigen würde. 

Aus meiner Sicht fadenscheinige Grün-
de, die eine Verdichtung im Innen-
stadtgebiet unmöglich machen. Man
sollte sich nicht hinter dem Geltungs-
bereich einer sozialen Erhaltungsver-
ordnung verstecken (wie z. B. jüngst
ein Bezirksamt von Berlin). 

Es ist anmaßend, durch diese Verord-
nung die „Zusammensetzung der
Wohnbevölkerung“ steuern zu wollen.
Immer wieder kommt auch die Be-
hauptung zum Tragen, dass Verdrän-
gung mit „Luxus“-Modernisierung ein-
hergehe. 

Und wieder das Balkonbeispiel: früher
wurden Erstbalkone bis zu einer max.
Größe von vier qm erhaltungsrechtlich
genehmigt. Die vier qm ergeben sich
durch Außenmaße und nicht aus der
Nutzfläche der Balkone. Schilda lässt
grüßen, man kann sich hinter Brutto
gegen Netto verstecken. Ist das die
Aufgabe der Stadtplanung? Paragra-
fen, Paragrafen, Paragrafen...

Wie kommen wir aus diesem kleinbür-
gerlichen, sektiererischen Denken der
Behörden raus? Statt „nein“: wir wol-
len Genehmigungen „versagen“ hin zu
„ja“: wir wollen das Bauen unterstüt-
zen, denn dazu sind wir da!

Es ist an der Zeit, dass Grundstücke
schnell, unbürokratisch und preiswert
für den Wohnungsbau bereitgestellt
werden. Freie Flächen im Landesbesitz
sollten zur Verfügung gestellt werden.
Der Senat sollte die fachliche Zustän-
digkeit übernehmen und darauf hin-
wirken, dass seine Angestellten und
Beamten wohlwollend mitmachen, um
neuen Wohnungsbau zu realisieren.
Dazu ist der Abbau von bürokratischen
Hürden erforderlich und man sollte
Verzögerungen und Behinderungen
bei Wohnungsbauprojekten  untersu-
chen. Sie sollten öffentlich gemacht
werden. 

Facit: Wie die Beispiele zeigen, werden
die Planung und der Bau von Wohnun-
gen in Berlin erheblich erschwert. Der

Stadtentwicklung / Baugeschehen / Technik
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Auch Bürokratie verhindert Wohnungsbau!
Dr.-Ing. Jens Karstedt
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gute Wille insbesondere der Stadtpla-
nung fehlt. Es ist also kein Wunder, dass
die Angebotserweiterung im Woh-
nungsbau gänzlich misslungen ist. Wei-
terhin sind die zitierten Maßnahmen
im eingangs erwähnten Gesetzentwurf
nicht erkennbar, ganz im Gegenteil:
die Planung und der Bau werden tor-
pediert. Welche Anstrengungen im Ge-
setz  sind denn gemeint, um dem Preis-
anstieg entgegenzuwirken? Gesetze
schaffen das nicht, nicht Zwang, son-
dern nur der Wille zum gemeinsamen
Planen und Bauen kann die Misere be-
seitigen.

Lassen Sie uns zusammen mit dem Bau-
handwerk und der Bauindustrie den
politisch Verantwortlichen helfen, den
Engpass im Wohnungsbau zu beseiti-
gen. Schlagwort: „Mietendeckel hel-

fen nicht!“ Kein Investor fühlt sich mit
Drohung der Zwangsbewirtschaftung
animiert, in Berlin zu bauen. Verbote,
Zwangsgesetze und Bürokratie helfen
nicht. Wir Planer aber wollen helfen,
indem auf der Grundlage von vernünf-
tigen Ansätzen die Randbedingungen
klar sind: wir wollen planen – planen –
planen und dann kommt bauen – bau-
en – bauen. 

Wo aber bleibt der gute Wille einer
ganzheitlichen Stadtplanung? Statt-
dessen: ein Versteckspiel hinter Para-
grafen. Alles, was sich mir auf dem Ge-
biet des Planens und Bauens zurzeit so
präsentiert, bringt mich zu der Über-
zeugung: am Ende ist der kleine Mann
der Dumme. 

Lasst die ideologischen Ansätze ver-
schwinden. Es lohnt sich, für Berlin eine

zukunftsfähige Stadt zu planen und  zu
bauen.

Planwirtschaft hat noch nie zu wirt-
schaftlichem Bauen beigetragen. Inve-
storen sollen überzeugt werden, dass
es sich lohnt, in die Stadt für die Men-
schen zu investieren.

Wohnungsbau soll sich für alle lohnen,
die politische Glaubwürdigkeit dieser
Stadt ist nur durch „packen wir es an!“
und nicht durch Verbote wiederzuge-
winnen. -
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Die Ideen und Handlungen einiger Ber-
liner Straßen- und Grünflächenämter
sowie der Verkehrsverwaltung des Se-
nats sind an Einfallsreichtum der Ab-
surditäten kaum noch zu übertreffen.
Seit Mittwoch liegen große Felsen auf
der Fahrbahn der Bergmannstraße.

Den Verantwortlichen im Straßen- und
Grünflächenamt Friedrichshain-Kreuz-
berg ist die Existenz des Berliner Stra-
ßengesetzes offensichtlich völlig unbe-
kannt. Im Gesetz und den dazugehö-
renden Verordnungen ist u.a. geregelt,
dass gewidmetes Straßenland dem
jeweiligen Nutzer im Rahmen des zu-
lässigen Gemeingebrauchs uneinge-
schränkt zur Verfügung stehen muss.
Selbstverständlich können Einschrän-
kungen durch Gefahrenstellen oder
Baustellen entstehen, die dann aber
mittels Absperrmaterial mit Beleuch-
tung in der Dunkelheit und Verkehrs-
zeichen kenntlich zu machen sind.

Wenn Sondernutzer diese Auflagen
nicht oder unvollständig umsetzen,
handelt es sich um eine Ordnungswid-
rigkeit mit möglichen Konsequenzen.

Das Auslegen der Findlinge auf einem
Fahrbahnabschnitt der Bergmannstra-
ße ohne Absperrmaterial und Warn-
lampen in der Dunkelheit ist für alle
Verkehrsteilnehmer auf der Fahrbahn
eine akute Verkehrsgefährdung. Der
Straftatbestand des § 315 b StGB steht
im Raum. Den Verantwortlichen im
Straßen- und Grünflächenamt ist offen-
bar nicht bewusst, welche rechtliche
Mitverantwortung die Personen bei
einem Verkehrsunfall haben. Sofern in
diesem Fahrbahnbereich widerrecht-
lich geparkt wird, ist das Ordnungsamt
und ggf. die Polizei zuständig. Die
Kosten für das Beschaffen und Ausle-
gen der Findlinge könnte zu gegebe-
ner Zeit auch noch den Landes-Rech-
nungshof interessieren.

Und schließlich: wer in erklärtermaßen
destruktiver Absicht den Autoverkehr
im Herzen einer Multimillionenstadt
abzuwürgen versucht, der mag damit
des Beifalls seiner Klientel gewiss sein.
Berlin aber ist mehr nur als eine hüft-
lahme Kurstadt mit verkehrsberuhigter
Begegnungsstätte. Berlin ist eine le-
bendige, quirlige, vom freien Indivi-
dualverkehr geprägte Metropole –
noch. 

verantwortlich:
Dipl.-Ing. Rolf Schumann, 
Sprecher der Fachgruppe 3
Dr. Peter Traichel, 
Geschäftsführer

Pressemitteilung der Baukammer Berlin
Berlin, 02. Juli 2019

Felsbrocken auf der Straße 
– ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr § 315 b StGB?
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Die Bestrebungen der Politik, die Park-
raumbewirtschaftungszonen deutlich
auszuweiten, um Pendlerverkehr zu
minimieren, nimmt unsoziale Züge an.

Sie konterkarieren den von Senatorin
Lompscher jüngst gepriesenen LEP HR.
Von einer „abgestimmten Entwicklung
in der Region“ und einem „Zusammen-
wirken“ beider Länder sind wir weit
entfernt. 

Sicherlich ist es richtig, dass weniger
Pendler mit dem Pkw aus Brandenburg
nach Berlin fahren sollen. Doch muss
man sich die Frage stellen, warum so
viele Pendler ihren eigenen Pkw nut-

zen. Geht man der Sache nach, wird
man feststellen, dass unzumutbare Zu-
stände im öffentlichen Regionalver-
kehr Ursache sind: Volle Bahnsteige,
überfüllte und oft dreckige Regional-
züge und S-Bahnen, Zugausfälle etc.
sowie auch zu wenig Park and Ride-
Möglichkeiten in Brandenburg. Ehe
man der Krankenschwester, die im
Brandenburgischen lebt, weil der so-
ziale Wohnungsbau in Berlin gestor-
ben ist, ihren Weg zur Arbeit ins Kran-
kenhaus erschwert, sollten sich die Po-
litiker darüber einmal Gedanken ma-
chen, wie man das öffentliche Nahver-
kehrssystem verbessern kann. Damit

der einzelne Pendler das öffentliche
Nahverkehrssystem lieber nutzt als sei-
nen eigenen Pkw. Es ist schon sonder-
bar, dass Verkehrspolitik heute offen-
bar ideologisch betrieben wird und
nicht auf Basis einer fachkompetenten,
bedarfsorientierten Planung. 

Fazit: erst ein guter ÖPNV – dann, aber
erst dann kann man den Individualver-
kehr in einer Millionenmetropole be-
grenzen. 

verantwortlich:
Prof. Dipl.-Ing. Axel C. Rahn,
Vizepräsident
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Pressemitteilung der Baukammer Berlin
Berlin, 08. Juli 2019

Berliner Verkehrspolitik zunehmend unsozial

Die Findlinge haben ihn aufgeregt, das
gibt Ralf Ruhnau unumwunden zu.
Dass in Kreuzberg Steine auf der Stra-
ße verteilt wurden, um gegen falsch
parkende Autofahrer ein Zeichen zu
setzen, geht dem Präsidenten der Bau-
kammer Berlin gegen den Strich. Die
gesetzliche Standesvertretung aller In-
genieure, die im Land Berlin im Bauwe-
sen tätig sind, war bislang fast nur
Fachleuten bekannt. Doch neuerdings
meldet sich die Organisation, die rund
3400 Mitglieder hat, auch zur Ver-
kehrspolitik zu Wort. Ein Anlass, mit
dem Präsidenten darüber zu sprechen,
was ihn besonders stört. 

Herr Ruhnau, mit welchem Verkehrs-
mittel sind Sie zu unserem Gespräch
nach Charlottenburg gekommen?

Mit meinem SUV. Ich habe ein zweites
Domizil, außerhalb Berlins abgelegen in
der Uckermark. Weil ich dort in unweg-
samem Gelände fahre, habe ich ein sol-
ches Kraftfahrzeug. Dazu stehe ich. 

Was ist das für ein SUV?

Ein Jeep Diesel.

Warum haben Sie nicht den Regional-
express der Bahn genommen?

Theoretisch könnte ich mit dem Zug
nach Berlin fahren, der nächste Bahn-
hof liegt einige Kilometer entfernt.
Doch bei einer Zugfahrt hätte ich nicht
den Komfort, den ich mir wünsche –
und den ich auch brauche, wenn ich
Akten bei mir habe und einen straffen
Terminplan einhalten muss. 

Wie müsste das Angebot der Bahn aus-
sehen, damit Sie es nutzen?

Wenn ich in der Uckermark gleich nach
dem Einsteigen in den Zug eine ver-
nünftige WLAN-Verbindung hätte und
schon mal meine E-Mails erledigen
könnte, dann wäre das hochattraktiv.
Und wenn ich dann auch noch einen
vernünftigen Sitzplatz bekäme, nicht
stehen müsste und meinen Rollkoffer
in den Zug hinein bekommen könnte,
ohne ihn über mehrere Stufen hoch-
wuchten zu müssen, dann wären das
Bausteine zu dem, was passieren müss-
te, damit Menschen wie ich die öffent-
lichen Verkehrsmittel nutzen.

Mir fällt auf, dass die Baukammer neu-
erdings die Berliner Verkehrspolitik an-
greift. Als der Baustadtrat von Fried-
richshain-Kreuzberg Findlinge auf die
Bergmannstraße legen ließ, um Falsch-
parker abzuhalten, gab es eine kriti-
sche Pressemitteilung. Was stört Sie an
Florian Schmidts Aktion?

Es ist gefährlich, große Steine auf die
Straße zu legen. Vor allem aber hat
mich die mutmaßliche politische Ein-
schätzung gestört, die der Stadtrat da-
mit ausdrücken wollte: Autos sind et-
was ganz Schlimmes, die wollen wir
hier nicht haben. Mich hat auch ge-
stört, dass das Bezirksamt nicht nach
anderen Möglichkeiten gesucht hat,
um das Falschparken zu unterbinden.
Wenn gesagt wird, dass die Polizei
machtlos sei, ist das ein Armutszeugnis
für die Staatsgewalt und ein Zeichen
ihrer Ohnmacht. 

Die Baukammer hat die Kreuzberger
Findlinge als „gefährlichen Eingriff in
den Straßenverkehr“ eingestuft – Para-
graf 315b des Strafgesetzbuches. Ha-
ben Sie Strafanzeige gestellt?

„Es ist falsch, die Bevölkerung zu drangsalieren“
Baukammer-Präsident Dr. Ralf Ruhnau erläutert, warum er die Verkehrspolitik des Senats für unsozial hält 
– und aus welchem Grund er einen Diesel-SUV fährt
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Nein, das hatten wir auch nicht vor. Un-
ser Ziel war es, eine Diskussion in Gang
zu setzen. 

Was kritisieren Sie an der Berliner Ver-
kehrspolitik?

Vor allem, dass sie unsozial und ideolo-
gisch ist.

Könnten Sie das erläutern?

Wenn Parken in der Innenstadt Geld
kostet, kann ich mir das als Gutverdie-
ner leisten. Wenn ich ein Knöllchen be-
komme, tut das meinem Portemonnaie
ebenfalls nicht sonderlich weh. Eine
Ausdehnung der Parkraumbewirt-
schaftung auf weitere Gebiete, wie sie
der Senat nun plant, würde mich also
nicht schmerzen. Bei vielen anderen
Autofahrern sähe das allerdings anders
aus. Wenn sie als Pendler künftig pro
Tag 20 oder 30 Euro Parkgebühren zah-
len müssten, würde ihnen das sehr
wehtun. Die Parkraumbewirtschaf-
tung trifft Menschen, die sich das Woh-
nen in Berlin nicht mehr leisten können
und darum täglich mit dem Auto nach
Berlin fahren müssen. Gewinner sind
diejenigen, die unsere Verkehrspoliti-
ker eigentlich aus Berlin vertreiben
wollen. Menschen mit großen Autos
werden sich freuen, dass sie wieder
freie Parkplätze in der Innenstadt fin-
den. Es ist eine Umkehrung dessen, was
einmal als gute Absicht gedacht war.

Sie haben gesagt, dass Autofahrer
Bahn fahren würden, wenn der Nah-
verkehr nur attraktiv genug wäre. Das
bezweifele ich. Eine volle Bahn wird
nie den Komfort eines Autos bieten
können. 

Wenn ich meinen Wagen bequem am
Bahnhof parken könnte, komfortabel
mit der Bahn schneller als auf zuge-
stauten Straßen in die Stadt käme und
beim Umsteigen wüsste, dass der An-
schluss in wenigen Minuten kommt,
würde ich umsteigen. Vielleicht 80 von
100 Autofahrern würden dies auch
tun. Die übrigen 20 Prozent könnten
weiter Auto fahren. Einen gewissen in-
dividuellen Komfort und Spaßfaktor
sollten wir akzeptieren.

Was meinen Sie damit?

Es ist falsch, die Bevölkerung zu drang-
salieren. Im Moment ist der Hype:
Wenn ich Auto fahre, muss ich ein
schlechtes Gewissen haben, wenn ich
in den Urlaub fliege, erst recht. Es kann
aber nicht die Lösung sein, den Men-
schen den Spaß am Dasein zu nehmen.

Und es kann nicht sein, dass wir uns in
Sack und Asche hüllen müssen, um das
Klima zu retten, schon lange nicht auf
Grundlage äußerst fragwürdiger
Grenzwerte.

Muss das Klima nicht gerettet werden?

Es gibt einen Konsens aller Techniker,
Ingenieure und der Politik: dass wir die
Umwelt entlasten, das Klima schonen
und weniger Energie verbrauchen
müssen. Doch der Weg dorthin wird
unterschiedlich gesehen. Da gibt es die
sehr populistisch gesteuerte Politik –
und da gibt es die Wissenschaftler und
die Ingenieure, die auf der Grundlage
von Erkenntnissen argumentieren und
operieren. Wir müssen auch die Öko-
nomie betrachten und darüber nach-
denken, welche Effekte wir mit unse-
ren Maßnahmen auslösen, wie viele
Arbeitsplätze gefährdet und zerstört
würden. Dabei ist der Anteil Deutsch-
lands am weltweiten Kohlendioxidaus-
stoß verschwindend gering.

Irgendjemand muss doch anfangen,
die Probleme anzugehen. Oder meinen
Sie, dass wir nichts gegen die Klimakri-
se unternehmen sollten?

Worauf ich hinaus will, ist, dass wir
nicht in Panik verfallen sollten. Die
heutigen Weltuntergangstheorien
sind maßlos überzogen. Ein früheres
Beispiel ist Ozon. Vor einigen Jahren
gab es auch dazu Horrorszenarien, die
seriöse Wissenschaftler auf der Grund-
lage der damaligen Erkenntnisse und
Rechnerkapazitäten erarbeitet haben.
Inzwischen hat man festgestellt, dass
damalige Berechnungsmethoden und
Vorhersagen keine Gültigkeit mehr ha-
ben. Heute sagen seriöse Wissenschaft-
ler: Unsere Prognose war falsch. 

Ich komme auf den Spaßfaktor zurück.
Haben Radfahrer nicht auch einen An-
spruch darauf, dass Radfahren in Berlin
endlich mehr Spaß macht – und siche-
rer wird?

Wir können das Leben nicht für alle
besser und schöner machen, wir müs-
sen Entscheidungen treffen und Kom-
promisse schließen. Die Politiker müs-
sen das Kunststück schaffen, mit ver-
nünftigen Mitteln, die sie von Inge-
nieuren an die Hand bekommen, die
Möglichkeiten gerecht zu verteilen.
Wenn die Autofahrer im Moment noch
in der Mehrzahl sind, muss ich auch
ihre Wünsche berücksichtigen. Alle
müssen kompromissbereit sein, das ist
etwas, was mir derzeit fehlt. Ich fahre

oft durch eine schmale Straße. Wenn
ich auf Radfahrer warte, um sie passie-
ren zu lassen, bedankt sich vielleicht je-
der Zehnte von ihnen. Viele schimpfen
einfach nur auf den Autofahrer. Das ist
auch die Schuld der Politik – dass immer
wieder polarisiert wird.

Es gibt sicher auch Mitglieder der Bau-
kammer, die mit dem Rad unterwegs
sind und sich wünschen, dass der Auto-
verkehr eingedämmt wird. Wie wird
das bei Ihnen diskutiert?

Natürlich haben wir in der Baukammer
die gleichen Diskussionen, wie ich sie
mir auch in der Berliner Bevölkerung
wünschen würde. Und nicht alles, was
ich sage, stößt bei allen Mitgliedern
auf ungeteilte Freude. Ich nehme aber
die Kritik auf und versuche, auszuglei-
chen und einen Weg zu finden. Wenn
man schon nicht allen Gutes tun kann,
muss man versuchen, Lasten gleichmä-
ßig zu verteilen.

Jetzt hätte ich noch Fragen zu Infra-
strukturprojekten, über die immer wie-
der gesprochen wird. Die erste lautet:
Sollte die A 100 in Berlin weiter verlän-
gert, der innerstädtische Autobahn-
ring geschlossen werden?

Diese Frage kann nur im Kontext mit
der langfristigen Infrastrukturplanung
beantwortet werden. Wir müssen ge-
nau abwägen, ob wir gewachsene
Strukturen und Grünflächen antasten
sollten. Zunächst einmal bin ich dafür,
dass jeder Baum in Berlin stehenbleibt.

Aber hat sich die Baukammer nicht da-
für ausgesprochen, Kleingärten mit
Wohnhäusern zu bebauen? 

Das stimmt. Aber dort würde die Ab-
wägung anders ausfallen. In Kleingär-
ten stehen meist keine großen Bäume
sondern eher ersetzbares Kleingehölz. 

Nächste Frage: Sollte die Berliner
Stadtautobahn überdeckelt werden?

Vor zwei Jahren waren wir beim Regie-
renden Bürgermeister Michael Müller
und haben mit ihm über solche Dinge
gesprochen. Wir haben zum Beispiel
angeregt, die Trasse der U-Bahn-Linie
U3 in Dahlem zu deckeln. Grundsätz-
lich ist der Gedanke gut, weil Emissio-
nen aufgefangen und neue Stadträu-
me geschaffen werden. Von der Hoff-
nung, dass sich über Autobahnen preis-
werter Wohnraum schaffen ließe, soll-
ten wir uns aber verabschieden. Aber
Grünanlagen über der Stadtautobahn
wären eine gute Idee. Allerdings liegt
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die Betonung darauf, ob sich Berlin sol-
che Projekte überhaupt leisten kann.
Derzeit gibt es Dringlicheres. 

Immer häufiger werden Brücken ge-
sperrt, weil sie Schäden aufweisen. Hat
die Verwaltung versäumt, die Bauwer-
ke in Schuss zu halten?

Ob man sagen kann, dass da etwas ver-
säumt worden ist, weiß ich nicht. Es ist
einfach so, dass viele Brücken inner-
halb eines relativ kurzen Zeitraums ge-
baut worden sind, und jetzt entsteht
ebenfalls innerhalb eines kurzen Zeit-
raums ein großer Instandsetzungsbe-
darf. Fest steht, dass auf die Autofahrer
in Berlin in den nächsten Jahren weite-
re Baustellen und Einschränkungen zu-
kommen werden. Weitere Brücken-
sperrungen werden sich sicher nicht
vermeiden lassen.

Schließlich: Sollte das U-Bahn-Strek-
kennetz in Berlin erweitert werden? 

An manchen Stellen wäre eine Stra-
ßenbahn das Richtige, an anderen
wäre eine leistungsfähige U-Bahn not-
wendig. Anderswo wäre vielleicht in
Zukunft ein Lufttaxi sinnvoll, zum Bei-
spiel, um den Verkehr von U-Bahnhö-
fen weiter zu verteilen. 

Was verlangen sie von der Berliner Ver-
kehrspolitik?

Ein Gesamtkonzept. Was wir im Mo-
ment erleben, sind kleine Lösungen,
populistische Selbstgefälligkeiten un-
serer Politik, um die Bevölkerung et-
was zu beruhigen. Da gibt es dann
Tempo-30-Schilder, Durchfahrverbote
für Diesel – Restriktionen, die aber viel
zu kurz gesprungen und fragwürdig in

ihrer Wirkung sind. Ich vermisse auch
Visionen. Im Ausland werden Trans-
portdrohnen und Flugtaxis entwickelt
für sie müssen wir auch in Berlin Infra-
struktur schaffen. Noch haben wir auf
dem Flughafen Tegel die Möglichkeit
dazu. Allerdings wäre Tempelhof dank
U- und S-Bahn noch besser dafür geeig-
net, er könnte als Start- und Lande-
platz für Flugtaxis und Drohnen eine
Renaissance erleben. Die Politik muss
mit- und vordenken. Und wir Berliner
müssen uns damit abfinden, dass sich
die Dinge verändern.

Das Gespräch führte Peter Neumann.

Interview der Berliner Zeitung 
vom 30. Juli 2019
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Berlins Bevölkerungswachstum gilt
Vielen als vorübergehende Erschei-
nung. Dass es dauerhaft anhält, in sein
unmittelbares Umland und mittlerwei-
le bis in ferne Regionen Brandenburgs
ausstrahlt, ist im politischen wie öffent-
lichen Bewusstsein beider Länder
wenig präsent. Noch immer glaubt die
Senatsverwaltung für Stadtentwick-

lung an ein kräftiges Nachlassen des
Einwohneranstiegs, wenngleich sie
zwischenzeitlich schwankte, ob künf-
tig genügend Flächen für den drin-
gend benötigten Wohnraum vorhan-
den seien. Aus Potsdam klingt es ganz
ähnlich: Der Drang aus der Hauptstadt
in die Mark werde abklingen. Alle
Möglichkeiten zur Ansiedlung im

Speckgürtel reichten aus, im Zweifels-
fall stünden Orte des zweiten Städte-
kranzes um Berlin bereit.

Die verbreitete Annahme, dass die dra-
matischen Engpässe auf dem Immobi-
lienmarkt mit drastisch steigenden
Mieten zeitweilig seien und bald spür-
bar abflauten, ist ein Irrtum. Auch dürf-
te die stille Hoffnung kaum aufgehen,
dass allein schon das enge Wohnraum-
angebot die Nettozuwanderung auf
7.500 pro Jahr drücken werde. Die
neueste Prognose des Berlin-Instituts
für Bevölkerung und Entwicklung vom
April 2019 rechnet für die Hauptstadt
mit einem jährlich mehr als doppelt so
hohen Bevölkerungswachstum auf vier
Millionen Einwohner bis 2035 sowie
mit fortgesetzt hohem Siedlungsdruck
im Umland. Das Hamburger Weltwirt-
schafts-Institut (HWWI) sieht die Anzie-
hung der Metropolregionen weithin
ungebrochen und erwartet einen an-

Kein Platz für Arbeit

Berlin liegt in Brandenburg Teil 10
Dipl.-Ing. Ulrich Springer

Innerstädtisches Gewerbeobjekt 
in Berlin-Wedding.

Foto „Goldener Wedding“ : Doris
Spiekermann-Klaas / Der Tagesspiegel
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Die LUNA Restaurant GmbH ist ein Vollwert-Caterer aus dem Biosegment
für Schul- und Kitaessen in Berlin und Brandenburg. Sie bietet frische
Qualität ohne künstliche Zusatzstoffe. Bei der Entscheidung, sein
Unternehmen zu vergrößern, wurde Herr Hoppe durch uns aktiv begleitet
und mit der passenden Finanzierung unterstützt.
berliner-volksbank.de/firmenkunde

Rolf Hoppe
Geschäftsführender Gesellschafter, LUNA Restaurant GmbH
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haltenden Bevölkerungsanstieg bis
2030. Entspannung ist nicht in Sicht.
Berlin und sein Einzugsgebiet benöti-
gen mindestens eine viertel Million
neue Wohnungen, eine der Bevölke-
rungsstärke entsprechende soziale
Infrastruktur sowie den strategischen
Ausbau des Verkehrssystems. Ebenso
wichtig aber ist die Bereitstellung von
Flächen für Büro, Industrie und Gewer-
be. Es fehlt an Platz für Arbeit. 

Beschäftigungs- und
Wachstumsrekorde

Über den großen Einwohnerzustrom
seit 2010 gerät der länger noch anhal-
tende Anstieg der Beschäftigten leicht
aus dem Blick. Er setzte bereits fünf
Jahre früher ein und verlief in beiden
Ländern ohne Unterlass und zuletzt
rasanter noch als der Bevölkerungszu-
wachs. In Berlin waren 2005 eine Milli-
on Menschen sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt, heute sind es
über 1,4 Millionen. Würde dieser Zu-
wachs analog auf die Einwohnerent-
wicklung übertragen, besäße die Stadt
heute rund 4,5 Millionen Bewohner. Im
gleichen Zeitraum legten die Beschäf-
tigten in Brandenburg von etwa
700.000 auf knapp 850.000 zu.  

Nimmt man sämtliche Erwerbstätigen,
also Arbeiter, Angestellte, Beamte und
Selbstständige, lag ihre Zahl in Berlin
im vergangenen Jahr erstmals über
zwei Millionen – ein wahrscheinlich

historischer Rekord. Als die Stadt 1925
erstmals vier Millionen Einwohner
überstieg, ergab die letzte landesweite
Volks-, Berufs- und Betriebszählung vor
dem Krieg rund 1,8 Millionen Erwerbs-
tätige. Während der gesamten Nach-
kriegs- und Teilungszeit lag ihre Sum-
me niemals höher. Ähnlich ist die Lage
in Brandenburg. Die Zahl der Erwerbs-
tätigen beträgt heute über 1,1 Millio-
nen. Nur 1991 standen noch mehr
Menschen in Lohn und Brot. Auch die
Zahlen der Berufspendler von und
nach Brandenburg erreichen Höchst-
stände. Es gab wohl zu keiner Zeit
mehr und längere Anfahrten zur
Arbeit. Heute pendeln 260.000
Beschäftigte täglich nach Berlin ein
und knapp 160.000 aus.

Die Wirtschaft floriert nahezu beispiel-
los. Sie hat in beiden Ländern so kräftig
wie lange nicht zugelegt. Berlin und
Brandenburg kommen gemeinsam auf
ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von
rund 210 Milliarden EUR pro Jahr (Ber-
lin 140 Milliarden, Brandenburg 70). Es
entspricht in etwa der Wirtschaftskraft
ganz Tschechiens oder Portugals. Mit
zuletzt über 3% Wachstum und über
4% Beschäftigungszunahme zählt Ber-
lin zu den Boomregionen Europas.
Ganz anders als noch vor zehn Jahren
liegt die Hauptstadt in beiden Kenn-
zahlen mittlerweile an der Spitze aller
Bundesländer, Brandenburg nimmt
einen guten Mittelplatz ein - eine Ent-
wicklung mit Folgen. Die Zunahme an

sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten (knapp 600.000 im Zeitraum von
15 Jahren) hat die Nachfrage nach
Betriebs- und Gewerbeflächen extrem
beschleunigt. 

Rekordmieten und -flächenumsätze

Der Markt für Büro- und Gewerbeim-
mobilien läuft dem Wohnungsmarkt
regelmäßig um einige Jahre nach. Nun
läuft er heiß. Während in den vergan-
genen vier bis fünf Jahren die Ange-
botsmieten bei Wohnungen in Berlin
im Schnitt um rund ein Drittel stiegen,
verteuerten sich die Büromieten inner-
halb von nur zwei Jahren in fast glei-
cher Höhe. 

2017 wurde in Berlin knapp eine Milli-
on m2 Bürofläche neu vermietet, mehr
als je zuvor. Die Leerstandsquote ist
unter 2% gefallen, was gleichbedeu-
tend mit voller Bestandsauslastung ist.
Rückgänge bei der Neuvermietung
signalisieren keinen Nachfrage-
schwund mehr, sondern ein Angebots-
problem auf einem leergefegten
Markt. Neue Objekte sind üblicherwei-
se vermietet, bevor sie überhaupt fer-
tiggestellt werden und physisch auf
den Markt gelangen. Laut Colliers
International, einem der führenden
Makler und Berater für Gewerbeimmo-
bilien, hat im vergangenen Jahr eine
Art Zeitenwende in Deutschland statt-
gefunden. Erstmals wurden in Berlin
bei der Neuvermietung höhere Büro-
durchschnittsmieten gezahlt (20,35
EUR/m2) als in der bisher stets teuer-
sten Bankenmetropole Frankfurt am
Main (20,00 EUR/m2). Die Mietpreise
stiegen innerhalb eines Jahres um fast
ein Viertel, Spitzenmieten überschrit-
ten die 30-Euro-Schwelle. 

In den kommenden Jahren werden gut
1,5 – 2 Millionen m2 an zusätzlicher Flä-
che benötigt, um allein die neuen
Bürobeschäftigten mit Arbeitsraum
auszustatten. Sämtliche größeren Bau-
projekte in City- und städtischen Rand-
lagen zusammen werden dieses
Wachstum nicht aufnehmen können,
wie die Immobilienexperten der Berli-
ner Sparkasse analysieren. Treiber der
starken Nachfrage sind vor allem Digi-
talunternehmen, darunter auch be-
kannte Namen aus dem Onlinehandel,
die mit großvolumigen Neuanmietun-
gen aufwarten. Was Büroboom und
Preisexplosion besonders für die ansäs-
sigen kleineren Unternehmen und
Start-ups, aber auch für flächenintensi-
ve Dienstleister bedeuten, ist leicht
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Europarc Kleinmachnow/Dreilinden, Gewerbegebiet.

Foto: Europarc Dreilinden GmbH
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auszumalen. Es greifen dieselben Ver-
drängungs- und Ausweichmechanis-
men wie auf dem Wohnungsmarkt.
Der Umzug von der hochpreisigen City
in die dezentralen Randlagen Berlins
und jenseits davon ist in vollem Gang.  

In vielen 1B-Lagen haben sich binnen
eines Jahrzehnts die Gewerbemieten
verdoppelt. So geht der Blick für geeig-
nete Standorte und Entwicklungsarea-
le in den Süden und Südwesten Berlins.
Potsdam, Kleinmachnow und Teltow
geraten zunehmend in das Visier von
Unternehmen, Investoren und Projek-
tierern. Auch das unmittelbare Ein-
zugsgebiet des BER profitiert von die-
sem Kaskadeneffekt. Nicht nur Adlers-
hof als Technologie- und Produktions-
zentrum wertet weiter auf, auch steigt
der Wunsch nach flughafennahen
Büros. Das Fazit des Sparkassen-Markt-
berichts über die Verlagerung gewerb-
licher Vermietung und Ansiedlung in
Richtung südliches Umland spricht für
Brandenburg, das große Flächenpo-
tenziale, niedrige Gewerbesteuerhe-
besätze, die Nähe zu und gute Anbin-
dung nach Berlin sowie moderate
Mietpreise als zentrale Standortkrite-
rien bietet.

Dass Berlins Umland von Gewerbean-
siedlungen aus der Hauptstadt heraus
profitiert, bestätigt die Industrie- und
Handelskammer (IHK). Seit 2013 sind
3700 Unternehmen aus Berlin fortge-
zogen, rund ein Drittel davon nach
Brandenburg. Zu hohe Mieten und
schlechte Aussichten auf Expansion am
bestehenden Firmensitz wegen fehlen-
der Gewerbeflächen sind von den Fir-
men als wichtigste Gründe genannt
worden. Bei Lager- und Logistikflächen
explodieren die Mieten förmlich. Für
Stadtlagen erhöhten sich die Durch-
schnittsmieten 2018 im Vergleich zum
Vorjahr um 22 % auf 5,50 EUR/m2, in
der Spitze kletterten sie um 37 % auf
7,20 EUR/m2. Baugrundmangel und
hohe Mietpreise führen zum Exodus.
Die wichtigsten Anmietungen von
Logistikflächen im Großraum der
Hauptstadt erfolgten zur Hälfte im
südlichen Speckgürtel. Von 424.000 m2

lagen 224.000 im südlichen und an
zweiter Stelle mit über 76.000 m2 im
westlichen Umland. Aber selbst dort
werden die Grundstücke knapp. 

Gewerbeflächenbedarf

Nicht nur Wohnen, auch Arbeit benö-

tigt Raum. Gewerbeflächen vorzuhal-
ten und bei der Planung angemessen
zu berücksichtigen, ist politisch-admi-
nistrative Kernaufgabe. Wichtige
Grundlagen hierfür liefern Daten, mit
denen die verschiedenen Formen der
Flächennutzung wirklichkeitsnah und
möglichst genau erfasst werden, um
sie mit den Einwohnern, Unternehmen,
Verkehrserfordernissen sowie Einrich-
tungen der sozialen und staatlichen
Infrastruktur (Kindergärten, Schulen,
Hochschulen, Bibliotheken, Kranken-
häuser, Sportanlagen, Erholungsflä-
chen, Schwimmbäder, Feuerwehr- und
Polizeidienststellen, Verwaltung usw.)
und ihren Bedürfnissen in Beziehung
zu setzen.

Anders als bei Gewerbeflächen, für die
bis heute in Berlin kein Monitoring exi-
stiert, ist der Wohnungsbestand be-
kannt und eine genaue Übersicht der
Bauflächen vorhanden. Der Woh-
nungsbedarf wird recht einfach ermit-
telt. Er orientiert sich üblicherweise an
der bestehenden durchschnittlichen
Wohnfläche je Einwohner sowie der
Durchschnittsgröße der Haushalte. Die
Zahlen liegen in Berlin bei rund 40 m2

pro Kopf und 1,8 Personen, in Branden-
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burg bei 45 m2 je Bewohner und 2 Per-
sonen. Gegenwärtig leben in Berlin
rund 400.000 Menschen mehr als 2010.
So errechnen sich – da es keinen nen-
nenswerten Leerstand gibt - 16 Millio-
nen m2 Wohnfläche, mithin ein Bedarf
von rund 220.000 Neubauwohnungen.
Fertiggestellt wurden in diesem Zeit-
raum nur 86.000. Laut dem neuen
„Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030“
werden in der kommenden Dekade
weitere 194.000 Wohnungen benötigt.
Dass ein stark abnehmender Bevölke-
rungszuwachs angenommen wird und
der Ersatzbedarf in dieser Kalkulation
fehlt, macht das Ergebnis sehr fragwür-
dig. Immerhin stehen eine konkrete
Zahl und ein politisches Ziel im Raum. 

Aus Brandenburg lassen sich keine offi-
ziellen Ziffern zum Wohnungsbedarf
finden, trotz des kräftigen Einwohner-
zustroms aus Berlin und des Auflösens
hoher Leerstände aus der Nachwende-
zeit, gerade im Speckgürtel. Bis 2035
wird bald die Hälfte aller Brandenbur-
ger in Berlins Umland siedeln. Die Re-
gierung in Potsdam überlässt es jedoch
ausschließlich den Gemeinden, mit der
forcierten Suburbanisierung fertig zu
werden. Ähnlich verfährt sie beim
Gewerbe. Da in den 1990er Jahren vie-
le Kommunen ambitioniert Gewerbe-
gebiete auswiesen, welche in der Fol-
gezeit oft nur schleppend bebaut wor-
den sind, sieht das Wirtschaftsministe-
rium reichlich Platz zur Erweiterung
oder Ansiedlung von Unternehmen. 

Dass Berliner Betriebe nach Branden-
burg ausweichen und nicht zuletzt das
Verarbeitende Gewerbe dort weiterhin
wächst, verleiht dieser Aussage schein-
bar Gewicht. Seit 2005 hat in Branden-
burg die Zahl der verarbeitenden
Betriebe zugelegt mit einem Anstieg
von rund 80.000 auf über 100.000 Be-
schäftigte. Nach Umsatz und wirt-
schaftlicher Bedeutung bewegen sie
sich nahezu auf Augenhöhe mit Berlin.
Auch das Handwerk liegt nach seiner
Wirtschaftsleistung etwa gleichauf mit
der Hauptstadt, trotz wesentlich gerin-
gerer Bevölkerung und nur halb so gro-
ßer Wirtschaftsleistung. Diese Werte
täuschen jedoch darüber hinweg, dass
andere Wirtschaftsbereiche und Unter-
nehmen vor erheblichen Engpässen
stehen. Für Gewerbesiedlungen sind
die Verfügbarkeit von Baugrund und
bezahlbaren Flächen, eine gute Ver-
kehrsanbindung und die Nähe zum
Zentrum entscheidend. Für die tragen-
den Branchen der Dienstleistungsge-
sellschaft wie Handel, Transport/Logi-

stik, Information/Kommunikation,
Tourismus und Gastgewerbe, Sozial-
und Gesundheitsdienste, Einrichtun-
gen von Forschung und Entwicklung
usw. sind Flächen im nahen Einzugsge-
biet der Hauptstadt oft unabdingbar
und zunehmend rar. In eben diesem
Wirtschaftssektor sind etwa drei Vier-
tel der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten in Brandenburg tätig. 

Wie groß ist ihr Flächenbedarf? Für
Dienstleistungsberufe, die vor allem
Büroplätze benötigen, greifen stan-
dardisierte Modelle. Auf der Basis von
Arbeitsschutzgesetzen sowie Verord-
nungen und technischen Regeln für
Arbeitsstätten werden mindestens 8 -
10 m2 für eine Stelle im Klein-, 12 – 15
m2 im Großraumbüro kalkuliert. In der
Literatur finden sich Orientierungswer-
te zwischen 15 – 25 m2. Auf eine halbe
Million Angestellte entfallen demnach
7,5 – 12,5 Millionen m2 Bruttoarbeits-
fläche. Bei einem Berliner Bürobestand
von geschätzten 20 Millionen m2 lässt
sich die Größenordnung des fortwäh-
renden Stellenzuwachses und die dar-
aus folgende Raumnot mühelos ablei-
ten. Aktuell verschiebt sich in der
Hauptstadt das Ungleichgewicht be-
ständig zugunsten der Immobilienan-
bieter. Wo 40.000 Arbeitnehmer hinzu
kommen, im selben Zeitraum jedoch
nur 200.000 m2 neue Büroflächen ent-
stehen, steigen Flächenkonkurrenz
und Preisdruck. Es herrschen dieselben
Mechanismen wie auf dem Wohnungs-
markt, da 40.000 Neuberlinern - davon
überdies die Hälfte auf der Suche nach
Single-Haushalten - lediglich 15.000
fertig gestellte Wohnungen gegen-
überstehen. Diese Entwicklung macht
nicht an der Stadtgrenze Halt.

Entstehen mehr als reine PC-Arbeits-
plätze, werden Berechnungen zu
Grundstücks- und Nutzungsgrößen
sowie zum Verhältnis von Arbeitsflä-
che zu Beschäftigten komplexer. Für
verschiedene Nutzungsarten (z. B. Pro-
duktions-, Verkaufs-, Lagerfläche) ver-
wenden Architekten und Stadtplaner
je eigene Flächen- und Personalschlüs-
sel, die sie konkreten Vorhaben zudem
anpassen. Auf der höchsten Aggregati-
onsstufe werden Einwohner bzw. Er-
werbstätige ins Verhältnis zur Indu-
strie- und Gewerbefläche bzw. Be-
triebs- und Arbeitsfläche gesetzt. In
der Schweizer Raumplanung wird etwa
die Siedlungsfläche pro Einwohner und
Arbeitsplatz ausgewiesen, da die Ar-
beitsfläche nach dem Wohnraum den
am stärksten genutzten Siedlungsan-

teil stellt. In Berlin belegt sie den drit-
ten Rang nach den Grün-/Erholungsflä-
chen. Genauere und gesicherte Daten
zur Lage bei Industrie- und Gewerbea-
realen sowie zu quantitativen Orientie-
rungswerten, Planungsansätzen und
branchenbezogenen Flächenkennzif-
fern (in m2/Beschäftigter) sind jedoch
Mangelware. 

Schlusslicht Berlin

Wie es im Ländervergleich um die
Hauptstadt und ihre Gewerbeflächen
steht, geben Zahlen des Leibniz-Insti-
tuts für ökologische Raumentwicklung
(IÖR-Monitor) wieder. Da Flächenlän-
der wegen ihrer Ausdehnung keinen
geeigneten Vergleichsmaßstab für
Großstädte liefern, bietet sich eine
Gegenüberstellung der drei Stadtstaa-
ten an. Auf Basis gesammelter Daten
bis 2017 weist Berlin einen Anteil der
Industrie- und Gewerbeflächen an der
gesamten Bodenfläche von gerade
7,6% aus. In Hamburg liegt er bei 9,6 %
und in Bremen 13,7 %. Betrachtet man
die Entwicklung über den Zeitraum der
letzten 15 Jahre – also seit Beginn der
bis heute ungebremsten Beschäfti-
gungszunahme - wird das erste Kern-
problem deutlich. Während in Bremen
der Industrie- und Gewerbeanteil zur
städtischen Fläche von 12% auf auf
heute 13,7 % absolut zunahm, ebenso
in Hamburg von 7,7 % auf 9,6 %, sank
er in Berlin von 7,8 % auf 7,6 %. Dieser
Prozess setzt sich fort. Der jüngsten
Berliner Statistik zufolge liegt der Wert
heute bei knapp 7,5 %. 

Gleichzeitig - und hier liegt das zweite
Problem – übertrifft der Bevölkerungs-
anstieg Berlins jenen der anderen
Stadtstaaten im gleichen Zeitraum bei
Weitem (Berlin: 450.000, Hamburg:
160.000, Bremen: 25.000). 2017 betrug
die Siedlungs- und Verkehrsfläche in
der Hauptstadt pro Einwohner 174 m2

(Hamburg 242 m2, Bremen 337 m2),
der Anteil der Industrie- und Gewerbe-
fläche pro Kopf lag bei knapp 19 m2

(Hamburg 38 m2, Bremen 83 m2).
Aktuell bewegt er sich bei kaum noch
18 m2, wobei er bereits zu Beginn des
großen Arbeitskräftezustroms 2005
mit 21 m2 bescheiden ausgefallen war.
Die im Vergleich zu den beiden Stadt-
staaten äußerst niedrige Quote ergibt
sich sowohl aus dem kräftigen Bevölke-
rungsanstieg der letzten Dekade als
auch aus der gleichzeitigen Abnahme
von Gewerbegrundstücken in der
Hauptstadt. Nicht besser wird es, wenn
statt der Einwohner nur die Erwerbstä-

Stadtentwicklung / Baugeschehen / Technik

16 | konstruktiv 3/2019

Bau 3-19 Umbruch 1B  30.09.2019  17:46 Uhr  Seite 16



tigen auf die Industrie- und Gewerbe-
fläche der Stadt bezogen werden. Hier
liegt Berlin mit 33 m2 deutlich hinter
Hamburg (58 m2) und Bremen (130
m2).

Diese Daten geben nicht nur Hinweise
über Zustand und Entwicklung, sie hel-
fen zugleich bei der Planung. Wie bei
Wohnungen oder Büroräumen bieten
sie Ansätze für standardisierte, nach-
vollziehbare Bedarfsberechnungen für
Industrie und Gewerbe. Je nach Be-
trachtung ist es der Flächenanteil pro
Kopf der Einwohner (19 m2) oder sein
Anteil im Verhältnis zu den Beschäftig-
ten (33 m2). Eigene Flächenkennzif-
fern, aufgeschlüsselt nach Wirtschafts-
bereichen, Branchen, Betriebsarten
und -größen, verfeinern das Zahlen-
werk und brechen es wiederum auf die
Fläche je Beschäftigten herunter. Ohne
diese Differenzierung, mithin auf der
höchsten Datenaggregation, errech-
net sich für Berlin bei einer Zunahme
von 400.000 Einwohnern ein zusätzli-
cher Bedarf an Industrie- und Gewer-
begrundfläche von 760 ha. Mag diese
Zahl nur als grober Anhaltspunkt die-
nen, so geschah in der Stadt das Gegen-
teil. Rund 250 ha fielen aus der ge-
werblichen Nutzung heraus, und ver-
fügbare Daten zur Stadtentwicklung
blieben ungenutzt. Fehlende Transpa-
renz und mangelnde Planung bilden
somit das dritte Kardinalproblem nach
dem kräftigen Einwohneranstieg und
parallelem Gewerbeflächenschwund.

Setzt man Berlin in Beziehung zu ande-
ren deutschen Großstädten, weisen
lediglich die Industrie- und Dienstlei-
stungszentren München (19 m2) und
Stuttgart (21 m2) einen ähnlich niedri-
gen Quotienten von Einwohnerzahl zu
gewerblicher Grundstücksfläche auf.
Selbst Frankfurt am Main verfügt mit
29 m2 noch ebenso über Reserven wie
Städte und Kreise im dicht besiedelten
Ruhrgebiet. Obwohl Bayerns Landes-
hauptstadt nach Nutzungsgrad und
Wirtschaftskraft in einer anderen Liga
spielt (sie hat mit gerade 1,5 Millionen
Einwohnern soviel sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte wie Branden-
burg und erzielt bei einem Drittel der
Fläche Berlins ein BIP von 110 Milliar-
den EUR), lassen sich für die Haupt-
stadtregion Berlin-Brandenburg zwei
wichtige Schlüsse ableiten. 1. Ein ge-
lungenes Entwicklungs- und Siche-
rungskonzept für Gewerbeflächen
kann ihren Schwund bremsen oder
zum Stillstand bringen. In München
wird die Preisgabe von Gewerbegrund

zugunsten des extrem lukrativen Woh-
nungsbaus von der Stadtverwaltung
unterbunden oder mit der Ausweisung
von betrieblich nutzbaren Ausgleichs-
flächen verknüpft. 2. Flächenknapp-
heit und Preisauftrieb führen unwei-
gerlich zur massiven Verlagerung von
Büro, Industrie und Gewerbe in Um-
landkreise und -gemeinden. Die Anlie-
gergemeinden von Stuttgart und Mün-
chen verzeichnen seit langem einen
hohen Anstieg von Gewerbeansiedlun-
gen, die auf dem Stadtgebiet nur zum
Vielfachen der Kosten zu realisieren
wären.

Der Metropolregion Berlin-Branden-
burg steht genau dies noch in großem
Umfang bevor. Suburbia erschafft sich
nicht primär durch den Fortzug aus der
Stadt für den Traum vom Wohnen im
Grünen. Es entsteht vor allem aus der
generellen Flucht vor steigenden
Boden- und Mietpreisen, ungeachtet
der Nutzungsform. In Potsdam sollten
neben der Freude über den Gewinn an
Einwohnern, Unternehmen und Steu-
ereinnahmen auch die Folgen bedacht
und die Prozesse gelenkt werden. Ver-
weise auf leere Gewerbeparks in der
Uckermark und im Elbe-Elster-Kreis
oder auf den üppigen Landesurch-
schnitt von 180 m2 Gewerbegrund je
Einwohner sind ohne Aussagekraft
und Einfluss auf die Situation im berlin-
nahen Raum. Das stille und grundlose
Vertrauen der Landesregierung, dass
sich alles irgendwie gefällig richtet, bil-
det schließlich das vierte Problem. Ins-
gesamt verheißt die Berlin-Branden-
burger Kombination aus schwieriger
Entwicklung, eingeschränkter Wahr-
nehmung, mangelnder Transparenz
sowie fehlender Planung wenig Gutes.
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Die Energiewende soll den fortschrei-
tenden Klimawandel aufhalten. Zu die-
sem Zweck hat sich Deutschland im Kli-
mapakt der Europäischen Union ver-
pflichtet, den Ausstoß klimaschädli-
cher Gase bis 2050 um 80% bis 95% zu
verringern. Als Zwischenziel soll laut
Bundesministerium für Umwelt (BMU)
bis 2030, das heißt in etwa zehn Jahren,
deren Ausstoß gegenüber heute um
gut 40% gesenkt werden.

N.B.: Quellen zu allen Angaben in die-
sem Text finden sich in einer separaten
Excel-Datei unter:
https://www.physi.uni-heidelberg.de/
energiewende/Quellenangaben_Web_
2019.xls

Fakten

Um abschätzen zu können, wie reali-
stisch dieses 40%-Zwischenziel ist, muss
man als erstes einen Blick zurückwer-
fen: Was wurde in der gleichen Zeit-
spanne, d.h. in den vergangenen zehn
Jahren, beim Klimaschutz in Deutsch-
land erreicht, nachdem erheblich in
den Ausbau von Wind- und Sonnen-
kraftanlagen investiert wurde? Die
Antwort fällt ernüchternd aus – der
Ausstoß klimaschädlicher Gase ist seit-
her unverändert, abgesehen von klei-
nen zufälligen Schwankungen.

Abbildung 1 zeigt die Daten des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und
Energie (BMWi) zum CO2-Ausstoß.

(Kohlendioxid hat mit 88% den größ-
ten Anteil an den klimaschädlichen Ga-
sen, gerechnet in CO2-Äquivalenten.)

Zwar ist der CO2-Ausstoß in den Jahren
nach der Wiedervereinigung leicht zu-
rückgegangen (um 25%), weshalb 1990
gern als Referenzdatum genommen
wird. Dieser Rückgang lag jedoch vor
allem an der Deindustrialisierung der
neuen Bundesländer. Die in der Abbil-
dung sichtbare geringfügige Abnahme
im Jahr 2018, ausgelöst durch den vor-
angegangenen milden Winter, wurde
in den Medien gebührend gefeiert.

Um zu verstehen, warum sich der CO2-
Ausstoß trotz großer Anstrengungen
nicht verringert, ist es wichtig, die Ent-
wicklung der gesamten Energieversor-
gung zu betrachten. Es verzerrt das
Bild, wenn man, wie es sich eingebür-
gert hat, nur den Stromsektor betrach-
tet, da dieser nur 18% des gesamten
Energiesektors ausmacht. Außerdem
sind große Verschiebungen zwischen
den einzelnen Sektoren vorgesehen,
und wenn man beurteilen will, ob eine
solche Verschiebung möglich ist (etwa
beim Wechsel vom Benzin- zum Elek-
troauto), muss man das Gesamtsystem
betrachten.

Abbildung 2 zeigt den Anteil der ver-
schiedenen Energieträger an der Ener-
gieversorgung, ebenfalls für die letz-
ten zehn Jahre. Die oberen vier breiten
Streifen der Abbildung zeigen die fos-
silen Brennstoffe Kohle, Erdöl und Erd-
gas. Sie tragen den Großteil der Ener-
gieversorgung und sind die wesentli-
che Quelle des CO2-Ausstoßes.
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Abb. 1. Der CO2-Ausstoß in den letzten 10 Jahren. Der Ausstoß im Jahr 2009 wur-
de auf 100% gesetzt. Quelle: BMWi.

Abb. 2. Die Anteile der verschiedenen
Energieträger an der gesamten Ener-
gieversorgung. Die Gesamtenergie im
Jahr 2009 wurde auf 100% gesetzt.
Quelle: BMWi.
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Die unteren fünf schmalen Streifen in
Abbildung 2 zeigen die nicht-fossilen
Energieträger, von Kernkraft bis Son-
nenkraft, deren Betrieb die CO2-Bilanz
nicht belastet. Der Anteil dieser nicht-
fossilen Energieträger an der Gesamt-
energie des betreffenden Jahres (20%)
hat sich seither praktisch nicht verän-
dert, obwohl sich Deutschland im Kli-
mapakt bis 2030 auf einen Anstieg die-
ses Anteils auf mindestens 30% ver-
pflichtet hat (neben dem oben ge-
nannten 40% CO2-Rückgang). Absolut
ist diese CO2-freie Energie seit 2009 so-
gar leicht zurückgegangen (um 1%).

Die nicht-fossilen Energieträger im Ein-
zelnen: Die Kernenergie, 2018 bei
6,5%, soll bis 2022 auf null zurückge-
fahren werden, was die CO2-Bilanz
weiter belasten wird. Die Wasserkraft,
im Diagramm kaum sichtbar, ist mit
0,5% seit Jahrzehnten unverändert
und hierzulande kaum noch auszubau-
en. Die Biomasse (Holz, Klärgas, Biodie-
sel u.a.) hat mit 9% Anteil in letzter Zeit
wieder abgenommen und gilt wegen
der Konkurrenz zur Lebensmittelpro-
duktion als ausgereizt. Die Windkraft,
am unteren Rand der Abbildung, trägt
3% bei, Photovoltaik und Naturwärme
2% (1,3% plus 0,7%). Zur Naturwärme
gehören Wärmepumpen, Solar- und
Geothermie.

Die in Abbildung 2 gezeigte bereitge-
stellte Energie wird genutzt als Wär-
meenergie für Heizung/Kühlung und
Warmwasser (2018 zu 32%) und als
Prozesswärme in der Industrie (24%).
Ein großer Teil fließt als mechanische
Energie in den Straßenverkehr (38%).
Die restlichen 5% gehen zu etwa glei-
chen Teilen in Beleuchtung und Daten-
verkehr.

Missverständnisse

Die in Abbildung 2 gezeigten 3% für
die Windenergie lassen uns stutzen.
Beliefert nicht eine einzige Windkraft-
anlage mehr als tausend Haushalte mit
Strom, wie man landauf landab hört?
Wenn jedes der 30 000 installierten
Windrädern mehr als 1000 Haushalte
versorgt, dann erfasst die Energiewen-
de bereits mehr als 30 Millionen der
insgesamt 41 Millionen Haushalte.

Ist die Energiewende damit nicht schon
fast geschafft, und widerspricht dies
nicht dem in Abbildung 2 gezeigten
Befund?

Nein, denn hier trifft man auf das erste
Missverständnis: selbst wenn alle Haus-

halte in Deutschland ihren Strom aus
erneuerbaren Quellen bezögen, so wä-
ren erst 6% des 80%-Ziels zur Klima-
gasvermeidung bis 2050 geschafft. Der
Beitrag der Windkraft zur Energiewen-
de sieht nur riesig aus, da er in Einhei-
ten der kleinen "Münze" Haushalts-
strom angegeben wird. (Kleine Neben-
rechnung: Der Stromverbrauch der pri-
vaten Haushalte beträgt 25% des ge-
samten Stromverbrauchs, dieser wie-
derum beträgt 18% des gesamten
Energieeinsatzes, und 20% von 18%,
bezogen auf das 80%-Ziel, ergibt 6%).

Das nächste Missverständnis: meist
wird in den Medien, zum Vergleich mit
konventionellen Kraftwerken, die in-
stallierte Leistung von Sonnen- und
Windkraftanlagen angegeben statt
der tatsächlich produzierten nutzba-
ren Leistung. Die tatsächlich im ganz-
jährigen Betrieb im Mittel gelieferte
nutzbare Leistung einer Windkraftan-
lage ist nur ein Viertel, die einer Photo-
voltaikanlage ein Achtel der installier-
ten Leistung. (Ihre installierte Leistung
erreichen Solarzellen bei senkrechtem
ungetrübtem Einfall des Sonnenlichts,
und Windräder bei der selten auftre-
tenden Windstärke zehn, "schwerer
Sturm". Die installierte Leistung eines
Windrades mag den verantwortlichen
Sicherheitsingenieur interessieren, für
die Energiebilanz ist sie nicht die ent-
scheidende Größe.)

Wie man sieht, lassen sich beliebige Er-
folgszahlen zu Wind- und Sonnenkraft
in die Welt setzen. Setzt man zum Bei-
spiel die installierte Leistung aller
Windkraftanlagen in Beziehung zum
Stromverbrauch aller Haushalte, so ge-
winnt man sofort einen Wert, der 4/6%
= 70 mal größer ist als der eigentlich in-
teressierende Anteil der nutzbaren Lei-
stung der Windkraft am gesamten
Energieeinsatz. – Diese Beispiele lassen
ahnen, warum die Bilanz der bisheri-
gen Energiewende so ernüchternd aus-
fällt.

In Abbildung 2 ist nicht berücksichtigt,
dass Wind- und Sonnenenergie heute
und in absehbarer Zukunft nicht voll
nutzbar sind. Grund hierfür sind die
starken jahreszeitlichen und Tag-Nacht
Schwankungen von Wind und Sonne.
Wegen der unvermeidlichen Dunkel-
flauten, in denen es weder Sonne noch
Wind gibt, muss für alle Wind- und
Sonnenkraftanlagen eine entspre-
chende Anzahl fossiler Kraftwerke vor-
gehalten werden.

Lösungen

Ein Weiter so mit mehr vom Gleichen
wird nur wenig am CO2-Verlauf än-
dern. Im Folgenden sind einige Alter-
nativen zur gegenwärtigen Strategie
gegen den Klimawandel aufgeführt.

Vorbemerkungen

– Um im demokratischen Prozess die
richtigen Entscheidungen zu treffen
ist es wichtig, der Öffentlichkeit die
korrekten Zahlen vorzulegen. Ein
auf selektiven Zahlen beruhender
Zweckoptimismus führt zu Fehlinve-
stitionen und Enttäuschungen.

– Ein vernünftiger Lösungsansatz
muss ergebnisoffen sein, statt festen
Vorgaben zu folgen. Man sollte ins-
besondere nicht allein den Wün-
schen der Industrie folgen: Die Indu-
strie bevorzugt teure Lösungen, so-
lange diese von der Allgemeinheit
bezahlt werden.

– Die wichtigen Fragen zur CO2-Be-
preisung überlassen wir den Fach-
leuten aus den Wirtschaftswissen-
schaften.

Energieeinsparungen

– Mit Energieeinsparungen wird Geld
eingespart, statt es wenig effizient
auszugeben: Würde beispielsweise
im Verkehr 12% weniger Kraftstoff
verbraucht, so spart dies mehr Ener-
gie ein, als alle Windkraftanlagen
liefern. Zum Vergleich: Die Anzahl
der neu zugelassenen PKW hat sich
in den vergangenen 10 Jahren um
11% erhöht, ihre Leistung im Mittel
um 18%, der PKW-Bestand stieg in
sechs Jahren um 8%.

– Das eingesparte Geld kann z.B. für
den Bau energieeffizienter Woh-
nungen eingesetzt werden, oder um
die Schäden des Klimawandels zu
mildern.

Zukünftige Energieversorgung

– In Deutschland selbst sind die Flau-
ten in der Sonneneinstrahlung noch
stärker ausgeprägt als die Windflau-
ten, aber das weltweite Potenzial
der Sonnenenergie sollte besser ge-
nutzt werden.

Das globale Potential der Sonnen-
energie ist mehr als hundertmal grö-
ßer als das der Windkraft.
(Dies liegt daran, dass auch der
Wind durch Sonneneinstrahlung ge-
trieben wird, der in Wind umgesetz-
te Anteil der Sonnenenergie aber
sehr klein ist. In den südlichen Wü-
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sten der Erde stehen große Flächen
für den Einsatz von Solarzellen zur
Verfügung. Für mit Sonnenwärme
arbeitende Kraftwerke hingegen ist
dort oft der Mangel an Kühlwasser
hinderlich, denn ein Thermalkraft-
werk braucht ein "kaltes Ende",
sonst geht seine Effizienz gegen
Null.)

– Die Gefahren der Kernkraft (Kern-
spaltung oder Kernfusion) sollten im
Vergleich zu den Gefahren des Kli-
mawandels bewertet werden. Die in
verschiedenen Industrienationen
entwickelten Brutreaktoren sind üb-
rigens nicht nur CO2-frei, sondern
auch erneuerbar.

Schlussbemerkungen

Die Studien verschiedener Behörden

und Agenturen kommen zu dem
Schluss, dass man bis 2050 mit Wind-
und Sonnenenergie, verbunden mit
dem Einsatz von Elektroautos den kli-
maschädlichen CO2-Ausstoß um 95%
verringern kann, selbst bei unvermin-
derter Verkehrsleistung.

Ob diese Planungen realistisch sind,
muss jeder für sich selbst entscheiden:
im Mittel, über Stadt und Land verteilt,
erfordern sie alle 2.5 Kilometer ein
Windrad, sowie zusätzlich Solarzellen
über eine Fläche von mehr als tausend
Quadratkilometern.

Es ist auf jeden Fall schwer vorzustel-
len, dass der heutige Energiebedarf
ganz aus erneuerbaren Energien ge-
deckt werden kann. Energieeinspa-
rung in allen Bereichen muss deshalb

das oberste Ziel sein. Hier muss
Deutschland als Hochtechnologieland
vorangehen.

Zu beachten: Die benötigte Energie ist
das Produkt aus Prokopfverbrauch und
Bevölkerungszahl. Während klar ist,
dass der Prokopfverbrauch erheblich
sinken muss, wird ein Bevölkerungs-
rückgang hierzulande als Unglück an-
gesehen. Die Frage des Wachstums der
Weltbevölkerung insgesamt sollte un-
befangen diskutiert werden – andern-
falls wird sich die Natur zu wehren wis-
sen. Unser Energieverbrauch ist aller-
dings weder auf zehn noch auf fünf
Milliarden Menschen ausweitbar.

(siehe auch den Anhang unten)
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Anhang

Für den interessierten Laien folgen ei-
nige weitere Zahlen zur Energiewen-
de.

Zur Bioenergie: Biomasse wird seit Ur-
zeiten energetisch genutzt und liefert
in Deutschland im Mittel 1,5 Watt je
Quadratmeter Anbaufläche.

Zur Sonnenenergie: Eine Photovoltai-
kanlage kann bei senkrechten Licht-
einfall zur Mittagszeit im Hochsom-
mer eine Leistung von 100 Watt je
Quadratmeter erreichen, über das
Jahr gemittelt sind es in Deutschland
aber nur 15 Watt/m2.

Zum Vergleich: Ein Haarfön oder ein
Tauchsieder haben typisch 2000 Watt

(2 kW) Leistungs-aufnahme. Das Hei-
delberger Solarschiff "Neckarsonne"
benötigt bei voller Fahrt 54 kW, hat
aber nur ca. 20 Quadratmeter Solar-
zellen mit schrägen Lichteinfall, die
bestenfalls 1 kW beisteuern, das
reicht kaum für die Bordküche. Das
Solarschiff bezieht daher praktisch
alle Energie aus dem öffentlichen
Stromnetz.

Zur Windenergie: Im Jahresmittel be-
trägt die tatsächliche Leistung einer
durchschnittlichen Windkraftanlage
gegenwärtig 440 kW.

Zum Vergleich: Die Leistung eines neu
zugelassenen PKW liegt heute laut
Kraftfahrt-Bundesamt im Mittel bei
111 kW. Bei typisch 30% Wirkungs-

grad benötigt ein PKW unter Volllast
daher 111 kW/30% = 370 kW Ein-
gangsleistung. Dieser Wert ist von
ähnlicher Größe wie die mittlere 440
kW-Leistung einer einzelnen Wind-
kraftanlage. Angesichts eines Be-
stands von heute 46 Millionen PKW
werden Elektroautos daher ihren
Strom auf lange Sicht im Wesentli-
chen ganz aus konventionellen fossi-
len Kraftwerken beziehen. Der grüne
Strom kann eben nur einmal genutzt
werden, und muss bereits für den Er-
satz der Kernkraft herhalten. Daher
tragen Elektroautos, so attraktiv sie
sein mögen, praktisch nichts zur Ener-
giewende bei.

Prof. Dr. Dr. h.c. Dirk Dubbers, Prof. Dr. Johanna Stachel, Prof. Dr. Ulrich Uwer,

Physikalisches Institut der Universität Heidelberg.
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„Es braucht eine ausgewogene Ant-
wort auf die Frage, mit welchen Mit-
teln die Einhaltung der Klimaziele ge-
währleistet werden kann. Es liegt gro-
ßes Potenzial darin, die Baubranche
aktiv einzubinden. Ohne einen maß-
geblichen Beitrag der Bauwirtschaft
werden die Klimaziele nicht eingehal-
ten werden. Die Schritte dahin müssen
aber an die Bedürfnisse der mittelstän-
dischen Bauunternehmen angepasst
sein, die gut 70 Prozent der Branche
ausmachen. Statt politischer Symbol-
gesten braucht es pragmatische Lösun-
gen, die die Verhältnismäßigkeit wah-
ren“, erklärte Felix Pakleppa, Hauptge-
schäftsführer des Zentralverbandes
Deutsches Baugewerbe (ZDB) in der
anhaltenden Debatte über mehr Kli-
maschutz.

Vergangene Woche hat das Klimakabi-
nett der Bundesregierung getagt, da-
bei aber keine konkreten Beschlüsse

verabschiedet. „Es braucht aus unserer
Sicht eine Kombination der zur Diskus-
sion stehenden Instrumente. Emissi-
onshandel, CO2-Steuer und CO2-Abga-
be müssen so eingesetzt werden, dass
Technologieoffenheit, Planungssicher-
heit und Wirtschaftlichkeit gewährlei-
stet bleiben. Aus unserer Sicht ist insbe-
sondere die Technologieoffenheit ent-
scheidend: Hierdurch werden viele ver-
schiedene, kreative Lösungen von Pla-
nern, Architekten und Bauunterneh-
mern möglich. Das Klimakabinett ist
aufgefordert, in seinen Beratungen bis
zum 20. September ein pragmatisches
Konzept zu entwickeln, dass die finan-
ziellen Mehrbelastungen für den Bau-
mittelstand und vor allem die bürokra-
tischen Anforderungen an die Unter-
nehmen auf ein Mindestmaß be-
grenzt“, so Pakleppa weiter. 

Es sei darüber hinaus wichtig, den Ge-
bäudesektor als ein Feld zu begreifen,

durch das über eine höhere Energieef-
fizienz ein signifikanter Beitrag zum
Klimaschutz geleistet werden könne.
Felix Pakleppa dazu: „Die energetische
Sanierung des Gebäudebestandes bie-
tet ein riesiges Potenzial. In der öffent-
lichen Debatte um Klimaschutzmaß-
nahmen steht der Gebäudebereich bis-
lang zu wenig im Fokus. Dabei liegt das
CO2-Einsparpotenzial allein durch das
Instrument der steuerlichen Sanie-
rungsförderung nach Expertenanga-
ben bei ca. 3,39 Mio. Tonnen. Rechnet
man mit einer Förderung in Höhe von
20-30 Prozent, kann dadurch rund ein
Viertel der gesamten Einsparung im
Gebäudebereich erschlossen werden.
Diese Chance muss endlich genutzt
werden.“ 

Quelle: 
Zentralverband 
Deutsches Baugewerbe
www.zdb.de 
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1. Städtebauliche Symptome 
und Herausforderungen

Zuwanderung, Metropolisierung, Gen-
trifizierung und überhitzt wirkende
Immobilienmärkte in den Schwarm-
städten sind aktuelle Megatrends in
Deutschland. Diese überlagern die
noch vor wenigen Jahren allein im Fo-
kus der Aufmerksamkeit gestandenen,
längerfristigen Effekte des demografi-
schen Wandels und stellen dessen bis-
herige flächendeckende Allgemeingül-
tigkeit nunmehr in Frage.

Parallel ergeben sich durch die Anfor-
derungen der Energiewende in Gestalt
des Neubaus von Höchstspannungslei-
tungen und durch das teilweise geän-
derte Mobilitätsverhalten der Bevölke-
rung neue Infrastrukturanforderun-
gen und planerische Prioritäten für die
Inanspruchnahme des städtischen und
ländlichen Raums und letztlich der ein-
zelnen Grundstücke.

Unabhängig von der berechtigten Fra-
ge, ob und inwieweit die staatlichen
Ebenen bezüglich der oben skizzierten

Entwicklungen aktiv gegensteuern
oder nur städtebaulich darauf reagie-
ren sollten, kann zweifelsfrei festge-
stellt werden, dass die Umsetzung der
bundesgesetzlichen Ziele der Raum-
ordnung (ausgeglichene soziale, infra-
strukturelle, wirtschaftliche, ökologi-
sche und kulturelle Verhältnisse; Ver-
sorgung mit Dienstleistungen und In-
frastruktur der Daseinsvorsorge auch
in dünn besiedelten Regionen (§ 2 Abs.
2 Nrn. 1, 3 ROG)) seit geraumer Zeit
handgreiflich verfehlt wurde.
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Städtebauliche Wertermittlung – notwendiger denn je
Dipl.-Ing. Jürgen Burneleit und Dipl.-Ing. Holger Jürgens 

Die Regelung des Zugangs zu Grund und Boden sowie der Art der Nutzung eines
Grundstücks sind wesentliche Voraussetzungen für eine funktionierende soziale
Marktwirtschaft, die nicht nur privat- und volkswirtschaftliche Gewinne erzielen,
sondern auch sozial gerecht und ökologisch nachhaltig sein will. Dieser Grundsatz
scheint seit ein paar Jahren mehr und mehr aus den Fugen zu geraten.

Neben dem Mietrecht wird zunehmend auch die Bodenpolitik als Aufgabe der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge gesehen. Der Immobilienwertermittlung kommt bei
der Erfüllung dieser Aufgaben eine Schlüsselfunktion zu. Öffentlich bestellte Ver-
messungsingenieure sollten hier nicht abseitsstehen, sondern sich den neuen Her-
ausforderungen zur Umsetzung der raumordnungspolitischen Vorgaben in unse-
rem Lande stellen.

Keiner da, der protestiert! 
(Bahnhof Meßdorf, Sachsen-Anhalt)

Dipl.-Ing. 
Jürgen Burneleit

Dipl.-Ing. 
Holger Jürgens
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Der Rückzug der öffentlichen Einrich-
tungen einschließlich des öffentlichen
Personennahverkehrs aus dem ländli-
chen Raum ist zumindest eine der Ursa-
chen für gesellschaftliche Konfliktpo-
tentiale sowohl in den überlasteten
Städten als auch in den sterbenden
Dörfern. Es handelt sich hier im Übri-
gen um „hausgemachte“, interessan-
terweise ganz und gar analoge Defizi-
te, die allerdings durch digitale Lücken
wie „weiße Flecken“ der Funk- und Ka-
belnetze in den ländlichen Regionen
noch verstärkt werden.

Die Kaufpreise, die früher mehr oder
weniger mit dem Substanzwert oder
Mietwert des Grundstücks korrespon-
dierten, sind heute nur noch über das
allgemeine Zinsniveau am Kapital-
markt erklärbar. Symptome einer
Marktstörung liegen erkennbar vor.

2. Fachliche und politische
Lösungsansätze

Während zur Attraktivierung der Le-
bensverhältnisse im ländlichen Raum
ein ganzes Bündel vielfältiger Maßnah-
men erforderlich ist, erhöht sich der
Handlungsbedarf in den Ballungsräu-
men insbesondere im Bereich des
Städtebaus, der Fachplanungen und
der Wohnungsbauförderung sowie bei
den teilweise damit verbundenen Bo-
denordnungserfordernissen erheblich. 

In der Verwaltungspraxis erleben man-
cherorts fast „vergessene“ Instrumente
und Verfahren des BauGB eine Renais-
sance oder stehen zumindest kurz da-
vor. 

Für Berlin sind hier beispielsweise die
Wahrnehmung des gemeindlichen
Vorkaufsrechts, insbesondere in den
großflächig ausgewiesenen „Milieu-
schutzgebieten“ sowie die Prüfung
von Umlegungsverfahren und neuer
städtebaulicher Entwicklungsbereiche
zu nennen. 

Darüber hinaus tritt neuerdings die öf-
fentliche Hand am Grundstücksmarkt
als durchaus kauflustig zu nennender
Player auf. Dabei erscheint ein Teil der
An- oder Rückkäufe populistisch ge-
trieben, ohne eine durchgreifende
Antwort auf die hier beschriebenen
Probleme zu geben. 

Neu sind im Rahmen der seit Jahren zu
beobachtenden stetig steigenden
Miet- und Grundstückspreisentwick-
lungen die Diskussionen im politischen
Raum, ob Grund und Boden gemäß
Art. 15 GG in Gemeineigentum oder in

andere Formen der Gemeinwirtschaft
zu überführen sei. 

Weil die bisherigen Maßnahmen in der
gewünschten Zeit nicht zur Befriedi-
gung der Nachfrage nach Wohnraum
und zu einem auch im Bestand für Nor-
malverdiener leistbaren Mietniveau
geführt haben, hat der Berliner Senat
schon im Vorfeld des Volksbegehrens
„Deutsche Wohnen & Co. enteignen“
die rechtliche Zulässigkeit und Grenzen
einer Vergesellschaftung bzw. Soziali-
sierung von Wohnimmobilien öffent-
lichkeitswirksam prüfen lassen. 

Mit dem durch das Volksbegehren an-
gestrebten Volksentscheid soll die Ber-
liner Landesregierung nunmehr ge-
zwungen werden, ein Gesetz nach Art.
15 GG vorzulegen, das den Wohnungs-
bestand von profitorientierten Woh-
nungsunternehmen mit mehr als 3.000
Wohnungen in Gemeineigentum um-
wandelt.

Die Wohnungen sollen dann durch
eine Anstalt öffentlichen Rechts ver-
waltet werden, die gemeinwohlorien-
tiert und nicht mit dem Ziel der Ge-
winnausschüttung arbeitet. 

Art. 15 GG:
„Grund und Boden, Naturschätze
und Produktionsmittel können zum
Zwecke der Vergesellschaftung
durch ein Gesetz, das Art und Aus-
maß der Entschädigung regelt, in
Gemeineigentum oder andere For-
men der Gemeinwirtschaft über-
führt werden. Für die Entschädi-
gung gilt Art. 14 Abs. 3 Satz 3 und 4
entsprechend.“

Das intendierte Gesetz müsste also
auch regeln, wonach die Höhe der Ent-
schädigung bestimmt wird. Dabei be-
darf die Frage, ob der aktuelle Ver-
kehrswert maßgeblich sein muss oder
ansonsten eine unter dem Marktwert
liegende Entschädigung verfassungs-
gemäß sein kann, einer grundlegen-
den gerichtlichen Klärung, da bislang
weder der Bund noch die Länder von
der Möglichkeit des Art. 15 GG Ge-
brauch gemacht haben. 

Wie immer man die Erfolgsaussichten
der Initiative und die Rückwirkungen
auf das allgemeine Investitionsklima
beurteilen mag, eines ist jedenfalls
klar: Es handelt sich allein um eine be-
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Entwicklungsbereich,

vorher: Tanklager

Städtebaulicher 
Entwicklungsbereich,
nachher: :
Wohnsiedlung
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standsbezogene Maßnahme, durch die
kein zusätzlicher Wohnraum geschaf-
fen wird.

3. Besonderheiten städtebaulicher
Wertermittlungen

Zum Verständnis der Besonderheiten
in diesem Bereich ist zunächst auf den
Sachverhalt hinzuweisen, dass Ver-
kehrswertermittlungen schon im All-
gemeinen eigentlich ja nicht „Immobi-
lien“, sondern immer Rechte an Grund-
stücken zum Gegenstand haben, in
den meisten Fällen das Eigentumsrecht
mit Inhalt und Schranken, die gemäß
Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG durch Gesetze
bestimmt werden.

Die Verkehrswertdefinition des § 194
BauGB, die auch im freien Rechtsver-
kehr Verwendung findet, wird im All-
gemeinen Städtebaurecht bei der Ent-
eignung durch den Vorwirkungsgrund-
satz und im Besonderen Städtebau-
recht bei der Ermittlung sanierungs-
bzw. entwicklungsunbeeinflusster
Werte qualitativ modifiziert. Die Modi-
fizierung erfolgt durch die abstrahie-
rende Betrachtung eines vom jeweili-
gen Wertermittlungsstichtag mögli-
cherweise abweichenden Qualitäts-
stichtages (§ 4 ImmoWertV) bzw. durch
Ausklammerung bestimmter verfah-
rensbeeinflusster (vorwirkender) und /
oder nicht verfahrensbedingter (exter-
ner, z.B. „wendebedingter“) Wertein-
flüsse. 

Verfahrensbezogene Wertableitungs-
modelle sind zudem bei der Festset-
zung von Ausgleichsbeträgen (§ 154
BauGB) und Kostenübernahmeverein-

barungen in städtebaulichen Verträ-
gen (§ 11 BauGB) erforderlich.

Die Ermittlung dieser modifizierten
Verkehrswerte erfordert eine spezifi-
sche, auf die betreffenden Instrumente
und Verfahren des BauGB bezogene
Sachkunde. Bei städtebaulichen Wert-
ermittlungsaufgaben sind deshalb
Kenntnisse der Immobilienwertermitt-
lung und des Bauplanungsrechts, über
die selbstverständlich auch andere Be-
rufsgruppen als die Geodäten verfü-
gen, allein nicht ausreichend: Zusätz-
lich ist ein vertieftes liegenschafts-
rechtliches Verständnis der bodenord-
nend oder auf andere Weise in das Ei-
gentum eingreifenden städtebauli-
chen Verfahren und Instrumente
erforderlich, das bei den Vermessungs-
behörden und den öffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieuren tatsäch-
lich „berufsbedingt“ gegeben ist. 

Insbesondere bei einem langen Pla-
nungsvorlauf sind oft historisch zu
nennende Qualitätsstichtage zu be-
trachten; in Fällen einer Inanspruch-
nahme von Grundstücken nach dem
sogenannten Preußischen Fluchtlinien-
gesetz liegen die maßgeblichen Quali-
tätsstichtage mitunter sogar mehr als
100 Jahre zurück. Welche Berufsgrup-
pe ist neben den Geodäten in der Lage,

sowohl den Zustand des zu bewerten-
den Grundstücks(teils) über einen der-
artig langen Zeitraum katasterlich,
grundbuchlich und nach dem gelten-
den Planungsrecht sicher rückzuverfol-
gen, als auch dann den Eingriff an den
Marktverhältnissen zu einem aktuellen
Wertermittlungsstichtag zu spiegeln?

Aufgrund des auch bei Enteignungs-
entschädigungen nach dem Fachpla-
nungsrecht zu beachtenden Vorwir-
kungsgrundsatzes und den Verwei-
sungsketten von den Gesetzen der
Fachplanung (z. B. Bundesfernstraßen-
gesetz, Allgemeines Eisenbahngesetz,
Energiewirtschaftsgesetz) über die
Enteignungsgesetze der Länder zum
BBauG bzw. auf das heutige BauGB (§
95 Abs. 2 Nr. 2) ist auch die Ermittlung
von Entschädigungen im Zusammen-
hang mit der Inanspruchnahme von
Grundstücken nach dem Fachpla-
nungsrecht folgerichtig der städtebau-
lichen Wertermittlung zuzurechnen.

Zu den aktuellen Herausforderungen im
Zusammenhang mit fachplanungsrecht-
lichen Enteignungsentschädigungen ge-
hören insbesondere Wertermittlungen
für die Inanspruchnahme von Grund-
stücken beim Ausbau von Höchstspan-
nungsleitungen nach dem Netzausbau-
beschleunigungsgesetz (NABEG). 
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Klassischer Anwendungsbereich der
Enteignungsentschädigung

Weitere klassische Anwendungsbereiche der Enteignungsentschädigung

Bau 3-19 Umbruch 1B  30.09.2019  17:46 Uhr  Seite 24



Die eingeleitete Energiewende ist auf
die Optimierung, die Verstärkung und
den Neubau von rund 7.500 km im
Übertragungsnetz angewiesen. Höchst-
spannungsleitungen haben naturge-
mäß einen größeren räumlichen Wirk-
bereich als herkömmliche Leitungen.
Da sich die Höhe der Dienstbarkeits-
entschädigungen nicht zuletzt nach
den Nutzungsbeeinträchtigungen der
in Anspruch genommenen Grundstük-
ke richtet, werden bei Höchstspan-
nungsleitungen neben der sich auf
dem jeweiligen Schutzstreifen bezie-
henden Entschädigung für den Rechts-
verlust (§ 95 BauGB) vermehrt auch
Entschädigungen für andere Vermö-
gensnachteile (§ 96 BauGB) für Nut-
zungsbeeinträchtigungen außerhalb
des Schutzstreifens (z. B. für eventuell
eintretende optische Beeinträchtigun-
gen einer auf dem Restgrundstück vor-
handenen Bebauung durch eine Frei-
leitung) zu betrachten sein. Derartige
Nutzungsbeeinträchtigungen lassen
sich nur schwer durch pauschale, auf
eine gütliche Einigung angelegte An-
sätze erfassen und werden die Zahl der
benötigten Sachverständigengutach-
ten in diesem Bereich steigen lassen.

Das Gesetz zur Beschleunigung des
Energieleitungsausbaus (Artikel 10, Än-
derung der Stromnetzentgeltverord-
nung vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706)
soll der regulatorischen Anerkennung
diesbezüglicher (höherer) Entschädi-
gungszahlungen im Bereich der Über-
tragungsnetze bei der Inanspruchnah-
me land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzter Grundstücke dienen. 

Es ist absehbar, dass die im Gesetz vor-
gesehenen prozentualen Höchstsätze
für Dienstbarkeitsentschädigungen im
Bereich dieser Höchstspannungsleitun-
gen eine Revision der bislang gemäß
Wert R2006, 4.5.3 angewandten Erfah-
rungssätze (Barwertfaktoren) erfor-
derlich machen.

4. Lösungsakteur ÖbVI

Die Wertermittlung ist zweifellos inte-
graler Bestandteil des Vermessungswe-
sens. Die Gutachterausschüsse für
Grundstückswerte ressortieren in der
Regel bei den Kataster- und Vermes-
sungsverwaltungen. Die in der Berufs-
ausbildung tätigen ÖbVI haben schon
den angehenden Vermessungstechni-
kern die Grundzüge der Grundstücks-
wertermittlung, u.a. die in der Immo-
WertV normierten Wertermittlungs-
verfahren zu vermitteln. Die ÖbVI
selbst haben in der eigenen Ausbil-

dung (Studium, Referendariat) wie die
Leiter der Kataster- und Vermessungs-
verwaltungen vertiefte Kenntnisse und
Kompetenzen in der Immobilienwert-
ermittlung erworben. 

Vielleicht haben einige von uns nur
verlernt, Vermessung ganzheitlich in
allen Dimensionen zu verstehen.

Feststellungen und Beurkundungen zur
räumlichen Abgrenzung von Rechten an
Grundstücken bilden die Kernkompe-
tenz der Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieure bei der Fortführung
des Liegenschaftskatasters und bei der
Erstellung „amtlicher“ Lagepläne. 

Die Lagepläne beinhalten in einem
nicht unerheblichen Umfang auch
wertrelevante Merkmale (insbesonde-
re Grundstücks- und Gebäudeflächen,
Baulastflächen, gegebenenfalls Nut-
zungsmaße und Dienstbarkeitsflächen)
und werden unter Verwendung von
Bauzeichnungen für die geplante Be-
bauung oder von Genehmigungsun-
terlagen für den Bestand erstellt. Aus
diesem alltäglichen Umgang ergeben
sich fast zwangsläufig vielfältige Fra-
gestellungen, die den Wert der darge-
stellten Rechte an Grundstücken be-
treffen.

Zu solchen Fragestellungen nicht an-
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sprechbar und auskunftsfähig zu sein,
dürfte für einen freiberuflich tätigen
ÖbVI schlichtweg geschäftsschädigend
sein.

Unabhängig von derlei allgemeinen
Fragen zur Grundstückswertermitt-
lung ist die Kompetenz der ÖbVI gera-
de in der städtebaulichen Wertermitt-
lung anerkannt1 und am Markt durch-
aus gefragt; einzelne Kolleginnen und
Kollegen sind darüber hinaus in diesem
Bereich mit beachtenswerten werter-
mittlungsmethodischen Arbeiten her-
vorgetreten2 oder beratend tätig.

ÖbVI sind Wertermittlungssachver-
ständige, die mit den städtebaulichen
Verfahren und Instrumenten nicht
„fremdeln“, sondern ausbildungsbe-
dingt mit ihnen vertraut sind. Die be-
rufsrechtliche Pflicht zur Unabhängig-
keit und Unparteilichkeit gewährlei-
stet, dass diese besondere Kompetenz
sowohl der verfahrensführenden Stelle
als auch den beteiligten Grundstücksei-
gentümern gleichermaßen zugute
kommt.

Die Wertermittlung von Grundstücken
ist daher eine Aufgabe, für die der
ÖbVI mit seiner ganzheitlichen Ausbil-
dung und Kompetenz als Geodät be-
stens geeignet ist.

5. Handlungsbedarf

In Zeiten wachsender Städte müssen
zügig bebaubare Grundstücke und In-

frastrukturtrassen bereitgestellt wer-
den. Die Entwicklungshorizonte der
Schaffung von Planungsrecht über die
Bildung plangemäß bebaubarer
Grundstücke bis zur Fertigstellung der
baulichen Anlagen bzw. Infrastruktur-
einrichtungen sind zu lang. 

Eine Forcierung der städtebaulichen,
den Wohnungsneubau und die Ener-
giewende ermöglichenden Anstren-
gungen ist daher zur Behebung der
sich aus der räumlich disparaten Bevöl-
kerungsentwicklung ergebenden Pro-
blemlagen dringend geboten.

Es versteht sich von selbst, dass unter
diesen Rahmenbedingungen auch der
Bedarf nach „amtlichen“ Wertermitt-
lungen für die Wahrnehmung der In-
strumente und die Durchführung der
Verfahren nach dem BauGB und nach
dem Fachplanungsrecht, für das die Ent-
eignungsentschädigungsregelungen
des BauGB anzuwenden sind, steigt.

Der sich daraus ergebende Handlungs-
bedarf muss sich einerseits auf die poli-
tischen Entscheidungsträger, aber auch
nach „innen“, also auf unser eigenes
Berufsverständnis und die Inhalte der
Berufsausbildung richten.

Die erfolgreiche Umsetzung langjähri-
ger Planungsvorgänge setzt im Hin-
blick auf die Wahl der geeigneten
städtebaulichen Verfahren und Instru-
mente bzw. auf den freihändigen Er-
werb eine frühzeitige und verfahrens-

begleitende Wertermittlung voraus.
Daher sind die bestehenden gesetzli-
chen Instrumentarien zum Tätigwer-
den des zuständigen Gutachteraus-
schusses für Grundstückswerte im Ent-
eignungsfall und zu gerichtlichen Klä-
rungen in Fällen, in den keine gütliche
Einigung möglich ist, im Sinne des
Rechtsfriedens selbstverständlich not-
wendig, aber nicht hinreichend. Denn
sie greifen eigentlich erst „im Nachhin-
ein“ ein und haben lediglich eine Auf-
fangfunktion, aber keinen Beschleuni-
gungseffekt. 

Zu fordern ist daher eine Institutionali-
sierung der städtebaulichen Werter-
mittlung. Wird weiter darauf verzich-
tet, bleibt der Exekutive die Möglich-
keit verwehrt, die angesprochenen In-
strumente und Verfahren des BauGB
umfassend und effizient anzuwenden.
Der Staat läuft  sonst Gefahr, in einem
weiteren Bereich mit gesellschaftlich
relevanten Missständen zwar normativ
durchaus wohlwollend aufzutreten,
aber tatsächlich trotz dringenden öf-
fentlichen Interesses nicht ausreichend
handlungsfähig zu sein.

Eine Möglichkeit der Institutionalisie-
rung wäre es, die städtebauliche Wert-
ermittlung gesetzlich als öffentliche
Aufgabe den für das Vermessungswe-
sen zuständigen Stellen zuzuweisen,
die dafür aufgrund des beruflichen
Qualifikationsprofils besonders geeig-
net sind. Europarechtliche Bedenken
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dürften dem aufgrund Artikel 17 Num-
mer 6 der Dienstleistungsrichtlinie3

nicht entgegenstehen. Die zu einem
anderen Ergebnis4 gekommene, nicht
veröffentlichte Normenkontrolle, auf
deren Grundlage eine entsprechende
Regelung im Gesetz über das Vermes-
sungswesen in Berlin aufgehoben wur-
de5, geht selbstverständlich davon aus,
dass die Dienstleistungsfreiheit nicht
für den gesamten Bereich der Immobi-
lienwertermittlung eingeschränkt wer-
den kann, verkennt dabei aber, dass die
aufgehobene Regelung6 ganz aus-
drücklich nur Wertermittlungen für
raumplanerische und städtebauliche
Zwecke betraf.

Dabei wäre es sträflich, das im freien
Beruf (noch) vorhandene Know-how
nicht auch für städtebauliche Werter-
mittlungen abzurufen bzw. zu aktivie-
ren. Denn vor dem Hintergrund des de-
mografisch bedingten Fachkräfteman-
gels ist die zwischenzeitlich geänderte
Einstellungsbereitschaft in der öffentli-
chen Verwaltung allein nicht geeignet,
die durch lange Jahre praktizierte fak-
tische Einstellungssperre entstandene
Personallücke zu schließen und gleich-
zeitig die massiv gestiegenen Anforde-
rungen zu erfüllen. Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieure können und
sollten die Arbeit der Bau- und Woh-
nungsverwaltungen bzw. der Vorha-
benträger noch mehr unterstützen
(dürfen) als bisher, um die erforderli-
che Beschleunigung zu erreichen.

In der Referendarausbildung ist seit
Jahren der Trend zu beobachten, dass
die ursprünglich hohe Qualität der
Ausbildung auch und gerade auf dem
Gebiet des Städtebaus und der Werter-
mittlung immer weiter reduziert und
dieser Teil im Lehrplan fast gänzlich ge-
strichen wurde. Die aktuellen Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnungen für
die Referendarausbildung sind darauf-
hin zu untersuchen, ob sie in ihren
Kernprofilen die städtebaulichen A-
spekte des Vermessungswesens hinrei-
chend abbilden und somit die Eignung
der Berufsträger auch für die Zukunft
gewährleisten.

6.  Am Rande bemerkt

Wenn in der städtebaulichen Werter-
mittlung ein neuer Anlauf gemeinsam
mit den teilweise auf die Bereitstellung
von sogenannten Basisdaten zurecht-
gestutzten Vermessungsverwaltungen
gelingt, kann das auch die etwas aus
dem Blick geratene Mehrzweckfunkti-
on des Liegenschaftskatasters stärken. 

Dass das heutige Liegenschaftskataster
insbesondere seine ursprüngliche

Funktion als Steuerkataster nur noch
eingeschränkt zu gewährleisten ver-
mag, hat die bisher kontrovers und
noch nicht abgeschlossene Suche nach
einem geeigneten Bewertungsmodell
für die Grundsteuerreform uns allen
schmerzlich vor Augen geführt. 

Die Basisdatenfunktion erfüllt das Lie-
genschaftskataster bei ganzheitlicher
Betrachtung der öffentlichen Vermes-
sungsaufgaben unserer Auffassung
nach nur, wenn es auch (wieder) für die
Wertermittlung und möglicherweise
auch für künftige Grundsteuermodelle
zuverlässige Gebäudedaten beinhal-
tet.

Ersterscheinung in FORUM 2/2019 mit
freundlicher Genehmigung von 
Verlag und Redaktion
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1, 4 Friedt, Michael: Vermessung ohne
Wertermittlung?, in: Geoinformation
2010 in Berlin, herausgegeben von der
Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung, S. 21

2 Schwenk, Walter: Praxishilfe Werter-
mittlung - im Rahmen des besonderen
Städtebaurechts, OLZOG Verlag Mün-
chen, 2013

3  Richtlinie 2006/1213/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember  2006 über Dienstleistun-
gen im Binnenmarkt, ABl. der Europäi-
schen Union Nr. C 325 vom 24. Dezem-
ber 2002

5 Artikel XVIII des Gesetzes vom 18. No-
vember 2009 (GVBl. S. 674)

6 „   § 24 (Zweck) Vermessungsaufgaben
für raumplanerische und städtebauli-
che Zwecke sind: …4. Ermittlung von
Grundstückswerten, soweit nicht der
nach den Vorschriften des Baugesetz-
buchs eingerichtete Gutachteraus-
schuß für Grundstückswerte in Berlin
zuständig ist,…“
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Einleitung

In Deutschland befinden sich knapp
40.000 Bundesstraßen- und Autobahn-
brücken. 80% aller Brücken haben eine
Spannweite von weniger als 50 m und
ca. die Hälfte aller Brücken wurden
zwischen 1960 und 1985 gebaut [1].
Mit einer Lebensdauer von nur 50 Jah-
ren stehen einige dieser Brücken vor ih-
rem vorzeitigen Ende der Nutzbarkeit
und müssen in naher Zukunft ersetzt
werden. Zudem müssen aufgrund steti-
ger Verkehrszunahme neue Autobah-
nen gebaut bzw. vorhandene erweitert
werden. Daher werden in den kom-
menden Jahren große Investitionen in
die Infrastruktur erwartet. Diese Chan-
ce für neue Bauweisen und -materia-
lien mit besserer Leistung in Bezug auf
Haltbarkeit, Robustheit, Sicherheit,
Wirtschaftlichkeit und Erscheinungs-
bild darf nicht vertan werden. Gegen-
wärtige herkömmliche Stahl- und Be-
tonbrücken haben beide mit der Eigen-
schaft der Stahlkorrosion und Material-
ermüdung zu kämpfen, was zusätzli-
chen Aufwand bei der Wartung oder
verkürzte Lebenserwartungen verur-
sacht.

Carbonbeton

Carbonbeton basiert auf dem Prinzip
des Stahl- bzw. Spannbetons, bei dem
allerdings der korrosionsgefährdete
Bewehrungs- und Spannstahl durch
den festeren und nicht korrodierenden
Werkstoff Carbon ersetzt wird. Die Car-
bonbewehrung kann in verschiedenen
Ausführungen wie beispielsweise Gele-
gen oder Textilien, geraden Stäben, ge-
krümmten Bügeln und Spanngliedern
oder -bändern eingesetzt werden. So
lässt sich die Dauerhaftigkeit von Be-
tonkonstruktionen maßgeblich stei-
gern, insbesondere wenn diese aggres-
siven Medien wie Taumitteln und/oder
zyklischen Belastungen ausgesetzt
sind. Hochfester Carbonbetonbauteile
können sehr dünnwandig und damit
ressourceneffizient ausgebildet wer-
den, da die Betondeckung nur dem
Verbund dient und nicht als Korrosi-
onsschutz fungiert. Die somit sehr
oberflächennahe Anordnung der Car-
bonbewehrung führt zu einem größe-
rem inneren Hebelarm und verbessert

das Trag- und Verformungsverhalten.
Insbesondere wird der sooft maßge-
bende Dekompressionsnachweis bei
Spannbetonbauteilen obsolet, wo-
durch auch in Spanngliednähe Risse zu-
gelassen werden können. Zudem er-
laubt ein gleichzeitiger Einsatz hochfe-
ster Betone eine konzentrierte Einlei-
tung besonders hoher Vorspannkräfte.
Durch die Kombination von Carbonbe-
wehrung, Vorspannung und hochfe-
stem Beton entsteht ein hocheffizien-
ter und nachhaltiger Verbundwerk-
stoff.

Vorgespannter Carbonbeton wird der-
zeit an der TU Berlin im Projekt C3-V
4.2, im Rahmen des Verbundvorhabens
„C3 Carbon Concrete Composite“, das
2015 mit dem deutschen Nachhaltig-
keitspreis und 2016 mit dem deutschen
Zukunftspreis ausgezeichnet wurde,
erforscht. Zum einen werden Brücken-
systeme für den Straßenverkehr mit
vorgespannten Carbonlitzen unter-

sucht [2], zum anderen dünnwandige
Flächentragwerke mit vorgespannten
Carbongelegen [3]. Im Folgenden wer-
den die Möglichkeiten aus den Er-
kenntnissen des Forschungsprojekts zu
vorgespannten Brücken aus Carbonbe-
ton aufgezeigt, die in Kooperation mit
diversen Forschungspartnern erarbei-
tet wurde.

Entwurf

Im Zuge des genannten C3-Projektes
wurde eine typische Autobahnüber-
führung (Abb. 1) mit 42 m Spannweite
entworfen [4], um das Potential von
vorgespanntem Carbonbeton im Brük-
kenbau zu bewerten. Die entworfene
Brücke besteht aus 5 Halbfertigteilträ-
gern (Abb. 2 und Abb. 3), die mit Car-
bonstäben und -bügeln schlaff be-
wehrt sind und mit Carbonspannlitzen
ohne Verbund vorgespannt wird. Das
Spannglied besteht aus 12 Carbonlit-
zen, das mit einer Spannkraft von 2 MN
vorgespannt wird und mit einer Ver-
gusshülse, also Fertigspannglied ohne
Keilsystem, verankert ist. Die Halbfer-
tigteilträger können beispielsweise
über Nacht mit kurzer Sperrzeit der
darunterliegenden Autobahn stützen-
frei auf die Brückenwiderlager gesetzt
werden. Anschließend müssen die
Halbfertigteile monolithisch an die Wi-
derlager angeschlossen werden, um
das Rahmensystem zu aktivieren. Auf
diese Weise werden Einspannmomen-
te aktiviert und große Feldmomente
reduziert. Ortbetonergänzung, Wider-
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Dr.-Ing. Alexander Hückler, Prof. Dr. sc. techn. Mike Schlaich

Abb. 1  Rendering einer Carbonbetonbrücke aus großformatigen Halbfertigteilen 

(Quelle: sbp)

Alexander Hückler Mike Schlaich

© Zooey Braun
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lager und Fundamente sind aus kon-
ventionellem Stahlbeton, weil hier die
Tausalzeinwirkung deutlich geringer
ist, als bei den Fertigteilträgern. Die
Form der Träger spiegelt den Schnitt-
größenverlauf des Biegemoments wie-
der und führt zu Material- und somit zu
Gewichtseinsparungen im Feldbereich.
Die integrale Bauweise und die Ver-
wendung von Zugelementen aus Car-
bon im tausalzbeanspruchten Bereich
der Überbauunterseite (Halbfertigtei-
le) verspricht nicht nur ein hohes Maß
an Dauerhaftigkeit und Robustheit,
sondern auch durch die Verwendung
von präzise und kontrolliert hergestell-
ten, leichten Fertigteilen eine verkürz-
te Bauzeit.

Herstellung und Einbau

Zur Evaluierung der Herstellbarkeit,
der Transportfähigkeit und für weiter-
führende experimentelle Untersu-
chungen wurde Anfang 2019 ein 1:2
skaliertes Halbfertigteil mit entspre-
chend 21 m Spannweite hergestellt
(Abb. 4) und in die Peter-Behrens-Halle
der TU Berlin transportiert. Binnen we-
niger Stunden wurde das Halbfertigteil
von Bautzen nach Berlin befördert und
abgeladen. Der Einbau der konventio-
nellen Bewehrung der Widerlager und
der Ortbetonplatte erfolgte an jeweils
einem Tag mit anschließender Beton-
age der Widerlager (Abb. 5). Zwei
Spannstangen mit einem Durchmesser
von 32 mm und einer Vorspannkraft
von über 800 kN je Widerlager leisten
ihren Beitrag zur Aktivierung der Rah-
mentragwirkung. Mit abschließender
Betonage der Ortbetonplatte befindet
sich die Brücke im Endzustand für wei-
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Abb. 2 Längsschnitt der Carbonbetonbrücke

Abb. 3 
Querschnitt in Feldmitte

eines Fertigteils mit
Ortbetonplatte

Abb. 4 
Demonstrator eines Halbfertigteils nach
dem Vorspannen und Ausheben aus der
Schalung im Werk von Hentschke Bau

Abb. 5 
Betonage der 
stahlbewehrten 
Widerlager
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terführende Untersuchungen zum
Trag- und Verformungsverhalten unter
zyklischen Belastungen und bei Lang-
zeitbelastung über ein Jahr sowie Un-
tersuchungen zum dynamischen Ver-
halten und abschließender Resttragfä-
higkeit.

Zusammenfassung

Tragwerke aus Carbonbeton sind ins-
besondere dann sinnvoll und wirt-

schaftlich, wenn die
Carbonbewehrung
durch Anwendung
einer Vorspannung
ausgenutzt werden
kann. Die Erfolgsge-
schichte des Spann-
betons basiert auf
der Verwendung
hochfesten Spann-
stahls, der es ermög-
licht, dauerhaft hohe
Vorspannkräfte in
den Beton einzulei-
ten. Stahlbeton be-
nötigen oft zur Ge-
währleistung des
Korrosionsschutzes
der Stahlbewehrung
Bauteildicken, die
statisch nicht erfor-
derlich wären. Bei
der Verwendung von
CFK können Bauteil-

dicken minimiert werden. Der Über-
gang vom Spannstahl zum festeren,
leichteren und korrosionsbeständigen
Carbon stellt eine maßgebliche Verbes-
serung dieser leistungsfähigen Bau-
weise dar. Die Vorspannung mit Car-
bon führt zu schlankeren und dadurch
wirtschaftlicheren Querschnitten, die
dauerhaft und robust sind.

Ausblick

In einem gerade bewilligtem Tandem-
vorhaben der DFG mit der Uni Stutt-
gart wird das Ziel verfolgt, Berech-
nungsgrundlagen für modularisierte
Tragstrukturen aus vorgespanntem
Carbonbeton mit Trockenfugen (Abb.
8) für den individualisierten Brücken-
und Hoch- sowie Industriebau zu schaf-
fen. Es handelt sich dabei um ein Trag-
konzept, das auf der Verwendung des
nichtkorrodierenden Carbons zur Ver-
spannung individueller Module ba-
siert, die in einen Fließfertigungspro-
zess hergestellt und kostengünstig auf
der Baustelle verarbeitet werden sol-
len. In dem Kontext soll die sog. indu-
strielle Computertomographie einge-
setzt werden, die als Standardverfah-
ren in der Produktionstechnik des Ma-
schinenbaus zur Qualitätskontrolle für
einzelne Werkstücken gilt. Im geplan-
ten Vorhaben werden Tragstrukturen
insbesondere aus Carbonbeton so seg-
mentiert, dass diese – nach hochpräzi-

ser Fertigung und modular zusammen-
gesetzt mit nachträglicher Vorspan-
nung – eine effiziente Bauweise er-
möglichen. Effizient ist diese Bauweise
deshalb, weil durch die Verwendung
von nicht-korrodierenden Spannglie-
dern aus Carbon es ohne weiteres mög-
lich werden soll, die Schnittstelle der
Module als Trockenfuge ohne weiteren
Korrosionsschutz auszubilden.
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Abb. 7  
Fertige Carbonbetonbrücke

Abb. 8 
Modularisierte Tragstrukturen aus

vorgespanntem Carbonbeton für den 
individuellen Brücken-, Hoch- und

Industriebau

Abb. 6 
Vorspannen der
Widerlager mit zwei
Spannstangen
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Projektbeteiligte

An dem Projekt C3 -V 4.2 – Teil A „Vor-
gespannter Carbonbeton für Brücken-
bauwerke“, dass mit Mitteln des Bun-
desministeriums für Bildung und For-
schung unter dem Kennzeichen
03ZZ0342A gefördert wurde, waren
folgende Partner beteiligt: 

• TU Berlin, Entwerfen und Konstru-
ieren – Massivbau,

• Hentschke Bau GmbH,

• DYWIDAG-Systems International,

• SGL Carbon GmbH,

• schlaich bergermann und partner,

• TU Dresden, Institut für Massivbau.
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In Potsdam verbindet ein Dreigeschos-
ser das Soziale mit dem Ökologischen.
Dabei hat eine Baugemeinschaft einen
baubiologisch optimierten und in Gän-
ze vorelementierten Massivholzbau er-
richtet.

Ein Schmuckstück der Potsdamer Stadt-
entwicklung der letzten Jahre bildet
das ca. 300 Hektar große Bornstedter
Feld – eine ehemalige Militäranlage
nördlich der historischen Altstadt. Hier
gab die Stadt Bauherrengemeinschaf-
ten bewusst den Vorzug und entwik-
kelte einen Konversions-Rahmenplan
mit einer definierten Bebauungsdichte
und maximal vier Geschossen. Ferner
präferierte man eine gesunde Durch-
mischung der neuen Quartiere mit
Wohnen und Kleingewerbe, Freizeit-
und Studieneinrichtungen. Ebenso
sollten Mietwohnungen neben Eigen-
tumseinheiten die soziale Vielfalt ge-
währleisten, wie auch die Berücksichti-
gung ökologischer Aspekte bei der
Entwurfsplanung und der Grünflä-
chengestaltung dem Klimawandel und
der Ressourcenverknappung Rech-
nung tragen. Gründe und Möglichkei-
ten genug für eine Potsdamer Bauge-
meinschaft, auf einem 2.500 m2 gro-
ßen Grundstück am Potsdamer Wald-
park, nur 2 km vom weltbekannten
Park Sanssouci entfernt, einen massiv-
hölzernen Dreigeschosser im KfW-55-
Standard zu errichten. 

Konzeptvergabe

Die stimmige Lage wird kom-
plettiert durch eine funktio-
nale Infrastruktur – eine nahe-
gelegene Straßenbahnhalte-
stelle mit direktem Anschluss
an die Innenstädte von Pots-
dam und Berlin. Die Planungs-
gemeinschaft Herrmann-Ka-
sack-Straße Haus 3 GbR er-

warb dabei eine von insgesamt fünf
Parzellen, die eigens für Baugemein-
schaften angedacht worden waren.
Vorher galt es ein mehrstufiges Aus-
schreibungs- und Bewerbungsverfah-
ren zu durchlaufen, bei dem nicht der

Preis allein, sondern die Quali-
tät des Gesamtkonzeptes im
Vordergrund stand. Die Ent-
wurfsplanung der Scharabi Ar-
chitekten, die ebenso städte-
bauliche wie bauökologische
und energetische Aspekte be-
rücksichtigte, war erfolgreich.
Das Mehrparteienhaus in Mas-
sivholzbauweise verfügt über

neun Wohnungen mit einer Geschoß-
höhe von 3,45 m in Größen zwischen 62
m2 und 136 m2 Wohnfläche, wobei
jede Wohnung über einen oder gar
zwei Balkone verfügt. Der zur Sonne
ausgerichtete Holzbau fällt sofort
durch seine innen wie außen sichtoffe-
nen Holzoberflächen ins Auge. 
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Holzbau im urbanen Raum
Marc Wilhelm Lennartz

Ansicht Nord 
© Scharabi Architekten

Scharabi Waldpark-Schnitt D-E-F  1:20
© Scharabi Architekten

Innenraum fertig
© Jan Bitter

Aufbau Massivholzwand 
mit Gratleisten © Holzius

Aufzugsschacht aus Holz 
© Jan Bitter
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Kraftschlüssiger Elementverbund
durch Schwalbenschwanz-
Vergratungen

Die Baugemeinschaft setzte auf ein
vertikales Bausystem. Dabei werden
technisch auf etwa 12 Prozent Rest-
bzw. Ausgleichsfeuchte getrocknete
Hölzer verwendet, wobei die Trock-
nungsdauer von mindestens acht Stun-
den bei 65 Grad Celsius den chemi-
schen Holzschutz ersetzt. Dieses Sy-
stem, das von zwei Südtirolern - dem
Tischler und Förster Herbert Niederfri-
niger und dem Holztechniker Armin
Strickner - erfunden wurde, besteht
aus mehrlagigen, stehenden und geho-
belten Bohlen, die mittels traditionel-
ler Schwalbenschwanz-Vergratungen
ohne jedweden Kleber oder Metall zu-
sammengefügt werden. Danach wer-
den in den Elementkern gegeneinan-
der laufende, konisch vorgefräste Grat-
leisten horizontal eingeschoben, was
einen kraft- und formschlüssigen Ge-
samtverbund hervorbringt. Zudem
wird die ausgleichende Feuchtigkeits-
bewegung des Holzes als zusätzlich
stabilisierender Faktor genutzt. Denn
während die Bohlen aus Fichten- oder
Weißtannenholz einen Feuchtigkeits-
grad von ca. 12 Prozent besitzen, wei-
sen die Gratleisten aus Fichten- oder
Eschenholz einen Restfeuchtegehalt
von etwa 6 Prozent auf. Durch die aus-
gleichende Bewegung im Holzverbund
ziehen sich die trockeneren Gratleisten
in Richtung der feuchteren Bohlen fest.
Des Weiteren ermöglichen die Gratlei-
sten im Elementkern, dass beide Seiten
eines Elements in Sichtqualität ausge-
führt werden können, was z.B. bei In-
nenwänden ein enormer Vorteil ist. Die
Leitungskanäle der Elektroinstallation
werden unsichtbar in die Wandele-
mente hineingefräst. Ein weiteres, we-
sentliches Merkmal des Elementauf-
baus ist dem jahreszeitlich bedingten
Arbeiten des Holzes geschuldet: eine
Dehnungsfuge für die wechselnde

Luftfeuchte, die dem massivhölzernen
Elementverbund von Wänden und
Decken den Spielraum beim natürli-
chen Schwund 90 Grad zur Faser gibt,
den es benötigt, ohne dabei die Grund-
form zu verändern. Die Gesamtphiloso-
phie des luftdichten Massivholz-Bausy-
stems wird komplettiert durch die ste-
hende Ausrichtung der Bohlen, die
dem gewachsenen Baum im Wald
Rechnung trägt: der Kronenbereich ist
oben, der Wurzelbereich ist unten an-
gesiedelt. Dadurch kann das System
sehr hohe Vertikallasten aufnehmen
und in die Konstruktion ableiten, was
setzungsfreie, mehrgeschossige Mas-
sivholzbauwerke ermöglicht.

Aufzugsschacht aus Massivholz

Die Gründung des 10,75 m hohen (Atti-
ka) Dreigeschossers auf einem quadra-
tischen Grundriss von 20 m x 20 m er-
folgte zweigeteilt. Dem unterkellerten
Bereich liegt eine 40 cm dicke Stahlbe-
ton-Bodenplatte zu Grunde, die mit ei-
ner druckfesten und feuchtigkeitsresi-

stenten Perimeterdämmung aus XPS-
Hartschaumplatten (extrudierter Poly-
styrolschaum) gegen das Erdreich iso-
liert wurde. Der kellerfreie Bereich
wurde auf einem Streifenfundament
gegründet, wobei man den Übergang
mittels Abtreppung aus Magerbeton
ausführte. Das Kellergeschoß beher-
bergt die Räume für die Haus- und Hei-
zungstechnik sowie die Abstellräume
der Bewohner. 

Während der mittig platzierte Erschlie-
ßungskern mit Treppenhaus, Läufen
und Podesten aus statischen, akusti-
schen und brandschutztechnischen
Gründen mit 25 cm dicken Wänden aus
Stahlbeton errichtet wurde, hat man
den Aufzugsschacht aus 18 cm dicken
Massivholzelementen erstellt. Dieser
steift die Gesamtkonstruktion aus und
trägt die Horizontallasten des Holz-
baus in die Fundamente ab. Die Gebäu-
dehülle besteht aus 72, werkseitig vor-
gefertigten Massivholz-Wandelemen-
ten aus Fichtenholz, die just-in-time
auf die Baustelle geliefert und sofort
montiert wurden. Dabei trägt die sich
selbst tragende Fassade die Vertikalla-
sten aus den Brettstapeldecken ebenso
ab wie die der Stahlunterzüge, die auf
der Massivholzaußenwand gelagert
sind. Der Wandaufbau basiert auf drei
je 6 cm starken Bohlen mit innenseitig
gehobelter Sichtqualität in einer
Wandstärke von 180  mm. Da die luft-
dichte Ebene bereits im massivhölzer-
nen Wandsystem inkludiert ist, folgt
außenseitig direkt die Dämmebene aus
Holzfaserplatten von 160 mm mit dar-
auf platzierter Fassadenbahn. Im An-
schluss wurde eine Konter- und Trag-
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lattung mit einer Hinterlüftungsebene
von 40 mm aufgeschraubt, die der
Montage der abschließenden Fassa-
denschalung aus witterungsresisten-
ten Lärchenholzlamellen von 20 mm
dient. Eine ebenso einfache wie schad-
stofffrei aufgebaute, hochdämmende
und diffusionsoffene Gebäudehülle.
Die nicht tragenden Innenwände be-
stehen aus einer gedämmten Metall-
ständerkonstruktion, die beidseitig mit
doppelten Gipskartonplatten von 2 x
12,5 mm beplankt wurden.

Scheibenausbildung der Decken ohne
Kontakt zu den Stahlunterzügen

Der horizontale Lastabtrag wurde be-
wusst nur über den Stahlbetonkern
und nicht über die Außenwände ge-
führt. Denn bedingt durch die unter-
schiedlichen, individuell konzipierten
Grundrisse der Wohnungen ergaben
sich keine übereinander stehenden
Wandstränge auf den drei Geschoss-
ebenen. Die lastabtragenden, zug- und
druckfähigen Anschlüsse der Massiv-
holzelemente an den Stahlbetonkern
erfolgte mit schallentkoppelten Stahl-
Winkelprofilen in der Vertikalen, und
über geschweißte Stahlprofile in der
Horizontalen. Aufgrund des hohen,
vertikalen Lastabtrags der Außenwän-
de bedurfte es keiner zusätzlichen
Stützen im Bereich der Sturzauflager.
Dadurch konnten die innenseitigen
Vollholzlagen im Sturzbereich direkt
auf den Trägern montiert werden. Um
eine durchgehende Optik auf der Wan-
dinnenseite zu erhalten, baute man im
Sturzbereich, wo nur 12 cm an Platz zur
Verfügung standen, besonders tragfä-

hige und steife Träger aus Buchen-Fur-
nierschichtholz in den Maßen von (H)
120 mm x (B) 420 mm ein. Zur Verkür-
zung der maximalen Stützweite von
7,50 m zwischen Treppenhaus und Au-
ßenwand hat man in den Achsen Stahl-
träger-Unterzüge eingefügt, wobei die
Holzbalkendecken mit einer Ausklin-
kung auf den Unterflanschen der
Stahlträger aufliegen. Die ebenfalls
leim- und metallfrei mit Buchenholz-
dübeln produzierten Brettstapelde-
cken in den Maßen B (0,62 m) x H (0,20
m) x L (4,68 m) wurden als statisch wirk-
same Scheibe ausgeführt und mit Teil-
gewindeschrauben befestigt. Darauf
brachte man eine schwere Schüttung

nebst Trittschalldämmung auf, die von
einem Estrich mit integrierter Fußbo-
denheizung und einem Parkettboden
finalisiert werden. Die als Scheibe zu-
sammengefügten Brettstapel-Decken-
elemente steifen über die Wände des
Stahlbeton-Erschließungskerns die
Konstruktion aus und leiten die Hori-
zontallasten in ebendiesen ab. Die Un-
terzüge wurden aus gestalterischen
Gründen deckengleich ausgeführt, wo-
bei zwischen Decke und Stahlunterzug
ein schallentkoppeltes Lager der
Raumakustik Rechnung trägt. Im Zuge
dessen wurden die Außenwände auf
schallentkoppelte Lager aufgelegt und
mit schallentkoppelten Winkelverbin-
dern montiert. Bei den Innenwänden
hat man die Decken auf eine schallent-
koppelte Zwischenlage auf die unteren
Flansche der Stahlträger aufgelegt.

CO2-Speicherung 
von über 440 Tonnen

Brandschutztechnisch fällt der Holz-
bau, der feuerhemmend ausgeführt
wurde, in die Gebäudeklasse 3, da die
Höhe des Fußbodens des obersten Auf-
enthaltsraumes unterhalb von 7 m
über der Geländeoberfläche liegt. Der
Stahlbeton-Erschließungskern mit den
Fluchttreppen fällt in die Baustoffklas-
se A nicht brennbarer Baustoffe. Die
Versorgung mit Heizenergie des mit ei-
ner 3-Scheiben-Isolierverglasung aus-
gestatteten, massiven Holzbaus wird
über einen Fernwärmeanschluss sicher-
gestellt. Die Übertragung der Wärme
erfolgt über eine Fußbodenheizung,
die mit einer Vorlauftemperatur von
ca. 35 Grad Celsius angefahren wird.
Beim Bau des Holzhauses am Waldpark
wurden rund 480 m2 an massivem Holz
verarbeitet. Dies entspricht einem Koh-
lenstoffanteil, aus dem Holz zu 50 %
besteht, von umgerechnet ca. 125 Ton-
nen, woraus eine CO2-Speicherung von
über 440 Tonnen resultiert. Dem Bau-
vorhaben wurde der Potsdamer Klima-
preis 2018 verliehen.

Autor: 
Marc Wilhelm Lennartz

Unabhängiger Fachjournalist,
Referent & Buchautor

Kontakt: www.mwl-sapere-aude.com

Bild-/ Grafikquellen: Scharabi
Architekten// Holzius// Jan Bitter// Ren-

der-Manufaktur 
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Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen
Abgeordneter Jürn Jakob Schultze-
Berndt (CDU)

über den Präsidenten des
Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort auf die Schriftliche Anfrage
Nr. 18/20438 vom 05.08.2019 über
Grundstücks-Teilungen und
Vermessungsämter

Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:
Aus der Gesamtschau der Fragen geht
der Senat davon aus, dass nicht die
grundbuchrechtlichen Grundstückstei-
lungen, sondern die liegenschafts-
rechtlichen Zerlegungen von Flurstük-
ken gemeint sind. Flurstückszerlegun-
gen (Bildung neuer Flurstücksgrenzen)
sind regelmäßig die Voraussetzung für
die grundbuchrechtliche Grundstücks-
teilung.

Frage 1:
Wie viele Grundstücksteilungen hat es
in Berlin in den Jahren 2017 und 2018
gegeben?

Antwort zu 1:
Die Anzahl der von den Bezirken -
Fachbereich Vermessung - in das Lie-
genschaftskataster übernommenen
Grenzvermessungen beläuft sich auf
872 (für 2017) und 780 (für 2018).

Frage 2:
Welche Bedeutung haben zügige
Grundstücksteilungen aus Sicht des Se-
nats auf den zeitnahen Bau von Miet-
wohnungen?

Antwort zu 2:
Der Senat misst der zügigen Übernah-
me von Anträgen zur Bildung neuer
Flurstücksgrenzen weiterhin eine gro-
ße Bedeutung zu. Aus diesem Grund
werden als Ergebnis des Projekts „Amt-
liche Vermessung Berlin“ (ein Projekt
des Neugliederungs- und Modernisie-
rungsprogramm der Berliner Verwal-
tung „Neuordnungsagenda 2006“) seit

2006 Zielvereinbarungen zwischen den
Bezirken und der für Geoinformation
zuständigen Senatsverwaltung abge-
schlossen, mit der Maßnahmen zur
Qualitätssicherung im Liegenschafts-
kataster vereinbart wurden.

Frage 3:
Wie viele Mitarbeiter waren pro Bezirk
vor 10 und vor 5 Jahren in den Vermes-
sungsämtern tätig?

Antwort zu 3:
Die Stellenanzahl im Fachbereich Ver-
messung der Bezirke für 2009 und 2014
sind der nachstehenden Tabelle zu ent-
nehmen:

Frage 4:
Wie lange dauert die Übernahme von
Grundstücksteilungen bei den Vermes-

sungsämtern der Bezirke (bitte einzeln
auflisten)?

Frage 5:
Wie groß ist der Rückstand der zu über-
nehmenden Grundstücksteilungen je
Bezirk?

Antwort zu 4 und zu 5:
Über die Bearbeitungsdauer einzelner
Vorgänge werden keine Erhebungen
vorgenommen. Im Rahmen der Zielver-
einbarung zwischen den Bezirken und
der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen wurde verein-
bart, dass die abschließende Bearbei-
tung eines Vorgangs innerhalb von
max. 16 Wochen ab dem Vorliegen ein-
wandfreier Vermessungsschriften er-
folgt. Im Rahmen der Zielkontrolle

konstruktiv 3/2019 | 35

Stadtentwicklung / Baugeschehen / Technik

Drucksache 18 / 20 438 · Schriftliche Anfrage · 18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Jürn Jakob Schultze-Berndt (CDU) vom 05. August 2019 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 06. August 2019)

Grundstücksteilungen und Vermessungsämter
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Bezirk 2009 2014

Stellenanzahl 
(ohne Azubi)

Azubi Stellenanzahl 
(ohne Azubi)

Mitte 38,97 7 54,49

Friedrichshain-
Kreuzberg

37 2 35

Pankow 64 0 54,44

Charlottenburg-
Wilmersdorf

35 3 30

Spandau 35,58 4 37,95

Steglitz-Zehlendorf 29 3 26

Tempelhof-
Schöneberg

38 4 33

Neukölln 29,5 3 24,5

Treptow-Köpenick 65,53 3 55,23

Marzahn-Hellersdorf 56,88 6 51,38

Lichtenberg 42,5 3 40,6

Reinickendorf 28,68 3,67 26,58

Quelle Haushaltsplan von Berlin 
für die Haushaltsjahre
2008/2009 
Bezirkshaushaltspläne

Haushaltsplan von Berlin 
für die Haushaltsjahre
2014/2015
Bezirkshaushaltspläne
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wird erhoben, wie viele Vorgänge in-
nerhalb dieser Frist abgearbeitet wur-
den und welche Erledigungsquote da-
mit erreicht wurde.

Die Zahlen für 2017 und 2018 sind der
nachstehenden Tabelle bezirksweise
zu entnehmen:

Frage 6:
Welche Bedeutung misst der Senat der
zügigen Bearbeitung von Grundstücks-
teilungen bei der zügigen Umsetzung
von Baumaßnahmen zu?

Antwort zu 6:
Siehe Antwort zur Frage 2.

Frage 7:
Sieht der Senat die Möglichkeit, einzel-
ne Aufgaben der Vermessungsämter
an öffentlich bestellte Vermesser zu
übertragen, um so die Bearbeitungs-
dauer zu reduzieren?

Antwort zu 7:
Die Bestellung von öffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieurinnen und
Vermessungsingenieuren (ÖbVI) er-
folgt, um hoheitliche Aufgaben des
Staates durch freiberuflich Tätige
wahrnehmen zu lassen. Die gegenwär-
tige Aufgabenteilung zwischen den
beiden gesetzlichen Vermessungsstel-
len (bezirklicher Fachbereich Vermes-
sung, ÖbVI) sieht vor, dass ÖbVI die
Messungsdurchführung und Auswer-
tung bis hin zur Durchführung eines
Grenztermins (entspricht einer Anhö-
rung im verwaltungsrechtlichen Sinn)
vornehmen und die Vermessungs-
schriften zur Fortführung des Liegen-
schaftskatasters (Vermessungsschrif-
ten) erstellen. Nach Prüfung der einge-
reichten Vermessungsschriften erlässt
das Vermessungsamt den Grenzfest-
stellungs- und Abmarkungsbescheid
und übernimmt nach Erlangung der
Rechtskraft des Bescheides das Ergeb-

nis in den amtlichen Nachweis. Diese
Aufgabenteilung zwischen den beiden
gesetzlichen Vermessungsstellen wird
in Berlin seit Jahrzehnten erfolgreich
praktiziert.

Ab dem Jahr 2020 ist die für die Durch-
führung von Grenzvermessungen er-
forderliche Bereitstellung von Vermes-
sungsunterlagen über ein Online-Ver-
fahren geplant. Die Unterlagen wer-
den dann direkt durch die ÖbVI abge-
rufen; die bisherige händische, zeitauf-
wändige Zusammenstellung dieser
Unterlagen durch die Bezirke - Fachbe-
reich Vermessung – wird entfallen.

Berlin, den 20.08.2019

In Vertretung

Scheel
Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung und Wohnen
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Bezirk Vermessungsschriften

Mitte 40 52 68 71% 24 63 59 64%

Friedrichshain-
Kreuzberg

51 19 38 24% 33 18 32 31%

Pankow 24 127 111 85% 29 103 99 95%

Charlottenburg-
Wilmersdorf

34 36 40 3% 22 36 42 10%

Spandau 28 59 49 31% 42 59 72 26%

Steglitz-Zehlendorf 20 43 50 44% 15 36 27 11%

Tempelhof-
Schöneberg

11 41 42 95% 12 40 47 96%

Neukölln 5 38 34 100% 9 28 34 100%

Treptow-Köpenick 146 141 153 9% 132 138 126 10%

Marzahn-Hellersdorf 62 149 186 100% 16 173 149 100%

Lichtenberg 19 57 61 93% 15 56 64 94%

Reinickendorf

Quelle Zielkontrolle zur Zielvereinbarung
„Optimierung der Zusammenarbeit im
amtlichen Vermessungswesen“, 2017

Zielkontrolle zur Zielvereinbarung
„Optimierung der Zusammenarbeit im
amtlichen Vermessungswesen“, 2018

22 38 40 38% 21 39 29 21%
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Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen
Abgeordnete Katalin Gennburg
(Linke)

über den Präsidenten des
Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort auf die Schriftliche Anfrage
Nr. 18/18788 vom 9. Mai 2019 über
Berliner Baugebote

Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

Frage 1:
In wie vielen Fällen wurde in Berlin in
den letzten fünf Jahren ein Baugebot
ausgesprochen?

Frage 2:
In wie vielen Fällen kam es dabei zu ei-
nem Übernahmeanspruch gegenüber
der Gemeinde?

Antwort zu 1 und 2:
Zu diesen Fragen wurden die Bezirke
befragt. Neun Bezirke meldeten zu-
rück, in den letzten fünf Jahren kein
Baugebot ausgesprochen zu haben.

Frage 3:
Wie viele baureife Grundstücke (pla-
nungsrechtliche Zulässigkeit aufgrund
eines festgesetzten Bebauungsplans
oder die Genehmigungsfähigkeit nach
§ 34 BauGB) mit welcher grob ge-
schätzten zulässigen Wohnungsanzahl
gibt es in Berlin (wenn möglich, bitte
nach Bezirken auflisten)?

Antwort zu 3:
Eine statistische Erfassung der baurei-
fen Grundstücke inklusive einer Prü-
fung der planungsrechtlichen Zulässig-
keit für jedes Grundstück erfolgt nicht.

Frage 4:
Wie ist das Baugebot vor dem Hinter-
grund zu bewerten, dass das Planungs-
recht auch Mischgebiete und Urbane
Gebiete kennt, wo ein Nutzungsmix
zulässig ist und der Eigentümer bei An-
ordnung eines Baugebots daher frei
darin ist, welche zulässigen Nutzungen
er errichtet?

Antwort zu 4:
Der Ausspruch einer Bauverpflichtung
(§ 176 Baugesetzbuch) kann lediglich
dazu verpflichten, im Rahmen des pla-
nungsrechtlich Zulässigen zu bauen.
Das bedeutet, dass ausschließlich zum
„Ob“ und nicht zum „Wie“ des Bauens
verpflichtet werden kann. Verfügt
die/der zum Bauen Verpflichtete bei-
spielsweise über ein Grundstück, das in
einem Mischgebiet verortet ist, liegt es
in ihrer/seiner Hand, ob sie/er dort
Wohngebäude oder nicht störendes
Gewerbe errichtet, denn beides wäre
planungsrechtlich in einem Mischge-
biet zulässig.

Frage 5:
Wie bewertet der Senat die angekün-
digte Vorgehensweise der Stadt Tübin-
gen, die Eigentümer zu einer verbindli-
chen Erklärung aufzufordern, in späte-
stens zwei Jahren ein Baugesuch einzu-
reichen und innerhalb von vier Jahren
die Schaffung von Wohnraum zu er-
möglichen, alternativ das Grundstück
zum Verkehrswert an die Stadt zu ver-
äußern?

Antwort zu 5:
Die Grundsätze der Einzelfallbeurtei-
lung und des Ausnahmecharakters des
Baugebotes sind zu beachten. Da der
Ausspruch eines Baugebots immer auf
einer Einzelfallentscheidung beruht,
ist vorab stets mit der/dem Eigentü-
mer/in die Situation zu erörtern und zu
klären, ob ihr/ihm die Durchführung
des Vorhabens unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten zuzumuten ist (§ 176
Absatz 3 Baugesetzbuch). Ist dies nicht
der Fall, hat die Gemeinde von dem
Ausspruch des beabsichtigten Bauge-
botes abzusehen.

Frage 6:
Ist die Abgabe einer solchen Erklärung
rechtsverbindlich?

Antwort zu 6:
Ob sich ein/e betroffene/r Bürger/in
durch die Abgabe einer solchen Erklä-
rung bindet und wie weit diese Bin-
dung reicht, hängt von der konkreten
Formulierung und Ausgestaltung

durch die/den Bürger/in ab und kann
ohne Kenntnis der betroffenen Erklä-
rung nicht beurteilt werden.

Frage 7:
Ist auch ein anderer Wert als der Ver-
kehrswert bei der Übernahmepflicht
durch die Gemeinde zulässig, etwa der
Marktwert oder ein reduzierter Ver-
kehrswert?

Antwort zu 7:
Die Entschädigung bemisst sich grund-
sätzlich nach dem Verkehrswert des
Grundstücks.

Frage 8:
Ist der Ausspruch eines Baugebots
durch eine bezirkliche Planungsbehör-
de stets zulässig, wenn die planungs-
rechtliche Genehmigungsfähigkeit ge-
geben ist und städtebauliche Gründe
für die unmittelbare Bebauung vorlie-
gen und begründet sind; wenn ja, wel-
che Schritte muss das Bezirksamt einlei-
ten und muss dafür die Zustimmung
der Hauptverwaltung eingeholt wer-
den?

Antwort zu 8:
An den Ausspruch eines Baugebotes
sind noch weitere Voraussetzungen –
wie etwa die wirtschaftliche Zumutbar-
keit – geknüpft. Das Baugebot kann
nicht der Regelfall sein, sondern immer
nur das Ergebnis einer Einzelfallprü-
fung unter Berücksichtigung des be-
sonderen Ausnahmecharakters dieses
städtebaulichen Instruments. Der Aus-
spruch eines Baugebotes manifestiert
einen massiven Eingriff in das durch Ar-
tikel 14 Grundgesetz garantierte Ei-
gentumsrecht. Grundsätzlich gilt aber
zunächst das unter 5. beschriebene
Verfahren. Die Zustimmung der Haupt-
verwaltung ist für den Ausspruch eines
Baugebotes durch einen Bezirk nicht
erforderlich.

Frage 9:
Trifft es zu, dass die städtebauliche Er-
forderlichkeit für ein Baugebot bereits
dann gegeben ist - wie der Wissen-
schaftliche Dienst des Deutschen Bun-
destages festhält -, wenn ein dringen-
der Wohnbedarf der Bevölkerung be-
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steht oder zur Verbesserung des Orts-
bildes eine Baulücke zu schließen ist?

Antwort zu 9:
Die Anforderungen für den Ausspruch
eines Baugebotes ergeben sich aus
dem Gesetz. Nach § 176 BauGB kann
das Baugebot angeordnet werden, um
unbebaute oder geringfügig bebaute
Grundstücke entsprechend den bau-
rechtlichen Vorschriften zu nutzen
oder einer baulichen Nutzung zuzu-
führen, insbesondere zur Schließung
von Baulücken. Gemäß § 175 BauGB
kann bei der Anordnung auch ein drin-
gender Wohnbedarf der Bevölkerung
berücksichtigt werden.

Frage 10:
Wie werden sich Senat und Bezirke
zum Thema Baugebot austauschen, um
von dem Instrument künftig Gebrauch
zu machen; wie unterstützt der Senat

dabei die für den Ausspruch von Bau-
geboten zuständigen Bezirke?

Antwort zu 10:
Die Thematik Baugebot wird Gegen-
stand der kommenden Amtsleitersit-
zung mit den bezirklichen Stadtpla-
nungsämtern sein. Das für das Baupla-
nungsrecht zuständige Grundsatzrefe-
rat der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen wird in diesem
Rahmen über Inhalt und Reichweite
des Baugebotes informieren und ent-
sprechende Hilfestellung anbieten.
Darüber hinaus steht das zuständige
Referat jederzeit für Rückfragen zur
Verfügung.

Frage 11:
Wenn von einem Bezirk ein Baugebot
ausgesprochen würde und es in diesem
Zuge zur Übernahme des Grundstücks
durch „die Gemeinde“ (§176 Abs. 4

BauGB) käme, würde dann der Bezirk
als „Gemeinde“ den Verkehrswert auf-
bringen müssen oder käme es zu einem
finanziellen Ausgleich durch das Land
Berlin?

Antwort zu 11:
Die Anordnung von Baugeboten ob-
liegt grundsätzlich den Bezirken. Bei
der Prüfung, ob ein Baugebot ange-
ordnet werden sollte, müssen die Be-
zirke die Möglichkeit der Übernahme
des Grundstücks berücksichtigten und
gegebenenfalls die Finanzierung des
Kaufpreises sicherstellen.

Berlin, den 28.05.19

In Vertretung

Lüscher
Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung und Wohnen
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Senatsverwaltung für Finanzen
Abgeordnete Dr. Kristin Brinker (AfD)
und
Abgeordneter Frank-Christian Hansel
(AfD)

über den Präsidenten des
Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort auf die Schriftliche Anfrage
Nr. 18/18202 vom 01. März 2019 über
Welche Folgen hat der steigende
Grundwasserspiegel für den BER?

Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung: 
Die Schriftliche Anfrage betrifft Sach-
verhalte, die der Senat nicht aus-
schließlich aus eigener Kenntnis beant-
worten kann. Er ist gleichwohl be-
müht, Ihnen eine Antwort auf Ihre An-
frage zukommen zu lassen und hat da-
her die Flughafen Berlin Brandenburg
GmbH (FBB) um Stellungnahme gebe-

ten. Diese ist in die Antworten einbe-
zogen.

Vorbemerkung der Abgeordneten: 
Auf die schriftliche Anfrage 18/ 17 155
von Frank-Christian Hansel (AfD) vom
12. Dezember 2018 wird auf die Frage
6, warum noch immer Wasser im
Schacht steht, obwohl 2018 ein Dürre-
jahr war, geantwortet, „dass hierfür
noch keine abschließende Erklärung
(vorliegt)“.

Auf der 8. Sitzung des 2. Untersu-
chungsausschusses BER 2, wo Herr Dr.
Mühlenfeld als Zeuge befragt wurde,
stellte Herr Gräff von der CDU dahinge-
hend die Frage, ob Herrn Dr. Mühlen-
feld bekannt sei, „dass der Grundwas-
serspiegel auf dem Gelände insgesamt
steigt und damit sozusagen alle Bau-
ten, nicht nur diese Kabelschächte, be-
troffen sein könnten“ (S. 59 Wortpro-
tokoll 2. UntA BER II 18/8 vom 25 Janu-
ar 2019).

Hierauf antwortete, Herr Dr. Mühlen-
feld: „Mir ist bekannt gewesen, dass

der Grundwasserspiegel gestiegen ist
und dass man deshalb zusätzliche Pum-
pen einsetzen müsse – in der Zukunft –
um den Grundwasserspiegel ausrei-
chend niedrig zu halten.“

1. Liegen dem Senat oder der FBB da-
hingehend neue Erkenntnisse vor, wes-
wegen in den Kabelschächten zur Be-
feuerung der südlichen Start- und Lan-
debahn (SLB) immer noch Wasser
steht?

2. Welche Untersuchungen oder Maß-
nahmen gibt es derzeit, um das Was-
serproblem in den Kabelschächten zu
beseitigen bzw. wann wird das Pro-
blem mit welchen Methoden gelöst?

Zu 1. und 2.: Die Maßnahmen zur Ent-
wässerung der Kabelzugschächte
durch Anschluss an das Regenwassersy-
stem werden seit 2015 ausgeführt. Bis
Oktober 2020 werden alle Kabelzug-
schächte der Start- und Landebahn
(SLB) Süd an das Regenwassersystem
angeschlossen sein.

3. Was sind in diesem Zusammenhang

Drucksache 18 / 18 202 · Schriftliche Anfrage · 18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Kristin Brinker (AfD) und Frank-Christian Hansel (AfD) vom 01. März 2019
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 12. März 2019)

Welche Folgen hat der steigende Grundwasserspiegel 
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die Ursachen für den oben in Antwort
6 zitierten steigenden Grundwasser-
spiegel seit 2005 bis 2017?

Zu 3.: Durch die Versickerung der unbe-
lasteten Niederschlagswässer kam es
zu einer Erhöhung der Grundwasser-
neubildung. Dies führte zu einem An-
stieg der Grundwasserstände.

4. Wie viele Pumpen werden seit wann
dauerhaft eingesetzt und wie viele zu-
sätzliche Pumpen wurden installiert,
um den steigenden Grundwasserspie-
gel so gering wie möglich zu halten?

Zu 4.: Es werden keine Pumpen einge-
setzt.

5. Wie kann der Grundwasserspiegel in
der Tiefbauphase des BER überhaupt
steigen, wenn das Grundwasser massiv
abgepumpt und so verbracht wurde,
dass sich ein großräumiger Trichter bil-
dete, um die Tiefbauarbeiten durch-
führen zu können?

Zu 5.: Eine Grundwasserabsenkung
wurde als temporäre Maßnahme zur
Trockenlegung der Baugrube einge-
richtet und wurde nach Abschluss der
Tiefbauarbeiten planmäßig einge-
stellt.

6. Wie hoch ist der Grundwasserspiegel
seit dem Jahr 2005 im Bereich des BER
gestiegen?

Zu 6.: Der Grundwasserspiegel ist im
Vergleichszeitraum 2005 bis 2017 um
bis zu 1,12 m gestiegen.

7. Wohin wurde das Wasser in der Tief-
bauphase und nach dieser Tiefbaupha-
se abgepumpt?

8. Liegt für das Abpumpen des Grund-
wassers nach der Tiefbauphase eine
Genehmigung vor und wer überwacht
das dauerhafte Abpumpen des Grund-
wassers?

Zu 7. und 8.: Die Verbringung erfolgte
in den östlichen und westlichen Selcho-
wer Flutgräben sowie der Versicke-
rungsmulde am südlichen Rand des
Flughafens. Die Verteilung erfolgte im
Rahmen der Regelungen des Planfest-
stellungsbeschlusses (PFB). Nach Been-
digung der Tiefbauphase erfolgte kein
weiteres Abpumpen.

9. Wer misst und überwacht die Grund-
wasserspiegel?

Zu 9.: Die Grundwasserspiegel werden
im Rahmen des Wassermonitorings von
der FBB gemessen und überwacht.

10. Sind durch dieses Grundwasserma-
nagement Umweltschäden infolge der
Verfrachtung der vorhandenen Altla-
sten zu beklagen oder zu befürchten?

Zu 10.: Nein.

11. Welche Folgen hätte ein ständig
steigender Grundwasserpegel für die
SLB und welche Maßnahmen wurden
bzw. würden in diesem Fall ergriffen
werden, um die SLB zu stabilisieren?

12. Falls der steigende Grundwasser-
spiegel Folgen für die SLB hat oder ha-
ben könnte, welche Auswirkungen
hätte dieses Problem auf die Gebäude
und Bauten des BER? Wenn nein, war-
um nicht?

13. Wurden Bauexperten zeitweise un-
ter Vertrag genommen, um die Folgen

für Bauten und Gebäude infolge der
dauerhaften Grundwassererhöhung
zu bewerten, einzugrenzen oder zu
beseitigen?

Zu 11. bis 13.: Es gibt aktuell keine An-
haltspunkte für kontinuierlich weiter
ansteigende Grundwasserspiegelpe-
gel. Derzeit befindet sich der Grund-
wasserspiegel ca. 4m unter der SLB.

14. Ist dem Senat bzw. der FBB be-
kannt, dass der renommierte Hydro-
geologe Prof. Heinz Hötzl vom Institut
für angewandte Geologie der Universi-
tät Karlsruhe am 7.08.2001 bei der An-
hörung zum Planfeststellungsverfah-
ren davor gewarnt hatte, am jetzigen
BER-Standort den Flughafen zu bauen,
weil sich dort eine Wasserscheide des
Berliner Urstromtals befindet und dies
zu gravierenden Problemen mit dem
Baugrund und dem Grundwasser füh-
ren würde?

Zu 14.: Die Abwägung der Einwendun-
gen aus dem Planfeststellungsverfah-
ren erfolgte mit dem PFB, einschließ-
lich des Themas Grundwasser. Dies ist
dem Senat und der FBB bekannt.

Berlin, den 28.03.2019

In Vertretung

Dr. Margaretha Sudhof
Senatsverwaltung für Finanzen
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Im Laufe der Gebäudeplanung treffen
verschiedene Planungsbeteiligte auf-
einander. Es ergeben sich zahlreiche
Schnittstellen, die bewältigt werden
müssen. Oft werden dabei die Beteilig-
ten vor Herausforderungen gestellt.
Nicht anders ist es bei der Zusammen-
arbeit von Tragwerksplanern mit Fach-
männern und Fachfrauen der Haus-
technik.

Die haustechnische Funktionalität eines
Gebäudes muss sichergestellt werden.
Dabei erfolgt oft ein Eingriff in das Ge-
bäudetragwerk. Der Regelfall dafür sind
Trägerdurchbrüche in Stahlbetonunter-
zügen, die dazu dienen, die Verlegung
von Rohren und Leitungen zu ermögli-
chen. So kann die haustechnische Ver-
sorgung gewährleistet werden.

Infolge der Trägerdurchbrüche werden
die Querschnitte der Bauteile ge-
schwächt. Oft nimmt diese Quer-
schnittsschwächung Einfluss auf das
Tragverhalten und der Tragwerkspla-
ner hat dies ingenieurmäßig einzu-
schätzen. Mittlerweile stehen den In-
genieuren zahlreiche EDV-Programme
zur Bemessung von Bauteilen zur Ver-
fügung – so auch EDV-Module zur Be-
messung von Stahlbetonbalken mit
Stegöffnungen.

Im Rahmen einer bauaufsichtlichen
Prüfung der Standsicherheit wurde
festgestellt, dass die Programme bei
gleicher Trägergeometrie und gleicher
Beanspruchung unterschiedliche Er-
gebnisse ausgeben. Trotz dessen, dass
die angewandten Programme sich alle
auf den gleichen Bemessungsansatz
beziehen, nämlich nach Heft 399 des
DAfStb, waren die Unterschiede in den
Bewehrungsmengen erheblich. Diese
Erkenntnis führte zu einer näheren Un-
tersuchung der Bemessungsergebnisse
der einzelnen Programme im Rahmen
einer Bachelorarbeit.

Die Abschlussarbeit stellt einen Ver-
gleich handelsüblicher EDV-Program-
me im Hinblick auf die Bemessung von

Stahlbetonbalken mit Stegöffnungen
auf. Es werden drei Programme vorge-
stellt. Deren Bemessungsansätze wer-
den untersucht und bewertet. Die
theoretischen Grundlagen der Bache-
lorarbeit basieren auf den Bemes-
sungsverfahren nach den Heften 399
und 459 des Deutschen Ausschusses für
Stahlbeton sowie nach „Vorlesungen
über Massivbau Teil 3“ von Fritz Leon-
hardt und Eduard Mönning. Ziel der
Abschlussarbeit ist die Aufklärung der
Ergebnisunterschiede, Bewertung der
Programme sowie eine Aussprache ei-
ner Empfehlung für die Praxis.

Die Bemessung von Stegöffnungsbe-
reichen ist von vielen Größen abhän-
gig. Den größten Einfluss stellt die
Querkraftaufteilung auf die Gurte dar.
Die Aufteilung kann nach unterschied-
lichen Ansätzen vorgenommen wer-
den. Alle der betrachteten Ansätze be-
rücksichtigen dabei die Steifigkeiten
der Gurte. Inwiefern dabei der gerisse-
ne Zustand berücksichtigt wird, hängt
von dem jeweiligen Bemessungsansatz
ab. Des Weiteren ist die Bemessung
vom Hebelarm z abhängig. Er be-
schreibt den Abstand der Gurtlängs-

kräfte zueinander und somit auch de-
ren Betrag. Die Gurtlängskräfte resul-
tieren dabei aus dem globalen Biege-
moment. Einen weiteren starken Ein-
fluss haben die Biegemomente in den
Gurten. Die Größe der Biegemomente
ist an die Querkraftaufteilung sowie an
die Lage des Momentennullpunkts in
den Gurten gebunden. Wie auch die
Querkraftaufteilung werden der He-
belarm z und die lokalen Biegemomen-
te entsprechend den Bemessungsan-
sätzen ermittelt.

Nicht zu vergessen sind Größen, die be-
sonders bei der Querkraftbemessung
der Gurte relevant werden und zu un-
terschiedlichen Bemessungsergebnis-
sen führen können. Dazu zählen der
Druckstrebenwinkel ı, der Hebelarm z
oder die Betonlängsspannung Ócp.

Um nachverfolgen zu können, wie sich
die Bemessungsergebnisse der EDV-
Programme ergeben, werden vier Bei-
spiele gewählt und berechnet. Mit Hil-
fe von Handbüchern der Programm-
hersteller und eigenen Berechnungen
erfolgt eine Auswertung und Gegen-
überstellung der Ergebnisse.

Baukammer

40 | konstruktiv 3/2019

2. Preis an Emilia Fiks in der Gruppe der Bachelor-Arbeiten der TUB und der Hochschulen für ihre Bachelor-Arbeit:

Untersuchung zur Bemessung 
von Stahlbetonbalken mit Stegöffnungen

Baukammerpreis 2018

v.l.n.r.: Präsident der
Baukammer Berlin

Dr.-Ing. Ralf Ruhnau,
Preisträgerin 

B.Eng. Emilia Fiks,
Prof. Dipl.-Ing. 

Frank Prietz (Beuth
Hochschule für

Technik Berlin) und
Vorsitzender des

Bildungsausschusses
Prof. Dr.-Ing. 

Udo Kraft

Foto: Christian Vagt
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Bei der Gegenüberstellung der Ergeb-
nisse ist zu erkennen, dass die EDV-Pro-
gramme die programminterne Quer-
kraftaufteilung auf Ober- und Unter-
gurt unterschiedlich vornehmen. So
wird bei einem Programm die Quer-
kraft zu 85 % dem Druckgurt und zu
15 % dem Zuggurt zugewiesen. Die an-
deren beiden verteilen die Querkraft
entsprechend den Steifigkeitsverhält-
nissen. Wie zuvor bereits erwähnt, ist
die Querkraftverteilung die maßge-
bende Größe. Dementsprechend erge-
ben sich starke Abweichungen in den
Bewehrungsmengen – teilweise bis zu
1213 %. Abgesehen davon, ist festzu-
stellen, dass eins der Programme unter
bestimmten Geometrie- und Beanspru-
chungsverhältnissen die Querkraftver-
teilung eindeutig falsch vornimmt.

Alle drei Programme bieten dem An-
wender neben der programminternen
Querkraftverteilung die manuelle Op-
tion an. Diese Möglichkeit wird zur
besseren Vergleichbarkeit der Ergeb-
nisse genutzt. Es erfolgt eine zweite
Berechnung der Beispiele, nun mit glei-
chem Querkraftfaktor. Doch trotz der

gleichen Querkraftaufteilung ergeben
sich gleichfalls starke Abweichungen in
den Bewehrungsmengen.

Die Gründe für die starken Differenzen
liegen an den unterschiedlichen An-
nahmen der Ausgangsgrößen. Zwar
geben alle Programmhersteller an,
nach dem Bemessungsansatz gemäß
Heft 399 DAfStb zu bemessen, tatsäch-
lich wird aber in keinem der Program-
me dieser Ansatz vollständig ange-
wandt. Abgesehen von der Querkraft-
aufteilung werden der Hebelarm z, die
Lage des Momentennulldurchgangs,
die Lage der Gurtlängskräfte sowie die
Bemessungsmomente in den Gurten
unterschiedlich ermittelt. Teilweise wer-
den mehrere Bemessungsansätze (Heft
399, Heft 459, Leonhardt) miteinander
kombiniert, ohne dass der Anwender
immer darüber in Kenntnis gesetzt
wird.

Des Weiteren ergeben sich Unterschie-
de infolge abweichender Annahmen
für die Querkraftbemessung. So be-
wirkt eine unterschiedliche Druckstre-
benneigung unterschiedliche Quer-

kraftbewehrung. Stellenweise lässt
sich auch feststellen, dass nicht immer
die Anforderungen gemäß Eurocode 2
umgesetzt werden. So erfolgt bei-
spielsweise keine Begrenzung der Be-
tonlängsspannung bei der Ermittlung
des Querkraftwiderstandes ohne Quer-
kraftbewehrung, wodurch eine zu
günstige Bemessungssituation ge-
schaffen wird. Außerdem wird die Min-
destlängsbewehrung in den Gurten
entweder gar nicht oder fehlerhaft er-
mittelt.

Mit Hilfe von vier Berechnungsbeispie-
len und drei EDV-Programmen konnte
erneut gezeigt werden, dass die heut-
zutage angebotene Bemessungssoft-
ware das ingenieurmäßige Denken
nicht ablösen kann und darf. Die An-
wendung solcher Produkte setzt Inge-
nieurkenntnisse voraus. Nur so können
die Ergebnisse der EDV-Ausgabe auf
Plausibilität geprüft und richtig inter-
pretiert werden. Gegebenenfalls müs-
sen sogar die Angaben der Programm-
hersteller kritisch hinterfragt und über-
prüft werden.
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Abb. 1: 
Lage der Gurtlängskräfte nach Heft 399 DAfStb

Abb. 2: 
Momentenverlauf in den Gurten nach Heft 399 DAfStb
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Zusammenfassung

Im Rahmen des Forschungsprojektes
„Optimierung der Stoffströme im Le-
benszyklus von Bauprodukten aus
künstlichen Mineralfaserdämmstof-
fen“ (F20-13-1-144 - 10.08.18.7-14.24;
Rockwool, Zukunft Bau) soll die Rück-
führbarkeit von künstlicher Mineral-
wolle aus Abbruchvorhaben in den
Herstellprozess dargelegt werden. Eine
Differenzierung in Stein- und Glaswol-
le ist verfahrenstechnisch notwendig
und soll möglichst bereits am Ort des
Abbruchs stattfinden.

Die Analysen wurden an 70 Material-
proben künstlicher Mineralwolle un-
terschiedlichen Typs, Alters, Haptik,
Dichte und Optik durchgeführt.

Da bei einem Großteil der Proben un-
bekannt war, ob es sich um Glas- oder
Steinwolle handelte, wurde mit Hilfe
der Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)
der Mineralwolltyp aller Proben über
den Elementgehalt nach VDI 3492 be-
stimmt. Die Ergebnisse konnten nicht
immer eindeutig ausgewertet werden.

Die Nahinfrarotspektroskopie (NIRS)
wird aktuell in der Prozessanalytik zu-
verlässig, schnell und kosteneffizient
eingesetzt. Sie liefert eine Fülle an In-
formationen, die mittels multivariater
Datenanalyse ausgewertet werden

können. Anhand der NIR-Spektren
konnten Stein- und Glaswolle größten-
teils optisch differenziert werden.
Durch mehrere Modelle der Partial-le-
ast-squares-Diskriminanzanalyse ge-
lang es die Differenzierung zu bestäti-
gen: Die NIRS ist in der Lage Stein- und
Glaswollen schnell und vollständig kor-
rekt voneinander zu unterscheiden.

Eine Differenzierung in alte und neue
Steinwolle ist mit der ermittelten Me-

thode theoretisch möglich, konnte auf-
grund zu weniger Kalibrierproben je-
doch nicht überprüft werden.

Das ermittelte Regressionsmodell kann
auf ein portables NIR-Spektrometer
übertragen werden. Aus diesem Grund
sollte bei gleicher Empfindlichkeit und
gleichem Spektralbereich die Anwend-
barkeit auch außerhalb des Labors
möglich sein. Untersuchungen mit ei-
nem portablen NIR-Spektrometer führ-
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2. Preis an Tanja Broszies in der Gruppe der Master-Arbeiten der TB und der Hochschulen für ihre Master-Arbeit:

Untersuchung zur Anwendbarkeit der Nahinfrarot-Spektroskopie
für die Differenzierung von Glas- und Steinwolle

v.l.n.r.: Präsident der Baukammer Berlin Dr.-Ing. Ralf Ruhnau, Preisträgerin M.Sc. Tanja Bros-
zies, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Frank U. Vogdt (TU Berlin), Dr. Andrea Paul (BAM) und Vorsitzender
des Bildungsausschusses Prof. Dr.-Ing. Udo Kraft Foto: Christian Vagt
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ten jedoch zu fehlerhaf-
ten Ergebnissen. Da sich
der Nutzer auf das Ergeb-
nis verlassen können
muss, konnte eine bau-
stellenseitige Anwend-
barkeit durch diese Arbeit
nicht nachgewiesen wer-
den.
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In Deutschland werden jährlich etwa
20 Millionen Tonnen künstlicher Mine-
ralfasern (KMF) als Dämmmaterial für
Dächer und Fassaden, als Schallschutz-
oder Brandschutzprodukte verbaut.
Nach dem Abriss werden sie deponiert
bzw. nur herstellerbezogen recycelt.
Tanja Broszies, Studentin an der Tech-
nischen Universität Berlin, untersuchte
an der BAM, wie KMF als nutzbare Res-
source weiter verwendet werden kön-
nen. Für ihre daraus entstandene Ma-
sterarbeit erhielt sie den 2. Preis der
Baukammer Berlin. 

Die Arbeit von Tanja Broszies ist Be-
standteil des Forschungsprojektes „Op-
timierung der Stoffströme im Lebens-
zyklus von Bauprodukten aus künstli-
chen Mineralfaserdämmstoffen“ an
der BAM. Ziel des Projektes ist es, ein
umfassendes Konzept mit konkreten
Lösungsansätzen zur Optimierung des
Lebenszyklus der künstlichen Mineral-
faserdämmstoffe zu entwickeln. Ele-
mentarer Bestandteil stellt die Rück-
führung von künstlicher Mineralwolle

nach ihrem Lebenszyklus in den Her-
stellprozess dar. Dabei ist eine Unter-
scheidung von Mineralwolle in Glas-
und Steinwolle nötig, da eine Vermi-
schung oder Vertauschung der beiden
Produkte vermieden werden muss, um
ein Recyclingprodukt zu erhalten, des-
sen Eigenschaften den Anforderungen
der Hersteller genügen. Die derzeit
gängige Praxis zur Unterscheidung von
Dämmwollen sieht den Versand von
Materialien in spezialisierte Prüflabors
vor und ist nicht nur Zeit- sondern auch
Kostenaufwendig. 

Tanja Broszies erarbeitete ein Verfah-
ren zur einfachen und schnellen Vor-
ort-Klassifizierung von Dämmstoffen,
um Mineralwolle möglichst kostenef-
fektiv und einfach in Glas und Stein-
wolle zu unterscheiden. Dazu sammel-
te die Studentin, die sich neben ihrer
Arbeit auch für „Ingenieure ohne
Grenzen“ engagiert, mit viel Eigenin-
itiative weitere Proben von aktuellen
Berliner Baustellen, um das Verfahren
sicher kalibrieren zu können.

Das Verfahren selbst stützt sich auf die
multivariate Analyse von NIR Spektren,
die mit NIR-Spektrometern, wie sie in
der Prozessindustrie typischerweise
eingesetzt werden, innerhalb weniger
Minuten gemessen werden können.
Unter der Nutzung vorher erstellter
multivariater Modelle erfolgt dann die
instantane Aussage, ob es sich um Glas-
oder Steinwolle-basierte Materialien
handelt. Der Fachbereich Prozessanaly-
tik unterstützte dabei hinsichtlich der
der für die Kalibrierung der NIR Spek-
tren notwendigen Materialbestim-
mung mittels Röntgenfluoreszenzana-
lyse sowie der NIR Spektroskopie und
der multivariaten Kalibrierung der
Klassifikation. Basierend auf der ge-
meinsamen Arbeit entstand ein Patent-
antrag, der am 11.03.2019 eingereicht
wurde.

Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM)
www.bam.de

Masterarbeit zum Recycling von künstlichen Mineralfasern 
für den Bau ausgezeichnet
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Drei ehrenamtliche Mitarbeiter von
Ingenieure ohne Grenzen waren im
August in Ruanda, um für ein Wasser-
Projekt an einer Schule die örtlichen
Gegebenheiten zu erkunden und mit
den lokalen Partnern vor Ort das wei-
tere Vorgehen zu planen. Shams
Osman, Markus Schröder (beide Stu-
dierende an der TU Berlin) und Dr.
Patrick Fekete (Fachgebietsleiter im
Bundesverband der Energie- und Was-
serwirtschaft) berichten hier aus erster
Hand von ihren Erlebnissen und Erfah-
rungen.

Nach über einem Jahr Planung starte-
ten wir endlich am 2. August dieses
Jahres zu unserer Erkundungsreise
nach Ruanda. Ziel war der Sektor
Karambi im Distrikt Nyamasheke im
Westen des Landes, wo sich die staatli-
che Schule Groupe Scolaire de Karambi
befindet, für die wir ein Wasserversor-
gungssystem zusammen mit den Part-
nern vor Ort aufbauen wollen. Damit
soll neben der Versorgung mit Wasser
die hygienische Situation und somit die
Gesundheit der Schüler verbessert wer-
den. Die Schule mit 2400 Schülerinnen
und Schülern verfügt derzeit nur über
einen völlig unzureichenden Zugang
zu Wasser.

Der Plan sah vor, zunächst einmal die
Gegebenheiten vor Ort zu begutach-

ten, um mit allen Projektbeteiligten,
von den Schülern und Lehrern der
Schule bis zum kirchlichen Träger, ver-
schiedene Versorgungsmöglichkeiten
zu diskutieren. Dafür mussten Regen-
wasser, Grundwasser und Oberflächen-
gewässer auf ihre Qualität getestet
und die jeweils verfügbaren Mengen
abgeschätzt werden. Auch war wichtig
herauszufinden, was in der Region in
der Vergangenheit gut funktioniert

hat und wofür bereits Kompetenzen
vorhanden sind. Daher war es essen-
tiell, mit den Menschen vor Ort eng
zusammenzuarbeiten und mehr über
ihre Wünsche zu erfahren, um unser
Projekt so zu gestalten, dass es ihre
Akzeptanz findet.

Auf unserer Fahrt vom Flughafen in
Kigali in den Karambi-Sektor wurde
uns schnell klar, warum Ruanda das
Land der tausend Hügel genannt wird.
Die lehmroten und pflanzengrünen
Hänge mit ihren zahlreichen kleinen
Flüssen und Bächen boten eine wun-
derschöne Kulisse.

Gleich nach unserer Ankunft wurden
wir der gesamten 54-köpfigen Lehrer-
schaft vorgestellt und bekamen eine
Führung über das Gelände der Schule.
Dort gibt es bereits eine Wasserstelle,
die aus einer ca. 5 km entfernten Quel-
le gespeist wird. Etwa einen Kilometer
von der Schule entfernt gibt es eine
weitere Quelle aus einem Grundwas-
serleiter im Berg. Darüber hinaus flie-
ßen in den umliegenden Tälern mittel-
große Bäche. Der erste Eindruck der
vorhandenen Zugänge zu Wasser war
zunächst also eigentlich recht gut und
wir verstanden noch nicht, wie es an
der Schule zu einem Wassermangel
kommen kann.

In unseren zahlreichen Gesprächen mit
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Bild 1:  Patrick und Markus mit dem Schulleiter Abbé Damien Kubwimana und Schülern.

Bild 2: Besuch der Bergquelle mit Probenahme und Inspektion der Leitungen.
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den Leuten vor Ort erfuhren wir aber,
dass die beschriebenen Zugänge sehr
unzuverlässig und nicht immer nutzbar
sind. Diese Information konnten wir
auch durch stetige Beobachtung der
unterschiedlichen Wasserzugangs-
möglichkeiten bestätigen. Die Wasser-
stelle an der Schule fällt immer wieder
über mehrere Tage hinweg aus. Die
weiteren Quellen und Bäche in der
Umgebung der Schule befinden sich
einige Höhenmeter unterhalb und
nicht in mittelbarer Nähe der Schule,
sodass die Versorgung der Schule aus
diesen nicht möglich ist.

Ein wichtiger Teil der Erkundung
bestand in der Exkursion zu der Berg-
quelle, die die Schule bisher mit Wasser
versorgt. Der Weg dorthin war
beschwerlich und führte anderthalb
Stunden auf unbefestigten Wegen
bergauf. Es handelt sich eigentlich um
zwei Quellen, deren Wasser in einem
Tank gesammelt wird. Nachdem wir
eine Wasserprobe genommen und den
Tank inspiziert hatten, sahen wir uns
noch ein weiteres Quellwassersystem
auf der anderen Seite des Berges an.
Bei unserer insgesamt fünfeinhalb-
stündigen Wanderung passierten wir
einen Eukalyptuswald voller Affen und
viele wunderschöne Hügel Ruandas.

In den folgenden Tagen vermaßen wir
das Schulgelände und schätzten den
Wasserbedarf sowie die Wasserversor-
gungspotentiale ab. Auf Grundlage
dessen erarbeiteten wir unseren Lö-
sungsvorschlag, der zwei Teilsysteme
vorsieht: eines für Quellwasser und
eines für Regenwasser. Dazu sollen
zum einen Zisternen gebaut werden, in
denen Quellwasser aus dem bereits
bestehenden Leitungssystem gesam-
melt wird, um die Ausfallzeiten der Lei-
tung zu überbrücken. Zum anderen
sollen gesonderte Zisternen für Regen-
wasser erstellt werden, welches als
Brauchwasser für Hygiene und Sanitär
verwendet werden kann. Für die

Dimensionierung der Systeme gehen
wir von einem Tagesbedarf von 8 Litern
Wasser pro Tag und Person aus.

Unsere Pläne stellten wir dem eigens
gegründeten Wasserkomitee der Schu-
le vor, das künftig für das Betreiben
und die Wartung der Wasserversor-
gung zuständig sein wird. Ein weiteres
Thema war die geplante Hygienesensi-
bilisierung der Schülerinnen und Schü-
ler, in der die Kinder gemäß internatio-
naler WASH-Standards (WAter, Sanita-
tion and Hygiene) u. a. über bakteriel-
le Verunreinigungen des Wassers und
den Umgang damit informiert werden.

Das Komitee wird bei der weiteren
Zusammenarbeit zwischen Ingenieure
ohne Grenzen und der Groupe Scolaire
de Karambi eine zentrale Rolle spielen.
Für die Sicherstellung der Akzeptanz
des Projektes von vielen Projektbetei-
ligten trafen wir uns zudem mit dem
Manager des Sektors Karambi, einem
Verantwortlichen für die Lehre im Sek-
tor sowie mit dem Verantwortlichen
für Wasserversorgung und Sanitär des
gesamten Distrikts Nyamasheke.

Die Zeit in Karambi verging für uns viel
zu schnell und schon bald mussten wir
uns auf dem allmorgentlichen Appell
von Schülern und Lehrern verabschie-
den. Besonders die Kinder sind uns
während der zwei Wochen sehr ans
Herz gewachsen, sodass der Abschied
etwas wehmütig war.

Daher hoffen wir, dass die Umsetzung
des Projektes schon bald beginnt und
wir alle wiedersehen. Mit den Erkennt-
nissen aus der Erkundung ist es uns nun
möglich, eine detaillierte Planung für
die Zisternen zu erstellen. Insofern war
die Reise für uns ein voller Erfolg.

Im Namen der Groupe Scolaire de
Karambi und Ingenieure ohne Grenzen
danken wir allen Spendern, die das
Projekt bisher unterstützt haben und
in Zukunft unterstützen werden.

www.ingenieure-ohne-grenzen.org
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Bild 3: Blick auf das Schulgelände.
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Am 04. Juli 2019 hat der Europäische
Gerichtshof (EuGH) sein Urteil im Ver-
tragsverletzungsverfahren der EU-Kom-
mission gegen die Bundesrepublik
Deutschland zur Verbindlichkeit der
Mindest- und Höchstsätze der Hono-
rar- und Gebührenordnung für Archi-
tekten und Ingenieure (HOAI) gespro-
chen.

Darin kommt der EuGH zu dem Schluss,
dass diese nicht mit EU-Recht vereinbar
seien. Die Bundesregierung ist jetzt
verpflichtet, das Urteil umzusetzen.

„Es ist sehr bedauerlich, dass der EuGH
den Preisrahmen, den die HOAI vor-
gibt, gekippt hat. Denn der Ausgang
des Verfahrens ist weder im Sinne der
Planerinnen und Planer noch im Sinne
des Verbraucherschutzes“, kommen-
tierte der Präsident der Bundesinge-
nieurkammer, Dipl.-Ing. Hans-Ullrich
Kammeyer das heutige Urteil. „Es ist
allgemein bekannt, dass für einen zu
niedrigen Preis keine hinreichende
Qualität geliefert werden kann – das

gilt auch für Ingenieurleistungen.“ Da-
her habe die Bundesingenieurkammer
gemeinsam mit der Bundesarchitek-
tenkammer und dem AHO stellvertre-
tend für die Planerorganisationen in
Deutschland in Zusammenarbeit mit
der Bundesregierung alles dafür getan,
um die HOAI in ihrer bisherigen Form
zu erhalten.

Aber alles Lamentieren helfe nicht.
„Jetzt muss es darum gehen, den Ver-
brauchern Sicherheit und den planen-
den Berufen in Deutschland eine ver-
lässliche und handhabbare Grundlage
an die Hand zu geben. Aus diesem
Grund werden wir nun gemeinsam mit
den zuständigen Ressorts der Bundes-
regierung an einer Lösung arbeiten“,
so Kammeyer weiter. Denkbar wäre ein
Ansatz analog dem der Steuerberater,
wonach statt eines Mindestsatzes von
einem Regelsatz auszugehen ist und
ein Angemessenheitsvorbehalt im Hin-
blick auf die zu erbringende Leistung
gilt. „Natürlich ist das Modell kein voll-

wertiger Ersatz für die Mindestsätze.
Aber es könnte helfen, Preisdumping,
das am Ende allen schadet, zu verhin-
dern. Denn eins ist ganz klar: Qualität
hat ihren Preis. Wer beim Planen spart,
zahlt hinterher beim Bauen drauf!“,
erklärte der Präsident der Bundesinge-
nieurkammer abschließend.

Weitere Informationen unter
www.bingk.de

Die Bundesingenieurkammer (BIngK)
vertritt die gemeinschaftlichen Interes-
sen der 16 Länderingenieurkammern.
Seit mehr als 30 Jahren setzt sie sich
bundesweit und auf europäischer Ebe-
ne für die Belange von rund 45.000 In-
genieurinnen und Ingenieuren ein.

Alexandra Jakob
Kommunikation und Presse
Bundesingenieurkammer
T. +49 (0)30 2589 882-23
M. +49 (0)179-509 66 53
jakob@bingk.de
www.bingk.de
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Nach HOAI-Urteil des Europäischen Gerichtshofs –
Bundesingenieurkammer fordert: Qualität erhalten!
Wer beim Planen spart, zahlt beim Bauen drauf – Urteil ist falsches Signal für Verbraucherschutz

Berlin, den 04.07.2019

EuGH: Verbindliche Mindest- und 
Höchstsätze der HOAI europarechtswidrig
Die in der HOAI festgelegte Pflicht zur
Einhaltung der Höchst- und Mindest-
sätze stellt einen Verstoß gegen die
Dienstleistungsrichtlinie und die Nie-
derlassungsfreiheit dar. Dies hat der
Gerichtshof der Europäischen Union
(EuGH) entschieden und hat sich inso-
weit den Schlussanträgen des General-
anwaltes angeschlossen. Die Bundesre-
gierung ist nun aufgefordert, die Rege-
lung über die Mindest- und Höchstsät-
ze schnellstmöglich anzupassen. Au-
ßerdem können sich Architekten, Inge-
nieure, aber auch Bauherren nicht
mehr auf die HOAI berufen, um eine

Unter- oder Überschreitung des Hono-
rarrahmens einzuklagen.

Der AHO-Vorstandsvorsitzende Dr.
Erich Rippert bedauert, dass der Euro-
päische Gerichtshof den durch mehrere
Gutachten untersetzten substantiier-
ten Argumenten der Bundesregierung
nicht gefolgt ist. Durch die verbindli-
chen Mindest- und Höchstsätze der
HOAI werde tatsächlich kein ausländi-
scher Architekt oder Ingenieur daran
gehindert, sich in Deutschland nieder-
zulassen, betont Dr. Rippert. Die inso-
weit übermittelten Stellungnahmen
europäischer Dachverbände der Archi-

tekten und Ingenieure haben den
EuGH jedoch nicht überzeugt.

Mit dem Luxemburger Richterspruch
ist jedoch nicht das Ende der HOAI ver-
bunden, denn die meisten Regelungen
bleiben von der Entscheidung grund-
sätzlich unberührt. Insbesondere die
Leistungsbilder und die Regelungen
zur Ermittlung des Honorars haben sich
als wertvolles Gerüst und Grundlage
für das Planen und Bauen in Deutsch-
land über mehr als 40 Jahre hinweg
etabliert und bieten einen rechtssiche-
ren Rahmen für Auftraggeber und
Auftragnehmer. Gemeinsam mit den
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Kammern und Verbänden der Archi-
tekten und Ingenieure wird sich der
AHO dafür einsetzen, dass die HOAI in
diesem Sinne als Orientierung für die
vertragliche Vereinbarung der Parteien
im Sinne des Verbraucherschutzes und
der Qualitätssicherung weitgehend er-
halten wird.

Der AHO sieht gute Chancen, im Ge-
spräch mit der Bundesregierung, eine
tragfähige Lösung zum weitgehenden
Erhalt der HOAI im Interesse der Auf-

traggeber und Auftragnehmer zu fin-
den. Bestehende Planungsverträge
sind in aller Regel von Entscheidung
nicht betroffen. Die HOAI kann auch
weiterhin als Grundlage für Architek-
ten- und Ingenieurverträge vereinbart
werden. Lediglich die Pflicht zur Ein-
haltung der Mindest- und Höchstsätze
der HOAI ist nicht mehr gerichtlich
durchsetzbar.

Der AHO hat die wesentlichen Praxis-
fragen rund um die heutige EuGH-Ent-

scheidung unter www.aho.de zusam-
mengestellt.

Verantwortlich:
Ronny Herholz, Geschäftsführer
AHO Ausschuss der Verbände und
Kammern der Ingenieure und Archi-
tekten für die Honorarordnung e.V.
Tauentzienstraße 18, 10789 Berlin, Tel.:
+49 30 3101917-0, aho@aho.de
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HOAI Mindest- und Höchstsätze 
europarechtswidrig – 
Auswirkungen auf HOAI-Verträge
Der EuGH hat mit Urteil vom 04. Juli
2019 abschließend entschieden, dass die
in der HOAI festgelegten Mindest- und
Höchstsätze europarechtswidrig sind.

Damit hat das Gericht die Schlussanträ-
ge des Generalanwalts vom 28.02.2019
bestätigt.

Der AHO hatte zusammen mit der Bun-
desingenieurkammer und der Bundes-
architektenkammer die Bundesregie-
rung in den vergangenen Jahren durch
zahlreiche Gutachten aktiv in dem Ver-
fahren unterstützt. Sämtliche relevan-
ten Gutachten können Sie auf der
Homepage des AHO kostenfrei herun-
terladen.

Die Bundesregierung hat in dem Ver-
fahren substantiiert dargelegt, dass die
HOAI geeignet und erforderlich ist, um
das Qualitätsniveau und den Verbrau-
cherschutz sicherzustellen.

Leider hat sich der EuGH in seinem Ur-
teil der EU-Kommission angeschlossen,
die in allen Bereichen eine marktlibera-
le Agenda hat und für die notwendi-
gen Rahmenbedingungen der freibe-
ruflichen Tätigkeit keinerlei Verständ-
nis aufbringt.

Aufgrund des genannten Urteils ist die
Bundesregierung in Bezug auf die
HOAI gehalten, die Pflicht zur Beach-
tung verbindlicher Mindest- und
Höchstsätze (§ 7 Abs. 1 HOAI) – und
zwar nur diese - umgehend abzuschaf-
fen. Die sonstigen Inhalte der HOAI
sind von dem Urteil des EuGH unbe-
rührt, d.h. sie sind weiterhin gültig. Die
HOAI kann damit weiterhin als Ver-

tragsgrundlage vereinbart werden.
Der vertraglichen Honorarvereinba-
rung der Parteien und damit der Hono-
rarkalkulation kommt zukünftig eine
größere Bedeutung zu, denn Klagen
auf den Mindest- bzw. Höchstsatz sind
ab sofort nicht mehr durchsetzbar.

AHO, BIngK und BAK haben bereits Ge-
spräche mit den zuständigen Bundes-
ministerien über die infolge des EuGH
Urteils notwendigen Anpassungen der
HOAI geführt. Es besteht Einverneh-
men, die HOAI als Rechtsverordnung
zu erhalten und neben den Leistungs-
bildern auch die Honorartafeln zur
Preisorientierung fortzuführen. Das
Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren zur Anpassung der HOAI unter
Beteiligung der Bundesländer wird al-
ler Voraussicht nach ein Jahr in An-
spruch nehmen. Die HOAI bleibt auch
in dieser Zeit gültig. Die Regelungen
der HOAI (mit Ausnahme der Mindest-
und Höchstsätze) können zur Verein-
barung eines angemessenen Honorars
herangezogen werden.

Im Folgenden wollen wir Ihnen jedoch
zunächst erste Hinweise auf die Bedeu-
tung des Urteils in Bezug auf Ihre Ho-
norarvereinbarungen geben.

Was bedeutet das Urteil für laufende
Verträge?

Die bis zur Entscheidung des EuGH ge-
schlossenen Planungsverträge – auch
unter Bezugnahme auf die HOAI - blei-
ben generell wirksam. Eine Änderung
bzw. Anpassung ist grundsätzlich nicht
erforderlich.

Im Einzelnen:

1. HOAI-konforme Honorar-
vereinbarungen bleiben wirksam

Honorarvereinbarungen innerhalb des
Rahmens der bisherigen Mindest- und
Höchstsätze sind durch das Urteil im
Vertragsverletzungsverfahren grund-
sätzlich nicht berührt.

Soweit eine Vereinbarung – etwa auf
Grundlage der Orientierungshilfen der
Kammern oder der RBBau-Musterver-
träge – auf die Systematik der HOAI
verweist, ist die jeweilige Honorarfor-
derung anhand der betreffenden Re-
gelungen bestimmbar. Auch das EuGH-
Urteil steht einem Rückgriff auf die
HOAI zur Honorarermittlung grund-
sätzlich nicht entgegen, da allenfalls
die Pflicht zur Beachtung der verbindli-
chen Mindest- und Höchstsätze – nicht
aber die sonstigen Inhalte der HOAI –
für unionsrechtswidrig erklärt wurde.
Sollte eine Vereinbarung bereits ein
zahlenmäßig beziffertes Honorar in-
nerhalb des Rahmens der HOAI nen-
nen, ist dies somit unproblematisch.

Darüber hinaus führt das Urteil des
EuGH auch weder zur Nichtigkeit des
Vertrages nach § 134 BGB noch zu einer
Störung der Geschäftsgrundlage nach
§ 313 BGB.

a) Keine Nichtigkeit nach § 134 BGB

Das Unionsrecht enthält kein Verbot,
ein Honorar in einer der HOAI entspre-
chenden Systematik und/oder Höhe zu
vereinbaren. Art. 15 Abs. 2 Buchst. g)
Dienstleistungsrichtlinie und Art. 49
AEUV machen den Parteien eines Ar-
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chitekten- oder Ingenieurvertrages
keine Vorgaben bezüglich der konkre-
ten Honorargestaltung. Sie verbieten
allenfalls – wie nunmehr geschehen -
dem Verordnungsgeber, die Verhand-
lungsfreiheit der Vertragsparteien
durch die Festsetzung verbindlicher
Mindest- und Höchsthonorare zu be-
schränken.

b) Keine Störung der 
Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB

Ein Wegfall der Geschäftsgrundlage
nach § 313 Abs. 1 BGB dürfte – so das Er-
gebnis eines von AHO/BIngK und BAK
eingeholten juristischen Gutachtens der
Sozietät Redeker Sellner Dahs (das Gut-
achten ist hier abrufbar) daran schei-
tern, dass ein Festhalten am Vertrag
nicht als unzumutbar gelten dürfte.

Denn zum einen beruhen die Honorar-
sätze der HOAI auf empirischen Unter-
suchungen hinsichtlich der Kostenstruk-
tur bei Planungsleistungen; eine gene-
relle Unangemessenheit ließe sich des-
halb schwerlich begründen. Zum ande-
ren sieht § 7 HOAI bereits gewisse Ab-
weichungsmöglichkeiten nach oben
und unten vor, um auch eine Angemes-
senheit im Einzelfall sicherzustellen. Vor
allem jedoch ergibt sich aus dem EuGH-
Urteil keine Aussage zur Unionsrechts-
konformität oder Angemessenheit ei-
nes bestimmten Honorars oder zum Ge-
genwert einer Planungsleistung.

Somit ist in Folge des EuGH-Urteils in
aller Regel keine Anpassung oder gar
Kündigung bestehender Honorarver-
einbarungen nach § 313 BGB erforder-
lich bzw. zu erwarten.

2. Bei Mindestsatzunter- 
oder Höchstsatzüberschreitung

Sollten in Sie vertraglich Honorare un-
terhalb der Mindestsätze bzw. ober-
halb der Höchstsätze vereinbart haben,
ist mit dem Urteil des EuGH nunmehr
grundsätzlich kein Rückgriff mehr auf
die Mindest- bzw. Höchstsätze der
HOAI möglich.

Das gilt im Falle von Mindestsatzunter-
oder Höchstsatzüberschreitung auch
bei Stufenverträgen.

Eine Honoraranpassung kann nicht
mehr verlangt werden. Das Urteil des
EuGH bindet deutsche Gerichte und
Behörden. Wie immer gilt jedoch auch
hier der Einzelfall.

3. Keine konkrete
Honorarvereinbarung

Unabhängig davon, ob ein Planungs-
vertrag mündlich oder schriftlich ge-

schlossen wurde und/oder ob dieser als
Stufenvertrag ausgestaltet wurde,
stellt sich die Frage, wie zu verfahren
ist, wenn dabei kein konkretes Hono-
rar vereinbart, allgemein auf die HOAI
bzw. die HOAI Mindest-/Höchstsätze
verwiesen wurde.

Die gelegentlich zu findende Formulie-
rung „Vergütung nach HOAI“ wäre in
jedem Fall auslegungsbedürftig. Hier
könnte zum einen eine Nachverhand-
lung des Honorars sinnvoll sein, an-
dernfalls könnte im Fall einer streitigen
Auseinandersetzung die Auffangrege-
lung des § 7 Abs. 5 HOAI Anwendung
finden und der bisherige Mindestsatz
als „ortsübliche Vergütung“ ausgelegt
werden. Dies würde erst recht bei einer
Formulierung „Vergütung nach Min-
destsatz HOAI“ gelten, da der Mindest-
satz hierbei bestimmbar wäre. Es gilt
wie immer der Einzelfall.

Was bedeutet das Urteil für zukünftige
Verträge? – Vertragliche Vereinbarung
wird wichtiger!

Der vertraglichen Honorarvereinba-
rung der Parteien und damit der Hono-
rarkalkulation kommt zukünftig eine
größere Bedeutung zu, denn Klagen
auf den Mindest- bzw. Höchstsatz sind
ab sofort nicht mehr durchsetzbar.

An dieser Stelle ist noch einmal darauf
hinzuweisen, dass der EuGH durch sein
Urteil nicht die HOAI in ihrer Gesamt-
heit für unionsrechtswidrig erklärt hat,
sondern nur die Pflicht zur Einhaltung
verbindlicher Mindest- und Höchstsät-
ze (§ 7 Abs. 1 HOAI).

Mit den in der HOAI enthaltenen Lei-
stungsbildern und sonstigen Regelun-
gen war der EuGH nicht befasst. Die
sonstigen Inhalte der HOAI wurden
nicht beanstandet und Honorarverein-
barungen auf Grundlage der HOAI un-
ter Beachtung der Grundlagen des Ho-
norars nach § 6 HOAI und der Honorar-
tafeln sind selbstverständlich nach wie
vor zulässig.

Tatsächlich hat sich im Hinblick auf die
Transparenz der Leistungsbilder sowie
der Grundlagen des Honorars nach § 6
Abs. 1 als Anhaltspunkte für ein ange-
messenes Honorar, das Gesamtsystem
der HOAI seit vielen Jahren bewährt
und wird weder von der EU-Kommission
noch durch den EuGH in Frage gestellt.
Vielmehr hatte bereits der Generalan-
walt in seinen Schlussanträgen – und
dies ist das einzig Positive – „staatliche
Richtpreise“ oder „Preisorientierun-
gen“ explizit als zulässig bezeichnet.

Da die HOAI mit Ausnahme der Rege-
lung zur Verbindlichkeit der Mindest-
und Höchstsätze weiterhin in Kraft ist,
sollten Auftraggeber und Auftragneh-
mer diese auch weiterhin anwenden,
um auch in Zukunft praktikable Verga-
beverfahren und angemessene Hono-
rierungen sicherzustellen und sowohl
Preisdumping als auch Qualitätsverlust
entgegenzuwirken. Insoweit können
selbstverständlich auch die gängigen
Vertragsmuster bis auf weiteres ge-
nutzt werden.

Bei der nun möglichen freien Kalkulier-
barkeit der Preise sollte jedoch erst
recht die Basis der HOAI genutzt und
die Parameter der eigenen Kalkulation
unter Rückgriff auf § 6 HOAI unbedingt
im Planungsvertrag festgehalten wer-
den. Mit anderen Worten sind die
Grundlagen des Honorars gemäß § 6
Abs. 1 und 2 HOAI konkret zu vereinba-
ren und die Leistungen sowie das ent-
sprechende Honorar sowie weitere Zu-
schläge, beispielsweise im Falle des
Umbaus oder der Modernisierung, ver-
traglich konkret festzulegen.

Es handelt sich im Einzelnen um fol-
gende Honorarparameter:

§ 6 Grundlagen des Honorars

(1) Das Honorar für Grundleistungen
nach dieser Verordnung richtet sich

1. für die Leistungsbilder des Teils 2
nach der Größe der Fläche und für
die Leistungsbilder der Teile 3 und 4
nach den anrechenbaren Kosten des
Objekts auf der Grundlage der Ko-
stenberechnung oder, sofern keine
Kostenberechnung vorliegt, auf der
Grundlage der Kostenschätzung,

2. nach dem Leistungsbild,

3. nach der Honorarzone,

4. nach der dazugehörigen Honorar-
tafel.

Hinzu kommen Honorare für Leistun-
gen bei Umbauten und Modernisierun-
gen gemäß § 6 Abs. 2 HOAI.

Nicht zu vergessen sind die Besonderen
Leistungen. Auch diese sind konkret zu
vereinbaren. Für diese Leistungen bie-
tet die Schriftenreihe des AHO Hono-
rierungsempfehlungen (www.aho.de)

Wie bereits ausgeführt ist ein späteres
Berufen auf die Mindest- und Höchst-
sätze der HOAI ab sofort nicht mehr
möglich.

04.07.2019
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Berufspolitische Schlussfolgerungen 
aus dem Urteil des EuGH zur HOAI 
vom 4. Juli 2019 
Positionspapier der Planerorganisationen

Hintergrund

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seiner Entscheidung vom 4.7.2019 (C-
377/17) festgestellt, dass die Bundesrepublik Deutschland gegen europarechtliche
Vorgaben verstoßen habe, in dem in der HOAI verbindliche Mindest- und Höchst-
sätze für Planungsleistungen vorgegeben seien.

Das Gericht bestätigt zunächst, dass die angegriffenen Regelungen der HOAI kei-
ne Diskriminierung darstellen. Die in der HOAI festgelegten Mindest- und Höchst-
sätze seien grundsätzlich auch geeignet, zur Erreichung der Ziele der Qualität der
Arbeiten und des Verbraucherschutzes sowie des Erhalts der Baukultur und des
ökologischen Bauens beizutragen. Mindestpreise könnten helfen, einen Konkur-
renzkampf zu vermeiden. Denn dieser Konkurrenzkampf könne zu Billigangebo-
ten führen, was das Risiko eines Verfalls der Qualität der erbrachten Dienstleistun-
gen zur Folge hätte. Die Existenz von Mindestsätzen könne dazu beitragen, dass
eine hohe Qualität der Planungsleistungen gewährleistet ist. Mindestsätze stellten
damit eine legitime Umsetzung der verfolgten Ziele dar.

Doch hält es der EuGH für widersprüchlich, wenn einerseits von Seiten der Bundes-
republik zur Rechtfertigung der Mindest- und Höchstpreise erklärt werde, dass die-
se der Qualitätssicherung dienen würden, andererseits aber grundsätzlich Pla-
nungsleistungen von jedem Dienstleister erbracht werden könnten – ohne Nach-
weis der fachlichen Eignung. Im Hinblick auf das mit den Mindestsätzen verfolgte
Ziel, eine hohe Qualität der Planungsleistungen zu erhalten, erkennt der EuGH
deshalb eine „Inkohärenz“ in der deutschen Regelung. Wer mit der Qualität ge-
setzlich vorgeschriebene Mindest- und Höchstpreise rechtfertigen wolle, müsse die
Qualität dann auch bei der fachlichen Eignung konsequent berücksichtigen.

Position der Planerorganisationen

Die Planerorganisationen sprechen sich dafür aus, das EuGH-Urteil zweistufig um-
zusetzen:

• 1. Stufe: Anpassung der HOAI nach dem Modell der Steuerberatervergütungs-
verordnung (vorgesehene Honorare nach HOAI gelten nur dann nicht,
wenn etwas anderes ausdrücklich vereinbart wird; ausdrücklicher An-
gemessenheitsvorbehalt; Regelsatz als Regelgebühr).

• 2. Stufe: Schaffen der formalen, berufspolitischen und politischen Rahmenbe-
dingungen und Schließen der rechtlichen Lücken zur Herstellung von
Kohärenz und damit zur Wiederherstellung der Verbindlichkeit der
Mindestsätze. Ziel ist die stärkere Durchsetzung der vom EuGH aner-
kannten Notwendigkeit qualitätssichernder und verbraucherschützen-
der Elemente bei Planungsleistungen.

Berlin, im September 2019
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I. Die Inländer-HOAI als Gegenstand
des europäischen Rechts

Die deutsche Honorarordnung für Ar-
chitekten und Ingenieure (HOAI) regu-
liert seit 1977 die Preise für Planungs-
leistungen in Deutschland. Während
die Bundesregierung in der Festset-
zung von Mindest- und Höchstsätzen
einen Garanten für eine hohe Qualität
von Planungsleistungen und für den
Verbraucherschutz sieht, wird sie von
der Europäischen Kommission als eine
ungerechtfertigte Beschränkung des
Wettbewerbs wahrgenommen. Nach
einem erfolglosen Vorverfahren erhob
die Kommission 2017 Vertragsverlet-
zungsklage beim EuGH, wobei sie sich
auf Art. 15 der Dienstleistungsrichtlinie
2006/123/EG (DLRL) stützte. Nach die-
ser speziellen Norm zum Schutz der
Niederlassungsfreiheit im Bereich der
Dienstleistungen sind staatlich verord-
nete Mindest- und Höchstpreise nur
zulässig, wenn sie unterschiedslos wir-
ken, erforderlich und angemessen sind.

Die Bundesregierung zeigte sich von
dem Vertragsverletzungsverfahren
überrascht, nachdem sie angesichts dro-
hender Konflikte mit der Kommission
2009 den Anwendungsbereich der
HOAI bewusst auf Inlandssachverhalte
beschränkt hatte (§ 1 HOAI). Da der
Schutzbereich der europäischen Grund-
freiheiten grundsätzlich nur für grenz-
überschreitende Sachverhalte eröffnet
ist, beurteilt sich die Rechtmäßigkeit
von nationalen Regelungen, die sich al-
lein an Wirtschaftsteilnehmer mit Sitz
im Inland richten, nicht nach Unions-
recht, sondern ausschließlich nach na-
tionalem Recht. Man spricht von einer
europarechtlich zulässigen Inländerdis-
kriminierung. Die Bundesregierung sah
sich vor diesem Hintergrund auf der si-
cheren Seite. Auch seitens der nationa-
len Gerichte drohten mit Blick auf Art.
12 I GG keine Konflikte: Der BGH hatte
keine Zweifel, dass das Preisrecht der
HOAI durch seinen Zweck der Sicherung
und Verbesserung der Qualität von Pla-
nungsleistungen verfassungsrechtlich
gerechtfertigt ist (BGHZ 201, 32 = NJW
2014, 2354); das BVerfG ließ eine Ent-
scheidung über die Verfassungsmäßig-

keit des Preisrechts dahinstehen
(BVerfGK 6, 254 = NJW 2006, 495).

Eine Frage des europäischen Rechts ist
die HOAI gleichwohl, wenn man in
Übereinstimmung mit einer Entschei-
dung des EuGH aus 2018 in Art. 15 DLRL
eine Erstreckung der Niederlassungs-
freiheit auf Inlandssachverhalte er-
blickt (EuGH, C-360/15, C-31/16, ECLI:
EU:C:2018:44 = NVwZ 2018, 307 Rn. 110
– X und Visser). Diese Rechtsprechung
ist angreifbar, denn ausweislich der Er-
wägungsgründe 64 und 69 der Dienst-
leistungsrichtlinie soll die Niederlas-
sungsfreiheit durch Art. 15 DLRL in
gleichem Maße wie durch Art. 49 AEUV
geschützt sein. Hieraus lässt sich ablei-
ten, dass der Schutzbereich von Art. 15
DLRL ebenfalls auf grenzüberschrei-
tende Sachverhalte beschränkt ist. Der
EuGH argumentiert indes mit dem
Normzweck einer Verwirklichung des
Binnenmarktes, der den Abbau von Be-
schränkungen erfordere, gleichgültig,
ob diese vom eigenen oder von frem-
den Mitgliedstaaten ausgingen. An sei-
ner umstrittenen Rechtsprechung hält
der EuGH ohne erneute Vertiefung der
Thematik fest (Rn. 57 f.). Der EuGH
sieht sich folglich befugt, die Verein-
barkeit des Preisrechts der HOAI am
Maßstab von Art. 15 DLRL zu prüfen.
Damit stellt sich die Frage, ob das Preis-
recht nicht-diskriminierend, erforder-
lich und verhältnismäßig ist.

Der EuGH entlastet die Bundesregie-
rung von weitreichenden Nachweisen
der Eignung der Mindest- und Höchst-
preise und billigt der Bundesrepublik
dadurch eine gewisse Einschätzungs-
prärogative zu (II.). Er hält das Vorge-
hen der Bundesrepublik jedoch nicht

für hinreichend kohärent und systema-
tisch, weshalb er die Eignung des Preis-
rechts letztlich verneint (III.). Für Archi-
tekten und Ingenieure stellt sich im
Nachgang des Urteils die Frage, ob das
Preisrecht der HOAI (vorübergehend)
noch angewendet werden darf und ob
so genannte Mindestsatzklagen noch
durchgesetzt werden können (IV.).
Schließlich sind die Auswirkungen des
Urteils auf andere Honorarordnungen
zu erörtern (V.).

II. Darlegungs- und Beweislast und
Einschätzungsspielraum

Der EuGH prüft zunächst die Diskrimi-
nierungsfreiheit des Preisrechts und
stellt insoweit zutreffend knapp fest,
dass die Regelungen der HOAI weder
offen noch verdeckt diskriminieren
(Rn. 68). Der EuGH wendet sich sodann
dem Schwerpunkt der Prüfung, der Er-
forderlichkeit des Preisrechts, zu:

Die Bundesregierung verteidigte das
Preisrecht mit dem Verbraucherschutz
und der Bausicherheit. Sie verwies für
die Mindestsätze auf den Erfahrungs-
satz, dass sich eine hohe Arbeitsbelas-
tung von hoch qualifiziertem Personal
in einem höheren Preis niederschlage.
Werde ein bestimmtes Preisniveau un-
terschritten, führe dies zwangsläufig
zu einer Qualitätsminderung. Da für
Verbraucher Qualitätsunterschiede
nicht erkennbar seien, würden diese
stets das günstigste Angebot wählen;
auf der anderen Seite dürften Anbieter
annehmen, dass ihre Kunden eine min-
derwertige Qualität nicht oder nicht
rechtzeitig bemerkten. Die Höchstsät-
ze stellten zudem sicher, dass Verbrau-
cher nicht mit unangemessen hohen
Honorarforderungen belastet würden.

Dagegen sah die Kommission den kau-
salen Zusammenhang zwischen Preis
und Qualität nicht hinreichend darge-
tan. Ein Preis unterhalb des Mindest-
satzes bedeute nicht zwingend ein
niedrigeres Qualitätsniveau, und um-
gekehrt begründe eine Überschreitung
der Mindestsätze keine Vermutung für
eine höhere Qualität oder gar eine
Qualitätsgarantie. Hinsichtlich der
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Höchstsätze sei nicht klar, warum nicht
die Information der Kunden über
marktübliche Preise als milderes Mittel
in Betracht komme. 

Zutreffend lässt der EuGH den vertret-
baren Vortrag der Bundesregierung ge-
nügen, wonach die Mindestsätze
grundsätzlich dazu geeignet seien, eine
hohe Qualität von Planungsleistungen
sicherzustellen (Rn. 64 f.). Die von der
Kommission geforderte erhöhte Darle-
gungs- und Beweislast würde dazu füh-
ren, dass die bei den Mitgliedstaaten
verbliebenen Regelungskompetenzen
im Bereich der Berufsausübung de facto
leerliefen. Überdies ist der von der Kom-
mission geforderte Vollbeweis schlech-
terdings nicht erbringbar, denn hat sich
ein Mitgliedstaat für ein bestimmtes Re-
gelungskonzept kraft seiner Regelungs-
befugnis entschieden, sind empirische
Erkenntnisse über die Eignung ver-
gleichbarer Maßnahmen nicht vorhan-
den. Der EuGH erkennt damit im Ergeb-
nis eine gewisse Einschätzungspräroga-
tive der Bundesrepublik für die Eignung
der Mindestsätze an. Im Einklang mit
seiner bisherigen Rechtsprechung ver-
langt der EuGH im Gegenzug jedoch,
dass das durch die Regelung angestreb-
te Ziel „in kohärenter und systemati-
scher Weise“ verwirklicht wird (Rn. 89).

III. Vorgehen der Bundesrepublik nicht
kohärent und systematisch 

Dieses Erfordernis sieht der EuGH als
nicht erfüllt an: Da die Durchführung
von Planungsleistungen nicht be-
stimmten Berufsständen vorbehalten
sei, werde die Qualität der Bauleistun-
gen gerade nicht stringent gewährlei-
stet (Rn. 92). In der Tat dürfen in
Deutschland auch Berufsfremde (zB
Mitarbeiter in Bauämtern) Architek-
ten- und Ingenieurleistungen erbrin-
gen. Einen Vorbehalt vergleichbar
etwa der Erbringung von gerichtlichen
und außergerichtlichen Rechtsdienst-
leistungen (s. hierzu das Rechtsdienst-
leistungsgesetz) gibt es nicht.

Der EuGH knüpft dabei an die bekann-
te Dogmatik an, wonach (mitglied-
staatliche) Beurteilungsspielräume ko-
härent und widerspruchsfrei ausgeübt
werden müssen (EuGH, C-375/17,
ECLI:EU:C:2018:1026 = NVwZ-RR 2019,
221). Der deutsche Jurist fühlt sich an
dieser Stelle gegebenenfalls an das Kri-
terium der Folgerichtigkeit erinnert,
welches das BVerfG in seiner Entschei-
dung zum Nichtraucherschutzgesetz
bemüht hatte (BVerfGE 121, 317 [359

ff.] = NJW 2008, 2409 [2415 ff.]). Die
hiergegen vorgetragenen Einwände
(Hufen, Grundrechte, 7. Aufl. 2018, § 9
Rn. 21) lassen sich auch dem EuGH ent-
gegenhalten, denn im Lichte demokra-
tischer und grundrechtlicher Eigenge-
setzlichkeiten kann das Kriterium fol-
gerichtiger, systematischer und kohä-
renter Rechtsetzung nur begrenzt über-
zeugen: Verlangt der EuGH für eine wi-
derspruchsfreie Regelung die Imple-
mentierung eines Vorbehalts für die Er-
bringung von Architekten und Inge-
nieurleistungen zugunsten dieses Be-
rufsstandes, so bedeutet dies einen zu-
sätzlichen, noch intensiveren Eingriff
in die Berufsfreiheit in Gestalt einer
subjektiven Berufszulassungsschranke.
Diese Entscheidung ist im Lichte des
Grundrechtsschutzes widersprüchlich,
weil sie nach einem intensiveren Ein-
griff verlangt, um einen milderen zu
rechtfertigen. Überdies kann in einem
auf Kompromiss angelegten demokra-
tischen Rechtsetzungsprozess eine
durchgehend folgerichtige Rechtset-
zung kaum gelingen.

IV. Folgen für Mindestsatzklagen

Mit der Feststellung des EuGH, dass das
Preisrecht der HOAI gegen Unionsrecht
verstößt, geht eine Pflicht deutscher
Gerichte und Behörden einher, das
Preisrecht unangewendet zu lassen.
Dies verlangt der Anwendungsvorrang
des europäischen Rechts gegenüber
entgegenstehendem nationalem Recht
(EuGH, C-6/64, ECLI:EU:C:1964:66 = Slg.
1964, 01141 = NJW 1964, 2371 –
Costa/Enel). Dies führt im Ergebnis zu
einer unmittelbaren Anwendbarkeit
der Dienstleistungsrichtlinie. Dass die
Voraussetzungen der unmittelbaren
Anwendbarkeit auch für Art. 15 DLRL
vorliegen, hatte der EuGH bereits in ei-
ner Entscheidung aus 2018 bestätigt
(EuGH, C-360/15, C-31/16, ECLI:EU:
C:2018:44 = NVwZ 2018, 307 Rn. 130 – X
und Visser).

Damit können Architekten und Inge-
nieure Mindestsatzklagen nicht mehr
gerichtlich durchsetzen. Solche Klagen
waren die Folge einer gängigen Praxis,
bei der Architekten und Ingenieure Pau-
schalpreise unterhalb der Mindestsätze
angeboten hatten, um Aufträge zu er-
halten, und im Rahmen der Schlussrech-
nung Honorar nach Mindestsatz einfor-
derten. Mindestsatzklagen waren in der
Vergangenheit oft erfolgreich, denn
nur in Einzelfällen hatte die Rechtspre-
chung das Vertrauen des Vertragspart-
ners auf das angebotene Honorar für

schutzwürdig erachtet (§ 242 BGB).

Die Entscheidung des EuGH verwehrt
es den Vertragspartnern aber nicht, zu-
künftig ihren Vergütungsabreden das
Preisrecht der HOAI privatautonom zu-
grunde zu legen.

V. Ausblick

1. Denkbare Regelungskonzepte für
die HOAI 

Sofern die Bundesregierung an dem
Preisrecht der HOAI festhalten will, ist
sie gehalten, die Erbringung von Archi-
tekten- und Ingenieurleistungen auf
die entsprechenden Berufsstände zu
beschränken. Ob eine solche Berufs-
wahlregelung den innerstaatlichen
Anforderungen an Eingriffe in die
grundgesetzliche Berufsfreiheit (Art.
12 GG) standhält, ist indes zweifelhaft.
Andernfalls wird die Bundesregierung
den verpflichtenden Charakter des
Preisrechts zeitnah annullieren. Dabei
ist es durchaus denkbar, dass sie die
zwingenden Vergütungsklauseln als
dispositives Recht vergleichbar den
Vertragsregelungen des BGB aufrech-
terhält. Auf diese Weise können die
praxiserprobten Preisregelungen zu-
künftig als gesetzliches Leitbild dienen,
ohne gegen Unionsrecht zu verstoßen.

2. Drohen Klagen 
gegen andere Honorarordnungen?

Es verbleibt die Frage, ob nach dem Ur-
teil des EuGH auch anderen Honorar-
ordnungen das Ende droht. Dies ist zu
verneinen, soweit in Anknüpfung an
die besprochene Entscheidung die
Qualität von Leistungen nicht allein
durch ein Preisrecht geschützt wird,
sondern die Erbringung der Leistungen
zugleich bestimmten Berufsständen
vorbehalten ist. Hinsichtlich der Hono-
rarordnungen für Rechtsanwälte
(Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) und
für Notare (Gesetz über Kosten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerich-
te und Notare) bestehen keine europa-
rechtlichen Bedenken. Das Rechts-
dienstleistungsgesetz reglementiert
die Erbringung von außergerichtli-
chen, die ZPO von gerichtlichen Rechts-
dienstleistungen. Entsprechendes gilt
für die Gebührenordnung für Tierärz-
te, denn die Ausübung des tierärztli-
chen Berufs ist auf approbierte Tierärz-
te beschränkt (§ 2 I Bundes-Tierärzte-
ordnung).

Nachdruck aus NVwZ 15/2019, 1123 ff 
mit freundlicher Genehmigung  von
Redaktion und Verlag

konstruktiv 3/2019 | 53

Berufspolitik

Bau 3-19 Umbruch 1B  30.09.2019  17:47 Uhr  Seite 53



Am 1. November 2019 besteht die Ge-
sundheitstechnische Gesellschaft e.V.,
Berlin, (GG) 70 Jahre. Der Leitgedanke
– Gesundheit und Technik – ist in den
vielen Jahren immer bewahrt worden.

Eine gesundheitlich zuträgliche Umge-
bung zu schaffen, ist daher das Ziel der
Mitglieder dieser technisch-wissen-
schaftlichen Vereinigung. Zu den Auf-
gaben der GG gehört es daher u.a., für
die interessierten Kreise monatlich
weiterbildende, zertifizierte Vortrags-
veranstaltungen im Hermann-Riet-
schel-Institut der Technischen Universi-
tät Berlin zu organisieren. Damit steht
die GG in der Tradition bedeutender
Organisationen aus dem 19. Jahrhun-
dert.

Am 29. April 1820 wurde von Peter
Beuth unter König Friedrich Wilhelm III
das erste Berliner Gewerbe-Institut als
Unterrichtsanstalt konzipiert und am 1.
November 1821 als Königliches Techni-
sches Institut im Gebäude Klosterstra-
ße 36 eingeweiht. Als Gründungsvor-
bild dienten die Bergakademie Berlin
(1770 gegründet) und die Berliner Bau-
akademie (1799 gegründet), in denen
Fachkräfte für die öffentliche Verwal-
tung geschult wurden.

Das Institut wurde 1827 in Königliches
Gewerbe-Institut und 1866 in Königli-
che Gewerbeakademie umbenannt. Im
Jahr 1846 bildete sich eine Schülerver-
einigung als „Verein der Zöglinge des
Königlichen Gewerbe-Instituts“, aus
der die Hütte entstanden ist.

Am 12. Mai 1856 wurde durch Mitglie-
der des Akademischen Vereins Hütte
e.V. Berlin in Alexisbad im Harz der Ver-
ein Deutscher Ingenieure (VDI) gegrün-
det. 

Der VDI gründete 1866 Dampfkessel-
überwachungsvereine als Vorläufer
der heutigen Technischen Überwa-
chungsvereine (TÜV) und war 1917
Mitbegründer des Deutschen Normen-
ausschusses (heute DIN).

Der Frankfurter Mediziner Johann
Georg Varrentrapp war neben seiner
Funktion als Leiter des Hospitals zum

heiligen Geist jahrzehntelang ein Pio-
nier auf dem Gebiet der öffentlichen
Gesundheitspflege. Er beschrieb 1868
in einem umfassenden Werk die Vortei-
le der Schwemmkanalisation, die in of-
fenen Rinnen jedoch hygienisch be-
denklich ist. 

Dass bis in die1870er Jahre die Rinnstei-
ne zur Ableitung der Haus- und Stra-
ßenabwässer benutzt wurden, ist hin-
reichend durch den Spruch „Berliner
Rinnen stinken – Berlinerinnen dage-
gen nicht“ bekannt.

Promotor der hygienischen Bewegung,
welche dafür verantwortlich ist, dass
die Städtereinigung eine nicht mehr
wegzudenkende kommunale Aufgabe
ist, war unter anderen der badische
Arzt Johann Peter Frank. Er hatte 1818
als Begründer der modernen Städtehy-
giene mit seinem Buch „System einer
vollständigen medicinischen Policey“
(später die Gesundheitspolizei) die auf-
geklärten Fürsten und Monarchen ver-
anlassen wollen, eine umfassende Ge-
sundheitsgesetzgebung zu verordnen.

Mitte des 19. Jahrhunderts war die hy-
gienische Situation in Berlin katastro-
phal und es kam daher zu ständigen
Streitigkeiten zwischen Magistrat und
Polizeipräsident Hinckeldey, in dessen
Dienstbereich unter anderem die Si-
cherheit und Sauberkeit der Straßen la-
gen.

Durch die Initiativen des Mediziners
Rudolf Virchow und des Stadtbaurats J.
Hobrecht, die sich für die Bildung eines
Zentralamtes für öffentliche Gesund-
heitspflege und dem Ausbau des öf-
fentlichen Abwassersystems einsetz-
ten, verbesserte sich die Situation all-
mählich. Neben der Bedeutung der Ab-
wasserentsorgung war es die Absicht,
über die Gesundheit schädigenden Ein-
flüsse von Gewerbe und Fabriken zu
wachen und die Wohnverhältnisse zu
verbessern:

„Sodann werden weiter Gegenstände
unserer Betrachtungen sein die Vortei-
le und die Eigenschaften eines guten
Trinkwassers und einer für die Gesund-
heit zuträglichen Luft; unsere Woh-

nungen und die Freunde und Feinde
unserer Gesundheit in diesen; unsere
Abtritte, unsere Brunnen, unsere Haus-
tiere etc.: Dinge, von der größten Be-
deutung für unsere Existenz, unser
Wohlergehen.“

Am 5. Dezember 1854 erhielt Ernst Lit-
faß vom Polizeipräsident Hinckeldey
die Genehmigung zur Aufstellung von
Anschlagsäulen (Litfaßsäulen), von de-
nen 30 als Bedürfnisanstalten auszule-
gen waren. 1863 wurde dann die erste
Anlage des Magistrats als zweiständige
Anlage aus Gusseisen mit Glasdach auf
dem Askanischen Platz aufgestellt. Bis
1876 entstanden in Berlin 56 dieser er-
sten Pissoirs.

In der Folge gab es eine Weiterentwick-
lung zu siebenständigen Anlagen aus
Gusseisen, die wegen ihrer Form den
Spitznamen „Cafe Achteck“ erhielten
und von denen bis zur Jahrhundert-
wende immerhin 121 Stück aufgestellt
wurden. Die ersten Anlagen entstan-
den 1897 auf dem Arminiusplatz in
Moabit und auf dem Weddingplatz.

1867 kam Hermann Rietschel nach Ber-
lin, um dort an der Königlichen Gewer-
beakademie seine Studien im Fach Ma-
schinenbau abzuschließen.

Am 1. April 1879 wurde die Gewerbe-
akademie mit der Bauakademie zur
Königlichen Technischen Hochschule
Charlottenburg (auch: Polytechnikum
Charlottenburg) zusammengeschlos-
sen, deren Neubauten am 2. November
1884 in Charlottenburg feierlich eröff-
net wurden.

Der Berliner Ingenieur Gottfried
Stumpf gründete 1879 den Verein für
Gesundheitstechnik als Vereinigung
der deutschen Gesundheitsingenieure,
dessen Aufgabe und Ziel die Unterrich-
tung der Mitglieder über gesundheits-
technische Fragen und die Verbesse-
rung des Ansehens dieses damals noch
sehr jungen Wissenschaftsbereiches
war.

1880 widmete sich Hermann Rietschel
neben seinen praktischen Aufgaben
erstmals auch literarischen Tätigkeiten,
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da ihn die Tätigkeiten in dem wachsen-
den Unternehmen allein nicht ausfüll-
ten. Er bearbeitete damals zunächst
den Abschnitt über Heizung und Lüf-
tung im Deutschen Baubuch. 

Rietschel gründete in diesem Jahr den
Verband Deutscher Ingenieure für
heiz- und gesundheitstechnische Anla-
gen, dessen stellvertretender Vorsit-
zender er bis 1883 blieb.

Im April 1884 hatte der Reichskanzler
Fürst Bismarck mit dem Kaiser Wilhelm I
über die Wiederberufung des preußi-
schen Staatsrates verhandelt, dessen
Tätigkeit eine beratende in Bezug auf
die Vorbereitung von Gesetzentwür-
fen und den Erlass von wichtigen Ver-
ordnungen sein sollte. Nach der Ge-
nehmigung wurde am 11. Juni 1884
der Preußische Staatsrat mit dem Kron-
prinzen als Präsidenten als Versamm-
lung der „Fachgenossen“ wieder ge-
gründet.

In der Folge gründeten die Fachgenos-
sen am 22. August in Stuttgart den Ver-
ein der Architekten, am 1. September
in Mannheim den Verein der Ingenieu-
re, am 12. September in Frankfurt/M.
den Verein für Gesundheitstechnik und
am 15. September in Hannover den
Verein für öffentliche Gesundheitspfle-
ge.

Aus der von Hermann Rietschel 1885
gegründeten „Prüfstelle für Heizungs-
und Lüftungseinrichtungen” ging das
Hermann-Rietschel-Institut (HRI), Fach-
gebiet Gebäude-Energie-Systeme der
Technischen Universität Berlin, hervor.
Es ist das weltweit älteste Universitäts-
institut dieses Fachbereichs und ist
heute auch der Ort für die monatlichen
Vortragsveranstaltungen der GG. 

Die technischen Entwicklungen in den
ersten Jahren des 20. Jahrhunderts auf
dem Gebiet der Gesundheitstechnik
betrafen neben der Heiztechnik, Raum-
lufttechnik und der Trinkwasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung und Ab-
wasserreinigung auch die Beleuch-
tungstechnik sowie die Müllbeseiti-
gung, wofür die genannten Organisa-
tionen sorgten.

Weitgehend unterbrochen wurden
diese Tätigkeiten nach 1939 durch den
Zweiten Weltkrieg.

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite
Weltkrieg mit der bedingungslosen Ka-
pitulation vor den Alliierten. Noch Jah-
re nach Ende des Krieges lag ein Groß-
teil vieler Städte in Schutt und Asche.

Der Gesundheitsingenieur stand vor
umfangreichen und bedeutungsvollen
Aufgaben, da infolge des Krieges be-
sonders die Wohn-, Zweck- und Indu-
striegebäude weitgehend zerstört
wurden.

Mit Kriegsende wurde in Berlin der VDI
verboten und erst am 12. September
1946 wieder gegründet. Die Geschäfts-
stelle wurde anschließend von Berlin
nach Düsseldorf verlegt. Es entstand
eine große Lücke, besonders auf dem
Gebiet der Gesundheitstechnik, die in
Berlin zunächst nicht geschlossen wer-
den konnte.

Daher wollten Berliner Fachleute eine
technisch-wissenschaftliche Gesell-
schaft für die Fachgebiete Heiz-, Luft-,
Klima-, Be- und Entwässerungstechnik
gründen.

Am 13. April 1948 trafen sich die VDI-
Mitglieder Dipl.-Ing. Albert Kollmar,
Dr. Walter Liese, Ing. M. Sorge, Dipl.-
Ing. Eberhard Sprenger, und Dipl.-Ing.
Heinz Thiesenhusen in Berlin-Friede-
nau und besprachen die „Gründung ei-
ner Hygienischen Technischen Gesell-
schaft“.

Es sollte monatlich für Studierende, In-
genieure und Firmeninhaber ein wis-
senschaftlicher Vortrag zu wichtigen
praktischen Fragen gehalten werden.
Vortragsthemen und Referenten soll-
ten dahingehend ausgewählt werden,
dass vor allem Fachingenieure über
den Stand der Technik informiert und
weitergebildet werden.

Es war geplant, am 25. August 1948
eine erste Vortragsveranstaltung im
Schöneberger Rathaus durchzuführen,
Thema: Pumpen-Warmwasserheizun-
gen. In weiteren Veranstaltungen soll-
ten Fragen der Trinkwasserversorgung,
der Abwasserbeseitigung und anderer
Spezialgebiete aus der Gesundheits-
technik behandelt werden. Die Be-
kanntgabe der Vorträge erfolgte im
Gesundheits-Ingenieur und durch den
Versand von Drucksachen.

Weil die amerikanische Militärregie-
rung die Genehmigung für diese Vor-
tragsreihe erst am 10. Juli 1948 erteilte,
wurde aus organisatorischen Gründen
ein neuer Termin für die Woche 19. bis
25. September 1948 im Schöneberger
Rathaus gewählt.

Die 1. Veranstaltung fand deshalb am
22. September 1948 im Kammersaal
des Rathauses Berlin-Schöneberg mit
200 Teilnehmern statt. Bis zum Novem-

ber 1949 wurden 9 weitere Vortrags-
veranstaltungen durchgeführt.

Welche Schwierigkeiten damals zu-
sätzlich zu bewältigen waren, ist aus
dem Bericht zur 2. Veranstaltung am
27. Oktober 1948 zu entnehmen: „Die
BEWAG unterstützte uns in besonderer
Weise, in dem der Strom schon um
13.45 Uhr eingeschaltet wurde und
auch nach 16 Uhr das Licht noch brann-
te. Der Sachbearbeiter der BEWAG soll
zum nächsten Vortrag eingeladen wer-
den, damit sich die verantwortlichen
Herren persönlich bedanken können.“

Die Vorbereitungsphase zur Gründung
der Gesundheitstechnischen Gesell-
schaft wurde mit den Vortragsveran-
staltungen 1948 und 1949 abgeschlos-
sen.

Mit der Gründung der Bundesrepublik
Deutschland 1949, der Proklamierung
der „Sozialen Marktwirtschaft“, der
Währungsreform, mit der „Deutschen
Mark“ wurden Handel und Wandel
wieder berechenbar und es kehrte in
der Bevölkerung wieder Optimismus
ein.

Am 30. März 1949 hat Oberbürgermei-
ster Prof. Ernst Reuter einen Kreis von
Politikern und Fachleuten – u.a. Dr. Lie-
se und Dr. Kollmar - zu einer Ausspra-
che über den Wiederaufbau Berlins ins
Rathaus eingeladen. In der Folge führ-
te Ing. M. Sorge mit dem Magistrat am
6. April 1949 Gespräche über eine Ver-
einsgründung und über die Vorlagen
für eine Satzung.

Am 27. April 1949 erklärte Dr. Liese die
Gründung einer technisch-wissen-
schaftlichen Gesellschaft für die Fach-
gebiete Heiz-, Luft-, Klimatechnik, Be-
und Entwässerung als Zusammenfas-
sung der Gesundheitstechnik für die
Heranbildung des dringend benötig-
ten Nachwuchses und zur Weiterbil-
dung von Fachingenieure durch Vor-
tragveranstaltungen. In den Vorstand
sollen gewählt werden: Dr. Liese, Dr.
Kollmar sowie drei Vertreter aus der In-
dustrie, Geschäftsführer Ing. M. Sorge.

Der Magistrat von Groß-Berlin hat
nach Genehmigung der alliierten Be-
satzungsmächte mit Unterschrift von
Oberbürgermeister Prof. Ernst Reuter
am 1. November 1949 die Gesundheits-
technische Gesellschaft als nichtpoliti-
sche Organisation anerkannt.

Nach der erfolgten Lizensierung fand
am 7. Dezember unter Beteiligung der
interessierten Fachkreise die konstitu-
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ierende Mitgliederversamm-
lung der Gesellschaft im Rat-
haus Schöneberg statt. In der
schriftlichen Einladung steht
hervorgehoben: „pünktlich
17.30 Uhr“. Anwesend waren
170 Mitglieder, die Dr. Koll-
mar zum Ersten Vorsitzen-
den, Dr. Hempel zum Zweiten
Vorsitzenden und Dr. Liese
zum stellvertretenden Zwei-
ten Vorsitzenden wählten.
Ing. M. Sorge wurde zum Ge-
schäftsführer bestellt. Die
Lücke, die der VDI hinterlas-
sen hatte, wurde ausgefüllt.

Die neue Gesundheitstechni-
sche Gesellschaft wurde
schon in ihren Anfangsjahren
zum Bindeglied zwischen Hy-
giene und den sie berühren-
den Ingenieurwissenschaften
in Gemeinschaftsveranstal-
tungen mit dem Architekten-
und Ingenieurverein, dem
Bund Deutscher Architekten,
dem Verein Beratender Inge-
nieure, dem Verein Deutscher
Ingenieure, dem Verein selb-
ständiger Ingenieure sowie
den Hochschulen.

Die Erste Berliner Gesundheitstechni-
sche Tagung fand vom 10. bis 12. März
1952 als gemeinsame Veranstaltung
des „Deutschen Vereins von Gas- und
Wasserfachmännern“ der „Gesund-
heitstechnischen Gesellschaft“ und der
„VDI-Arbeitsgemeinschaft für Heizung
und Lüftung“ unter Förderung der Ge-
sundheitsabteilung des Bundesmini-
steriums des Innern und des Bundesge-
sundheitsamtes mit Vorträgen über ak-
tuelle hygienische und gesundheits-
technische Fragen statt.

Neben üblichen Monatsversammlun-
gen wurden in den ersten Jahren
„Technische Kolloquien“ abgehalten
und am 5. April 1950 fand die erste Sit-
zung von Arbeitsausschüssen statt, die
sich mit der Festlegung der Arbeitsthe-
men und der Zusammensetzung der
einzelnen Ausschüsse beschäftigten.
Damit sollten auch Unterlagen entste-
hen, die für eine spätere Bearbeitung
von Richtlinien im Zusammenwirken
mit ähnlichen Ausschüssen der bereits
bestehenden Fach- und Normengre-
mien (z.B. VDI, VDE) vorgesehen wa-
ren.

Damit entstand erstmals nach dem 2.
Weltkrieg wieder ein Forum zum Mei-
nungsaustausch zwischen Ingenieuren,

Hygienikern und technischen Verwal-
tungsbeamten aller Fachbereiche.

Auf den monatlichen Veranstaltungen
wurde hauptsächlich über die inzwi-
schen vorhandenen Ergebnisse aus For-
schung und Praxis der technischen Ent-
wicklung mit allen an der Gesundheits-
technik Interessierten diskutiert.

Mit der Formulierung „aller an der Ge-
sundheitstechnik Interessierten“ wur-
de ein bewusst großer Kreis gezogen,
der sowohl die Ingenieure der Praxis
erfasst, als auch die Professoren der
Hochschulen, die für die Ausbildung
des Nachwuchses verantwortlich sind.
Die Gesundheitstechnische Gesell-
schaft vertrat die Brancheninteressen
und gestaltete die Entwicklung im Bau-
wesen mit, wenn es um wesentliche
technische und wirtschaftliche Fragen
im Zusammenhang mit Wärme, Klima
und Wasser ging.

1979 fand aus Anlass der 30. Wieder-
kehr der Zulassung der Gesundheits-
technischen Gesellschaft eine Feier
statt. In festlichen Ansprachen wurden
nachvollziehbare Ereignisse in der Zeit
vor und nach der Gründung der Ge-

sundheitstechnischen Gesell-
schaft aufgezeigt.

1999 wurde der 50. Jahrestag
mit einer Tagung in der Bun-
desanstalt für Materialprü-
fung, Berlin, gebührend ge-
feiert.

Den anspruchsvollen Titel
„Gesundheitstechnische Ge-
sellschaft“ kann nur eine
technisch-wissenschaftliche
Vereinigung für sich in An-
spruch nehmen, die wirklich
Sprachrohr der gesamten Ge-
sundheitstechnik ist, weil sie
außer den genannten Fach-
gebieten der Gebäudetech-
nik auch weitere wichtige an-
dere Gebiete der Bauwirt-
schaft einschließt. In der GG
geht der Blick über die be-
grenzten Fachhorizonte hin-
aus und es wird durch Hinwei-
se auf die Lehren der Hygiene
allen Fachleuten gezeigt,
dass die gesamte Arbeit unter
dem verpflichtenden Leitge-
danken steht, der Gesundheit
und dem Wohlergehen der
Menschen zu dienen. Dar-
über hinaus soll die Gesund-

heitstechnische Gesellschaft allen Fach-
leuten der Wirtschaft und der Unter-
nehmen, die diese Aufgaben in prakti-
scher Form wahrnehmen, Förderer, Be-
rater und kritischer Helfer sein.

Für die Teilnehmer an den monatlichen
Vortragsveranstaltungen der GG gibt
es Weiterbildungszertifikate gemäß
§ 6 Fort- und Weiterbildungsordnung
(FuWO vom 26.10.2007)

Die Verbindung zu Hermann Rietschel
wird von der GG gehalten durch die
Nutzung des Hermann-Rietschel-Insti-
tuts der Technischen Universität Berlin
für die monatlichen Vortragsveranstal-
tungen und mit der satzungsgemäßen
Pflege seines Ehrengrabs.

Die Feier zum siebzigjährigen Beste-
hen der Gesundheitstechnischen Ge-
sellschaft e.V. findet am 08.11.2019 in
der Bundesanstalt für Materialprü-
fung, Berlin, statt.

Berufspolitik

56 | konstruktiv 3/2019

Gründungsbestätigung von Ernst Reuter

Bau 3-19 Umbruch 1B  30.09.2019  17:47 Uhr  Seite 56



konstruktiv 3/2019 | 57

���������	
����
���������
����

�������	
��	�� ������

����������������������

	 
 
 � �� � � � � � �� � �	 � �

Nr. Titel Referent(en) Datum / Uhrzeit / Ort Gebühr

I-01 Architekten- und Ingenieurverträge 
EuGH-Urteil: Honorargestaltung nach Ende der HOAI

RA Ralf Kemper,
KNH Rechtsanwälte Berlin

Do. 31.10.2019 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

I-02 Intensivkurs VOB/B 2019 für bauüberwachende Ingenieure, Teil 4
Darstellung der wichtigsten Bestimmungen der VOB/B 2019 
1. Ansprüche wegen verlängerter Bauzeit 

– rechtliche Grundlagen 
– Prüfung und Abwehr von unberechtigten Ansprüchen 

2. Durchsetzung von Mängelansprüchen 
– Mängel vor Abnahme § 4 Nr. 7 VOB/B
– Mängel nach Abnahme § 13 Nr. 5 VOB/B 
– Formale Voraussetzungen und Haftungsfallen 

3. Bürgschaften und Sicherheiten
– Gewährleistungsbürgschaften, Vertragserfüllungsbürgschaften usw.
– Ablauf und rechtliche Handlungsmöglichkeiten im Insolvenzverfahren

RA Bernd R. Neumeier Mi. 06.11.2019 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

I-03 Anwendung HOAI 
Geltungsbereich und typische Streitfragen

RA Patrique Metzger,
KNH Rechtsanwälte Berlin

Do. 14.11.2019 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

I-04 Die Welt im Wandel – Transformation im Leadership
– Diamanten entstehen unter Druck aber in Freiräumen. Unter welchen  

Bedingungen entstehen Ihre Change-Prozesse? Haben Sie schon einmal  
Freiräume – gleichzeitig persönlich und geschäftlich – geschaffen? 

– Sind Sie von Ihren Produkten / Dienstleistungen, Mitarbeitern und Kunden 
begeistert? Wären Sie das gerne etwas mehr? 

– Möchten Sie ein System haben, das auch ohne Sie läuft  
und so Ihr Unternehmen wertvoller und Ihr Leben reicher macht? 

– Sofortmaßnahmen und Gesamtstruktur für dauerhaften Erfolg.

Dipl.-Bauing. (FH)  
Christian Georg Schwarz

Mi. 20.11.2019 
10:00 -17:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 95,00 EUR 
NM: 270,00 EUR 

S: 40,00 EUR

Inklusive Buch!

I-05 Vortrag: Digitale Buchhaltung und Nutzung künstlicher Intelligenz zur
Effizienzsteigung in Ingenieurbüros
– Datenerfassung im Wandel der Zeit
– Branchenüberblick (externer Vergleich)
– Controlling-Report (interner Vergleich)
– DATEV Arbeitnehmer online
– IT-Support

Daniel Liebold  
und Otto Schulz,
Otto Schulz GmbH –  
Steuerberatungs 
gesellschaft Potsdam

Di. 26.11.2019 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

I-06 Digitale Fotografie für Sachverständige
Funktionen einer Digitalkamera und Smartphones sinnvoll nutzen,
Aufnahme-Zubehör richtig einsetzen 
Teil I: Einführung in die Digitaltechnik
Teil II: Sinnvoller Einsatz von Aufnahmezubehör wie Stufengraukeil,

Rissbreitenkarte, Aufsichts-Farbkarte, Ringleuchte, etc.
Teil III: Bildbearbeitung
Zielgruppe: Sachverständige, die ihre Projekte selbst (digital) fotografieren  
und die Fotos in ihre Gutachten einbinden möchten.
Bitte bringen Sie Ihre Digitalkamera mit!

Jens Kestler,
Kestler-Schulungen 
Schwarzach

Mi. 27.11.2019 
10:00 -18:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 100,00 EUR 
NM: 300,00 EUR 

S: 25,00 EUR

I-07 Intensivkurs VOB/B 2019 für bauüberwachende Ingenieure, Teil 5
Darstellung der wichtigsten Bestimmungen der VOB/B 2019:
1. Kündigung und Arbeitseinstellung des Unternehmers 

– Rechtliche Voraussetzungen der Kündigung
– Zulässigkeit von Teilkündigungen?
– Vermeidung typischer Fehlerquellen

2. Verhalten bei Insolvenz des Unternehmers  
– Direktzahlungen nach VOB/B 
– Maßnahmen im Vorfeld der Insolvenz
– Ablauf und rechtliche Handlungsmöglichkeiten im Insolvenzverfahren

RA Bernd R. Neumeier Mi. 04.12.2019 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR
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I-08 Die Planungs- und Überwachungspflichten
der Architekten und Ingenieure
– Leistungspflichten des Planers und die damit einhergehende Haftung
– Der Planervertrag
– Haftung im Kostenbereich / Baukosten
– Haftung bei der Objektbetreuung /

örtlichen Bauüberwachung
– Gesamtschuldnerische Haftung im Rahmen der Objektüberwachung  

mit anderen Baubeteiligten
– Auswirkungen des EuGH-Urteils

RA Thomas Herrig,
HERRIG Rechtsanwälte  
und Notar Berlin

Do. 05.12.2019 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

I-09 Bauen mit öffentlichen Auftraggebern
Bauverträge
1. Vergaberecht

– Aufteilung in Lose vs. Vergabe an Generalübernehmer/ -unternehmer
– Aufstellung des Leistungsverzeichnisses; Fehlerquellen;

Fragepflichten des Bieters
– Besondere Vertragsbedingungen; unwirksame Klauseln;

Abweichung von der VOB/B
– Ausschlussgründe u.a. Spekulationsangebote
– Prüfung der Eignung; Referenzen; Nachforderung von Unterlagen
– Prüfung der Angebote; Typische Fehlerquellen

2. Bauausführung  
– Vollmacht des öffentlichen AG
– Leistungsinhalt; Funktionale Leistungsbeschreibung;

Lücken im Leistungsverzeichnis
– Freigabe von Plänen
– Baugrundrisiko
– Reichweite von Nebenangeboten
– Bauzeitverzögerung (u.a. Mehrkosten aufgrund von 

Vergabeverzögerungen)
Ingenieurverträge
– Vergabe von Leistungen nach dem Urteil des EuGH
– Berechnung von Schwellenwerten; Beschreibbarkeit von Leistungen;

Bildung von Losen
– Prüfung der Eignung; Referenzen; Nachforderung von Unterlagen
– Vertragliche Regelungen zur Einhaltung von Baukosten
– Haftungsfragen
– Kündigung von Verträgen

Dr. Volker Dobmann,
Dobmann Rechtsanwälte 
Berlin

Di. 10.12.2019 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

I-10 Bauzeitverzögerungen beim Bauvertrag –
Strategien für Auftraggeber und Auftragnehmer
– Verzögerungen bei der Auftragserteilung
– Bauanlaufstörungen (verspätete Übergabe von Plänen,

verspätete Übergabe des Baugrundstücks, verspätete Fertigstellung  
von Vorunternehmerleistungen usw.)

– Baustillstände, Produktivitätsverluste
– Witterungsverhältnisse
– Verzögerungen durch Nachträge
– Anspruchsdurchsetzung für AN: bauablaufbezogene Darstellung
– Abwehrstrategien für AG
– Berechnung vom Mehrvergütungsansprüchen,

Entschädigungsansprüchen und Schadensersatzansprüchen

Dr. Volker Dobmann,
Dobmann Rechtsanwälte 
Berlin

Di. 07.01.2020  
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

I-11 Ende der HOAI?
Durch sein Urteil vom 4. Juli 2019 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) erklärt,
dass die zwingenden Mindest- und Höchstsätze der Honorarordnung für  
Architekten und Ingenieure (HOAI) gegen die sogenannte EU-Dienstleistungsricht-
linie (Richtlinie 2006/123/EG) verstoßen.
– Wirkt sich das Urteil auf schon abgeschlossene Honorarvereinbarungen aus?
– Können sich die Vertragsparteien bei einer unwirksamen Honorarvereinbarung 

auf die HOAI-Mindestsätze berufen? 
– Können sich zukünftige Verträge an den HOAI-Mindestsätzen orientieren?
– Welche Folgen ergeben sich für laufende gerichtliche Honorarstreitigkeiten? 
– Beeinflusst das Urteil die Verjährung von Honorarforderungen?

RA Thomas J. Michalczyk,
HFK Rechtsanwälte 
PartGmbB

Do. 09.01.2020  
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

I-12 Intensivkurs VOB/B 2019 für bauüberwachende Ingenieure, Teil 6
Darstellung der wichtigsten Bestimmungen der VOB/B 2019:
1. Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen

– Mängelschreiben nach § 13 Abs.5 VOB/B
– Ablauf Gewährleistungsfristen
– Symptomtheorie und Hemmungswirkung

2. Bauüberwachung und Haftungsfallen
– Bereitstellung von Arbeitskräften
– Anforderungen an Bedenkenanzeige 
– Höchstgrenzen nach aktueller Rechtsprechung
– typische Fehler des Objektüberwachers

RA Bernd R. Neumeier Mi. 15.01.2020 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR
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I-13 Nachfolgeregelung und Bürobewertung
– Nachfolgeregelung

– Rahmenbedingungen /Ausgangssituation
– Zentrale Fragestellungen, Beispiele

– Bürobewertung
– Verschiedene Methoden /Verfahren am Markt
– Bürowertanalyse nach dem Statuswertverfahren 
– Rechtliche und steuerliche Aspekte der Nachfolgeregelung

– Nachfolgersuche: Wo und wie findet man einen geeigneten Nachfolger?
– Diskussionsrunde

Dipl.-Betriebswirt (FH) 
Andreas Preißing, MBA 

Mo. 20.01.2020 
14:00 -18:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 50,00 EUR 
NM: 150,00 EUR 

S: 15,00 EUR

I-14 MS Word – Nicht nur für Sachverständige
– Formatvorlagen erstellen
– Metadaten in Word bearbeiten
– Überschriften einrichten
– Verweise und Verzeichnisse richtig anlegen
– Bilder und Grafiken einfügen und formatieren
– Felder und Funktionen
– Rechnen in Word
– Die eigene Word Oberfläche einrichten
– Die „üblichen“ Word-Probleme besprechen …
Vorkenntnisse in Word 2007 erforderlich.
Es stehen Notebooks zur Verfügung.

Jens Kestler,
Kestler-Schulungen 
Schwarzach 

Mi. 22.01.2020 
10:00 -18:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 100,00 EUR 
NM: 300,00 EUR 

S: 25,00 EUR

I-15 Anwendung HOAI
– Das Urteil des EuGH vom 15.07.2019: Inhalt und Einordnung 
– Gestaltungsoptionen für den Gesetzgeber aufgrund des Urteils
– Die Behandlung des Urteils in Rechtsprechung und Literatur
– Die Konsequenzen des Urteils für zuvor abgeschlossene Verträge
– Die Konsequenzen des Urteils für danach abzuschließende Verträge
– Die Konsequenzen des Urteils für das Vergaberecht
– Ausblick auf die weitere Entwicklung

RA Prof. Dr. Martin Jung,
Kapellmann und Partner 
Rechtsanwälte mbB

Di. 28.01.2020 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

I-16 DIN 276 – Dez 18
Neuerungen im einzelnen erklärt
– Bedeutung der DIN 276 
– Darstellung der wichtigsten Änderungen

RA Patrique Metzger,
KNH Rechtsanwälte Berlin

Do. 13.02.2020 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

I-17 Wertungskriterien beim VgV-Verfahren gestalten und entwickeln
– Qualitative Angebotswertung
– Besonderheiten bei der Vergabe von Planerleistungen
– Blick auf die aktuellen Entwicklungen zur HOAI

RA Dr. Sebastian Conrad,
HFK Rechtsanwälte 
PartGmbB

Di. 18.02.2020 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

I-18 Arbeitsstättenrecht
– Gesetzliche Grundlagen und Philosophien
– Rechtliches
– Allgemeines zur Arbeitsstättenverordnung
– Antragswesen
– Widersprüche und Kuriositäten
– Nähere Betrachtung von speziellen Forderungen im Arbeitsstättenrecht

Dipl.-Bauing. (FH) M.Eng.
Lars Engelhardt

Mi. 19.02.2020 
10:00 -18:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 100,00 EUR 
NM: 300,00 EUR 

S: 25,00 EUR

I-19 Entwurfsvisualisierung – effektiv koordinieren und anleiten
– Prinzipielle Funktionsweise von Software zum Entwerfen und Visualisieren
– Regeln für die Kommunikation im Entwurfs- und Visualisierungsprozess
– Entwerfen am PC: Möglichkeiten und Grenzen
– Zweckmäßiger Einsatz von Rendering- und alternativen Darstellungstechniken,

Anleitung von Mitarbeitern
– Kosten

Dipl.-Ing. Mario Zander,
Visualisierungsstudio 
v i s u z Berlin

Mi. 11.03.2020 
10:00 -18:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 100,00 EUR 
NM: 300,00 EUR 

S: 25,00 EUR

I-20 Neue Vertragsmodelle für den Bau: Mehrparteienverträge,
Partnering und der kooperative Bauvertrag
– Was meint Mehrparteienverträge und Partnering-Modelle? 
– Welche Erfahrungen gibt es bereits mit diesen Modellen?
– Welche Ausgestaltungsmöglichkeiten sind erprobt und werden diskutiert?
– Welche Voraussetzungen müssen die Projektbeteiligten mitbringen?
– Wie werden die erforderlichen Kompetenzen der Projektbeteiligten 

abgesichert? 
– Welche Hürden der Projektentwicklung und der Vertragsgestaltung  

sind zu überwinden?
– Welche Bedeutung haben diese Grundlagen für kleine Projekte?

RA Prof. Dr. Martin Jung,
Kapellmann und Partner 
Rechtsanwälte mbB

Di. 17.03.2020 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

I-21 Die baubegleitende Qualitätsüberwachung (BQÜ)
– Rechtliche Qualität der BQÜ
– Verschiedene Detailprobleme der BQÜ 
– Rechtliche Risiken der BQÜ 
– Abgrenzung der BQÜ zur Objektüberwachung nach HOAI 

RA Bernd R. Neumeier Mi. 25.03.2020 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

I-22 BauO Berlin
– Bauaufsichtliches Verfahren in seinen unter-schiedlichen Varianten
– Bauaufsichtliche Behandlung verfahrensfreier und freigestellter Vorhaben
– Instrumentarium bauaufsichtlicher Eingriffs-maßnahmen
– Bedeutsame Abstandsflächenregelungen in der Praxis
– Anforderungen an Rettungswege
– Anforderungen an bestimmte Arten von Räumen und an die Barrierefreiheit

RA Dr. Sebastian Conrad,
HFK Rechtsanwälte 
PartGmbB

Di. 31.03.2020 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR
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Nr. Titel Referent(en) Datum / Uhrzeit / Ort Gebühr

FG 1 KONSTRUKTIVER INGENIEURBAU

II-01 Schutz und Instandsetzung von Betontragwerken
– Füllen von Rissen und Hohlräumen
– Planung und Praxis der Ausführungen
– Anwendungen nach den aktuellen Regelwerken ZTV-ING, ZTV-W
– Hinweise zu notwendige Abweichungen bezogen auf Bestandsbauten

Bodo Appel Do. 21.11.2019 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

II-02 Einführungsveranstaltung in die Bauwerksanalyse:
Zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen
– Einführung in die Bauwerksprüfung
– Überblick der Zerstörungsfreien Prüfverfahren im Bauwesen
– Anwendungsbeispiel
– Relevanz von Zerstörungsfreier Prüfung im Bauwesen

Prof. Dr.-Ing. Alexander Taffe,
Ing. Juliane Wiese  
und Ing. Sarah Vonk,
HTW Berlin Fachgebiet:
Baustoffkunde, Bauwerks-
diagnose und Zerstörungs-
freie Prüfung 

Do. 28.11.2019 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

II-03 Beschichtung von Betonbauteilen – Vermeidung von Ablösungen
– Aktuelle Regelwerke
– Vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand
– Beispiele aus der Praxis

Bodo Appel Di. 03.12.2019 
17:00 -19:00 Uhr   
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

II-04 Planung und Ausführung von Vorgehängten Hinterlüfteten Fassaden (VHF)
nach DIN 18516-1
– Die Bauart der Vorgehängten Hinterlüfteten Fassade VHF nach DIN 18516-1;
– STLB-Bau 038; VOB/C ATV DIN 18351, MVV TB
– Anforderungen an VHF: Wärme- und Feuchteschutz, Dämmung, Blitzschutz,

Toleranzen, Brandschutz
– Komponenten und Montage (Unterkonstruktion, Dämmung und Bekleidung)
– Detailausführungen: Beispiele – Plattenfugen, Attika, Fassadenabschluss,

Gebäudetrennfuge,
– Umsetzung von Brandschutzvorgaben

Dipl.-Ing. (FH) 
Stephan Schreiber,
Fachverband Baustoffe und 
Bauteile für vorgehängte 
hinterlüftete Fassaden e.V.
Berlin

Do. 12.12.2019 
17:00 -19:30 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

II-05 Spannbeton-Fertigdecken im Büro- und Verwaltungsbau
– Technische Eigenschaften
– Konstruktive Möglichkeiten der Betonfertigteile

Dipl.-Ing. Arch.
Hartmut Fach,
DW Systembau GmbH

Di. 21.01.2020 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

II-06 Instandsetzung von Mauerwerken, nachträgliche Horizontalsperren
Technische Regeln und Ausführungsarten an unterschiedlichen Mauerwerksarten

Bodo Appel Do. 30.01.2020 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

II-07 Nachträgliche Abdichtungen an Bestandsbauwerken durch
Schleierinjektionen mit Injektionsgelen an Bauteilaußenseiten
und Zwischenräumen
– Regelwerke
– Bauaufsichtliche Zulassung
– Anwendung aus der Praxis

Bodo Appel Di. 25.02.2020 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

II-08 Instandsetzung an denkmalgeschützten Bauwerken
– Sonderlösungen für Abdichtungen 
– Sicherungen unter den Anforderungen des Denkmalschutzes

Bodo Appel Do. 19.03.2020 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

FG 3 VERKEHRS-, WASSERWIRTSCHAFTSWESEN SOWIE VER- UND ENTSORGUNGSTECHNIK

II-09 Zukünftige Entwicklung des Straßenbahnnetzes in Berlin – Vortrag
– Warum muss der ÖPNV schnellstens ausgebaut werden?
– Ist die Straßenbahn dazu das geeignete Verkehrsmittel?
– Welche Strategien zur stadtweiten Einführung der Straßenbahn sind denkbar?
– Wie verändern sich Straßen durch die Straßenbahntrassen?
– Darstellung der Netzentwicklung in den nächsten 10 Jahren

Steffen Fiedler, BVG Do. 24.10.2019 
17:00 -19:00 Uhr   
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

II-10 Rechtskonforme Entsorgung von Baustellenabfällen
– Anwendung der Gewerbeabfallverordnung
– Anwendung der POP-Abfall-Überwachungsverordnung  

(Entsorgung von HBCD-haltigen WDVS-Platten)

RA Ludolf C. Ernst,
Köhler & Klett Partner-
schaft von Rechtsanwälten 
mbB Berlin

Do. 20.02.2020 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

FG 4 TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG

II-11 Luftdichtheitskonzepte im individuellen Sanierungsfahrplan
– Wie werden Luftdichtheitskonzepte erstellt?
– Was sind die Mindestanforderungen der KfW?
– Was ist unter einem Grobkonzept zu verstehen?
– Was ist nötig, um Dichtheit wirkungsvoll durch die Baustelle zu bringen?

Dipl.-Ing. (FH)
Oliver Solcher,
Fachverband Luftdichtheit 
im Bauwesen e.V.

Di. 12.11.2019 
17:00 -19:00 Uhr   
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR
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II-12 Kellerlüftung und Radonschutz
Kellerlüftung:
– Thermodynamische Grundlagen
– Ansätze der neuen DIN 1946-6 (Anhang Kellerlüftung)
– Nutzungsrandbedingungen
– Feuchteschutz oder Radonschutz oder Feuchte- und Radonschutz
– Technische Lösungen und Auslegungsprinzipien
Radonschutz:
– Gesundheitliche Grundlagen
– Gesetzliche Grundlagen (europäisches und nationales Strahlenschutzgesetz,

Strahlenschutzverordnung)
– Ansätze der neuen DIN SPEC 18117
– Mögliche bauliche und lüftungstechnische Maßnahmen 
– Verknüpfung zur DIN 1946-6

Prof. Dr.-Ing.
Thomas Hartmann,
ITG Institut für Technische  
Gebäudeausrüstung  
Dresden

Mi. 29.01.2020 
14:00 -18:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 50,00 EUR 
NM: 150,00 EUR 

S: 15,00 EUR

II-13 Luftdichtheitskonzept – Luftdichtheit von Gebäuden
– Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden
– Luftdichtheitskonzept
– Leckagen und die Bewertung von Fehlstellen in der Luftdichtheitsebene
– Anforderungen an die Messung der Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle
– DIN EN ISO 9972:2018-12 versus DIN EN 13829
– Dichtheitsanforderungen im GEG
– Prüfbericht

Dipl.-Ing. (FH)
Oliver Solcher,
Fachverband Luftdichtheit 
im Bauwesen e.V.

Mi. 26.02.2020 
10:00 -18:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 100,00 EUR 
NM: 300,00 EUR 

S: 25,00 EUR

FG 5 BAUPHYSIK

II-14 Haustechnik für Bauphysiker – Heizung, Trinkwarmwasser,
Lüftung in Wohngebäuden im Hinblick auf EnEV oder GEG
Heizung, Trinkwassererwärmung und Lüftung von Wohngebäuden :
– Erzeugung
– Speicherung
– Verteilung
– Übergabe

Prof. Dr.-Ing.
Helmut Marquardt,
Hochschule 21 
Buxtehude

Di. 14.01.2020 
10:00 -18:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 100,00 EUR 
NM: 300,00 EUR 

S: 25,00 EUR

II-15 Abdichtung – Darstellung der allgemeinen Regelungen seit 2017 – aaRdT 
und Vergleich mit vorherigen Regelungen und Querverbindungen zu ENEV und 
anderen DIN-Regelungen 
Block 1: DIN 18 533 - Teil 1 bis Teil 3 - 07-17 Abdichtung für erdberührte
Bauteile, in und unter Wänden
– Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze 
– Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen 
– Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen

Prof. Dipl.-Ing.
Jasper Herrmann,
Hochschule 21 
Buxtehude

Mi. 12.02.2020 
14:00 -17:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

II-16 Neuregelungen zum Tauwasserschutz nach DIN 4108-3:2018-10
– Grundlagen des Tauwasserschutzes
– Bauteile ohne rechnerischen Nachweis des Tauwasserausfalls 
– Vereinfachter Nachweis des Tauwasserausfalls im Bauteilinnern mit dem 

Periodenbilanzverfahren 
– Ausblick auf EDV-Verfahren zur hygrothermischen Simulation von 

Außenbauteilen

Prof. Dr.-Ing.
Helmut Marquardt,
Hochschule 21 
Buxtehude

Di. 03.03.2020 
10:00 -18:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 100,00 EUR 
NM: 300,00 EUR 

S: 25,00 EUR

II-17 Abdichtung – (siehe auch II-15)
Block 2: DIN 18531:07-17 Abdichtung nicht genutzer und genutzer Dächer,
Balkone, Loggien, Laubengänge
– Planung und Ausführung – Solaranlagen, Holzdachkonstruktionen
– Abdichtungsstoffe 
– Ausführung und Details 
– Instandhaltung 
– Balkone, Loggien, Laubengänge – Türanschlüsse, AIV

Prof. Dipl.-Ing.
Jasper Herrmann,
Hochschule 21 
Buxtehude

Mi. 04.03.2020 
14:00 -17:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

II-18 Abdichtung – (siehe auch II-15)
Block 3: DIN 18 534 - Teil 1 bis Teil 4 - 07-17 Abdichtung von Innenräumen
– Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze 
– Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen 
– Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen im Verbund  

mit Fliesen und Platten (AIV-F) 
– Abdichtung mit Gussasphalt oder Asphaltmastix

Prof. Dipl.-Ing.
Jasper Herrmann,
Hochschule 21 
Buxtehude

Mi. 18.03.2020 
14:00 -17:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

II-19 Die Akustische Kamera als Werkzeug für raumakustische Optimierungen
– Theorie des Beamformings und Funktionsweise der Akustischen Kamera
– Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Industriebereichen
– Anwendungsbeispiele aus der Bau- und Raumakustik 

– Visualisierung der Raumimpulsantwort
– Detektion von Leckage bei Transmissionsmessungen
– Untersuchung der Wirkung raumakustischer Elemente wie Absorber  

und Diffusoren

Sebastian Kümmritz,
gfai tech GmbH Berlin

Di. 24.03.2020 
17:00 -19:00 Uhr   
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR
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FG 6 BRANDSCHUTZ, GEOTECHNIK, PROJEKTSTEUERUNG, SICHERHEITS- UND UMWELTTECHNIK 
SOWIE ANDERE FACHRICHTUNGEN

II-20 Brandschutztechnische Vorkehrungen bei Vorgehängten Hinterlüfteten
Fassaden (VHF)
– Bauart der VHF nach DIN 18516-1
– Grundlage Brandausbreitung
– Baurechtlicher Auftrag - Brandschutz (MBO)
– Technische Regel - Brandschutz (MVV TB)
– Brandschutztechnische Vorkehrungen für VHF (Anwendung der MVV TB)
– horizontale Brandsperren im Hinterlüftungsraum
– vertikale Brandsperren über Brandwände
– alternative Brandschutzmaßnahmen

Dipl.-Ing. (FH) 
Stephan Schreiber,
Fachverband Baustoffe und 
Bauteile für vorgehängte 
hinterlüftete Fassaden e.V.
Berlin

Do. 16.01.2020 
17:00 -19:00 Uhr   
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

II-21 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach
Baustellenverordnung (Baustellv)
– Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz für Baustellen 

(Baustellenverordnung)
– 20 Jahre Baustellv aus Sicht des Unfallversicherungsträgers BG BAU
– Überblick über die jetzige Verordnung und ggf. über eine geplante Anpassung 

der Verordnung
– Rechte und Pflichten der am Bauprozess Beteiligten: Bauherr, Planer;

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator, ausführende Firmen;
Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Nutzer von Gebäuden

Dipl.-Ing. Horst Lütje,
Prävention – Gebietsleiter 
für Berlin, Brandenburg 
Nord-Ost der BG Bau

Do. 27.02.2020 
17:00 -19:00 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

II-22 Varianten der 2. Rettungswege, der sichere Treppenraum
– Grundforderung des zweiten Rettungsweges
– Alternativen zum Sicherheitstreppenraum bei Gebäuden unter der 

Hochhausgrenze

Dipl.-Ing. Arch.
Andreas Flock

Do. 05.03.2020 
17:00 -19:00 Uhr   
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

II-23 Erste-Hilfe-Grundkurs (EHG) für betriebliche Ersthelfer
sowie den Erwerb des Führerscheins
– Absichern von Unfallstellen
– Notruf
– Herz-Lungen-Wiederbelebung
– Umgang mit dem Automatisierten Externen Defibrillator (AED)
– Stabile Seitenlage
– Schlaganfall
– Vergiftungen, Verätzungen, Verbrennungen
– Beatmung

ASB Arbeiter-Samariter-
Bund,
Regionalverband Berlin 
Nordwest e.V.

Di. 10.03.2020 
9:00 -17:15 Uhr  
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 35,00 EUR 
NM: 35,00 EUR 

S: 35,00 EUR

II-24 Brandschutz im Denkmal
– Einleitung und Übersicht
– Arbeitsweise
– Beispielprojekte

Dipl.-Ing. Arch.
Andreas Flock

Do. 12.03.2020 
17:00 -19:00 Uhr   
Baukammer Berlin,
Heerstr. 18/20

M: 25,00 EUR 
NM: 100,00 EUR 

S: 15,00 EUR

BESICHTIGUNGEN VON BAUSTELLEN, BESTEHENDEN ANLAGEN UND KULTURHISTORISCHEN BAUTEN
Die Termine werden nach Eingang der Anmeldungen (ab 10 Personen) mit den Gastgebern vereinbart, anschließend werden Sie schriftlich informiert!

II-25 Fachexkursion in die Stadt Quedlinburg (Harz, Sachsen-Anhalt)
1. Tag: Anreise, Besichtigung von Stift, Kirche, Denkmalverein
2. Tag: Denkmalpflegezentrum, Stadtbesichtigung, Abreise

2 Tage (Freitag/Samstag), März 2020
Eigene Anreise, eigene Unterkunft
M: 15,00 EUR, NM: 20,00 EUR, S: 10,00 EUR

II-26 Innovations- und Gründerzentrum FUBIC M: 15,00 EUR, NM: 20,00 EUR, S: 10,00 EUR

II-27 Heizkraftwerk Lichterfelde M: 15,00 EUR, NM: 20,00 EUR, S: 10,00 EUR

II-28 Marzahner Knoten M: 15,00 EUR, NM: 20,00 EUR, S: 10,00 EUR

II-29 Südliche Rhinstraßenbrücke M: 15,00 EUR, NM: 20,00 EUR, S: 10,00 EUR

II-30 Neubau Institut für Jüdische Theologie der Universität Potsdam M: 15,00 EUR, NM: 20,00 EUR, S: 10,00 EUR

II-31 Oberflächenwasser-Aufbereitungsanlage (OWA) Tegel M: 15,00 EUR, NM: 20,00 EUR, S: 10,00 EUR

II-32 Museumspark Rüdersdorf M: 25,00 EUR, NM: 50,00 EUR, S: 15,00 EUR

II-33 Alte Post Neukölln M: 15,00 EUR, NM: 20,00 EUR, S: 10,00 EUR

II-34 Stadtquartier Südkreuz M: 15,00 EUR, NM: 20,00 EUR, S: 10,00 EUR

II-35 Pergamonmuseum M: 15,00 EUR, NM: 20,00 EUR, S: 10,00 EUR

II-36 Flughafen BER – neuer Terminal M: 25,00 EUR, NM: 50,00 EUR, S: 15,00 EUR

Für Mitglieder der Architektenkammer Berlin und einiger  
Ingenieurkammern (Verwaltungsvereinbarung) gelten  
die gleichen Konditionen wie für Baukammer-Mitglieder.
Zu allen Veranstaltungen wird ein Skript ausgehändigt. Abkürzungen: M = Mitglieder, NM = Nichtmitglieder, S = Studenten
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Senatsverwaltung für 
Kultur und Europa
Abgeordneter Stefan Förster (FDP)

über den Präsidenten des
Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei – G Sen –

Antwort auf die Schriftliche Anfrage
Nr. 18 / 20374 vom 31.07.2019 über
Teilabriss des Gesellschaftshauses in
Grünau

Im Namen des Senats von Berlin beant-
worte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sach-
verhalte, die der Senat nicht aus eige-
ner Zuständigkeit und Kenntnis beant-
worten kann. Er ist gleichwohl be-
müht, Ihnen eine Antwort auf Ihre An-
frage zukommen zu lassen und bat da-
her das Bezirksamt Treptow-Köpenick
um eine Stellungnahme, die in die Be-
antwortung eingeflossen ist.

1. Auf welcher fachlichen und rechtli-
chen Grundlage erteilte die Untere
Denkmalschutzbehörde Treptow-Kö-
penick am 23.07.2019 die Genehmi-
gung für den Teilabriss des Gesell-
schaftshauses in Grünau nach dem
Brandschaden vom 16.07.2019?

Zu 1.:
Die denkmalrechtliche Genehmigung
wurde auf der Grundlage des § 11 Abs.
1 Denkmalschutzgesetz Berlin (DSchG
Bln) erteilt. Die schnelle Bearbeitung
der denkmalrechtlichen Genehmigung
war zur Gefahrenabwehr und zur Ver-
meidung eines unkontrollierten Ein-
sturzes der verbliebenen Gebäudeteile
geboten.

2. Gab es Vor-Ort-Termine und wenn ja,
wann und welche Behörden nahmen
daran teil? Was wurde besichtigt und
besprochen?

Zu 2.:
Am 16.07.2019 ab 9 Uhr war eine Mit-
arbeiterin der unteren Denkmalschutz-
behörde (UD) noch während der Lösch-
arbeiten zur ersten Situationseinschät-
zung vor Ort. Am 19.07.2019 war die

UD und die Bauaufsicht zur Situations-
einschätzung nach Beendigung der
Löscharbeiten vor Ort. Das Betreten
des Grundstückes war bei beiden Ter-
minen nicht möglich.

Am 24.07.2019 trafen sich die UD und
das Landesdenkmalamt zur Einschät-
zung der Situation vor Ort und zum
Austausch. Des Weiteren fand an die-
sem Tag ein Termin mit dem Planungs-
büro des Eigentümers, der UD und dem
Landesdenkmalamt Berlin (LDA) be-
züglich verschiedener Ausführungsde-
tails zum Bauantrag statt. Zu beachten
ist hier insgesamt, dass sowohl das Be-
treten der Straße vor dem Grundstück
und das Betreten des Grundstücks im
Bereich der einbruchsgefährdeten Be-
reiche nicht möglich war und demzu-
folge tatsächlich nur eine optische Ein-
schätzung getroffen werden konnte.

Es ist davon auszugehen, dass weitere
Behörden (Polizei, Straßenverkehrsbe-
hörde) vor Ort waren. Darüber kann
das Bezirksamt jedoch in der Kürze der
Zeit keine umfassende Auflistung zu-
sammenstellen.

3. Wer beauftragte wann einen Prüf-
statiker zur Prüfung der Stabilität des
Gebäudes? Wie wurde der Statiker aus-
gewählt und welche Referenzen be-
sitzt er?

Zu 3.:
Der Prüfstatiker wurde am 16.07.2019
durch den Bauherrn beauftragt.

4. Ist es zutreffend, dass die Prüfung
der Statik von einem Prüfstatiker des
Investors erfolgte und wenn ja, mit
welcher Begründung, da eine Unab-
hängigkeit des Urteils hier in Zweifel
stehen kann?

Zu 4.:
Nein, diese Darstellung ist nicht zutref-
fend.

Die vom Bauherrn vorgelegte statische
Berechnung der Standsicherheit wurde
von einem mit hoheitlichen Aufgaben
und Rechten beliehenen Prüfsachver-
ständigen geprüft. Richtig ist, dass der
Prüfstatiker vom Bauherren vergütet

wird. Dies ist seit der Liberalisierung
des Bauordnungsrechts gängige und
vom Gesetzgeber gewollte Praxis. We-
der die untere Denkmalschutzbehörde
noch die bezirkliche Bauaufsicht be-
schäftigen eigene Prüfstatiker. Der pri-
vate Prüfsachverständige ist öffentlich
bestellt und vereidigt. Somit steht sei-
ne Unabhängigkeit nicht in Zweifel.
Die Fachaufsicht über öffentlich be-
stellte Prüfsachverständige obliegt der
Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen.

5. Warum wurde nicht einer Abstüt-
zung der Außenmauern, die technisch-
konstruktiv möglich wäre, der Vorrang
gegeben, um sich in Ruhe mit der Mög-
lichkeit des Erhaltes der Gebäudehälfte
befassen zu können?

Zu 5.:
Die Eile war einerseits aufgrund der
Einsturzgefahr zur Gefahrenabwehr
und zur Vermeidung eines unkontrol-
lierten Einsturzes der verbliebenen Ge-
bäudeteile geboten. Zum anderen soll
die Sperrung der Regattastraße, gera-
de jetzt in der ersten Woche des neuen
Schuljahres, auf das notwendige Mini-
mum begrenzt werden. Dass eine Ab-
stützung der Außenmauern technisch-
konstruktiv möglich gewesen sei, ist
nicht belegt. Hier muss berücksichtigt
werden, dass eine Sicherung der Wän-
de von außen und von innen die Be-
tretbarkeit des Gebäudes voraussetzt.
Aufgrund der akuten Einsturzgefahr
war ein Betreten weder für den Stati-
ker, noch für Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter von Sicherungsfirmen
möglich. Eine derartige Sicherung hät-
te von innen und von außen erfolgen
müssen, da die Deckenbereiche eben-
falls große Schäden aufweisen und der
Einsturz in jede Richtung erfolgen
kann.

6. Welche alternativen Sicherungsmaß-
nahmen im Vergleich zu einem Total-
abriss wurden durch wen geprüft und
mit welchem Ergebnis?

Zu 6.:
Es handelt sich nicht um einen Totalab-
riss, sondern einen sehr kleinteilig dif-
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ferenzierten Teilabbruch der durch den
Brand geschädigten und einsturzge-
fährdeten Bauteile am straßenseitigen
Teil des Gesellschaftshauses. Aufwän-
dige Prüfungen von Alternativen wa-
ren und sind nicht möglich. Das Gebäu-
de ist aufgrund der Einsturzgefahr
nicht betretbar.

7. Inwiefern wurde geprüft, ob mit
dem baulichen Zustand des Gebäude-
teils auch die Eigenschaft als Denkmal
verloren gegangen ist?

Zu 7.:
Die Denkmaleigenschaft bleibt beste-
hen. Der leider zu konstatierende Ver-
lust an originaler Bausubstanz reicht
bei weitem nicht aus, um den Verlust
der Denkmaleigenschaft zu begrün-
den.

8. Wie soll ein verantwortungsvolles
Aufräumen der Brandstelle erfolgen,
um originalgetreue Elemente, etwa
den Stuck an den Decken, zu bergen
und fachgerecht zu sichern?

Zu 8.:
Der Stuck und sonstige Einbauteile wa-
ren, soweit vorhanden, bereits vor dem
Brand durchgehend kontaminiert und
zerstört.

9. Wie kann verhindert werden, dass
der Eigentümer aus Kostengründen
eine unsachgemäße Beräumung
durchführt? Durch wen und nach wel-
chen Kriterien wird hier eine Fachfirma
ausgewählt, die eine sachgerechte Ar-
beit gewährleisten kann?

Zu 9.:
Die denkmalrechtliche Genehmigung
erging zu diesem Zweck mit folgenden
Auflagen:

• Die Rückbauarbeiten vor Ort sind
durch die örtliche Bauleitung zu
überwachen. Es sind entsprechende
Berichte zum Fortgang der Rück-
baumaßnahmen zu erstellen und re-
gelmäßig unverzüglich der unteren
Denkmalschutzbehörde vorzule-
gen.

• Die Wahl der technologischen Aus-
führung des Rückbaus ist mit der un-
teren Denkmalschutzbehörde  ab-
zustimmen. Der Teilrückbau ist
sanft, beziehungsweise kontrolliert
auszuführen und betrifft nur die in
der Statik gekennzeichneten Berei-
che. Dabei sind unkontrollierte Ein-
brüche der Gebäudesubstanz auszu-
schließen.

10. Wer trägt die Kosten für die Siche-
rungsarbeiten des Brandschutzes?

Zu 10.:
Der Bauherr trägt die Kosten.

11. Welche Zugeständnisse und Vorga-
ben für den jetzt abgebrannten Ge-
bäudeteil des Gesellschaftshauses gab
es vor dem Brand im Rahmen der denk-
malrechtlichen Genehmigung und der
Baugenehmigung? Was sollte erhalten
bleiben und was abgerissen werden?
Wie wurde dies begründet?

Zu 11.:
Die Dachkonstruktion des Gesell-
schaftshauses sollte in gleicher Kubatur
und Höhenlage mit einer Eindeckung
aus Bitumendeckung als Pfetten-Dach
wiederhergestellt werden. Die Erneue-
rung war aufgrund des akuten Scha-
densbildes des Bestandes notwendig.
Die Traufen und Ortgänge am Gesell-
schaftshaus sollten mit einer Profilie-
rung in Anlehnung an den Bestand
wiederhergestellt werden.

Mit der Baugenehmigung wurden zur
notwendigen Belichtung der Innenräu-
me Dachflächenfenster in den Dachflä-
chen zugelassen. In den von außen
nicht einsehbaren Bereichen sind zwei
Dacheinschnitte für die Terrassen der
Dachwohnungen vorgesehen, einer
davon dient der Feuerwehr als Anlei-
ter-Möglichkeit für den zweiten Ret-
tungsweg.

Die vorhandenen Decken sollten in der
bisherigen Planung rückgebaut und er-
neuert werden.

Die denkmalrechtliche Genehmigung
dazu wurde im Zuge des Baugenehmi-
gungsverfahrens erteilt.

Das Bezirksamt hat mit dem Bauherrn
einen denkmalrechtlichen Vertrag ab-
geschlossen. Vertraglich vereinbart ist,
dass das Gesellschaftshaus für eine
Wohnnutzung mit 34 Wohneinheiten
hergerichtet werden soll. Diese sind in
barrierefrei in Anlehnung an die An-
forderungen der DIN 18040 auszufüh-
ren. Alle Maßnahmen sind vertraglich
geregelt. Generell müssen im Zuge der
Ausführungsplanung relevante Details
mit der unteren Denkmalschutzbehör-
de unter Hinzuziehung des Landes-
denkmalamtes abgestimmt und freige-
geben werden.

12. Handelt es sich bei dem jetzt ge-
planten Wiederaufbau des Gebäude-
teils um einen originalen Wiederauf-

bau im Zustand der Erbauungszeit und
in seiner ursprünglichen Anmutung?

Zu 12.:
Die Beantwortung dieser Frage ist zum
heutigen Planungszeitraum noch nicht
möglich. Sie bedarf der umfangreichen
Prüfung und Gegenüberstellung der
beiden Varianten durch die Denkmal-
schutzbehörden. Ziel ist, die denkmal-
verträglichste Variante zu bestimmen.

13. Ist der Gebäudeteil nach dem Wie-
deraufbau im rechtlichen Sinne noch
ein Denkmal mit allen damit zusam-
menhängenden Aspekten (z.B. steuer-
liche Abschreibungsmöglichkeiten)
oder handelt es sich um einen Neubau,
der sich an der alten Substanz orien-
tiert?

Zu 13.:
Die Frage lässt sich zum jetzigen Zeit-
punkt nicht beantworten. Entschei-
dend ist nach der Rechtsprechung, wie-
viel Originalsubstanz noch vorhanden
ist und wieviel Originalsubstanz nach
Beendigung der Wiederaufbaumaß-
nahmen noch vorhanden sein wird. Da-
bei kommt es nach der Rechtsprechung
darauf an, dass das Denkmal mit seinen
wesentlichen, die Denkmaleigenschaft
begründenden Merkmalen erhalten ist
und seiner Funktion noch gerecht wer-
den kann. Grundsätzlich können auch
Teile eines Gebäudes unter Denkmal-
schutz gestellt werden beziehungswei-
se Denkmalwert haben. Aus der denk-
malfachlichen Einschätzung, dass noch
ausreichend denkmalwerte Substanz
verblieben ist, um von einem Baudenk-
mal zu sprechen, ergeben sich die
rechtlichen Konsequenzen nach dem
Denkmalschutzgesetz: Die Pflicht zur
Erhaltung und Unterhaltung des Denk-
mals (des Denkmalrestes) ebenso sowie
das Recht auf staatliche Unterstützung
in Form von steuerlichen Abschrei-
bungsmöglichkeiten.

Berlin, den 14.08.2019

In Vertretung

Gerry Woop
Senatsverwaltung für 

Kultur und Europa

Denkmalschutz und -pflege
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Der noch ungeklärte und aus Sicht vie-
ler Anwohner mysteriöse Brand in der
ehemaligen Ausflugsgaststätte am
Ufer der Dahme am 16. Juli 2019 hat
weitreichende Folgen für Berlins histo-
risches Erbe. Nach Informationen der
AG Ortsgestaltung Berlin-Grünau wur-
den im Rahmen der Sicherungsmaß-
nahmen nach dem Brand des denkmal-
geschützten Ausflugslokals sinnlos und
ohne fachliche Begleitung denkmalge-
schützte Bauteile geopfert. Für AG-
Mitglied Nils-R. Schultze zeigt das Vor-
gehen, „dass das Abgeordnetenhaus
endlich den Denkmalschutz schlagkräf-
tiger machen muss und der Schutz des
historischen Erbes Verfassungsrang be-
nötigt, so wie es auch das Kulturerbe-
Netz fordert. Der Investor Terragon,
der auf dem direkt am Wasser gelege-
nen denkmalgeschützten Ensemble
eine hochverdichtete Seniorenresidenz
für zahlungskräftige Pensionäre errich-
ten will, hat die bezirkliche Abrissge-
nehmigung eklatant missachtet und
mehr historische Bausubstanz besei-
tigt, als genehmigt", so Nils-R. Schult-
ze. Auch das Zustandekommen der Ab-
rissgenehmigung verurteilt Schultze
scharf, da sie sich nicht auf fachliche
und unabhängige Expertise stützt, wie
es im Denkmalrecht vorgesehen ist.

Auch der bezirkliche Denkmalrat und
der ehemalige Berliner Landeskonser-
vator Helmut Engel kritisieren das Vor-
gehen des Bezirks und stellen mit ei-
nem Statiker der Baukammer Berlin bei

einer Ortsbesichtigung fest, dass das
denkmalgeschützte Bauwerk mühelos
und ohne Abriss hätte stabilisiert wer-
den können. „Hier haben aber anschei-
nend – wie so oft – die finanziellen In-
teressen des Investors Vorrang vor den
denkmalpflegerischen Interessen der
Stadt.“, so Andreas Barz vom Kulturer-
beNetz.Berlin. Der Denkmalrat des Be-
zirks Treptow-Köpenick hat daher 13
Fragen an den Senat gerichtet, der sich
jetzt mit den Vorwürfen befassen
muss. Rasche Aufklärung fordert daher
laut Barz auch das KulturerbeNetz.Ber-
lin.

Die Vorgänge in Grünau sind beileibe
kein Einzelfall: Immer wieder wird das
Denkmalgesetz von gewieften Denk-
maleigentümern und Investoren um-
gangen und historische Bausubstanz
wirtschaftlichen Interessen geopfert.
Im Fall der Ausflugsgaststätten ist der
Verlust bitter: Die legendären Lokale
am Ufer der Dahme – Riviera, Gesell-
schaftshaus und Kavaliershaus – waren
ein Jahrhundert lang die Zierde von
Grünau und sowohl für die Bewohner
als auch für das Stadtbild identitätsstif-
tende Orte. Mehrere Generationen fei-
erten dort im eleganten Ballsaal des
Gesellschaftshauses oder im von Pal-
men gesäumten Biergarten der Riviera.
Das denkmalgeschützte Ensemble ge-
hörte zu Grünau wie der Wassersport.
An Regattatagen kamen bis zu 50.000
Personen in die Biergärten und Aus-
flugslokale am Wasser. Seit mehr als 20

Jahren und nachdem die Gebäude pri-
vatisiert wurden, verfielen die Gebäu-
de zusehends. Das Kavaliershaus wur-
de 1999 abgerissen.

Damit die Stadtöffentlichkeit und auch
die Denkmalbehörden künftig schnel-
ler und koordinierter reagieren kön-
nen, plant das KulturerbeNetz.Berlin
die Erarbeitung und Veröffentlichung
einer für alle zugänglichen Roten Liste
im Netz. Zudem müssen Denkmalver-
bände und Denkmalinitiativen ein Ver-
bandsklagerecht erhalten, wenn die In-
teressen der Stadtgesellschaft in Fra-
gen des Denkmalschutzes durch die Be-
hörden nicht hinreichend gewahrt
werden. Auch die Einrichtung einer
Ombudsstelle wird dringend gefor-
dert, um unzureichende behördliche
Routinen und Unterlassungen zu prü-
fen und anzumahnen.

Kontakt und Information

KulturerbeNetz.Berlin
c/o Denk mal an Berlin e.V.
Kantstraße 106 | 10627 Berlin
info@KulturerbeNetz.BerIin
www.kuIturerbenetz.berIin
AG Ortsgestaltung im 
Ortsverein Grünau
Wassersportallee 34 | 12527 Berlin
Nils-R. Schultze, Tel +49 172 399 77 39
Info@riviera-retten.de
www.riviera-retten.de
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Das 2017 ins Leben gerufene KulturerbeNetz.Berlin vereinigt rund 30 Bürgerinitiativen,
Vereine Organisation und Privatpersonen, die sich für einen denkmalgerechten, nachhal-
tigen und sozialen Umgang mit dem kulturell-gesellschaftlichen Erbe Berlin-Branden-
burgs engagieren.

Pressemitteilung vom 14.8.2019

Denkmalverluste an Berlins Riviera
Das KulturerbeNetz.Berlin verurteilt das behördliche Vorgehen im Umgang mit den denkmalgeschützten Bauten an der
Dahme und fordert ein Klagerecht für Denkmalverbände.
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Die Geschichte der Menschheit ist
geprägt von vielen Erfindungen, die
das Leben und die Existenz erleichtern
sollen. Sie ist nicht geprägt von der
Notwendigkeit anderen Menschen ein
Leid zuzufügen. Das Beispiel der Ent-
wicklung der Luftfahrt zeichnet sich
dadurch aus, dass der Wunsch zu flie-
gen ausschließlich gekoppelt ist, die
Welt zu erkunden und seinen Mitmen-
schen etwas Neues zu präsentieren.
Erfindungen zum Nachteil der Mitmen-
schen standen nie an erster Stelle der
Überlegungen. Betrachten wir die Er-
findungen für die Luftfahrt unter die-
sem Aspekt.

Die Entwicklung der Luftfahrt in den
verschiedensten Ländern war nicht nur
geprägt durch technische Innovatio-
nen für die Luftfahrt, sie war auch
geprägt von Entwicklungen und tech-
nischen Innovationen der sich entwik-
kelnden Luftfahrt, die mit der eigentli-
chen Luftfahrt erst in zweiter Linie ver-
bunden waren. Dazu gehören z.B. die
notwendigen Baumaßnahmen zur Er-
richtung von Gebäuden, die Entwick-
lung im Maschinenbau, neue theoreti-
sche Erkenntnisse der Prüftechnik und
die Grundlage für die ersten Schritte
zur Erforschung des Weltalls.

Der Flugplatz Berlin-Gatow, was hat er
damit zu tun?

Dieser Frage wollen wir im folgendem
nachgehen. Wir werden folgende As-
pekte betrachten:

1. Die Geschichte des Flugplatzes Ber-
lin-Gatow 1934-1945 (Teil 1)

2. Die Neugestaltung des Flugplatzes
Berlin-Gatow 1945 bis heute (Teil 2)

Der Flugplatz Berlin-Gatow ist im Gan-
zen und im Detail ein denkmalge-
schütztes Ensemble was uns als Inge-
nieure des Denkmalausschusses der
Baukammer Berlin im besonderen
interessiert. 

Der Fluzgplatz war in vielerlei Hinsicht
modern:

Auf dem Gelände des Flugplatzes wur-
den neun Flugzeughangars errichtet.
Sie waren in ihrer Bauweise einzigartig
und einmalig. Diese neun verschiede-
nen Flugzeughangars bildeten die Aus-
gangsbasis und Grundlage für die in
Europa und der Welt zu errichtenden
Flugzeughangars. Als Beispiel sei ge-
nannt das nationale Militärmuseum
auf dem früheren Flugplatz Soester-
berg in Holland. Hier wurde 1938 ein
Gebäude als Hangar für die Flugzeuge
errichtet.

Im Rahmen unserer Aktivitäten in der
Baukammer Berlin und deren Aus-

schüsse wurde der Wunsch geäußert,
den Flugplatz Berlin-Gatow (ehemals
Luftwaffenmuseum) zu besichtigen.
Wir hatten in Erfahrung gebracht, dass
unter dem Titel „Zwischenlandung“
ein neues Konzept des ehemals be-
nannten Luftwaffenmuseum auf dem
Flugplatz Berlin-Gatow am 12.April
2018 umgesetzt wurde. Es beinhaltet
eine neue Ausstellung zur Geschichte
der militärischen Luftfahrt in Deutsch-
land. 

Dank der freundlichen Unterstützung
des MHM (Militärhistorisches Museum)
konnten wir 25 angemeldete Ingenieu-
re der Baukammer Berlin unsere Sit-
zung zum Thema „Der Flugplatz Berlin
Gatow als Militärhistorisches Museum
im Zusammenwirken von Denkmal-
schutz und Ausstellung historischer
Techniksammlung“ am 03.Juli 2018 vor
Ort durchführen.

Das Militärhistorische Museum ist das
Leitmuseum der Bundeswehr und ver-
steht sich als öffentliche Kultureinrich-
tung der Bundesrepublik. Das Museum
hat seinen Hauptsitz in Dresdens
Albertstadt. Nach einem Entwurf von
Daniel Libeskind wurde das ehemalige
Arsenalgebäude umgebaut und 2011
als eines der modernsten militärhistori-
schen Museen der Welt eröffnet. Der
Flugplatz Berlin-Gatow, ehemals „Luft-
waffenmuseum” und die Ausstellung
im Zeughaus der Festung Königstein
sind Außenstellen des Museums.

Das Militärhistorische Museum der
Bundeswehr ist ein historisches Mu-
seum, in dem Militärgeschichte nicht
isoliert, sondern im Zusammenhang
mit der geschichtlichen Gesamtent-
wicklung der jeweiligen Epoche ge-
zeigt wird. Durch die Darstellung der
Wechselbeziehungen zwischen Militär,
Staat, Politik, Gesellschaft, Recht, Kul-
tur, Wirtschaft, Wissenschaft und Tech-
nik wird diesem Ansatz Rechnung
getragen. Im Mittelpunkt moderner
Militärgeschichte als Teil der Ge-
schichtswissenschaften stehen der
Mensch und sein Wirkungskreis.

Neben der allgemeinen militärischen
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Luftfahrtgeschichte und Luftkriegsfüh-
rung in Deutschland ist die Geschichte
des Denkmals „Flugplatz Berlin-
Gatow”, der auch als Ensemble ge-
schützt ist, eine der zentralen Ausstel-
lungsthemen und einer der For-
schungsschwerpunkte des Museums.
Zu dieser Geschichte gehört auch die
Darstellung der Luftkriegsakademie
der Luftwaffe des „Dritten Reiches”.

Der Titel „Zwischenlandung“ im MHM
leitet sich davon ab, dass dies noch
nicht die endgültige Präsentation ist.
Besondere Schwierigkeiten mit den
räumlichen Gegebenheiten des Stand-
ortes haben zu Verzögerungen bei der
Fertigstellung der Ausstellung und
dem Sichern der Gebäudehülle des
Hangars geführt.

Der Festvortrag zu Ausstellungseröff-
nung wurde gehalten von Prof. Dr.
Sönke Neitzel, Professor für Militärge-
schichte in Potsdam. Er mahnte, die
Darstellungen von Militärgeschichte
sei immer eingebunden in die eigene
Erinnerungskultur einer Nation. So
werden dieselben Geschehnisse in ver-
schiedenen Ländern sehr unterschied-
lich gesehen. Er konnte aus eigenem
Erleben aus seiner Zeit als Lehrbeauf-
tragter in Großbritannien Beispiele
bringen.

Leider sind bei Kriegsende etwa 90%
der Akten verbrannt worden, was die
wissenschaftliche Aufarbeitung der
Geschehnisse daher enorm erschwere.

Die Anfänge der deutschen Militärflie-
gerei werden durch einen Farman-
Nachbau dargestellt. Als Leihgabe des
Deutschen Technikmuseums Berlin
steht eine Halberstadt CL.IV in der Hal-
le. Als Schlachtflugzeug im ersten

Weltkrieg genutzt, flog damit Paul
Strähle bis in die 1930er-Jahre Passa-
giere und Fracht. Es ist damit das älte-
ste erhaltene deutsche Verkehrsflug-
zeug.

Die Vorkriegsepoche repräsentiert
auch ein Schulgleiter SG 38. 

Die Nachkriegszeit teilt sich in eine
deutsche Geschichte Ost und West. Bei-
de Seiten werden durch entsprechen-
des Fluggerät vertreten.

Die Einrichtungen der Luftwaffe in
Berlin-Gatow 1935-1945

Gründung und Bau der
Luftwaffenschulen

Der Friedensvertrag von Versailles aus
dem Jahr 1919 verpflichtete Deutsch-
land zur umfassenden Abrüstung. Ver-
boten war u. a. die Militärfliegerei.
Diese Verbote waren bereits in der
Weimarer Republik vielfach umgangen
worden. Zu den erklärten Zielen der
Nationalsozialisten gehörte es, sie zu
brechen. Nach der Machtübernahme
im Januar 1933 begann das NS-Regime
unverzüglich mit der Aufrüstung für
einen Eroberungskrieg.

Im April 1933 wurde das bereits seit
Februar bestehende Reichskommissari-
at für die Luftfahrt in ein Reichsmini-
sterium umgewandelt. An seiner Spitze
stand der ehemalige Jagdflieger,
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NSDAP-Funktionär und Weggefährte
Adolf Hitlers, Hermann Göring. Das
Reichsluftfahrtministerium wurde aus
verschiedenen Ressorts anderer Mini-
sterien - des Reichswehrministeriums
und des Reichsverkehrsministeriums -
gebildet und sollte sowohl für die zivi-
le als auch die militärische Luftfahrt
zuständig sein. Teilweise im Geheimen
leitete und koordinierte es den Aufbau

der Luftwaffe als dritter Teilstreitkraft
der Wehrmacht. Die Infrastruktur wur-
de ausgebaut, Personal ausgebildet,
die Entwicklung und Produktion von
Militärflugzeugen vorangetrieben. Im
März 1935 gab Göring die Existenz der
Luftwaffe offiziell bekannt.

Bereits im Sommer 1934 begann das
Reichsluftfahrtministerium auf einem
gerodeten und planierten Areal am

westlichen Rand Berlins mit der Errich-
tung eines militärischen Gebäudekom-
plexes, bestehend aus einem Flieger-
horst, also einem Militärflugplatz, und
mehreren Luftwaffenschulen. Nach
einer kurzen Aufbauphase in Berlin
wurden die Luftkriegsschule 2 und die
beiden Akademien der Luftwaffe, Luft-
kriegsakademie und Lufttechnische
Akademie auf dem zu Berlin-Gatow
gehörenden Gelände angesiedelt. Die
Luftkriegsschule 2 - 1937 in Höhere
Luftwaffenschule umbenannt - wurde
dorthin verlegt. Am 30. März 1935 fand
das Richtfest statt. Am 1. November
1935 wurden die Schulen in Anwesen-
heit Adolf Hitlers, des Reichskriegsmi-
nisters Generaloberst Werner von
Blomberg, der Oberbefehlshaber des
Heeres und der Kriegsmarine, General-
major Werner von Fritsch und Admiral
Erich Raeder eingeweiht und nahmen
den Lehrbetrieb auf. Der Chef des Luft-
kommandoamts, Generalmajor Wal-
ther Wever, hielt die Eröffnungsrede.

Die Einrichtung einer Sportschule und
eines Forst- und Landwirtschaftlichen
Flugversuchsinstituts auf dem Gelände
1934 sind bereits als getarnte Vorberei-
tungen für die Nutzung durch die Luft-
waffe anzusehen. Das Gebiet nord-
westlich des Kladower Damms war
ehedem Gatower, das Gebiet südöst-
lich davon, nahe der Havel, Kladower
Flur. Bau und Ausstattung nahmen
kaum anderthalb Jahre in Anspruch.
Zeitweise waren dabei ca. 4.000 Arbei-
ter beschäftigt.

Die Oberleitung für das gesamte Bau-
vorhaben lag in den Händen von Ernst
Sagebiel, während als Entwurfsarchi-
tekten die Regierungsbaumeister Ri-
chard Binder, Josef Braun und Alfred
Gunzenhauser und als örtlicher Baulei-
ter der Architekt Dohme genannt wur-
den.

Generalleutnant Otto von Stülpnagel
(1878-1948) war 1931 bereits aus dem
aktiven Dienst ausgeschieden. 1934
wurde er vom Reichsluftfahrtministeri-
um mit dem Aufbau der Luftkriegs-
schule 2 und 1935 der Luftkriegsakade-
mie beauftragt. Bis Anfang 1939 war er
Kommandant der Luftkriegsakademie.

Der Fliegerhorst garantierte den
Übungsbetrieb für die Luftwaffenschu-
len. In geringem Umfang diente er
auch als Regierungsflugplatz. Die Luft-
kriegsschule 2 in Berlin-Gatow war ei-
ne unter mehreren gleichartigen Aus-
bildungseinrichtungen, die Mitte der
1930er Jahre kurz nacheinander ge-
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gründet wurden, so in Dresden-Klotz-
sche, Wildpark-Werder und Fürsten-
feldbruck. In ihnen wurden Truppenof-
fiziere für die Luftwaffe ausgebildet.
Die Anwärter mussten bestimmte Eig-
nungskriterien erfüllen. Neben ge-
sundheitlicher Fitness waren dies das
Abitur und der Nachweis ihrer „ari-
schen” Abstammung.

Die insgesamt etwa zweijährige Ausbil-
dung gliederte sich in drei Abschnitte.
In einem fünfmonatigen Lehrgang
wurden die Anwärter einer infanteri-
stischen Grundausbildung unterzogen;
sie lernten den Truppendienst kennen.
Darauf folgten eine neunmonatige
praktische und theoretische Flugaus-
bildung, ein einmonatiges Truppen-
praktikum und schließlich der Unter-
richt in Taktik, Waffenlehre, Gelände-
und Kartenkunde sowie in flugtechni-
schen Fächern. Während der Lehrgän-
ge rückten die Anwärter zum Ober-
fähnrich auf und traten, wenn sie die
Ausbildung erfolgreich absolviert hat-
ten, als Leutnant in den Truppendienst
ein. An allen acht Luftkriegsschulen
absolvierten laut James S. Corum jähr-
lich etwa 2.500 junge Männer die Aus-
bildung zum Offizier der Luftwaffe.

An den Akademien der Luftwaffe wur-
den Offiziere im Dienstrang eines
Hauptmanns oder Majors zu Führungs-
gehilfen der Generalstäbe aus- und
weitergebildet. Sowohl die Luftkriegs-
schule als auch die Akademien der
Luftwaffe in Berlin-Gatow waren Pre-
stige-Projekte, die ausländischen Besu-
chern präsentiert wurden.

Die Luftkriegsschule 2 befand sich auf
der nordwestlichen Seite des Kladower
Damms. Die drei Gevierte um den gro-

ßen Platz hinter dem Stabsgebäude
entsprachen der Dreiteilung der Aus-
bildung. In den Hof eingerückt und
symmetrisch umrahmt von Wohn- und
Unterrichtsgebäuden, dominierte in
der Mitte eines jeden Gebäudekomple-
xes das Gebäude des jeweiligen Kom-
mandeurs. Innen- und Außenraum
durchdrangen sich. Die gedeckten Lau-
bengänge ermöglichten den Lehr-
gangsteilnehmern kurze Wege zwi-
schen den Unterkünften, Speise- und
Unterrichtsräumen. Die Höfe in den
Gebäudekomplexen gaben den Hinter-
grund für Appelle und Ansprachen ab.

Die Luftkriegsschule, durch ein langge-
strecktes geschwungenes Torgebäude
zu erreichen, gliedert sich in zwei Teile:
den Unterkunfts- und Lehrsaalbereich,
dessen Bauten in drei großen Blöcken
für die drei Lehrgänge rechtwinklig um
einen Platz angeordnet sind, und den

technischen Bereich, dessen Herzstück
das Rollfeld darstellt und dessen Bau-
ten wie Flugzeughallen, Befehlsstelle,
Feuerwehr sowie Unterkünfte und
Kantinen der Betriebskompanien in
lockerer Anordnung in ein Waldgebiet
eingefügt sind. 

Einige bei Luftwaffenbauten häufig
verwendete Attribute wie Rundfen-
ster, Treppenhausrisalite und Lauben-
gänge sowie die Aufstellung von Plasti-
ken an der Rückseite des Wachgebäu-
des, die Applikation von Tondi über
den Eingängen der Betriebskompanie-
gebäude oder der Uhrturm auf dem
Stabsgebäude lockerten den Eindruck
etwas auf.

Mit ihrer schönen Lage an der Havel,
ihrer modernen Ausstattung und ihrer
Weiträumigkeit - zwar in der Nähe des
Flugplatzes, aber durch eine öffentli-
che Verkehrsstraße von den übrigen
Einrichtungen getrennt - boten die
Akademien die Voraussetzungen für
ein Elitestudium. Die Offiziere, die von
ihren Dienststellen zur Ausbildung
nach Gatow abkommandiert wurden,
waren in der zweiten Hälfte der 1920er
Jahre in die Reichswehr eingetreten.
Mithin hatten sie den größeren Teil
ihrer bisherigen, etwa zehnjährigen
Dienstzeit nicht bei der Luftwaffe, son-
dern im Heer oder bei der Marine ver-
bracht. Um ein einheitliches Niveau zu
gewährleisten und insbesondere die
naturwissenschaftlichen Kenntnisse
der künftigen Generalstabsoffiziere
aufzufrischen, durchliefen sie einen
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viermonatigen Vorbereitungskurs an
der Luftkriegsschule 2.

Aus der Erkenntnis, dass technische
Expertise in einem künftigen Krieg
unerlässlich sein würde, wurde neben
der Luftkriegsakademie die Lufttechni-
sche Akademie gegründet und damit
parallel zum militärtaktischen ein tech-
nischer Ausbildungsgang geschaffen.
Beide Ausbildungsgänge sollten sich
teilweise überschneiden, sodass in der
militärtaktischen Ausbildung über-
blicksmäßig auch technisches Wissen
vermittelt wurde und sich andererseits
die technische Ausbildung nicht allein
auf Ingenieurswissen beschränken soll-
te. In der Konzeption waren beide Aus-
bildungsgänge auf drei Jahre ange-
legt.

Zum Kommandeur der Lufttechnischen
Akademie wurde Generalleutnant
Erich Karlewski ernannt. Zuvor hatte er
schon das Vorkommando der Lufttech-
nischen Akademie in Berlin geleitet.
Karlewski diente in den 1920er Jahren
im Heereswaffenamt. Seit 1929 leitete
er dort die Abteilung Prüfwesen.

Die Planungen hinsichtlich der Dauer
und des Umfangs der Ausbildung wur-
den von Anfang an nicht realisiert.
Wegen des beschleunigten Aufbaus
der Luftwaffe waren die Stabsstellen
nicht bereit, junge befähigte Offiziere
für eine mehrjährige Ausbildung frei-
zustellen. So blieb die Schülerzahl
gering, der Lehrstoff wurde zusam-
mengedrängt und die Dauer der Aus-
bildung immer weiter verringert. Er-
streckte sich der erste, im November
1935 begonnene Lehrgang noch über
den Zeitraum von anderthalb Jahren,
wurden die folgenden auf ein Jahr,

dann auf mehrere Monate reduziert.
Während des Zweiten Weltkriegs ver-
anstaltete die Luftkriegsakademie
Kurzlehrgänge für die Führungsgehil-
fen in Generalstäben von einigen
Wochen.

Das Gelände der Lufttechnischen und
Luftkriegsakademie, das durch ein-
zelnstehende, flachgedeckte Wachge-
bäude beidseitig der Zufahrtsstraße
markiert waren, teilte sich ebenfalls in
zwei Bereiche: den der Lehrsaal- und
Unterkunftsbauten rechts der Straße
und den technischen Bereich mit Labo-
ratorien und Werkstätten auf der lin-
ken Seite. Im Hintergrund des Grund-
stücks, zur Havel hin, wurden das Offi-
zierskasino und die Unterkünfte für die
Lehrkräfte locker im Wald aufgereiht.
Die ausgedehnten, zweigeschossigen
Unterkunfts- und Lehrsaalbauten wur-
den in diesem Teil der Anlage individu-
eller gestaltet und unterschieden sich
deutlich von normalen Kasernenbau-
ten. Auch im Inneren wiesen diese Bau-
ten eine gehobenere Ausstattung auf
als normale Unterkunfts- oder auch
Hochschulbauten.

Die Gliederung der Lufttechnischen
Akademie in Institute und das Studium
an ihr orientierte sich an einer Techni-
schen Hochschule. Die Absolventen
sollten nach ihrem Studium - mit der
Einschränkung, dass sie keine Kon-
strukteure waren - den Wissensstand
eines Ingenieurs erreichen und befä-
higt sein, die militärtaktischen Ent-
scheidungen in einem Generalstab in
Kenntnis der technischen Implikatio-
nen vorzubereiten.

Bis auf wenige Ausnahmen waren die
Lehrer an der Luftkriegsakademie Mili-
tärangehörige. Zu Institutsleitern an

der Lufttechnischen Akademie berief
der Reichs- und Preußische Minister für
Wissenschaft, Erziehung und Volksbil-
dung in Absprache mit dem Reichsluft-
fahrtministerium zivile Beamte. Von
den zumeist jungen Wissenschaftlern
und Ingenieuren hatten einige ihr Stu-
dium an der Technischen Hochschule
Berlin absolviert und waren dort pro-
moviert worden. Sie wurden zu Profes-
soren ernannt. Da die Ernennung und
Besoldung von Professoren in der Kom-
petenz der Länder lag, überwies das
Reichsluftfahrtministerium die Gehäl-
ter der Gatower Professoren an die
Technische Hochschule in Berlin-Char-
lottenburg, die sie daraufhin als durch-
laufenden Haushaltsposten auszahlte.

Den Schwerpunkt der Ausbildung an
der Lufttechnischen Akademie bildete
die Luftfahrttechnik. Unterrichtet wur-
den überdies die mathematischen und
physikalischen Grundlagen sowie Elek-
trotechnik und Funktechnik, Werk-
stoffkunde und einige andere Fächer.
Im ersten, Ende 1935 begonnenen
Lehrgang, beschritten nur zehn Offi-
ziere den Ausbildungsgang an der
Lufttechnischen Akademie.

Dies lag zum einen daran, dass es dem
militärischen Führungsnachwuchs an
Kenntnissen in den Naturwissenschaf-
ten und insbesondere in Mathematik
mangelte und die in Frage kommen-
den Offiziere technisch wenig interes-
siert waren. Zum anderen aber war der
Status, den die Absolventen der Luft-
technischen Akademie nach ihrer Aus-
bildung einnehmen sollten, unbe-

70 | konstruktiv 3/2019

Blick auf das Hörsaalgebäude vor dem Umbau zum Tuberkulose Krankenhaus um 1954

Unterricht am Schnittmodell eines
Flugzeugmotors

Bau 3-19 Umbruch 1B  30.09.2019  17:48 Uhr  Seite 70



stimmt. Sie mussten davon ausgehen,
dass sie als technische Berater in einem
Stab weniger angesehen sein würden
als die Absolventen der Luftkriegsaka-
demie. Daher ließen sich manche von
ihnen auf den Ausbildungsgang an der
Lufttechnischen Akademie wohl nur
deshalb ein, weil sie sich erhofften,
gewissermaßen durch die Hintertür
schließlich doch noch die Karriere
eines Generalstabsoffiziers ein-
schlagen zu können.

Die Verkürzung der Lehrgangsdau-
er wirkte sich auf die technische
Ausbildung weitaus nachteiliger
aus als auf die taktische. Anfang des
Jahres 1938 wurden der gesonderte
technische Ausbildungsgang aufge-
geben, die Lufttechnische Akade-
mie aufgelöst und die technischen
Fächer in den Ausbildungsgang an
der Luftkriegsakademie in Form
von Überblicksvorlesungen inte-
griert. Die Institute der Lufttechni-
schen Akademie bestanden jedoch
fort. Sie wurden personell aufgestockt
und übernahmen zahlreiche For-
schungsaufträge aus dem Reichsmi-
nisterium der Luftfahrt und aus der
Industrie. 1940 wurden diese Forschun-
gen als „kriegswichtig” eingestuft. Der
Mangel an technischen Kenntnissen
unter den Führungsoffizieren während
des Zweiten Weltkriegs veranlasste die
Luftwaffenführung dazu, in Berlin-
Gatow die technische Offiziersausbil-
dung wieder einzuführen

Hitler nutzte den Flughafen Gatow für
seine Flüge von Berlin nach Berchtes-
gaden.

Kurz vor Kriegsende nutzte Hanna
Reitsch am 26. April 1945 den Flugplatz
Gatow bei ihrem Flug mit dem Gene-
raloberst Robert Ritter von Greim zum
„Führer“ in das bereits vollständig ein-
geschlossene Berlin und die Pilotin
Beate Uhse floh von hier nach Nord-
deutschland.

1942 wurden die Forschungsinstitute,
die nunmehr zur Luftkriegsakademie
gehörten, in der Technischen Akade-
mie der Luftwaffe (TAL) vereinigt.
Sprecher der in ihr zusammengeschlos-
senen Institute wurde der Leiter des
Instituts für Mathematik und Mecha-
nik, Walter Herrmann. Am 1. Januar
1944 begann an der TAL für 26 Inge-
nieur-Offiziere eine auf zweieinhalb
Jahre bemessene Ausbildung.

Obwohl das Luftwaffengelände in Ber-
lin-Gatow im Einflugbereich der alliier-

ten Bomberverbände lag, gab es bis
zum Kriegsende nur wenige schwere
Gebäudeschäden. Ende April 1945
wurde der Flugplatz von Truppen der 1.
Ukrainischen Front unter Marschall
Koniev von Westen her eingenommen.
In den folgenden Wochen nutzten
sowjetische Truppen den Flugplatz
Gatow.

Einige Institute mit „kriegswichtigen”
Forschungsaufträgen wurden noch im
Januar oder Februar 1945 in den Wes-
ten und Südwesten Deutschlands verla-
gert. Die Akademien der Luftwaffe
wichen nach Bad Blankenburg in Thü-
ringen aus und belegten dort das ehe-
malige Sanatorium „Haus Schwarz-
eck”. Bis dahin hatten in „Haus
Schwarzeck” die Vorbereitungskurse
für das Ingenieuroffiziersstudium an
den Instituten der Technischen Akade-
mie der Luftwaffe (TAL) stattgefunden.
Die TAL wurde in Blankenburg in Mess-
technische Forschungsanstalt umbe-
nannt. Der Unterricht endete am 1.
April 1945.

In Blankenburg rückten zunächst ame-
rikanische Truppen ein. Durch Plünde-
rungen erlitten die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Verluste an wissen-
schaftlichem Gerät; ihnen gelang es
jedoch, den Schutz der amerikanischen
Truppen zu erlangen. Vom Juni 1945
datiert eine Aufstellung über die For-
schungsleistungen der Institute der
TAL/Messtechnischen Forschungsan-
stalt, sofern sich diese von Blanken-
burg aus erfassen ließen.

Als sich die Amerikaner im Sommer
1945 aus Thüringen zurückzogen, ver-
ließen die meisten zivilen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und deren
Familien Blankenburg in Richtung
Westen. Die technische Ausstattung
ließen sie in Blankenburg zurück.

Hubert Schardins Institut wurde nach
Biberach an der Riß überführt. Nach
der Kapitulation stellte er sein Wissen
der französischen Besatzungsmacht
zur Verfügung. Seit dem 1. August
1945 setzte er zusammen mit seinen
Mitarbeitern seine Forschungen in
Saint-Louis im Elsass fort.

Gemäß dem Londoner Zusatzproto-
koll über die Besatzungszonen in
Deutschland fiel das Gelände in Ber-
lin-Gatow den Briten zu. Am 2. Juli
1945 trafen britische Vertreter in
Gatow ein. Ende August/Anfang
September 1945, nach einem
Gebietsaustausch zwischen briti-
scher und sowjetischer Besatzungs-
behörde, ging das gesamte Gelän-
de des Militärflughafens Gatow
zusammen mit dem Ostteil von
Groß Glienicke in die vollständige
Hoheit der Briten über.

Auf dem Gelände nordwestlich des
Kladower Damms bestand bis 1994 ein
britischer Flugplatz. Das Gelände der
Luftwaffenakademien südöstlich des
Kladower Damms war nach Kriegsende
Plünderungen ausgesetzt. Kurzzeitig
äußerten die Verantwortlichen der
Technischen Hochschule/Technischen
Universität Berlin den Wunsch, wegen
der erheblichen Zerstörungen an ihren
Gebäuden den Lehrbetrieb auf das
Gelände der ehemaligen Akademien
der Luftwaffe in Berlin-Gatow zu verle-
gen.

Seit 1950 wurden die Gebäude der
Luftkriegsakademie und Lufttechni-
schen Akademie zu einem Tuberkulo-
se-Krankenhaus umgebaut.

Im Mai 1945 besetzte die Rote Armee
im Zuge der Eroberung Berlins den
Flugplatz, übergab ihn dann aber am 2.
Juli 1945 der britischen Royal Air Force.

Er war nun der Flugplatz des britischen
Sektors der Viersektorenstadt Berlin.

Während der Berlin-Blockade spielte
der Militärflugplatz eine wichtige Rol-
le bei der Versorgung von Berlin
(West). So landete hier am 28. Juni
1948 die erste Militärmaschine der
Luftbrücke. Die Umschlagmenge belief
sich schon nach kurzer Zeit auf 1.000
Tonnen pro Tag. Zwischenzeitlich gab
es auch eine Nutzung als ziviler Flugha-
fen.

Die BEA nahm 1946 den zivilen Flug-
verkehr nach Westdeutschland auf.
Nachdem 1950 fast der gesamte West-
Berliner Flugverkehr nach Tempelhof
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verlegt worden war, verblieben als ein-
zige nichtmilitärische Nutzung gele-
gentliche Staatsbesuche von Mitglie-
dern der königlichen Familie, insbeson-
dere Königin Elizabeth II.

Nach fast fünfzig Jahren verließen am
18. Juni 1994 die Alliierten Berlin.

Am 7. September 1994 übernahm die
Bundeswehr den Flugplatz. Der Flug-
betrieb wurde mit Ablauf des 30. Juni
1994 eingestellt. Die Übernahme er-
folgte seinerzeit durch die 3. Luftwaf-
fendivision. Der damalige Komman-
deur war Generalmajor Jürgen Höche.
Die Übernahmezeremonie wurde or-
ganisiert und begleitet von Oberleut-
nant Joachim Weiß, Leiter Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der Division.

Heute teilt sich das Gelände in die
General-Steinhoff-Kaserne, vertreten
durch den Fernmeldeaufklärungsab-
schnitt 921, das Luftwaffenmuseum
der Bundeswehr (Flugplatz Gatow)
und weitere Dienststellen der Streit-
kräfte, die Landstadt Gatow und ein
sich in der Entwicklungsphase befin-
dendes Wohngebiet.

Zur Kaserne gehört nur noch ein klei-
ner Teil des Geländes, vor allem ein
Hangar der Horchfunker, die alten
Unterkünfte, einige Hangars des Muse-
ums sowie der Tower. Der größte Teil
der ehemaligen Start- und Landebah-
nen ist weiterhin erhalten, jedoch mitt-
lerweile in flugbetriebsuntauglichem
Zustand. Die alten Bahnen werden als
Ausstellungsfläche für historische Flug-
geräte genutzt.

Das Militärhistorische Museum (MHM)
Flugplatz Berlin Gatow

Die Bestände des Museums gehen auf
eine Privatsammlung zurück, die 1987
durch den Förderverein des Luftwaf-
fenmuseum der Bundeswehr e.V. an
die Bundeswehr gestiftet wurde.

Im Zuge des allgemeinen Umbaus des
Museumswesens der Bundeswehr wur-
de die organisatorische Zusammenle-
gung des Luftwaffenmuseums mit dem
Dresdner Militärhistorischen Museum
der Bundeswehr mit Wirkung vom
1. Juli 2010 beschlossen. Das Luftwaf-
fenmuseum bleibt allerdings als eigen-
ständige Außenstelle in Berlin erhal-
ten.

Das Museum versteht sich als öffentli-
che Kultureinrichtung der Bundesrepu-
blik Deutschland. Es thematisiert das
Verhältnis von Luftstreitkräften und
Gesellschaft in historischer Perspektive.
Im Zentrum der Ausstellung soll zu-
künftig weniger die reine Technikge-
schichte militärischer Luftfahrt in
Deutschland, als der Mensch, der Ge-
walt aus der Luft ausübt und erleidet,
stehen.

Das Museum verfügt derzeit über acht
Ausstellungsbereiche:

Hangar 7: Die Geschichte der Luftwaffe
der Bundesrepublik Deutschland

Hangar 3 und Towergebäude.

Die Geschichte der militärischen Luft-
fahrt von 1884 bis heute; Sonderaus-
stellungsflächen in den Seitenräumen
sowie dem 1. Stockwerk des Hangar 3;

Außenbereich). Fotos und einzelne Tei-
le des ehemaligen Traditionsraumes
der Royal Air Force in Gatow sind bei
der Luftbrückenausstellung im ersten
Stock des Towers untergebracht.

Die Exponate

Unter den Großexponaten befinden
sich ebenso moderne Kampfflugzeuge
(zwei Jagdbomber des Typs Tornado,
eine MiG-29, mehrere Phantoms, Star-
fighter, Alpha Jets, MiG-21 etc.) sowie
bedeutende Exponate zur militäri-
schen Luftfahrtgeschichte im 20. Jahr-
hundert (Me 163B Komet, Me 262-
Triebwerke, 1-zu-1 Nachbauten der
Rumpler-Taube und verschiedener an-
derer Flugzeuge des 1. und 2. Weltkrie-
ges).

Insbesondere durch die Beteiligung an
Ausgrabungen kommen in unregelmä-
ßigen Abständen neue Exponate hin-
zu. Der Restaurierung des Luftwaffen-
museums (dann MHM) ist es zuletzt
gelungen, eine aus dem Jasmunder
Bodden geborgene Me Bf 108 Taifun
zu konservieren und als authentisches
Flugzeugwrack in die Ausstellung zu
geben. Eine besondere Herausforde-
rung steht dem Museum noch ange-
sichts zahlreicher notwendig geworde-
ner Farb- und Korrosionsschutzarbei-
ten bei Exponaten im Außenbereich
bevor. Die vier Docks der museumsei-
genen Luftwerft sind dauerhaft mit
der Konservierung der zahlreichen
Museumsflugzeuge beschäftigt.

Auswahl der ausgestellten Flugzeuge
Antonow An-2
Antonow An-24
Breguet Atlantic
Dassault Super Mystère B2
DFS 230
Fairey Gannet AS.Mk4
Fiat G.91
Fieseler Fi 156 Storch ZA+WN
Fokker E.III
Fokker Dr.I
Fokker D.VII
Hawker Hunter F.Mk.6
Heinkel He 111
Jak-11 NVA 225
Junkers D.I
Letov L-39V ex NVA 170
Lockheed F-104G
Lockheed T-33A
Messerschmitt Bf 109
Messerschmitt Me 163
McDonnell F-4F Phantom II
Mil Mi-24D
Mil Mi-24P
Mikojan-Gurewitsch MiG-15UTI
MiG-21
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MiG-23
MiG-29
Nord Noratlas
North American F-86
Panavia Tornado
Papierflieger
Republic F-84F Thunderstreak
Rockwell OV-10
Siemens-Schuckert D.III
Suchoi Su-17M
u.a.

Der Flugplatz Berlin-Gatow: 
Ein Museum am historischen Ort

Der Flugplatz Berlin-Gatow steht unter
Denkmal- und Ensembleschutz. Er er-
möglicht dem Museum, Geschichte am
historischen Ort zu erzählen.

Der Flugplatz hat heute zwei Lande-
bahnen von 830 Metern Länge, die
zum jährlichen Flugplatzfest in Betrieb
genommen werden. Die Freifläche um-
fasst ca. eine Million Quadratmeter,
auf denen mehr als 70 Flugzeuge und
über 60 Großgeräte aus der Zeit des
Kalten Krieges gezeigt werden. Von
den neun Hangars werden aktuell zwei
als Ausstellungsgebäude, einer als Mu-
seumswerkstatt und drei als Depotge-
bäude genutzt. Die übrigen drei Han-
gars sollen dem Museum nach Umbau-
und Instandsetzungsmaßnahmen als
Ausstellungsgebäude und Depotflä-
chen dienen.

Erinnerungen 
an die Berliner Luftbrücke

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges zerbrach der Konsens der vier Sie-
germächte für die Verwaltung ihrer
Besatzungszonen in Deutschland rasch.
Spätestens seit der Jahreswende
1947/48 wurde deutlich, dass zwischen
der Sowjetunion im Osten und den
USA im Westen ein neuer weltpoliti-
scher Konflikt entstanden war, der

über Jahrzehnte das politische Gesche-
hen bestimmen sollte: Der Kalte Krieg.

Dieser Konflikt erreichte seinen ersten
Höhepunkt im Sommer 1948. In Reakti-
on auf die Währungsreform (Einfüh-
rung der D-Mark) in den Westzonen
kappte die sowjetische Militärverwal-
tung am 24. Juni 1948 die Verkehrsver-
bindungen durch ihre Besatzungszone
nach West-Berlin und auch die Strom-
versorgung der Westsektoren. Die
Westmächte entschieden aber, weiter-
hin in West-Berlin zu bleiben und seine
Bevölkerung auf dem Luftweg mit den
notwendigen Gütern zu versorgen.

Mehr als ein Jahr, noch über das Ende
der Blockade am 12. Mai 1949 hinaus,
bildeten die Flughäfen Gatow und
Tempelhof, zu denen später noch Tegel
hinzukam, die Berliner Stützpfeiler der
Luftbrücke. Über 2,1 Millionen Tonnen
Güter, darunter insbesondere Lebens-
mittel und Kohle, wurden auf diese
Weise transportiert – sogar mit Flug-
booten, die auf der Havel wasserten.
Von Gatow aus wurden auch Kinder,
Kranke und Industrieerzeugnisse nach
Westdeutschland ausgeflogen.
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Sowohl bei Neu-
bauvorhaben, als
auch Teilungen
im Bestand kön-
nen Baulasten er-
forderlich wer-
den, um bau-
rechtswidrige Zu-
stände gar nicht
erst entstehen zu
lassen. Dabei gilt
es, das Instrumentarium der öffentlich-
rechtlichen Baulast pragmatisch einzu-
setzen und die formalen und materiel-
len Anforderungen der Landesbauord-
nungen zweckorientiert auszufüllen.

I. Einführung

Insbesondere im Zusammenhang mit
der baulichen Nachverdichtung inner-
halb bereits bestehender Bebauung,
einer planungsrechtlich immer „dich-
ter“ festgesetzten Bebauung und vor
dem Hintergrund geplanter Grund-
stücksteilungen gewinnen Baulasten
und die damit verknüpften bauauf-
sichtlichen Verfahren zur Sicherung öf-
fentlich-rechtlicher Anforderungen
kontinuierlich an Bedeutung. Denn ne-
ben dem aus § 83 der Musterbauord-
nung (MBO) – bis auf Bayern – weitge-
hend identisch in alle Landesbauord-
nungen übernommenen Rechtsinstitut
der Baulast findet sich auch die Bestim-
mung aus § 7 MBO in allen Landesge-
setzen wieder, dass durch die Teilung
eines Grundstücks, das bebaut oder
dessen Bebauung genehmigt ist, keine
Verhältnisse geschaffen werden dür-
fen, die den gesetzlichen Vorschriften
widersprechen. 

Gerade dieses erweiterte, zum Teil von
konkreten Bauvorhaben gelöste An-
wendungsspektrum der Baulast sorgt –
wohl auch mangels ausreichender Er-
fahrung – in der Praxis immer noch für
Unsicherheiten und Unstimmigkeiten.
Vor diesem Hintergrund soll sich fol-
gender Beitrag mit dem allgemeinen
Wesen der Baulast und mit den Voraus-
setzungen ihrer Bestellung befassen.
Dabei sollen anhand der aus der Bran-
denburgischen Bauordnung (BbgBO)
entnommenen Regelung und von ex-
emplarischen Beispielen aus dem Land
Brandenburg in der Praxis auftretende

Schwierigkeiten und Lösungsansätze
dargestellt werden. 

II. Die Baulast und ihre Entstehung

In wörtlicher Übernahme aus der MBO
und damit im Einklang mit den meisten
übrigen Bundesländern regelt § 84 Abs.
1 BbgBO die Begründung und Eintra-
gung der Baulast. Nach dieser Norm kön-
nen Grundstückseigentümerinnen und
Grundstückseigentümer durch Erklä-
rung gegenüber der Bauaufsichtsbehör-
de öffentlich-rechtliche Verpflichtungen
zu einem ihre Grundstücke betreffen-
den Tun, Dulden oder Unterlassen über-
nehmen, die sich nicht schon aus öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften ergeben.
Erbbauberechtigte können ihr Erbbau-
recht in entsprechender Weise belasten.
Baulasten werden unbeschadet der
Rechte Dritter mit der Eintragung in das
Baulastenverzeichnis wirksam und wir-
ken auch gegenüber Rechtsnachfolge-
rinnen und Rechtsnachfolgern. Damit
stellt die Baulast ein Instrument zur öf-
fentlich-rechtlichen Sicherung bauauf-
sichtlicher Anforderungen dar. Sie räumt
dem Baulastbegünstigten die Möglich-
keit ein, bauordnungsrechtliche Vor-
schriften unter Ausnutzung von Nach-
bargrundstücken zu erfüllen, um so die
Genehmigungsfähigkeit des eigenen
Vorhabens sicherzustellen. Zugleich
stellt die Baulast das Interesse der Bau-
aufsichtsbehörde sicher, ordnungsbe-
hördliche Ziele durchzusetzen. Die Bau-
last begründet also eine öffentlich-
rechtliche Verpflichtung und Eingriffs-
grundlage gegenüber der Bauaufsichts-
behörde (siehe zur vergleichbaren
Rechtslage in NRW Steinkamp, Das Ver-
hältnis von Baulast und Dienstbarkeit,
MittRhNotK 1998, S. 117 ff.).

Demgegenüber ergibt sich auch nach
ständiger Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs aus einer Baulast keine pri-
vatrechtliche Verpflichtung gegenüber
ihrem Begünstigten (vgl. BGH NJW
1984, 124). Um auch einen privatrecht-
lich durchsetzbaren Anspruch entste-
hen zu lassen, bedarf es daher grund-
sätzlich einer vertraglichen Einigung
und ggf. der Eintragung einer entspre-
chend gleichlautenden Dienstbarkeit in
das Grundbuch des belasteten Grund-
stücks (vgl. Masloh, Zivilrechtliche

Aspekte der öffentlichrechtlichen Bau-
lasten, NJW 1995, 1993, 1995 m.w.N.;
DNotI-Report 15/1998, S. 145, 146
m.w.N.). Anders gesagt gibt die Baulast
der Bauaufsichtsbehörde eine Eingriffs-
grundlage, wenn gegen die Baulast ver-
stoßen wird. Sie begründet jedoch kein
durchsetzbares subjektiv-öffentliches
Recht des Baulastbegünstigten auf
Durchsetzung durch die Behörde. Sie
wirkt damit nur als „Schutzrefelex“ für
den Begünstigten (vgl. OVG Münster
NJW 1988, 278; DNotI-Report 15/1998, S.
145, 146).

Baulasten können in Anwendung des-
sen unterschiedlichen Zwecken dienen.
Besondere Bedeutung haben sie in der
täglichen Praxis als Abstandsflächen-
baulasten, Erschließungsbaulasten,
Stellflächenbaulasten oder Vereini-
gungsbaulasten bzw. zum Verzicht auf
bauplanungsrechtlich gegebene Nut-
zungsmöglichkeiten. Alle Alternativen
setzten zu ihrer Entstehung zunächst
eine schriftliche empfangsbedürftige
Erklärung des belasteten Grundstücks-
eigentümers gegenüber der zuständi-
gen Bauaufsichtsbehörde voraus. Dabei
muss die Unterschrift unter die gesamte
schriftliche Erklärung, d.h. den Urkun-
dentext und eine ggf. beizufügende
zeichnerische Darstellung geleistet wer-
den. Wird die Unterschrift nicht unmit-
telbar vor der Bauaufsichtsbehörde ge-
leistet oder vor ihr anerkannt, muss sie,
sofern dies das Landesrecht wie in § 84
Abs. 2 BbgBO vorsieht, öffentlich bzw.
von einer Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurin oder einem Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieur oder
von der Katasterbehörde beglaubigt
sein (vgl. Reimus/Semtner/Langer, Die
neue Brandenburgische Bauordnung, 4.
Auflage 2017, § 84 Rn. 11).

Überdies muss sich die Baulast am Be-
stimmtheitsgrundsatz messen lassen.
Dem ist nur dann genüge getan, wenn
die Baulastenerklärung ihren Inhalt und
Umfang der Verpflichtung eindeutig er-
kennen lässt. Maßgeblich ist dabei, dass
die abgegebene Erklärung in ihrer Aus-
legung am objektiven Empfängerhori-
zont entsprechend § 130 BGB so klar
und unzweideutig ist, dass sie mit Hilfe
einer bauaufsichtlichen Verfügung

Recht
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durchgesetzt werden kann. Dies bedeu-
tet mit anderen Worten, dass Baulasten
eine Auslegung zulassen, wobei es frei-
lich in erster Linie darauf ankommt, wie
der Inhalt der jeweiligen Erklärung bei
verständiger Würdigung zu verstehen
ist, insbesondere ob die Baulast grund-
stücksbezogen ist oder einem konkre-
ten Vorhaben dient (vgl. Reimus/Semt-
ner/Langer, a.a.O., Rn. 8; mit Verweis auf
OVG Berlin, Urteil vom 08.09.1995 – 2 B
4.94 –, juris).

Im Übrigen regelt § 84 Abs. 3 BbgBO,
dass Baulasten nur durch schriftlichen
Verzicht der Bauaufsichtsbehörde un-
tergehen (vgl. auch OVG Lüneburg, Ur-
teil vom 08.07. 2004 – 1 LB 48/04 – ju-
ris). Der Verzicht ist zu erklären, wenn
ein öffentliches Interesse an der Baulast
nicht mehr besteht. Ob die Vorausset-
zungen hierfür vorliegen,  wäre im
Streitfall auf der Grundlage einer soge-
nannte Verpflichtungsklage durch das
Verwaltungsgericht zu entscheiden. Der
Verzicht wird abgesehen davon mit der
Löschung der Baulast im Baulastenver-
zeichnis wirksam. 

III. Das öffentliche Interesse an der
Eintragung insbesondere von
Vorratsbaulasten

In der täglichen Praxis stellt sich des Öf-
teren die Frage, ob Baulasten erst einge-
tragen werden können, wenn das Vor-
haben, das durch die Baulast gesichert
werden soll, genehmigungsfähig ist. In-
soweit ist fraglich, ob das öffentliche In-
teresse an einer Baulast bereits zum
Zeitpunkt ihrer Eintragung vorliegen
muss oder ob es genügt, dass es sich erst
zu einem späteren Zeitpunkt manife-
stiert.

Bauaufsichtsbehörde vertreten hierzu
bisweilen die Auffassung, das öffentli-
che Interesse an einer Baulast müsse be-
reits bei der Bewilligungserklärung des
Grundstückseigentümers vorliegen.
Diese Forderung findet jedoch im Ge-
setz keinen Rückhalt. Aus dem Wortlaut
und der systematischen Stellung der ge-
setzlichen Vorschriften über die Baula-
sten in den Landesbauordnungen er-
gibt sich, dass eine Baulast grundstücks-
und vorhabenbezogen sein muss. Aus
dieser Voraussetzung heraus folgt dem-
gegenüber nicht, dass eine Baulast nicht
auch schon im Vorfeld eines Vorhabens
– quasi bevorratend – bewilligt und ein-
getragen werden kann (sog. Vorrats-
baulast). Einzige Voraussetzung für eine
bevorratende Eintragung einer Baulast
ist, dass nicht ausgeschlossen sein darf,

dass die Baulast in naher Zukunft bau-
rechtliche Bedeutung gewinnen kann.
Anders gesagt scheidet eine Bevorra-
tung von Baulasten nur dann aus, wenn
offensichtlich ist, dass diese nicht in An-
spruch genommen werden wird, somit
ein öffentliches Interesse an der Eintra-
gung von vornherein fehlt (vgl. VGH
Mannheim, Urteil vom 01.10.2004 – 3 S
1743/03 = NJOZ 2005, 108, 111)

Vor diesem Hintergrund ist auch die Pra-
xis einiger Bauaufsichtsbehörden
rechtswidrig, die Eintragung von Vor-
ratsbaulasten für ein der Erschließung
dienendes Wegegrundstück abzuleh-
nen, weil zum Zeitpunkt der Baulasten-
erklärung noch nicht feststeht, wer die
zukünftigen begünstigten Eigentümer
der nach Teilung aus einem Gesamt-
grundstück entstehenden Anlieger-
grundstücke sind. Begründet wird diese
Auffassung der Behörde mit dem Argu-
ment, es sei notwendig, dass zur Eintra-
gung einer Wegebaulast alle künftigen
Anliegergrundstücke verkauft sein müs-
sen und die künftigen Eigentümer, wel-
che durch die Wegebaulast begünstigt
würden, damit namentlich feststünden.

Dies steht freilich im Widerspruch zur
Rechtsnatur einer Baulast und ihrer
Grundstücks- und Vorhabenbezogen-
heit. Unter der Vorhabenbezogenheit
versteht man, dass die Baulast eine Ver-
pflichtung zum Gegenstand haben
muss, die einen bauord-
nungsrechtlichen Zusam-
menhang darstellt. Es geht
bei den Baulasten ja gera-
de darum, die bauord-
nungsrechtlichen Vorraus-
setzungen für ein Vorha-
ben zu schaffen. Des Wei-
teren verlangt die Eintra-
gung einer Baulast eine
Grundstücksbezogenheit.
Daraus ergibt sich schlicht
nur, dass die Baulast zu La-
sten eines bestimmten
Grundstücks – dem Grund-
stück des Baulastenerklä-
renden – in das entspre-
chende Baulastenverzeich-
nis eingetragen wird.
Nicht angenommen wer-
den kann demgegenüber,
dass der Eigentümer des
begünstigten Grundstücks
in diesem Zeitpunkt be-
reits feststehen muss. Dies
ist überdies auch nicht er-
forderlich, da die Baulast
nicht dem jeweiligen
Grundstückseigentümer

zugute kommt, sondern dem Grund-
stück an sich (so auch Wetzel, Baulasten
in der Praxis, 1. Aufl. 2006, S. 25, Rn. 5).

IV. „Übersicherung“ durch Bestellung
einer unnötigen Vielzahl von
Baulasten 

Ein weiteres Problem von wohl noch hö-
herer Brisanz steht im Zusammenhang
mit der Frage, in welcher Form und An-
zahl Baulasten erklärt und eingetragen
werden müssen, wenn ein zur Erschlie-
ßung dienender Weg über eine Vielzahl
einzelner Flurstücke führt. Folgende ak-
tuelle Praxisbeispiele sollen die Aus-
gangslage verdeutlichen:

Fall 1: Eine brandenburger Gemeinde
stellt auf Betreiben einer Bunga-
lowgemeinschaft einen Bebauungsplan
für ein Wochenendhausgebiet auf, um
Planungsrecht für die bislang im Außen-
bereich (§ 35 BauGB) liegenden Wo-
chenendgrundstücke zu schaffen. Aktu-
ell befasst sich die Gemeinde mit der
Umsetzung der Erschließung und der
dafür im Nachgang des Satzungsbe-
schlusses vorzunehmende Bewilligung
und Eintragung von Baulasten. Die (äu-
ßere) Erschließung des Vorhabengebie-
tes führt über eine Kreisstraße bis an das
Vorhabengebiet. Der Weg zur weiter-
gehenden (inneren) „Feinerschlie-
ßung“ des Plangebietes muss sodann
über eine Mehrzahl (ca. 70) nicht sepa-
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rierter privater Grundstücke geführt
werden. In der Planzeichnung des Be-
bauungsplans ist die Zuwegung, die un-
mittelbar an die öffentliche Straße
grenzt, nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als
„Verkehrsfläche – privat“ festgesetzt.
Diese Verkehrsfläche entspricht als „Ei-
gentümerweg“ gemäß § 5 Abs. 3
BbgStrG sonstigen öffentlichen Stra-
ßen, die außer ihrer privaten Eigentü-
merschaft dem öffentlichen Verkehr
dienen. Des Weiteren ist die Zuwegung
der „inneren“ Erschließung im Plange-
biet durch eine Festsetzung nach § 9
Abs. 1 Nr. 21 BauGB „Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht zugunsten der Allge-
meinheit sowie lokaler Ver- und Entsor-
gungsträger gekennzeichnet. Die nach-
folgede Planzeichnung soll dies ver-
deutlichen: (Abb. 1)

In Vorgesprächen mit der Bauaufsichts-
behörde des Landkreises sind die Bun-
galowgemeinschaft und die Gemeinde
mit der Forderung konfrontiert wor-
den, dass es der Bewilligung und Eintra-
gung einzelner Baulasten für jedes ein-
zelne Wegegrundstück und zwar auch
zugunsten jedes einzelnen begünstig-
ten Anliegergrundstückes bedarf. Der
hierdurch verursachte Verwaltungs-
und Gebührenaufwand wäre beträcht-
lich, nimmt man an, dass für jedes der 70
Grundstücke eine Baulast auch zugun-
sten der anderen dann begünstigten 69
Grundstücke erforderliche wäre.

Fall 2: Ausgangspunkt für den zweiten
ähnlich gelagerten Beispielsfall ist ein
Gesamtgrundstück, welches von drei
Seiten an eine  öffentliche Straßen
grenzt. Dieses Gesamtgrundstück soll in
mehrere Teil-Grundstücke aufgeteilt

werden mit der Folge, dass nach Teilung
die entstehenden „außen“ liegenden
Grundstücke unmittelbar an die öffent-
lichen Straßen angrenzen, weitere „in-
nenliegende“ Teilgrundstücke eine öf-
fentlich-rechtlich gesicherte Erschlie-
ßung benötigen. Im Gestaltungsprozess
für die Grundstücksteilung hat man sich
angesichts dessen entschlossen, einen
Anliegerweg über die Gesamtfläche,
d.h. über alle künftigen Teilgrundstück
zu führen (Abb. 2).

Die zuständige Bauaufsichtsbehörde
hatte sich auch in dem zweiten Sachver-
halt ursprünglich auf den Standpunkt
gestellt, dass es zur Erschließung der
Eintragung einer Vielzahl von Baulasten
bedürfe. Es sei notwendig, dass jeder Ei-
gentümer eines der Teilgrundstücke
eine Baulast für ein Wegerecht zugun-
sten jedes der anderen 23 Teilgrund-
stücke eintragen lassen müsse und so-
dann auch noch eine weitere Baulast für
die öffentlich-rechtliche Erschließung
notwendig sei. In der Folge käme man
zu dem Ergebnis, dass für jedes Teil-
grundstück insgesamt 24 Einzelbaula-
sten notwendig wären. Für dieses über-
schaubare Gesamtgebiet ergäben sich
damit 576 Einzelbaulasten. Die Gebüh-
ren betrügen, geht man nach der
BbgBauGebO nur von dem Mindestbe-
trag von 200 EUR aus, 115.200 EUR.

Dass derartige Forderungen der Bau-
aufsichtsbehörde nicht berechtigt sind,
ergibt sich aus folgenden Überlegun-
gen:

Für den Fall 1 ist allgemein anerkannt,
dass in einem Bebauungsplan eine Fest-
setzung von mit Geh-, Fahrt- und Lei-

tungsrechten zu Gunsten der Allge-
meinheit bzw. zu Gunsten der Versor-
gungsträger und Rettungsdienste zu
belastenden Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr.
21 BauGB erfolgen kann. (vgl. OVG
Münster, Beschluss vom 29.07.2010 – 7 B
636/10.NE – juris, Rn. 21). Auf dieser
Grundlage kann sodann – wie hier –
eine entsprechende Baulast unter kon-
kreter Bezugnahme auf den Bebau-
ungsplan, Benennung der in Anspruch
genommenen Flächen sowie der jewei-
ligen Begünstigten zugunsten der All-
gemeinheit beantragt werden. Dass
eine Baulast zugunsten der Allgemein-
heit grundsätzlich möglich ist, wird
durch die Rechtsprechung nicht infrage
gestellt (vgl. OVG Berlin-Brandenburg,
Urteil vom 04.04.2017 – 2 B 4.16 – juris;
LG Karlsruhe, Urteil vom 30.09.2015 – 16
O 7/14 Baul – juris; vgl. in Bezug auf We-
gerechte: VGH Mannheim, Urteil vom
07.12.2001 – 3 S 2425/00 – juris, Rn. 45
ff.).

In der Praxis kommt angesichts dessen
die Möglichkeit in Betracht, statt einer
Vielzahl von Baulasten dem Baulastan-
trag lediglich die Auflistung aller mit
der Baulast zugunsten der Allgemein-
heit belasteten Flur- bzw. Grundstücke
und deren Eigentümer einschließlich
unterzeichneter Verpflichtungserklä-
rung sowie vom Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieur erstellte Teil-La-
gepläne mit der Beschreibung der Bau-
lastflächen und der Aufzählung der be-
günstigten Grundstücke beizufügen.
Unter dem Begriff der Allgemeinheit ist
dabei zu verstehen, dass die mit der
Baulast gesicherte Duldung, Handlung
oder Unterlassung jedermann zu Gute
kommt. Erfasst ist hiermit also die Ein-
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räumung von Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechten zu Gunsten der „Allgemein-
heit“.

In der Folge wird durch die Bestellung
einer entsprechenden Baulast zu Gun-
sten der Allgemeinheit die wegetechni-
sche Erschließung des jeweiligen Grund-
stücks gesichert, insbesondere auch für
die Versorgungsträger und Rettungs-
dienste, soweit die entsprechende Bau-
last in ihrem Wortlaut klar und unzwei-
deutig ist. Vor diesem Hintergrund hat
die Bestellung einer Baulast zu Gunsten
der Allgemeinheit den Vorteil, dass
nicht für jeden in Betracht kommenden
Begünstigten eine einzelne Baulast be-
willigt und eingetragen werden müsste
– damit reduzieren sich der Verwal-
tungs- und Kostenaufwand.

Im Fall 2 könnte man zunächst an das
Prinzip der „Vermehrung“ denken, das
bei Grunddienstbarkeiten Anwendung
findet. Nach § 1026 BGB besteht eine
Grunddienstbarkeit auch bei Teilung
des dienenden Grundstücks fort, jedes
Teilgrundstück ist demnach mit der ent-
sprechenden Grunddienstbarkeit bela-
stet (Palandt/Herrler, BGB, 77. Auflage
2018, § 1026 Rn. 1). Gleiches wird man
für Baulastgrundstücke annehmen kön-
nen. Denn ein Flurstück kann kataster-
lich zerlegt, mehrerer Flurstücke kön-
nen verschmolzen und infolgedessen
neu bezeichnet werden. Auch kommen
Grundstücksteilungen oder Vereinigun-
gen in Betracht, so dass auch zwei oder
mehrere Grundstücke im Rechtssinne
mit der Fläche des Baulastgrundstücks
übereinstimmen können (vgl.
Maletz/Probst, Rechtsfragen im Um-
gang mit der öffentlich-rechtlichen Bau-
last, ZfIR 2007, 777, 781)

Ferner könnte eine „Vereinigungsbau-
last“ in Betracht gezogen werden. Auf
diese Weise könnten mehrere Grund-
stückseigentümer gegenüber der zu-
ständigen Behörde anzeigen, dass ihre
Grundstücke baurechtlich als ein ein-
heitliches Grundstück zu betrachten
sind. In der vorliegenden Konstellation
würde daraus folgen, dass die Parzellen
auch nach erfolgter Teilung baurecht-
lich als einheitliches Grundstück – wie
das Gesamtgrundstück – anzusehen wä-
ren. Allerdins: Eine Vereinigungsbaulast
ermöglicht lediglich, Gebäude zu errich-
ten, die Grundstücksgrenzen überra-
gen, also auf zwei Grundstücken errich-
tet werden (vgl. u.a. VG Berlin, Beschluss
vom 24.11.2017 - VG 19 L 352.17, BeckRS
2017, 149950). Nach § 4 Abs. 2 BbgBO
darf ein Gebäude auf mehreren Grund-

stücken errichtet werden, wenn öffent-
lich-rechtlich gesichert ist, dass dadurch
keine Verhältnisse eintreten können,
die Vorschriften dieses Gesetzes oder
aufgrund dieses Gesetzes widerspre-
chen. Diesem Fall dient die Vereini-
gungsbaulast (Reimus/Semtner/Langer,
a.a.O., § 4 Rn. 8). Sie sichert hingegen
nicht die Erschließung eines „Hinterlie-
gergrundstückes“. Stattdessen bedarf
es auch in diesem Fall einer Wegebau-
last. 

Jedenfalls kommt auch im Fall 2 in Be-
tracht, dass die jeweiligen Eigentümer
der Teilgrundstücke eine Baulast zugun-
sten der Allgemeinheit bewilligen bzw.
beantragen, sodass es nicht zugunsten
jedes einzelnen begünstigten Anliegers
einer „eigenen“ Baulast bedarf. Damit
verbunden ist ein erheblich reduzierter
Verwaltungsaufwand. Die Eintragung
einer Baulast zugunsten der Allgemein-
heit ist – wie gesagt – grundsätzlich zu-
lässig. Die Eintragung einer Baulast
setzt zwar Grundstücksbezogenheit
voraus. Hieraus ergibt sich gleichwohl
nicht, dass die Baulast einem auch kon-
kret zu benennden begünstigten
Grundstück zukommen muss. Die
Grundstücksbezogenheit bezieht sich
nur auf das Grundstück, welches bela-
stet werden soll (vgl. Schulz/Krampetz,
in: BeckOK Bauordnungsrecht Hessen,
Spannowsky/Eiding, 8. Edition 2018, §
75 Rn. 9). Vor diesem Hintergrund er-
scheint es also zulässig, die Allgemein-
heit als Begünstigten einer Baulast zu
adressieren. Vorliegend hat die Bauauf-
sichtsbehörde schließlich die Bewilli-
gung der Baulasten jeweils zugunsten
mehrerer Grundstücke akzeptiert. Dem
trägt auch die gängige Praxis anderer
Bauaufsichtsbehörden Rechnung, in-
dem in das Baulastenverzeichnis einge-
tragen wird, dass eine Baulast gleichzei-
tig mehreren, einzeln aufgezählten
Grundstücken zugute kommt und wel-
che Flächen hiervon umfasst sind.

V. Kombinierte Baulasten 
für mehrere Zwecke

Abgesehen von den zuvor dargestellten
Beispielen ist das Vorgehen einiger Bau-
aufsichtsbehörden nicht nachvollzieh-
bar, wenn bezogen auf ein Grundstück
Baulasten unterschiedlichen Zwecken
dienen sollen. Zu denken ist hierbei vor
allem an die Möglichkeit, dass eine Bau-
last einerseits für die öffentlich-rechli-
che Sicherung der Erschließung gem. § 4
BbgBO (Zugänge, Zufahrten, Leitun-
gen) sowie andererseits der Sicherung
der Feuerwehrzufahrt gem. § 5 BbgBO

dienen soll. Gleiches gilt für die „Dop-
pelsicherung“ von mehr oder weniger
übereinanderliegenden Abstandsflä-
chen gemäß § 6 BbgBO und Brand-
schutzabständen gemäß § 30 BbgBO.
Wenn einzelne Baufaufsichtsbehörden
in diesem Fall fordern, dass es einzelner
Baulasten zugunsten der jeweiligen
Zwecke bedarf, sollte dem gleichfalls
widersprochen werden.

Denn in solchen Fällen würden einzelne
Baulasten quasi „übereinander gesta-
pelt“. Jedoch auch dies widerspricht
dem Sinn und Zweck der Vorschriften
über die Baulasten und kollidiert insbe-
sondere mit dem Wortlaut der Norm.
Nach § 84 Abs. 1 BbgBO  können Grund-
stückseigentümer durch Erklärung ge-
genüber der Bauaufsichtsbehörde öf-
fentlich-rechtliche Verpflichtungen
übernehmen. Der Wortlaut der Norm
spricht hier explizit von der Mehrzahl
(„Verpflichtungen“). Es ist somit grund-
sätzlich möglich, mit einer einzelnen Er-
klärung gegenüber der Bauaufsichtsbe-
hörde auch mehrere Verpflichtungen zu
übernehmen, um sein Grundstück mit
lediglich einer Baulast zu belasten.

VI. Abschließende Hinweise

Zu beachten ist bei alledem, dass die
Baulast öffentlich-rechtliche Wirkung
gegenüber der Bauaufsichtsbehörde
entfaltet. Sie dient letztlich nur dazu,
Hindernisse zur Erteilung einer Bauge-
nehmigung zu beseitigen oder bau-
rechtswidrige Verhältnisse bei der Tei-
lung eines Grundstücks zu vermeiden.
Soll sich insbesondere bei einer Wege-
baulast ein auch gegenüber dem
Grundstückseigentümer separat durch-
setzbares Nutzungsrecht ergeben, so ist
dieses durch eine privatrechtliche Ver-
einbarung sicherzustellen. Es empfiehlt
sich daher stets, im Gleichklang mit der
Baulast auch eine entsprechende zivil-
rechtliche Regelung zwischen den Par-
teien zu treffen, damit rechtliche Unsi-
cherheiten vermieden werden können
(vgl. Kraft-Zörcher, Die überlastete Bau-
last, NotBZ 2017, S. 130 ff.).

Für die Unterstützung bei der Erstellung
des Beitrages danke ich meinem Mitar-
beiter Tom Paul Tiedmann.

Erstveröffentlichung in  FORUM 2/2019
mit freundlicher Genehmigung von 

Verlag und Redaktion
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Baden-
Württemberg

Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie
(Richtlinie 2006/123/EG) in nationales (baden-
württembergisches) Recht durch das Artikelge-
setz DLR-Gesetz BW (gu?ltig seit 24.12.2009):

§ 43, Abs. 3:Für die Errichtung von Gebäuden,
die der Baugenehmigung oder der Kenntnisga-
be bedürfen, darf als Entwurfsverfasser für die
Bauvorlagen nur bestellt werden, wer

- in die von der Ingenieurkammer Baden-Würt-
temberg geführte Liste der Entwurfsverfasser
der Fachrichtung Bau-ingenieurwesen einge-
tragen ist. Eintragungen anderer Länder gelten
auch im Land Baden-Württemberg.

Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie (Richtli-
nie 2006/123/EG) in nationales (baden-württember-
gisches) Recht durch das Artikelgesetz DLR-Gesetz
BW (gültig seit 24.12.2009)

§ 43, Abs. 6:
(6) In die Liste der Entwurfsverfasser ist auf Antrag

von der Ingenieurkammer Baden-Württemberg ein-
zutragen, wer

1.) einen berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss eines Studiums der Fachrichtung Hochbau
(Art. 49 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 7. September
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikatio-
nen, ABl. EG Nr. L 255 S. 22) oder des Bauingenieur-
wesens nachweist und

2) danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der
Entwurfsplanung von Gebäuden praktisch tätig ge-
wesen ist.....

Nein

Bayern

"Art. 61 Abs. 2 Nr. 2 BayBO:
„Bauvorlageberechtigt ist, wer…
in die von der Bayerischen Ingenieurekammer-
Bau geführte Liste der Bauvorlageberechtigten
eingetragen ist; Eintragungen anderer Länder
gelten auch im Freistaat Bayern"""

"Eintragungsvoraussetzung nach 
Art. 61 Abs. 5 BayBO:
- Studium des Bauingenieurwesens, Berechtigung
zur Führung der Berufsbezeichnung Ingenieur
- zwei Jahre praktische Tätigkeit auf dem Gebiet der
Entwurfsplanung von Gebäuden"

Nein

Berlin

§ 66 (2)2. 
in die von der Baukammer Berlin geführte Liste
der Bauvorlageberechtigten eingetragen ist;
Eintragungen anderer Länder gelten auch im
Land Berlin,

§ 66 (3) 
1. aufgrund eines berufsqualifizierenden Hochschul-
abschlusses eines Studiums des Bauingenieurwesens
die Berufsbezeichnung "Ingenieurin" oder "Inge-
nieur" zu führen berechtigt ist und
2. nach dem Hochschulabschluss mindestens zwei
Jahre auf dem Gebiet der Gebäudeplanung prak-
tisch tätig gewesen ist;

Ja
§ 41ABKG

Bauvorlageberechtigung – gegenseitige Anerkennung
Stand: Juli 2019

Bundesland AnerkennungBauvorlageberechtigung Kammer-
mitgliedschaft des

Bauvorlage-
berechtigten

Musterbau-
ordnung
(MBO)

(ARGEBAU)

§ 65 Abs. 2 Nr. 2 MBO:
„Bauvorlageberechtigt ist, wer…
in die von der Ingenieurkammer geführte Liste
der Bauvorlageberechtigten eingetragen ist;
Eintragungen anderer Länder gelten auch im
Land... „

§ 65 Abs. 3 MBO:
- berufsqualifizierender Hochschulabschluss eines
Studiums der Fachrichtung Hochbau oder des Bauin-
genieurwesens
- zwei Jahre praktische Tätigkeit auf dem Gebiet der
Entwurfsplanung von Gebäuden

Kammer-
mitgliedschaft des
Bauvorlageberech-

tigten
(Ja / Nein / §§…)

Brandenburg

§ 48 Abs. 5 Satz 1 BbgBO:

Der Nachweis der Bauvorlageberechtigung
wird durch Vorlage einer Urkunde oder Be-
scheinigung einer Architekten- oder Ingenieur-
kammer eines Landes geführt.

§ 48 Abs. 4 BbgBO:

Bauvorlagen für die Errichtung und Änderung von
Gebäuden müssen von einem Objektplaner erstellt
sein, der bauvorlageberechtigt ist.

Bauvorlageberechtigt ist, wer 
1. einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss
eines geregelten Studiums in der Fachrichtung Ar-
chitektur, Hochbau oder Bauingenieurwesen nach-
weist,
2. danach mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in
der Objektplanung von Gebäuden hat,
3. über ausreichende Kenntnisse des öffentlichen
Baurechts, insbesondere des Bauordnungs-, Baupro-
dukten- und Bauplanungsrechts, verfügt und
4. bei einer Kammer als bauvorlageberechtigter Ar-
chitekt oder bauvorlageberechtigter Ingenieur ein-
getragen ist. Fortsetzung nächste Seite

Ja 
§ 13 Abs. 3
BbgIngG
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Brandenburg

Fortsetzung
Die Anforderungen des Satzes 2 Nr. 3 gelten als er-
füllt, wenn im Rahmen des Studiums entsprechende
Lehrveranstaltungen zur Vermittlung der Rechts-
grundlagen oder im Anschluss an das Studium ver-
gleichbare Fortbildungsveranstaltungen besucht
wurden. Personen, die ihre Berufsqualifikation nicht
im Geltungsbereich des Grundgesetzes erworben ha-
ben, sind bauvorlageberechtigt, wenn ihre Berufs-
qualifikation nach den dafür geltenden Bestimmun-
gen als gleichwertig anerkannt ist.

Hansestadt
Bremen

§ 13 Abs. 2 Satz 2 BremIngG:
Eintragungen in die Liste der Bauvorlagebe-
rechtigten bei der Ingenieurkammer eines an-
deren Bundeslandes gelten auch im Land Bre-
men.

§ 13 Abs. 2 BremIngG:
- berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines
Studiums der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder
Hochbau (Artikel 49 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG)
- 2. mindestens zwei Jahre eine praktische Tätigkeit
in den genannten Fachrichtungen auf dem Gebiet
der Entwurfsplanung

Ja
§ 15 Abs. 1 Nr. 4

BremIngG
Der Ingenieur-

kammer gehören
als Pflicht-

mitglieder an 4.
alle nach § 13 Abs.
2 in die Liste der

Bauvorlageberech-
tigten (…)

Eingetragenen,
soweit sie im Lande

Bremen einen
Wohnsitz, eine

berufliche Nieder-
lassung oder einen

Dienst- oder
Beschäftigungsort

haben.

Hansestadt
Hamburg

§ 67 Abs. 2 Nr. 2 HBauO: 
Bauvorlageberechtigt ist, wer (...)
in der Liste der bauvorlageberechtigten Inge-
nieurinnen und bauvorlageberechtigten Inge-
nieure nach § 15 des Hamburgischen Gesetzes
über das Ingenieurwesen(...) oder in der ent-
sprechenden Liste eines anderen Bundeslandes
eingetragen ist oder (...)

"§ 15 Abs. 2 HmbIngG: 
In die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieurin-
nen und der bauvorlageberechtigten Ingenieure
sind auf Antrag Personen einzutragen, die 
1. in der Freien und Hansestadt Hamburg einen
Wohnsitz, eine berufliche Niederlassung oder einen
Dienst- und Beschäftigungsort haben und 
2. als Angehörige der Fachrichtung des Bauinge-
nieurwesens aufgrund des § 1 und § 2 berechtigt
sind, die Berufsbezeichnung «Ingenieurin» oder «In-
genieur» zu führen, wobei das Studium nach § 1
Nummer 1 Buchstabe a mindestens sechs theoreti-
sche Semester umfassen muss und 
3. eine praktische Tätigkeit als Ingenieurin oder In-
genieur in der genannten Fachrichtung mindestens
drei Jahre vor dem Eintragungsantrag ausgeübt und
die für die Berufsausübung als bauvorlageberechtig-
te Ingenieurin oder Ingenieur erforderlichen Fortbil-
dungsmaßnahmen nach Maßgabe der Fortbildungs-
satzung absolviert haben. "

Ja
§ 16 Abs. 2 Nr. 2

HmbIngG

Hessen

§ 19 Abs 9 IngKammG 
1 Bauingenieurinnen oder Bauingenieuren, die
im Lande Hessen weder eine berufliche Nieder-
lassung unterhalten noch eine Anstellung, noch
einen Wohnsitz haben und nicht in der Liste
bauvorlageberechtigterIngenieure eingetra-
gen werden wollen, stellt die Ingenieurkammer
beim Vorliegen der Eintragungsvoraussetzun-
gen auf Antrag einmalig einen Nachweis über
deren Bauvorlageberechtigung für ein bestimm-
tes Bauvorhaben im Lande Hessen aus. 

Fortsetzung nächste Seite

§ 10 HIngG: 1) 1In das Berufsverzeichnis bauvorlage-
berechtigter Ingenieurinnen und Ingenieure ist vor-
behaltlich des § 20 auf Antrag einzutragen, wer
1. berechtigt ist, die Berufsbezeichnung "Ingenieu-
rin" oder "Ingenieur" nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Nr.
2 und Abs. 2 bis 3 zu führen, 
2. als Bauingenieurin oder Bauingenieur nach Sach-
kunde und Erfahrung für die Vorbereitung eines
Bauvorhabens nach § 49 Abs. 3 Satz 1 der Hessischen
Bauordnung in der Fassung vom 15. Januar 2011
(GVBl. I S. 46, 180), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622), 

Fortsetzung nächste Seite

Ja
§ 19 Abs 9
IngKammG 

1 Bauingenieur-
innen oder

Bauingenieuren,
die im Lande

Hessen weder eine
berufliche Nieder-

lassung
unterhalten noch
eine Anstellung,

noch einen 

Bundesland AnerkennungBauvorlageberechtigung Kammer-
mitgliedschaft des

Bauvorlage-
berechtigten
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Fortsetzung

Hessen

2 Der Nachweis ist auszustellen, wenn ein ver-
gleichbarer Nachweis nach dem Recht eines an-
deren Bundeslandes oder Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder  eines nach Europäi-
schem Gemeinschaftsrecht gleichgestellten an-
deren Staates vorgelegt oder die Befähigung
anderweitig nachgewiesen wird.

a) die Eignung durch eine unter fachkundiger Auf-
sicht einer bauvorlageberechtigten Person oder Ge-
sellschaft erbrachte Berufspraxis auf dem Gebiet der
Objektplanung von Gebäuden und ihrer Ausfüh-
rung in Vollzeitbeschäftigung von zwei Jahren oder
entsprechender Teilzeitbeschäftigung mit einer
Baustellenpraxis von mindestens sechs Monaten so-
wie durch die Teilnahme an Fortbildungsmaßnah-
men nachweist oder 

b) aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem nach dem Recht der Euro-
päischen Union gleichgestellten anderen Staat kom-
mend einen nach dem Recht der Europäischen Uni-
on entsprechenden Nachweis erbringt,
3. eine berufliche Niederlassung oder Anstellung im
Geschäftsbereich der Ingenieurkammer Hessen oder
hier die Hauptwohnung hat,
4. erklärt, dass ihm keine Gründe für eine Versagung
der Eintragung nach § 20 bekannt sind,
5. eine nach Maßgabe ausreichende Versicherung
gegen Haftpflichtansprüche, die aus der Berufsaus-
übung herrühren können, hat und 
6. weitere nach § 19 im Einzelnen geforderte Nach-
weise und

Wohnsitz haben
und nicht in der

Liste bauvorlagebe-
rechtigter Inge-

nieure eingetragen
werden wollen,

stellt die Ingenieur-
kammer beim Vor-

liegen der
Eintragungsvoraus-

setzungen auf
Antrag einmalig ei-
nen Nachweis über
deren Bauvorlage-
berechtigung für

einbestimmtes Bau-
vorhaben im Lande

Hessen aus.

Mecklenburg-
Vorpommern

§ 65 Abs. 2 Nr. 2 LBauO M-V:
Bauvorlageberechtigt ist, wer ... 
in die von der Ingenieurkammer M-V geführte
Liste der Bauvorlageberechtigten eingetragen
ist; Eintragungen anderer Länder gelten auch
in M-V

§ 65 Abs. 3 LBauO M-V: 
- berufsqualifizierender Hochschulabschluss eines
Studiums der Fachrichtung Hochbau oder des Bauin-
genieurwesens; danach mindestens 2 Jahre prakti-
sche Tätigkeit auf dem Gebiet der Entwurfsplanung
von Gebäuden

Ja
In die Liste der bau-
vorlageberechtig-

ten Ingenieure ein-
getragene Perso-

nen sind Pflichtmit-
glieder der

Ingenieurkammer
Mecklenburg-
Vorpommern. 

(§ 15 Abs. 2 Satz 2
Architekten- und
Ingenieurgesetz
Mecklenburg-
Vorpommern)

Nieder-
sachsen

§ 53 NBauO (vom 03.04.2012, 
in Kraft seit 1.11.2012)
Bauvorlageberechtigt ist, wer …
3. in die von der Ingenieurkammer Niedersach-
sen geführte Liste der Entwurfsverfasserinnen
und Entwurfsverfasser oder in ein
entsprechendes Verzeichnis in einem anderen
Land eingetragen ist

Voraussetzungen gem. § 10 NIngG i.d.F. vom
12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 591)
- Führen der Berufsbezeichnung Ingenieur aufgrund
eines Studiums in der Fachrichtung Bauwesen
- danach mindestens zwei Jahre praktische Tätigkeit
auf dem Gebiet der Objektplanung von Gebäuden

Nein

Nordrhein-
Westfalen

§ 67 Abs. 3 Nr. 2 BauO NRW:
Bauvorlageberechtigt ist, wer
2. als Mitglied einer Ingenieurkammer in die

von der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-
Westfalen geführte Liste der Bauvorlagebe-
rechtigten eingetragen ist; Eintragungen ande-
rer Länder gelten auch im Land Nordrhein-
Westfalen, soweit diese an die Mitgliedschaft in
einer Ingenieurkammer geknüpft sind,

§ 67 Abs. 4 BauO NRW v. 21.07.2018
1. einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss
eines Studiums der Fachrichtung Bauingenieurwe-
sen nachweist,
2. danach mindestens zwei Jahre in der Planung und
Überwachung der Ausführung von Gebäuden prak-
tisch tätig war und
3. über ausreichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che verfügt, die bei Bedarf in geeigneter Weise
nachzuweisen sind.

Ja

§ 67 Abs. 3 Nr. 2
BauO NRW
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Rheinland-
Pfalz

§ 64 Abs. 2 Nr. 2
die Eintragung in eine vergleichbare Liste eines
anderen Landes der Bundesrepublik Deutsch-
land gilt auch in Rheinland-Pfalz

§ 64 Abs. 2 (seit 27.10.2009):
Bauvorlageberechtigt ist,
wer in einer von der Ingenieurkammer zu führenden
Liste eingetragen ist;
in die Liste ist einzutragen, wer aufgrund des Inge-
nieurgesetzes als Absolventin oder Absolvent des
Fachbereichs Bauingenieurwesen die Berufsbe-
zeichnung Ingenieurin oder Ingenieur zu führen be-
rechtigt ist und danach mindestens zwei Jahre auf
dem Gebiet der Objektplanung von Gebäuden tätig
war.

Die Eintragung in eine vergleichbare Liste eines an-
deren Landes der Bundesrepublik Deutschland gilt
auch in Rheinland-Pfalz

Ja 

Pflichtmitglied-
schaft gem. § 16

Abs. 2 Nr. 2 IngKaG

Saarland

§ 66 Abs. 2 Nr. 2 LBO:
"Bauvorlageberechtigt ist, wer … 
in die Liste der Bauvorlageberechtigten nach 
§ 28 des Saarländischen Architekten- und Inge-
nieurkammergesetzes oder in die entsprechen-
de Liste eines anderen Landes eingetragen ist."

§ 28 Abs. 1 SAIG (Amtsblatt v. 16.09.2011)
- berufsqualifizierender Hochschulabschluss eines
Studiums der Fachrichtung Hochbau oder Bauinge-
nieurwesen
- danach mindestens zwei Jahre praktische Tätigkeit
in der Entwurfsplanung von Gebäuden

Ja

§ 32 Abs. 1 Nr. 2
SAIG

Sachsen

§ 65 (2) SächsBO 
Bauvorlageberechtigt ist, wer
1. die Berufsbezeichnung ‚Architekt’ führen
darf,
2. in die von der Ingenieurkammer Sachsen ge-
führte Liste der Bauvorlageberechtigten einge-
tragen ist; Eintragungen anderer Länder gelten
auch im Freistaat Sachsen,

§ 65 (3) SächsBO 
In die Liste der Bauvorlageberechtigten ist auf An-
trag von der Ingenieurkammer Sachsen einzutra-
gen, wer
1. einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss
eines Studiums der Fachrichtung Hochbau oder des
Bauingenieurwesens nachweist und
2. danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der
Entwurfsplanung von Gebäuden praktisch tätig ge-
wesen ist.

Nein

Sachsen-
Anhalt

§ 64 Abs. 2 Nr. 2 
Bauvorlageberechtigt ist, wer
2. in die von der Ingenieurkammer Sachsen-An-
halt geführte Liste der bauvorlageberechtigten
Ingenieure eingetragen ist; 
Eintragungen in anderen Bundesländern gel-
ten auch im Land Sachsen-Anhalt

§64 Abs. 3 BauO S-A
In die Liste der Bauvorlageberechtigten nach Absatz
2 Nr. 2 ist auf Antrag von der Ingenieurkammer Sach-
sen-Anhalt einzutragen, wer
1. aufgrund eines berufsqualifizierenden Hochschul-
abschlusses eines Studiums der Fachrichtung des
Bauingenieurwesens die Berufsbezeichnung "Inge-
nieur" oder "Ingenieurin" führen darf oder einen
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines
Studiums der Fachrichtung Hochbau nachweist und
2. danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der
Entwurfsplanung von Gebäuden praktisch tätig ge-
wesen ist.

Ja

§ 18 Abs. 2 
IngG LSA

Schleswig-
Holstein

seit 10.08.2007: § 9a Abs. 1 ArchIngKG - "... als
bauvorlageberechtigter Ingenieur darf tätig
sein, wenn sie oder er in die Liste der bauvorla-
geberechtigten Ingenieure/innen eines ande-
ren Bundeslandes eingetragen ist..."

seit 10.08.2007: § 9 Abs. 1 ArchIngKG - Hochschulstu-
dium der Fachrichtung Bauingenieuwesen, entwe-
der vierjähriges Regelstudium + zwei Jahre beruf-
praktische Tätigkeit, oder dreijähriges Studium +
vier Jahre berufspraktische Tätigkeit

Nein

Thüringen

§ 65 Abs. 2 Nr. 2 ThürBauO
Bauvorlageberechtigt ist, wer:
2. in die von der Ingenieurkammer Thüringen
geführte Liste der Bauvorlageberechtigten ein-
getragen ist; Eintragungen anderer Länder gel-
ten auch in Thüringen

§ 65 Abs. 3 ThürBO (novelliert, gültig ab 28.12.2009)
1. einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss
eines Studiums der Fachrichtung Hochbau (Art. 49
Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG des europ. Parla-
ments und des Rates vom 7. Sept. 2005 über die An-
erkennung von Berufsqualifikationen - ABI.EU Nr. L
255 S. 22-) oder Bauingenieurwesen nachweist und 
2. danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der
Entwurfsplanung von Gebäuden praktisch tätig ge-
wesen ist.

Ja

§ 15 Abs. 1
ThürAIKG
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Die Bundesingenieurkammer unter-
stützt das Ziel der Bundesregierung bis
2050 einen nahezu klimaneutralen Ge-
bäudebestand zu erreichen und den
Anteil erneuerbarer Energien Endener-
gieverbrauch für Wärme und Kälte bis
zum Jahr 2020 auf 14 Prozent zu stei-
gern. Dazu ist eine Zusammenfassung
der maßgeblichen bestehenden Rechts-
grundlagen des EnEG und EEWärmeG
und der EnEV grundsätzlich sinnvoll.
Die Regelungen des GEG-E müssen sich
dabei am Ziel der Erreichung eines na-
hezu klimaneutralen Gebäudebestan-
des bis 2050 und der im Klimaschutz-
plan 2050 festgelegten Ziele für das
Jahr 2030 messen lassen. Sie müssen
deshalb geeignet sein, zur Einhaltung
der in einem Klimaschutzgesetz festge-
legten Jahresemissionsmengen einen
entscheidenden Beitrag zu leisten.

Die Ingenieurinnen und Ingenieure der
sechzehn Ingenieurkammern der Län-
der können und wollen durch ihre Pla-
nungs- und Beratungsleistungen den
hierfür erforderlichen Beitrag zur CO2-
Einsparung und Ressourcenschonung
bei Gebäuden leisten. Sie verfügen
über die technischen Kenntnisse und

Fähigkeiten nicht nur das im Gesetz-
entwurf gewählte Anforderungsni-
veau zu erfüllen sondern sind auch in
der Lage, zur Erreichung ambitionier-
terer Einsparziele und zu einer größe-
ren Steigerung der Energieeinsparung
beizutragen als dies im aktuellen Ge-
setzentwurf bisher vorgesehen und zur
Erreichung der klimapolitischen Ziele
auch notwendig ist. Außerdem sollte
auch der unsanierte Gebäudebestand
stärker in den Focus genommen wer-
den.

Zum Gesetzentwurf nehmen wir im
Einzelnen wie folgt Stellung:

§ 3 Begriffsbestimmungen

1. In Absatz 1 Nr. 23 ist der Begriff für
ein „Niedrigstenergiegebäude“ defi-
niert.

Diese Definition bleibt hinter dem in
der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) ver-
wendeten Begriff des „Nearly-Zero-
Energy-Building“ und der Definition in
der EPBD (Art. 2 Nr. 2) zurück. Danach
ist ein Niedrigstenergiegebäude

„ein Gebäude, das eine sehr hohe …

Gesamtenergieeffizienz aufweist.
Der fast bei Null liegende oder sehr
geringe Energiebedarf sollte zu ei-
nem ganz wesentlichen Teil durch
Energie aus erneuerbaren Quellen –
einschließlich Energie aus erneuer-
baren Quellen, die am Standort oder
in der Nähe erzeugt wird – gedeckt
werden“.

Auch in der Empfehlung der EU-Kom-
mission 2016/1318 vom 29. Juli 2016
über Leitlinien der Förderung von
Niedrigstenergiegebäuden und be-
währten Verfahren zur Erreichung die-
ses Energiestandards für alle neuen Ge-
bäude bis 2020 wird dazu ausgeführt:

Der mit der EPBD eingeführte Be-
griff des „fast bei null liegenden
oder sehr geringen Energiebedarfs“
gibt jedoch Aufschluss über das Aus-
maß und die Grenzen des Ermes-
sungsspielraums der Mitgliedsstaa-
ten. Definitionen von Niedrigstener-
giegebäuden sollten auf eine nahe-
zu ausgeglichene Energiebilanz ab-
zielen.

Dieser Ansatz wird im GEG-E bereits bei
der Begriffsdefinition außer Acht ge-
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Die folgende Stellungnahme der Bundesingenieurkammer zum Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), wurde nach
den Rückläufen aus den Länderkammern und unter Einbeziehung des AK Energieeffizienz erarbeitet und im Vorstand
der Bundesingenieurkammer abgestimmt. Sie wurde fristgerecht an die zuständigen Ministerien übermittelt.

Nach Auffassung der Bundesingenieurkammer lässt sich das Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050 auf Grund-
lage des festgeschriebenen Niveaus der energetischen Anforderungen von 2016 nicht erreichen. Die Bundesingenieurkammer
spricht sich ferner kritisch zu den Vollzugsreglungen sowie zur Erweiterung des Kreises der Ausstellungsberechtigten für den
Energieausweis aus. 

In der mündlichen Verbändeanhörung, die am 26.06.2019 im BMWi stattfand, hat der zuständige Abteilungsleiter Thorsten
Herdan darauf hingewiesen, dass die Ressortabstimmung noch immer nicht abgeschlossen sei. Insbesondere die Frage der Ver-
schärfung der energetischen Anforderungen an den Neubau und den Bestand sowie Änderungen zum Grundsatz der Wirt-
schaftlichkeit seien mit dem BMU noch nicht abschließend abgestimmt, sodass es insoweit noch Änderungen am vorgelegten
Entwurf geben könne. Grundlage für das Gesetzgebungsvorhaben seien die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag, in dem die
die Festschreibung der Anforderungen der Energieeinsparverordnung an den Neubau mit Stand vom 01.01.2016 und an den
Bestand vereinbart worden sind. Das BMWi sei bestrebt, ein Scheitern des Gesetzgebungsvorhabens  – wie in 2017 – zu verhin-
dern.

Über den weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens werden wir berichten.

STELLUNGNAHME

Entwurf eines Gesetzes zur Einsparung von Energie 
und zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur Wärme 
und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG)
Stand: 28.05.2019
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lassen und sollte entsprechend der eu-
ropäischen Vorgaben in § 3 Abs. 1 Nr.
23 ergänzt und in den weiteren Rege-
lungen konsequent umgesetzt wer-
den.

2. „gebäudenah erzeugter Strom“

Die Neuregelung, dass die beim Neu-
bau bestehende Pflicht zur Nutzung er-
neuerbarer Energien künftig auch
durch die Nutzung von gebäudenah
erzeugtem Strom aus erneuerbaren
Energien erfüllt werden kann wird be-
grüßt. Wünschenswert wäre jedoch,
eine ausdrückliche Begriffsbestim-
mung für „gebäudenah erzeugter
Strom“ (§§ 23, 36 GEG-E) in § 3 GEG-E
aufzunehmen.

§ 4 Vorbildfunktion 
der öffentlichen Hand

Die Vorbildfunktion der öffentlichen
Hand ist nach unserer Auffassung zu
konkretisieren.

Gebäude der öffentlichen Hand müs-
sen stufenweise die Klimaneutralität
erreichen. Diese „Stufen“ sind für Neu-
bauten und für die Sanierung von Be-
standsgebäuden unter Beachtung der
Vorbildfunktion festzulegen. Die Aus-
nahmeregelungen sollten an eine Le-
benszyklusbetrachtung geknüpft wer-
den.

§ 5 Grundsatz der Wirtschaftlichkeit

1.)

Die EU-Gebäuderichtlinie verlangt eine
Berechnungsmethodik zur Bewertung
von kostenoptimalen Niveaus. § 5 wird
mit der Definition der wirtschaftlichen
Vertretbarkeit den Anforderungen an
eine hinreichende Bestimmtheit des
Gesetzes jedoch nicht gerecht.

Die in § 5 Satz 2 genannten „eintreten-
den Einsparungen“ sind grundsätzlich
nutzerabhängig, die anzustellenden
Berechnungen sind dagegen abhängig
vom Regelwerk und dem rechnerisch
ermittelten Bedarf. Hier besteht für
Planer ein nicht kontrollierbares Haf-
tungsrisiko. Deshalb wird ein einheitli-
ches Berechnungsmodell für die Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung für drin-
gend notwendig erachtet. Dabei sollte
für das Wirtschaftlichkeitsprinzip im
Hinblick auf die Betriebskosten der
Endenergiebedarf die maßgebende
Größe sein. Auch der 6. Deutsche Bau-
gerichtstag 2016 hat diesbezüglich
empfohlen, den Begriff und den Nach-
weis der Wirtschaftlichkeit unter Be-

rücksichtigung der RL 2010/31/EU vom
19.05.2010 zu konkretisieren und inso-
weit auf die VO 244/2012 vom
16.01.2012 zu verweisen. Nur die Defi-
nition einer konkreten Berechnungs-
methodik stellt sicher, dass für Inge-
nieure und Energieberater eine rechts-
sichere Grundlage für die Planung und
Beratung von Neubau- und Sanie-
rungsmaßnahmen geschaffen und
dem Bauherrn eine klare Beurteilung
bei der Entscheidung über energiespa-
rendes Bauen und Sanieren ermöglicht
wird.

2.)

Die dem GEG-E zugrunde liegenden
Annahmen in den wissenschaftlichen
Gutachten zur Berechnung der Wirt-
schaftlichkeit von energetischen Stan-
dards wurden zu eng gefasst. Hierin ist
insbesondere eine auf den CO2-Aus-
stoß bezogene Folgekostenbetrach-
tung nicht adäquat berücksichtigt. Da-
durch wurde die Darlegung verhindert,
dass höhere energetische Standards
grundsätzlich schon jetzt wirtschaftlich
sein können. Auf diese Standards, wel-
che heute bereits möglich sind stellt
sich auch der Markt derzeit ein bzw.
hat sich bereits darauf eingestellt, so-
dass entsprechende Leistungen und
Produkte kostengünstiger angeboten
werden können. Diese höheren Stan-
dards (KfW 40 als Mindestanforde-
rung) sind unumgänglich, wenn die ge-
wünschte CO2-Reduzierung im Gebäu-
debereich tatsächlich erreicht werden
soll. Der Entwurf für ein Klimaschutz-
gesetz sieht für den Gebäudebereich
derzeit eine CO2-Reduzierung von 67
Prozent vor. Dieses Einsparpotenzial
lässt sich durch die im GEG-E festge-
schriebenen aktuellen Standards von
2016 nicht realisieren.

Die Wirtschaftlichkeit höherer Stan-
dards von energetischen Maßnahmen
ließe sich ferner durch eine steuerliche
Abschreibung von Investitionen errei-
chen. So profitieren z.B. Investoren oft
nicht durch die Erfüllung hoher ener-
getischer Standards welche vorrangig
Mietern im Rahmen reduzierter Ne-
benkosten zu Gute kommen. Durch
eine steuerliche Abschreibungsmög-
lichkeit könnte hingegen auch für In-
vestoren das energieeffiziente Bauen
und Sanieren wirtschaftlich werden.
Darüber hinaus könnte auch das Len-
kungsinstrument einer CO2-Abgabe
die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hö-
herer Standards von energetischen
Bau- und Sanierungsmaßnahmen we-
sentlich verändern. Auch diese Aspekte

werden in den beauftragten Studien
im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung bisher nicht hinreichend be-
rücksichtigt

Nach Einschätzung der Bundesregie-
rung werden bereits die für 2020 ge-
setzten CO2-Reduktionsziele (-40 %
bezogen auf 1990) voraussichtlich ver-
fehlt. Geplant ist nun, die CO2-Emissio-
nen bis 2030 in diesem Bereich um min-
destens 40 % (bezogen auf 2014) zu
senken. Im Klimaschutzplan 2050 der
Bundesregierung wird ferner das Ziel
eines klimaneutralen Gebäudebestan-
des bis 2050 beschrieben. Diese Zielvor-
gaben lassen sich mit dem auf Grund-
lage einer eingeschränkten Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung festgeschriebe-
nen Niveau von 2016 nicht erreichen.
Hierzu sind weitere als die im GEG-E
vorgesehenen Maßnahmen erforder-
lich. Dazu muss möglicherweise die aus
dem EnEG in den GEG-E übernommene
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung insge-
samt auf den Prüfstand gestellt wer-
den.

§23 Abs. 1 Anrechnung von Strom aus
erneuerbaren Energien

Der mietende/pachtende Nutzer kann
nicht zur Stromabnahme gezwungen
werden (freie Anbieterwahl). Es sollte
deshalb durch eine eindeutige Definiti-
on klargestellt werden, ob die Energie
nur dann als „selbst genutzt“ gilt,
wenn der Nutzer diese tatsächlich ab-
nimmt oder ob die „reine technische
Nutzbarkeit“ ausreicht. Nur in letzte-
rem Fall lassen sich in Mehrfamilien-
häusern und Mietbürogebäuden ent-
sprechende Eigenstromkonzepte um-
setzen. (Vergleiche aktuelle Anforde-
rungen im Förderstandard für Wohn-
gebäude „KfW Effizienzhaus 40 Plus“.)

§ 31 Vereinfachtes Nachweisverfahren
für ein zu errichtendes Wohngebäude

Die beabsichtigte Einführung eines
zweiten eigenständigen Nachweisver-
fahrens („Modellgebäudeverfahren“)
für neue Wohngebäude (§ 31 in Ver-
bindung mit Anlage 5) erscheint nicht
zielführend. Tatsächlich bewirkt dieses
gemessen an der PC-gestützten Bilan-
zierung kaum eine signifikante Erleich-
terung der Arbeit. Zudem werden hier-
durch Energieausweise mit unter-
schiedlichen Ergebnissen die Folge
sein, was der Vergleichbarkeit und der
Akzeptanz des Energieausweises nicht
zuträglich ist.

Ferner ist in Anlage 5 Nr. 1 c) zu § 31
GEG-E noch auf die alte Wärmebrük-
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kennorm DIN 4108 Beiblatt 2: 2006-03
verwiesen. Nach der Gesetzesbegrün-
dung zu § 31 soll den Berechnungen
nun jedoch die neue DIN V 18599:
2018-09 zugrunde gelegt werden.

Der fehlerhafte Verweis in der Anlage
sollte entsprechend zu korrigiert wer-
den.

§§ 73 - 77 Energetische Inspektion 
von Klimaanlagen

Durch die regelmäßige Inspektion von
Klimaanlagen lässt sich ein erhebliches
Energieeinsparpotential im Bereich der
Lüftungs- und Klimatechnik erreichen.
Mit der Durchführung einer energeti-
schen Inspektion ihrer Klimaanlagen
werden den Betreibern diese Energie-
einsparpotenziale sichtbar gemacht.
Vor diesem Hintergrund wird die Um-
setzung von Artikel 15 der EU-Gebäu-
derichtlinie und die damit vorgesehene
Verpflichtung für Betreiber, eine ener-
getische Inspektion von Klimaanlagen
durchführen zu lassen, begrüßt.

Allerdings zeigen die Erfahrungen der
Vergangenheit erhebliche Umsetzungs-
und Vollzugsdefizite bei der Inspektion
von Klimaanlagen und den durchzu-
führenden Stichprobenkontrollen. Die
Inspektion von Klimaanlagen erfolgt
nicht flächendeckend und nicht in je-
dem Fall. Außerdem wird bei den Stich-
probenkontrollen eine Auswahl ledig-
lich aus der Zahl der bereits durch
durchgeführte Inspektionen registrier-
ten Klimaanlagen getroffen, die hohe
Dunkelziffer der nicht inspizierten Kli-
maanlagen bleibt jedoch der Registrie-
rung und einer Stichprobenkontrolle
entzogen. Zur Umsetzung dieses Ein-
sparpotenzial sind daher die Durchset-
zung einer Registrierungspflicht von
Klimaanlagen und die Sicherstellung
des Vollzuges der Inspektionsverpflich-
tung zwingend erforderlich.

Hierzu ist es nicht ausreichend, wenn in
§ 77 Abs. 4 GEG-E der Betreiber ledig-
lich „auf Verlangen“ der zuständigen
Behörde den Inspektionsbericht vorzu-
legen hat, sondern dies sollte - analog
zur Regelung des Erfüllungsnachwei-
ses in § 91 - in jedem Fall erfolgen müs-
sen. Damit würde der bisher nicht ge-
währleistete Vollzug der Überprüfung
von Lüftungs- bzw. Kälte- und Klima-
anlagen sichergestellt.

§§ 78 - 87 Energieausweise

Als Aussteller von Energieausweisen ist
Ingenieurinnen und Ingenieuren an ei-
ner Steigerung der Akzeptanz dieser

Ausweise beim Bauherr und Verbrau-
cher gelegen. Die Neuregelung, dass
die sich aus dem Primärenergiebedarf
oder Primärenergieverbrauch erge-
benden Kohlendioxidemissionen eines
Gebäudes künftig zusätzlich im Ener-
gieausweis anzugeben sind (§ 84 Abs.
3) wird in diesem Zusammenhang aus-
drücklich begrüßt. Sie bietet auch ei-
nen Ansatz für eine evtl. spätere CO2-
Abgabe mit der die Wirtschaftlichkeit
von energetischen Maßnahmen und
deren Umsetzung entscheidend mit
beeinflusst werden könnte (s.o. zu § 5).
Daneben sollten auch andere repräsen-
tative Schadgase, die zum Treibhausef-
fekt und zur Gesundheitsbelastung
beitragen ausgewiesen werden.

Die in § 83 Abs. GEG-E bestimmte Vor-
Ort-Begehung des Gebäudes wird aus-
drücklich unterstützt. Zur Beurteilung
der energetischen Eigenschaften eines
Gebäudes ist die Besichtigung der vor-
handenen Bausubstanz unverzichtbar.
Die Vor-Ort-Begehung kann durch
Bildaufnahmen jedoch allenfalls zu-
sätzlich unterstützt aber keinesfalls al-
ternativ ersetzt werden. Die Möglich-
keit der Verwendung von Bildaufnah-
men deren Alter, Qualität und Echtheit
nicht gewährleistet sind sollte deshalb
als alleinige Grundlage für die Ausstel-
lung eines Energieausweises ausge-
schlossen werden.

Darüber hinaus werden folgende An-
gaben im Energieausweis vorgeschla-
gen.

• Vollständiges Entfallen des jeweils
obsoleten Ausweisblattes (Bedarf/
Verbrauch), stattdessen Angabe auf
dem Deckblatt, um welchen Aus-
weistyp es sich konkret handelt.

• Eine einfachere und verständlichere
Darstellung der Angaben zur Nut-
zungspflicht erneuerbarer Energien.

• Das Blatt zu Modernisierungsemp-
fehlungen sollte ganz entfallen,
wenn solche Hinweise „nicht mög-
lich“ sind. Dies wäre insbesondere
bei Neubauten wichtig, da dieses
Blatt beim Bauherrn oft zu Unver-
ständnis führt.

§ 87 Ausstellungsberechtigung 
für Energieausweise

Die Regelung greift in die Nachweisbe-
rechtigen-Verordnungen der Länder
ein und soll künftig auch Handwerkern
und Technikern ermöglichen, Energie-
ausweise auszustellen. Die aktuelle Re-
gelung des § 21 EnEV bestimmt nur die
Ausstellungsberechtigung für Gebäu-

de, deren Zustand nicht verändert
wird. In den Bauordnungen der Länder
ist dagegen die Erstellung von Energie-
ausweisen im Bereich des Neubaus
oder bei genehmigungspflichtigen
baulichen Änderungen als Bestandteil
der energetischen Gebäudeplanung im
Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens geregelt. Aufgrund der hohen
qualifikatorischen Anforderung, die an
die Erstellung energetischer Nachweise
geknüpft sind, ist die Berechtigung für
das Führen dieser Nachweise in den
Bundesländern regelmäßig auf Bau-
vorlageberechtigte, staatlich aner-
kannte Sachverständige oder Nach-
weisberechtigte beschränkt. Denn
hierbei kommt es nicht lediglich auf
eine Beurteilung der Bausubstanz an,
sondern im Bereich der Neuplanung
sowohl von Wohngebäuden als auch
von Nichtwohngebäuden auf eine um-
fassende Qualifikation, die zur Pla-
nung befähigt und eine Beherrschung
der rechnerischen Nachweisverfahren
zwingend voraussetzt. Dies stellt eine
planerische Aufgabe dar. Die Angaben
im Energieausweis resultieren aus den
hierfür erforderlichen Berechnungen
welche auch im Rahmen eines öffent-
lich-rechtlichen Nachweises zu führen
sind. Eine Erweiterung des Aussteller-
kreises für diesen planerisch anspruchs-
vollen Bereichs der Neubauten und
Nichtwohngebäude wird deshalb nach-
drücklich abgelehnt.

Die Sicherstellung der hierfür erforder-
lichen Qualifikation für komplexe Vor-
haben wird der Referentenentwurf
auch im Sinne des Verbraucherschutzes
nicht gerecht. Ingenieurinnen und In-
genieure erbringen auf Grundlage ih-
rer akademischen Ausbildung hoch-
qualifizierte Beratungs- und Planungs-
leistungen, die eine Erreichung der ho-
hen Klimaschutzanforderungen sicher-
stellen. Dies wird begleitet von einer
kontinuierlichen, in den Berufsgeset-
zen der Länder bestimmten Fort- und
Weiterbildungsverpflichtung mit Spe-
zialisierungsmöglichkeiten in einzel-
nen Leistungsbereichen. So werden be-
reits jetzt umfangreiche Qualifizie-
rungsmaßnahmen der Länderkam-
mern z.B. zum Fachingenieur oder Prüf-
sachverständigen nach Landesrecht
durchgeführt, wodurch ein umfassen-
des Beratungsangebot mit klar defi-
nierten Kriterien für die Berater in den
jeweiligen Anwendungsbereichen si-
chergestellt wird. Darüber hinaus sind
Mitglieder von Ingenieurkammern
zum Abschluss einer Berufshaftpflicht-
versicherung verpflichtet.
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Insbesondere die Komplexität von
Nichtwohngebäuden stellt besondere
Herausforderung an die Planung und
Umsetzung von Energieeffizienzmaß-
nahmen und macht es erforderlich,
entsprechende Qualifikationsanforde-
rungen an die Ausstellung von Ener-
gieausweisen zu stellen, wie sie z.B.
auch im Rahmen der KfW-Förderpro-
gramme des Bundes verlangt werden.
Deshalb sollte auch die Ausstellungsbe-
rechtigung von Energieausweisen, die
eine ganzheitliche Betrachtung des Ge-
bäudes und somit eine gewerksüber-
greifende Kenntnis erfordert, minde-
stens das Niveau des erfolgreichen Ab-
schlusses einer Hochschulausbildung,
wie diese Ingenieure und Architekten
vorweisen können, zu Grunde legen.

Grundsätzlich sind die Nachweisfüh-
rungen nicht nur hinsichtlich der Anla-
gentechnik (bivalente Heizsysteme,
Lüftungstechnik etc.) sondern auch in
der Bauausführung (Wärmebrücken-
ausführung) wesentlich komplexer
und schadenanfälliger geworden. Des-
halb sollte das Qualifikationsniveau
der Aussteller insoweit eher angeho-
ben als abgesenkt werden.

Die Anlage 10 des GEG-E sollte um An-
gaben zum Mindestumfang der Fort-
bildung ergänzt werden.

Ferner sollte selbst bei Beibehaltung
der vorgesehenen Regelung in der Ge-
setzesbegründung zu § 87 Abs. 2 Nr. 3
GEG-E zumindest klar gestellt werden,
dass hiervon nicht nur die von IHK und
Handwerkskammern bestellten Sach-
verständige, sondern auch die von an-
deren öffentlich-rechtlichen Bestel-
lungskörperschaften wie z.B. von Inge-
nieurkammern auf Grundlage von § 36
Gewerbeordnung öffentlich bestellten
und vereidigten Sachverständigen er-
fasst sind.

Eine weitere Öffnung der Ausstel-
lungsberechtigung für den Bereich des
Neubaus sowie der komplexen Nicht-
wohngebäude würde zu einem weite-
ren Rückzug derjenigen fachlich quali-
fizierten Experten führen, die drin-
gend für eine qualitäts- und wirkungs-
volle Energieberatung und deren pla-
nerische Umsetzung gebraucht wer-
den.

Vollzug

Der Energieausweis hat sich in der Pra-
xis als Instrument etabliert. Stringente-
re Kontrollen durch das Deutsche Insti-
tut für Bautechnik (DIBt) sollten jedoch

sicherstellen, dass eine verbesserte
Ausstellung von Energieausweisen be-
wirkt wird, was bisher noch nicht in al-
len Fällen verifiziert werden konnte.

Nach wie vor ungeregelt ist die Kon-
trolle der Ausstellungsberechtigung.
Insbesondere im Hinblick auf die ge-
plante Erweiterung des Kreises der
Ausstellungsberechtigten und deren
Regelungssystematik ist zur Sicherstel-
lung der Qualität eine Kontrolle der
tatsächlichen Berechtigung und die
Einhaltung der gesetzlichen Vorausset-
zungen unerlässlich.

Ausdrücklich begrüßt wird insoweit die
Verpflichtung zur Vorlage des Energie-
ausweises an die nach Landesrecht zu-
ständige Behörde (§ 79 Abs. 1 Satz 4
GEG-E). Es ist wünschenswert die Vorla-
ge von Energieausweisen bei fertigge-
stellten Neubauten generell zur Pflicht
zu machen und dies von den Bauäm-
tern kontrollieren zu lassen. Dazu soll-
te die Umsetzung dieser Verpflichtung
durch die Länder sichergestellt werden
und der Energieausweis nicht nur „auf
Verlangen“ durch die Behörde vorge-
legt, sondern dessen Vorlage generell
zur Pflicht gemacht werden.

§ 91 Erfüllungsnachweis

Der Erfüllungsnachweis als öffentlich-
rechtlicher Nachweis für die Einhal-
tung der Energieeffizienzanforderun-
gen und die Anforderungen an den
Einsatz erneuerbarer Energien wird als
geeignetes Kontrollinstrument für die
planmäßige Umsetzung der energeti-
schen Maßnahmen begrüßt. Auch hier-
bei sollte jedoch eine bundeseinheitli-
che Umsetzung und Kontrolle durch
die Länder sichergestellt werden.

Für den Kreis der Ausstellungsberech-
tigten von Erfüllungsnachweisen wird
auf die Ausführungen zu § 87 verwie-
sen. Die Ausstellung des Erfüllungswei-
ses als öffentlich-rechtlichem Nachweis
sollte bundeseinheitlich auf die im Rah-
men der Landesbauordnung genann-
ten Nachweisberechtigten beschränkt
werden und nicht auf die in § 87 GEG-E
genannten Berufsgruppen erweitert
werden.

§ 102 Innovationsklausel 
§ 106 Wärmeversorgung im Quartier

Vor dem Hintergrund des ständig stei-
genden Raum- und Flächenbedarfs sind
die gesteckten Einsparziele bis 2050
nur erreichbar, wenn insbesondere im
Gebäude- und Quartiersbereich inge-

nieurtechnisch durchgeplante wirt-
schaftliche Energiekonzepte mit einem
ganzheitlichen Ansatz zur Anwendung
kommen – das heißt: planen, bauen,
betreiben und entsorgen. Neben Kon-
zepten für die Energiebereitstellung
optimieren Ingenieurinnen und Inge-
nieure Gebäude nicht nur energetisch.
Sie sorgen außerdem in interdisziplinä-
rer Zusammenarbeit für einen optima-
len Nutzwert im Sinne der Eigentümer
und Nutzer und übernehmen damit
eine hohe Verantwortung für das Ge-
lingen der Energiewende.

Die Sicherstellung einer einheitlichen
Planung als Grundlage zur Durchfüh-
rung der Maßnahmen an der Gesamt-
heit der beteiligten Gebäude (§ 102
Abs. 2 GEG-E) ist daher unverzichtbar.
Die vorgesehene Anzeigepflicht an die
zuständige Behörde ist zur Kontrolle
dieser Voraussetzung nicht nur sinnvoll
sondern auch erforderlich.

Anlage 7, Zeile 5c

„… Ersatz einer Abdichtung, die flä-
chig das Gebäude wasserdicht abdich-
tet, durch eine neue Schicht gleicher
Funktion (bei Kaltdachkonstruktionen
einschließlich darunter liegender Lat-
tungen)…“

Derartige Dächer gibt es nicht. Unter
einer Abdichtung im „Kaltdach“ (un-
glücklicher, veralteter Begriff - in der
DIN 4108 korrekt als „belüftetes Dach“
genannt) liegt zwingend eine belüf-
tete Schalung, bzw. korrekter „belüfte-
te Unterlage der Abdichtung (z.B.
Schalung, Holzwerkstoffplatte)“. Erst
darunter kann (muss aber nicht) eine
Lattung zur Schaffung des Belüftungs-
raums liegen.

Anlage 7, Fußnote 1

U.a. auf Dächern großer Nichtwohnge-
bäude müssen häufig nicht brennbare
Dämmstoffe eingesetzt werden. Diese
sind nicht unbeschränkt in einer Wär-
meleitfähigkeit <= 0,035 W/(mK) ver-
fügbar. Auch für solche Dämmstoffe
erscheint es also zielführend, auf eine
zulässige Wärmeleitfähigkeit von <=
0,045 W/(mK) abzustellen. Auf diese
Weise lassen sich aufwendige Befrei-
ungsanträge vermeiden.

Bundesingenieurkammer 
Berlin, 28. Juni 2019
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Der Beitrag stellt
aus anwaltlicher
Sicht dar, wie
durch wenige,
einfache und
praktikable Maß-
nahmen die Rah-
menbedingun-
gen für die
Genehmigung
von Wohnbau-

vorhaben spürbar verbessert und
erleichtert werden könnten, ohne hier-
durch in geschützte Nachbarrechte ein-
zugreifen. Hierzu bedarf es sowohl einer
Ergänzung des Städtebaurechts als auch
Feinjustierungen bei der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung zu § 34 BauGB. Bei
der gerichtlichen Kontrolle von Bebau-
ungsplänen ist die Prüfungstiefe zu
reduzieren und den Unbeachtlichkeits-
klauseln des § 214 BauGB größeres
Gewicht zu geben. Die Vorschläge sind
auf dem 19. Deutschen Verwaltungsge-
richtstag, der vom 15.-17.5.2019 in
Darmstadt stattfand, im Arbeitskreis 10
vorgestellt worden. Der nachstehende
Beitrag enthält die schriftliche Fassung
des ersten Teils dieses Vortrages. 

I. Einführung und Ausgangslage

Die Bundesregierung hat das bezahl-
bare Wohnen als „die soziale Frage
unserer Zeit“ bezeichnet. Die Regie-
rungsparteien haben deswegen in
ihrem Koalitionsvertrag von 2018 eine
„Wohnraumoffensive“ ausgerufen. Sie
wollen erreichen, dass bis 2021 insge-
samt 1,5 Millionen neue Wohnungen
und Eigenheime gebaut werden. Die-
ses Ziel von 375.000 neuen Wohnun-
gen pro Jahr ist indes schon im ersten
Jahr deutlich verfehlt worden. Nach
aktuellen Erhebungen des Statisti-
schen Bundesamtes ist im Jahr 2018 die
Zahl der erteilten Baugenehmigungen
um 0,2 % auf 347.300 genehmigte
Wohnungen gesunken. Das ist der
zweite Rückgang in Folge, denn schon
2017 waren die Zahlen wegen des Ein-
bruchs beim Bau von Flüchtlingsunter-
künften um mehr als 7 % gefallen.
Experten rechnen auch für die näch-
sten beiden Jahre weiter mit einem
Rückgang der Genehmigungszahlen.

Was die Mieten anbetrifft, hat der Rat
der Wirtschaftssachverständigen zu-
letzt festgestellt, dass neu vermietete
Wohnungen heute in den sieben größ-
ten deutschen Städten rund 50 % teu-
rer sind als im Jahr 2010. Im bundeswei-
ten Trend beträgt der Preisanstieg
immerhin noch ein Drittel. Vor diesem
Hintergrund verwundert es nicht, dass
in Berlin Unterschriften für ein Volks-
begehren zur Enteignung großer Woh-
nungskonzerne gesammelt werden.
Allerdings hatten sich die Berliner erst
2014 in einem Volksbegehren gegen
die Bebauung des Tempelhofer Feldes
gewandt und damit die Errichtung von
4.700 Wohnungen verhindert.

Auch Wohnungskäufer müssen im
bundesweiten Schnitt für Wohnimmo-
bilien nach Berechnungen der Bundes-
bank ca. 50 % mehr ausgeben als 2010.
In den Metropolregionen ist der Preis-
anstieg sogar noch deutlich stärker
ausgefallen. In Frankfurt werden für
neugebaute Eigentumswohnungen in
attraktiven Lagen mit gehobener Aus-
stattung aktuell zwischen 8.000 bis
12.000 Euro/qm aufgerufen; in „nor-
malen“ Lagen kaum unter 6.000
Euro/qm.

Aus welchen Gründen wird vor allem in
den Metropolregionen trotz großer
Nachfrage viel zu wenig gebaut?
Ursächlich hierfür sind vor allem diese
vier Faktoren:

Erstens fehlt es an baureifen Grund-
stücken in den gefragten Regionen. In
den Ballungsräumen werden für Bau-
grundstücke teilweise spekulative
Mondpreise erzielt. Viele Gemeinden
haben seit Jahrzehnten keine Ange-
botsplanungen für Wohnbauflächen
mehr realisiert. Die Regionalplanung
hat stark auf Innenentwicklung ge-
setzt. Der Wunsch von Flächenauswei-
sungen zugunsten von Wohnen stößt
vielfach auf starke Vorbehalte bei den
wahlberechtigten Besitzern von Woh-
nungen. Nach einer aktuellen Umfrage
des Bundesverbandes Freier Immobi-
lien- und Wohnungsunternehmen
(BFW) bezeichnen 95% der Befragten
die fehlende Verfügbarkeit von Bau-

grundstücken als größte Hürde für
Neubauvorhaben.

Zweitens wird die signifikante Erhö-
hung der ordnungsrechtlichen Vorga-
ben von ca. 5.000 im Jahr 1990 auf heu-
te ca. 20.000 als „Baubremse“ angese-
hen. Insoweit wird vor allem eine Ent-
schlackung und Vereinfachung des
Bauordnungsrechts der Bundesländer
gefordert; z.B. im Hinblick auf die Vor-
gaben zum Stellplatznachweis und zu
Abstandsflächen.

Drittens hat der Boom an Bauanträgen
in Bundesländern, die in erheblichem
Umfang Personal in der Bauverwal-
tung abgebaut haben, vielfach zu
einem Genehmigungsstau sowie zu
einem Verlust an „Planaufstellungs-
kompetenz“ geführt. Die Aussage
„Wir genehmigen länger als wir bau-
en!“ bringt diesen Einwand auf den
Punkt2.

Viertens sind die Verknappung der
Kapazitäten der Bauwirtschaft und die
daraus resultierenden erheblich gestie-
genen Baukosten zu nennen. Da in der
Baubranche wesentliche „Player“ aus
dem Markt ausgeschieden sind und
zudem seit langem ein Fachkräfteman-
gel herrscht, steigen die Baukosten
inzwischen viel schneller als die Ver-
braucherpreise. Zuletzt hat das Statisti-
sche Bundesamt festgestellt, dass bei-
spielsweise Erdarbeiten innerhalb ei-
nes Jahres um 7,5 % teurer geworden
sind.

Bei dieser Sachlage wundert es nicht,
dass vielfältig nach gesetzgeberischen
Aktivitäten gerufen wird. Im Koaliti-
onsvertrag ist diese Forderung aufge-
griffen worden. Dort heißt es, dass die
Bundesregierung die Kommunen bei
der Aktivierung von Bauland und der
Sicherung bezahlbaren Wohnens un-
terstützen wird und hierzu weitere
Verbesserungen im Bauplanungsrecht
angestrebt werden. Darüber hinaus
möchte die Bundesregierung das Bau-
planungsrecht und die immissions-
schutzrechtlichen Vorschriften besser
aufeinander abstimmen, um die Kom-
munen in die Lage zu versetzen, mit
Nutzungskonflikten vor Ort besser
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umzugehen und eine bessere Nut-
zungsmischung zu erreichen3. Hierzu
hat die Bundesregierung im Nachgang
zum „Wohnungsgipfel“ des Bundes-
kanzleramtes vom 21.09.2018 eine
Expertenkommission „Nachhaltige
Baulandentwicklung“ einberufen, die
Vorschläge für einen entsprechenden
Gesetzentwurf unterbreiten soll. Die
abschließende Sitzung dieser Kommis-
sion findet am 24.06.2019 statt. Auf
dieser Basis wird das für das Städtebau-
recht zuständige Bundesministerium
des Innern, für Bau und Heimat einen
Referentenentwurf erstellen, der nach
der Sommerpause vorgestellt werden
soll.

Wie zu hören ist, sind insoweit folgen-
de Maßnahmen vorgesehen: Gemein-
den sollen künftig in ihrer kommunal-
politischen Aufgabe der Erstellung von
Bauleitplänen zur Schaffung von
Wohnraum gestärkt werden (Ergän-
zung von § 1 Abs. 5 BauGB). Darüber
hinaus soll ein neuer „zweckbezogener
Bebauungsplantypus“ geschaffen wer-
den, der zur Schaffung von Wohnraum
eingesetzt werden kann. § 13b BauGB
soll entfristet werden. Im Bereich der
Vorhabenzulassung sind Anpassungen
zur erleichterten Zulässigkeit von
Wohnraum durch Gewährung von Aus-
nahmen und Befreiungen (§ 31 BGB)
sowie im Außenbereich (§ 35 BauGB)
geplant. Schließlich sollen die Ober-
grenzen des Maßes der baulichen Nut-
zung in § 17 BauNVO zur Disposition
gestellt werden4. 

In der Expertenkommission wird zu-
dem diskutiert, ob durch gesetzgeberi-
sche Maßnahmen auch für die Geneh-
migung eines Vorhabens auf Grundla-
ge von § 34 BauGB der Abschluss eines
städtebaulichen Folgekostenvertrages
verlangt werden kann.

Offenbar nicht diskutiert wird interes-
santerweise die Frage, welche gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen Ent-
wicklungen zur Planungsskepsis bei
der Bevölkerung, der Politik und der
Verwaltung geführt haben. Dort sind
die eigentlichen Quellen der derzeiti-
gen Misere zu suchen.

Gleichwohl könnte es nach meiner
Überzeugung ohne Grundsatzdebatte
einige Verbesserungschancen geben.
Mit wenigen „Feinjustierungen“ gäbe
es Handlungsmöglichkeiten, die
schneller, einfacher und praktikabler
als die von der Expertenkommission
derzeit angedachten Maßnahmen
sind. Natürlich ist dies vor dem Hinter-
grund zu bewerten, dass solche Hand-
lungsoptionen rechtssicher sein müs-
sen, d.h. einer verwaltungsgerichtli-
chen Überprüfung standzuhalten
haben.

II. Das Dilemma: Schilderung eines
typischen Praxisbeispiels

Um die Sinnhaftigkeit gesetzgeberi-
scher Maßnahmen zu bewerten, sei
kurz folgendes Fallbeispiel vorgestellt.
Es spielt in einer hessischen Großstadt,
deren Einwohnerzahl im zurückliegen-
den Jahrzehnt bundesweit mit am
stärksten gewachsen ist: Der Grund-
stückseigentümer und potentielle Bau-
herr besitzt dort in einem bislang nicht
gentrifizierten Stadtteil einen kleinen
Mehrfamilienhauskomplex. Das vier-
geschossige Doppelhaus, das auf der
Grundlage einer historischen Bauge-
nehmigung eine Geschossflächenzahl
von 2,05 ausweist, wurde ca. im Jahr
1920 errichtet und ist seitdem nur
moderat saniert worden. Die Wohnun-
gen befinden sich in einem altersgemä-
ßen Zustand und sind seit langem zu
einem günstigen Mietzins vermietet.

Der Eigentümer plant nunmehr die
Aufstockung des Komplexes um ein
Dachgeschoss. Dort sollen sechs Miet-
wohnungen mit einer Wohnfläche von
insgesamt 350 m2 neu errichtet wer-
den. Die Netto-Kaltmiete soll zwischen
10,00 bis 12,00 Euro/qm liegen. Der pri-
vate Eigentümer ist bereit, eine freiwil-
lige Selbstverpflichtungserklärung ge-
genüber der Stadt abzugeben, dass er
drei der sechs neu entstehenden
Wohneinheiten für die nächsten zehn
Jahre nicht teurer als 10 Euro/qm ver-
mieten wird. Durch die Aufstockung
würde sich die GFZ auf 2,57 erhöhen.

Bedauerlicherweise liegt das Grund-
stück im Geltungsbereich eines aus
dem Jahr 1979 stammenden Bebau-
ungsplans der Kommune. Dieser Be-

bauungsplan weist das Grundstück als
Teil eines Mischgebiets aus, setzt
geschlossene Bauweise mit max. 4 Voll-
geschossen fest und darüber hinaus
folgende Ausnutzungskennziffern:
GRZ:0,4 und GFZ:1,1.

Im Zuge der Aufstellung dieses Bebau-
ungsplans hat der seinerzeitige Sat-
zungsgeber somit für dieses Grund-
stück gerade noch etwa die Hälfte der
schon damals seit Jahrzehnten vorhan-
denen Ausnutzung zugelassen, wie
sich aus einem Vergleich der bestehen-
den GFZ von 2,05 mit der bauplanungs-
rechtlich aktuell noch zulässigen GFZ
von 1,1 ergibt. Aus einer Lektüre der
Begründung zum Bebauungsplan
sowie aufgrund der Beratung des Vor-
habens durch das Stadtplanungsamt
kann der Schluss gezogen werden, dass
die Kommune bei Aufstellung des
Bebauungsplans im Jahre 1979 das
städtebauliche Ziel verfolgte, die dort
vorhandene Bebauung entsprechend
dem seinerzeitigen städtebaulichen
Leitbild der locker bebauten „Garten-
stadt“ zu „entdichten“. Vor diesem
Hintergrund sieht sich die Bauaufsicht
nunmehr außerstande, für das aktuell
geplante Vorhaben im Wege der
Befreiung eine GFZ von 2,57 zuzulas-
sen.

Dies verstoße zum einen gegen die
Grundzüge der Planung, die erwiese-
nermaßen den diametral gegenteili-
gen Zweck der Nachverdichtung ver-
folgten, auch wenn sich das städtebau-
liche Leitbild seit 1979 gewandelt hät-
te. Zum anderen sei die beantragte
Befreiung auch städtebaulich nicht ver-
tretbar, weil das Grundstück schon der-
zeit, d. h. ohne die beabsichtigte Auf-
stockung, etwa doppelt so hoch ausge-
nutzt sei, wie seit 40 Jahren baupla-
nungsrechtlich noch maximal zulässig.
Die begehrte Befreiung könne deswe-
gen nicht rechtssicher gewährt wer-
den. Dies würde außerdem „Nachah-
mer“ und „Trittbrettfahrer“ auf den
Plan rufen, da die vorliegende Konstel-
lation auch in Bezug auf zahlreiche
andere Grundstücke in diesem Stadt-
teil gegeben sei.

Den (sachlich zutreffenden) Hinweis
des Eigentümers, dass sich die geplante
Aufstockung angesichts der in der
näheren Umgebung vorhandenen
Bebauung städtebaulich einfüge und
keine Spannungen erzeuge, weist die
Stadt mit dem Argument zurück, dar-
auf komme es im Rahmen von § 31
BauGB nicht an. Die Bitte des Bauherrn,
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eine Anpassung des Planungsrechts im
Wege einer überfälligen Änderung des
bestehenden Bebauungsplans herbei-
zuführen, weist das Stadtplanungsamt
ebenfalls zurück: Für ein solches Bau-
leitplanverfahren sei das Vorhaben zu
klein und der beabsichtigte Wohnflä-
chenzuwachs zu unbedeutend. Das
Amt sei mit diversen anderen Bauleit-
planverfahren auf Jahre hinaus ausge-
lastet. Deswegen bestehe auch keine
Bereitschaft, über einen vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan nachzuden-
ken.

III. Bewertung des Fallbeispiels

Der geschilderte Sachverhalt ist typisch
und zeigt die städtebaulichen Grenzen
der politisch so oft beschworenen
Nachverdichtung durch Aufstockung
bestehender Wohnhäuser auf. In zahl-
reichen Kommunen, gerade auch in
den besonders gefragten Metropolre-
gionen, existieren noch viele Bebau-
ungspläne, die 30 Jahre und älter sind.
In aller Regel bilden diese Pläne den
heute dort vorhandenen baulichen
Bestand bei Weitem nicht mehr ab.
Darüber hinaus sind die städtebauli-
chen Ziele, die seinerzeit mit solchen
Plänen verfolgt worden sind, ebenfalls
häufig längst obsolet.

Gleichwohl scheuen sich die meisten
Kommunen, dieses veraltete und über-
holte Planungsrecht förmlich aufzuhe-
ben. Dies liegt zum einen daran, dass
nach § 1 Abs. 8 BGB die Aufhebung
eines Bebauungsplans regelmäßig im
Vollverfahren zu erfolgen hat5 und
man diesen Aufwand sowie die damit
verbundenen rechtlichen Risiken in der
Praxis vermeiden möchte. Im Zuge
eines solchen förmlichen Aufhebungs-
verfahrens müssen nach herrschender
Meinung im Rahmen der Abwägung
auch Überlegungen zur städtebauli-
chen Ordnung des betroffenen Gebie-
tes nach §§ 34, 35 BauGB erfolgen6.
Dies soll nach höchstrichterlicher
Rechtsprechung sogar für Bauleitpläne
gelten, die an einem zur Unwirksam-
keit führenden Mangel leiden7, d.h.
selbst in solchen offensichtlichen Fällen
scheidet die Aufhebung eines solchen
„Alt-Bebauungsplans“ durch einfa-
chen Ratsbeschluss ohne Öffentlich-
keitsbeteiligung aus. 

Zum anderen hat es sich für Kommu-
nen im Laufe der Zeit in der Praxis als
opportun erwiesen, die weitere städte-
bauliche Entwicklung in diesen Berei-
chen durch die Gewährung mehr oder
minder großzügiger Befreiungen im

Einzelfall zu „steuern“, ohne einem
Rechtsanspruch der Bauherrn auf Ge-
währung solcher Abweichungen aus-
gesetzt zu sein.

IV. Schlussfolgerungen 
für Aktivitäten des Gesetzgebers

Wie würden sich die von der eingesetz-
ten Expertenkommission angedachten
Gesetzgebungsmaßnahmen auf den
geschilderten Sachverhalt auswirken?

Hier stellt sich zunächst die Frage, ob
der vorgesehene neue zweckgebunde-
ne Bebauungsplantypus, in Verbin-
dung mit der angedachten Ergänzung
von § 1 BauGB, dem Bauherrn in der
geschilderten Situation helfen würde.
Dies ist zu verneinen, denn auch diese
Maßnahme würde voraussetzen, dass
die Kommune zur Einleitung und
Durchführung einer solchen Bauleit-
planung bereit ist, woran es hier gene-
rell fehlt. Auch der neue Verfahrenstyp
würde nichts an der Vorgabe des § 1
Abs. 3 BauGB ändern, wonach auf die
Durchführung von Bauleitplanung
kein Rechtsanspruch besteht und diese
im Ermessen der jeweiligen Kommune
liegt. Im Übrigen stellt sich die Frage,
wie viele Sonderverfahren der Bau-
rechtsschaffung der Gesetzgeber nach
dem vereinfachten Änderungsverfah-
ren (§ 13 BauGB) und dem beschleunig-
ten Verfahren der Innenentwicklung (§
13a BauGB mit § 13b BauGB) noch
schaffen will, ohne dass die Praxis den
Überblick verliert?

Gleiches gilt im Ergebnis auch in Bezug
auf die angedachten Anpassungen zur
erleichterten Zulassung von Wohn-
raum durch Gewährung von Befreiun-
gen. Auch diese Änderung würde
nichts daran ändern, dass die Erteilung
solcher Befreiungen eine Ermessens-
entscheidung bliebe, d.h. auch inso-
weit wäre der Bauherr auf das behörd-
liche Wohlwollen angewiesen. Zudem
hat die Erfahrung mit den Sonderrege-
lungen des §§ 246 BGB, soweit sie § 31
BauGB modifizieren, gezeigt, dass die-
ser Weg systemfremd ist. Er verunklart
die Unterscheidung zwischen regelhaf-
ter Zulassung eines Vorhabens und des-
sen Genehmigung im Ausnahmefall
durch Befreiung. Schließlich wäre die-
ser Weg auch mit großen Rechtsunsi-
cherheiten behaftet, denn nach der
Wannsee-Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts würde in jedem
Einzelfall das Risiko bestehen, dass sol-
che großzügigen Abweichungen von
Maßfestsetzungen von Nachbarn mit
Erfolg angegriffen werden könnten8.

Als Zwischenfazit ist damit festzuhal-
ten, dass die von der eingesetzten
Expertenkommission angedachten
„Verbesserungsmaßnahmen“ zur er-
leichterten Zulassung von Wohnbau-
vorhaben in der Praxis jedenfalls für
die hier geschilderte, typische Konstel-
lation ungeeignet sind. Die Umsetzung
der vorgeschlagenen Regelungen wür-
de eher zu weiteren Problemen führen
als zu einer tatsächlichen Beschleuni-
gung der Baurechtsschaffung für
Wohnbauvorhaben.

V. Ein neues Modell: 
einfach, praktikabel und rechtssicher

Erster Ausgangspunkt für Überlegun-
gen über ein neues Modell zur Förde-
rung von Wohnbauentwicklungen in
der bebauten Ortslage, das einfach,
praktikabel und rechtssicher anwend-
bar sein soll, ist die Erkenntnis, dass mit
§ 34 BauGB für Innenbereichsvorhaben
ein seit Jahrzehnten bekanntes Kon-
strukt zur Verfügung steht, das sich in
der praktischen Rechtsanwendung
bewährt hat. Zudem existiert hierzu
hinreichend verlässliche Rechtspre-
chung zu allen denkbaren Sachver-
haltskonstellationen. Dies betrifft so-
wohl die Frage, ob ein Bauherr hier-
nach einen Rechtsanspruch auf Ertei-
lung einer Baugenehmigung besitzt,
als auch die Frage, unter welchen Vor-
aussetzungen eine auf § 34 BauGB
beruhende Baugenehmigung Nach-
barrechte verletzt.

Die Vorschrift hatte zunächst lediglich
den Charakter einer Übergangsrege-
lung und hat sich sodann im Laufe der
Jahre zum vollwertigen Planersatz ent-
wickelt9. Tatsächlich hat sich § 34
BauGB inzwischen als „Geniestreich“
des Gesetzgebers erwiesen, weil der
Vorschrift eine gewisse Flexibilität
immanent ist, die in der praktischen
Rechtsanwendung hilft. Im Bereich des
Städtebaurechts kommt keiner ande-
ren Regelung eine derart große prakti-
sche Bedeutung in Bezug auf die
städtebauliche Ordnung zu wie § 34
BauGB. Dabei ist erstaunlicherweise
der Kerngehalt von § 34 Abs. 1 BauGB
seit der Novelle des damaligen Bundes-
Baugesetzes im Jahr 1976 quasi unver-
ändert geblieben10.

Die zweite Erkenntnis besteht darin,
dass ein Bebauungsplan der minde-
stens 30 Jahre alt ist und während die-
ser Zeit nicht mehr geändert wurde, in
aller Regel seine städtebauliche Steue-
rungsfunktion verloren hat. Dies gilt
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jedenfalls für die großen Städte und
Metropolregionen, die sich in den letz-
ten Jahrzehnten dynamisch entwickelt
haben. Statistiken von Bauaufsichtsbe-
hörden der Großstädte belegen, dass
jede Stadt ungefähr alle 30 Jahren
„neu gebaut“ wird, d. h. für nahezu
jedes innerstädtische Grundstück
innerhalb von 30 Jahren Baugenehmi-
gungen (Abbruch, Neubau, Umbau,
Ausbau, Sanierung, etc.) beantragt
und erteilt werden.

Vor diesem Hintergrund drängt es sich
geradezu auf, den Anwendungsbe-
reich von § 34 BauGB um eine Residual-
funktion in Bezug auf den Geltungsbe-
reich für Bebauungspläne zu erwei-
tern, die mindestens 30 Jahre und älter
sind. Für jüngere Bebauungspläne soll-
te der Gemeinde die Befugnis einge-
räumt werden, auch hierfür den An-
wendungsbereich von § 34 BauGB zu
eröffnen. Diese Funktion sollte als
Wahlrecht des Bauherrn ausgestaltet
werden, d.h. in diesen Gebieten sollte
der Bauherr frei wählen können, ob
sein jeweiliges Vorhaben städtebaulich
nach den Festsetzungen des formal
fortbestehenden alten Plans oder aber
– alternativ hierzu – nach § 34 BauGB
beurteilt werden soll. Gesetzestech-
nisch könnte dies ohne Weiteres z.B.
dadurch umgesetzt werden, dass § 30
BauGB um einen neuen Absatz 4 erwei-
tert wird, der wie folgt lauten könnte:

„Im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans, der seit mindestens 30 Jahren
unverändert gilt, richtet sich die Zuläs-
sigkeit von Vorhaben alternativ auch

nach § 34 oder § 35. Der Antragsteller
besitzt insoweit ein Wahlrecht. Die
Gemeinde kann bestimmen, dass diese
Regelung auch für Bebauungspläne
gilt, die jünger als 30 Jahre sind.“

Mit dieser Regelung wäre dem Ziel der
Wohnraumoffensive des Koalitionsver-
trages auf legislativer Ebene besser
Rechnung getragen als mit dem der-
zeit diskutierten Modell, ohne dass es
hierzu weiterer Gesetzesänderungen
bedürfte. Im Einzelnen wäre die Neu-
regelung wie folgt zu bewerten:

1. Systemkonformität

Die Schaffung eines weiteren, alterna-
tiven Zulässigkeitstatbestandes ist
systemkonform zu vorhandenen Rege-
lungen des Baugesetzbuchs. In den Fäl-
len des §§ 33 BauGB stellt der Gesetz-
geber einem Antragsteller schon jetzt
alternativ zwei eigenständige und
inhaltlich voneinander abweichende
Zulässigkeitsregelungen zur Verfü-
gung; nämlich einmal nach dem aktu-
ell für das Vorhabengrundstück (noch)
geltenden Planungsrecht sowie – alter-
nativ hierzu – auch nach dem künfti-
gen Satzungsrecht des in Aufstellung
befindlichen Bebauungsplanes, wenn
und soweit der Antragsteller dessen
Festsetzungen schriftlich anerkannt 
(§ 33 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)11.

2. Einfache, praktikable 
und risikolose Anwendbarkeit

Die Umsetzung der Vorschrift wäre ein-
fach und praktikabel. Überholte Alt-
Bebauungspläne müssten nicht in
einem zeit- und kostenaufwändigen
Aufhebungsverfahren formal außer
Kraft gesetzt werden. Die Notwendig-
keit einer städtebaulichen Bewertung
der Aufhebung des alten Plans vor dem
Hintergrund des § 34 BauGB im Rah-
men des Abwägungsgebots würde ent-
fallen. Damit würden insoweit auch
keine rechtliche Risiken bestehen, falls
die Aufhebung im Wege der Normen-
kontrolle angegriffen werden sollte.
Wegen der formalen Weitergeltung
des Alt-Bebauungsplans könnten auch
keine Entschädigungsansprüche
wegen Planungsschäden gegen die
Gemeinde geltend gemacht werden.

3. Vorrangklausel für Wohnen

§ 34 BauGB enthält in seinem Abs. 3a
bereits eine hinreichende Vorrangre-
gelung für Wohnen, insbesondere in
der Gestalt von § 34 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1
lit. c) BauGB. Damit könnte auf die

Schaffung eines zweckgebundenen
Bebauungsplantyps für Wohnen eben-
so verzichtet werden, wie auf eine –
systemwidrige und nachbarrechtlich
vor dem Hintergrund des Wannsee-
Urteils problematische – Ausweitung
der Befreiungsregelungen.

4. Gleichbehandlungsgebot

Die vorgeschlagene Neuregelung wür-
de auch offensichtlich gegebene
Ungleichbehandlungen beseitigen. In
der Regel existiert in städtisch gepräg-
ten Gebieten ein Flickenteppich von
beplanten Arealen neben unbeplanten
Quartieren, die im Innenbereich lie-
gen. Gerade in den Fällen, in denen
Alt-Bebauungspläne vorhanden sind,
können sich hieraus sachlich nicht zu
rechtfertigende Ungleichbehandlun-
gen ergeben: Während der Eigentü-
mer eines im unbeplanten Bereich
gelegenen Baugrundstücks in Bezug
auf sein Baurecht im Laufe der Zeit an
der städtebaulichen Entwicklung über
§ 34 BauGB teilnimmt, bleibt der im
Geltungsbereich eines alten Plans gele-
gene Eigentümer hiervon dauerhaft
abgeschnitten. Ein sachlicher Grund für
diese Ungleichbehandlung besteht
nicht. Die vorgeschlagene Neurege-
lung würde diesem Zustand abhelfen
und zu einer dem Gleichheitssatz ent-
sprechenden Regelung für alle führen.

5. Wahrung der Planungshoheit

Die vorgeschlagene Regelung würde
auch die kommunale Planungshoheit
wahren. Die Kommune hätte es weiter-
hin jederzeit in der Hand, durch Fas-
sung eines Aufstellungsbeschlusses vor
Ablauf der 30 Jahresfrist mit Erlass
einer Veränderungssperre die Geneh-
migung von Vorhaben auf der Grund-
lage von § 34 BGB in Gebieten auszu-
schließen, für die Alt-Bebauungspläne
gelten, soweit sie dies als städtebaulich
erforderlich ansieht.

6. Sonderfälle bleiben unberührt

Die vorgeschlagene Neuregelung lässt
schließlich auch die Vorgaben der
Rechtsprechung zu Neuansiedlungs-
vorhaben unberührt, die für eine
rechtsfehlerfreie Konfliktbewältigung
auf das Festsetzungsinstrumentarium
der Bauleitplanung angewiesen sind,
wie z.B. die Ansiedlung eines Wohnge-
biets im Achtungsabstand eines Stör-
fallbetriebs nach der Seveso-III-Richtli-
nie12. Ein solches Vorhaben kann
wegen des Rücksichtnahmegebots
weder nach § 34 Abs. 1 BauGB zugelas-
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sen werden, noch ergibt sich ein sol-
cher Genehmigungsanspruch aus
einem Alt-Bebauungsplan, weil dieser
in der Regel keine Konfliktbewälti-
gung der Seveso-Problematik enthält.

VI. Judikativer Nachjustierungsbedarf
bei § 34 BauGB

1. Vorbemerkung

Eine optimale Verbesserungswirkung
im Hinblick auf die gewünschte Erleich-
terung von Wohnbauvorhaben ließe
sich erzielen, wenn die höchstrichterli-
che Rechtsprechung parallel mit der
hier vorgeschlagenen Gesetzesände-
rung in zwei wichtigen Teilbereichen
ihre Rechtsprechung zu § 34 Abs. 1
BauGB „nachjustieren“ würde. Hier-
durch würden keine grundsätzlichen
Probleme aufgeworfen, denn die Ge-
richte haben § 34 Abs. 1 BauGB seit
jeher mit einer hohen Geschmeidigkeit
ausgestattet: Neben dem tatsächlichen
Einfügen eines Vorhabens in den Rah-
men der in der näheren Umgebung
vorhandenen Bebauung, ist – alterna-
tiv hierzu – seit langem auch das recht-
liche Einfügen anerkannt. Dieses recht-
liche Einfügen ist dann gegeben, wenn
ein Vorhaben baulich zwar vom tat-
sächlich vorhandenen Rahmen ab-
weicht, hierdurch aber keine nur durch
Bauleitplanung zu bewältigenden bo-
denrechtlichen Spannungen in das
Gebiet hineingetragen oder verstärkt
werden13. Auf diese Weise ist schon
früh die Möglichkeit eröffnet worden,
über § 34 BauGB eine „angemessene
Fortentwicklung der Bebauung“ zu
gewährleisten14. Nur mit diesem
Grundverständnis des Normgehalts
kann das vollständige Potential der
Vorschrift genutzt werden, deren
Zweck gerade nicht darin besteht, die
vorhandene Bebauung durch „Über-
stülpen einer Käseglocke“ zu konser-
vieren und gegen jede Veränderung
abzuschotten15.

Leider trägt die Rechtsprechung in
zwei wichtigen Details diesem Grund-
verständnis bislang noch nicht hinrei-
chend Rechnung. Darauf soll nachste-
hend näher eingegangen werden.

2. Begriff der näheren Umgebung

Entscheidend für die Frage, ob sich ein
Vorhaben in die Eigenart der näheren
Umgebung einfügt, sind folgende vier
Merkmale: Art und Maß der baulichen
Nutzung, Bauweise und Grundstücks-
fläche, die überbaut werden soll. Ob-
wohl es nach dem eindeutigen Wort-

laut von § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB nur
eine nähere Umgebung gibt, geht die
höchstrichterliche Rechtsprechung da-
von aus, dass die räumlichen Grenzen
für die jeweiligen Kriterien unter-
schiedlich zu ziehen sind; es mithin für
die vier genannten Merkmale verschie-
dene nähere Umgebungen geben
soll16. Insbesondere soll hiernach
grundsätzlich davon ausgegangen
werden, dass bei der Ermittlung des
Gebietscharakters („Art der baulichen
Nutzung“) ein größerer Rahmen zu
ziehen ist als in Bezug auf die restlichen
drei Merkmale, die das Maß der bauli-
chen Nutzung betreffen17.

Eine derart schematische Sichtweise
erscheint indes weder überzeugend
noch notwendig und sollte korrigiert
werden. Zunächst ist die Festlegung der
näheren Umgebung eine tatrichterli-
che, nach den tatsächlichen Verhältnis-
sen des jeweiligen Einzelfalles zu beur-
teilende Frage18, die revisionsrechtlich
nicht durch unnötige, starre Vorgaben
eingeschränkt werden sollte.

Im Übrigen steht der eindeutige Wort-
laut von § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB einem
solchen Verständnis entgegen, weil
dort lediglich von der – also nur „einer“
– näheren Umgebung die Rede ist.
Schließlich überzeugt dieses Verständ-
nis auch in der Sache nicht: Freilich mag
es zutreffend sein, den Rahmen der
prägenden Umgebungsbebauung bei
der Art der baulichen Nutzung dann
größer zu ziehen, wenn ein emittieren-
des Vorhaben zu beurteilen ist, das sich
gegenüber einem größeren Kreis von
Nachbarn auswirkt. Warum dies dann
umgekehrt bedeuten muss, dass für ein
solches Vorhaben das Einfügen in
Bezug auf die übrigen Merkmale nur
auf der Grundlage einer kleinräumige-
ren Umgebung zu beurteilen sind,
erschließt sich nicht.

In der Praxis würde die Rückbesinnung
der Rechtsprechung auf den Wortlaut
von § 34 Abs. 1 BauGB größere Spiel-
räume bei der Beurteilung eines Vorha-
bens eröffnen. Gerade in Bezug auf das
Einfügen eines Vorhabens hinsichtlich
der Faktoren „Maß der baulichen Nut-
zung“, „Bauweise“ und „überbaute
Grundstücksfläche“ würde ein größe-
rer Bezugsrahmen zu städtebaulich
besseren Ergebnissen führen, weil die –
oft von Zufälligkeiten abhängende –
Bedeutung der Bebauung der unmit-
telbaren Angrenzergrundstücke damit
relativiert wäre.

3. Mischung von Maßfaktoren
verschiedener Gebäude

Der zweite wichtige Korrekturbedarf
betrifft die Grundsätze des „Einfirst-
hof-Urteils“ des 4. Senats vom
08.12.2016 19. Darin wird ausgeführt,
dass zur Prüfung der Frage, ob sich ein
Vorhaben in die Eigenart der näheren
Umgebung nach dem Maß der bauli-
chen Nutzung einfügt, die vorhande-
nen „Gebäude“ in der näheren Umge-
bung zueinander in Beziehung zu set-
zen sind. Hierbei komme es auf die
optisch maßstabbildende Wirkung
durch das gesamte Erscheinungsbild
des Gebäudes an. Umgekehrt soll dies
bedeuten, dass ein Gebäude seine
Umgebung nicht durch einzelne Maß-
bestimmungsfaktoren im Sinne des §§
16 Abs. 2 BauNVO präge. Die Überein-
stimmung eines Vorhabens mit Refe-
renzprojekten nur in einem Maßfaktor
genüge mithin nicht zum Nachweis des
Einfügens. Dies könne nämlich dazu
führen, dass durch eine Kombination
von Bestimmungsgrößen einzelner
Gebäudeelemente ein Bauvorhaben
entstehe, das in der näheren Umge-
bung ohne Vorbild sei20.

Diese sehr restriktive Auslegung von §
34 Abs. 1 Bau GB überzeugt nicht:
Jedenfalls für den städtischen Raum
verhindert dieser Ansatz die an sich
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13 Ständige Rechtsprechung seit: BVerwG,
Urt. v. 26.05.1978 – 4 C 9/77 – BVerwGE
55, 369 [386]; zuletzt etwa: BVerwG,
Urt. v. 08.12.2016 – 4 C 7.15 – BVerwGE
157, 1, Rn. 17.

14 So ausdrücklich: Rubel, DVBl. 2018, 403
[410].

15 Rubel, a.a.O.

16 BVerwG, Beschl. v. 13.05.2014 – 4 B
38/13, NVwZ 2014, 1246.

17 BVerwG, NJW 1970, 263; OVG Münster,
Urt. v. 01.03.2017 – 2A 45/16 – BauR
2017, 1503.

18 Schrödter/Rieger, a.a.O., § 34, Rn. 34.

19 BVerwG, Urt. v. 08.12.2016 – 4 C 7.15 –
NVwZ 2017, 717.

20 BVerwG, NVwZ 2017, 717 [719].

21 Alexander: Was gegen
Wohnungsmangel hilft; FAZ Rhein-
Main-Zeitung vom 04.04.2019, S. 

22 Dillmann/Mohrenstein/Vielberg/Zemke:
Woran scheitern Bebauungspläne?,
BauR 2018, 179 [180].

23 Dillmann/Mohrenstein/Vielberg/ Zemke,
a.a.O., 181.

24 BVerwG, Urt. v. 18.07.2013 – 4 CN 3/12 –
NVwZ 2013, 1413; dazu: Schröer/Kullick,
NVwZ 2014, 497.
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gewünschte angemessene Fortent-
wicklung eines Baugebiets und führt
zum ungewünschten „Einfrieren“ ei-
nes Bereichs. Solange es für jeden ein-
zelnen Maßbestimmungsfaktor (Grund-
fläche, Geschosszahl und Höhe) zumin-
dest ein Referenzgebäude in der nähe-
ren Umgebung gibt, bleibt sicherge-
stellt, dass ein Bauvorhaben nicht
wesentlich über den vorhandenen
städtebaulichen Rahmen hinausgeht.
Der Umstand, dass ein auf diese Weise
zugelassenes Gebäude in der näheren
Umgebung vorbildlos wäre, ist hierbei
unschädlich: Das Vorhaben würde sich
nämlich dann immer noch im rechtli-
chen Sinne in die Eigenart der näheren
Umgebung einfügen, solange hier-
durch keine nur durch Bauleitplanung
zu lösenden Konflikt geschaffen wer-
den. Im Einzelfall nicht auszuschließen-
de „Auswüchse“ bei einem Mix einzel-
ner Maßbestimmungsfaktoren ver-
schiedener Gebäude im Sinne eines
wesentlichen Hinausgehens über den
städtebaulich vorhandenen Rahmen
könnten weiterhin dadurch verhindert
werden, dass in solchen Fällen ein Pla-
nungsbedürfnis angenommen wird.
Mit anderen Worten: ein Vorhaben,
das wegen der Mischung von Einzelele-
menten unterschiedlicher Gebäude in
keinem harmonischen Verhältnis mehr
zu seiner Umgebung steht, bliebe wei-
terhin auf der Grundlage von § 34 Abs.
1 BauGB unzulässig.

In der Praxis würde diese Nachjustie-
rung der Rechtsprechung erheblich
dazu beitragen, weitere Spielräume
bei der Beurteilung eines Vorhabens
nach § 34 BauGB zu eröffnen. Die Ent-
wurfsverfasser wären hierdurch nicht
zwingend auf vorhandene Gebäudety-
pen in der näheren Umgebung festge-
legt, sondern könnten mit den dort
vorhandenen Elementen „spielen“
und diese bestmöglich nutzen. Auch
dies würde dem Ziel einer angemesse-
nen baulichen Fortentwicklung eines
vorhandenen Bereichs dienen, ohne
dass sich die Gemeinde damit von vorn-
herein aller Steuerungsmöglichkeiten
begeben hätte, um Fehlentwicklungen
im Sinne eines wesentlichen Über-
schreitens des vorhandenen Rahmens
zu verhindern.

VII. Bauleitplanung

1. Vorbemerkung

Trotz der geschilderten „Verbesse-
rungsmaßnahmen“ bleiben noch
genügend Fälle übrig, in denen die
Zulassung eines Vorhabens zwingend

Bauleitplanung erfordert. Dies gilt vor
allem für die notwendige Ausweisung
neuer Baugebiete auf bislang unbe-
bauten Flächen. Ohne solche Neubau-
gebiete, d.h. allein durch Nachverdich-
tung in Verbindung mit dem üblichen
städtebaulichen „Folterinstrumentari-
um“, wie z.B. dem Umwandlungsver-
bot von Miet- in Eigentumswohnun-
gen, der Ausübung kommunaler Vor-
kaufsrechte und dem Erlass von Milieu-
schutzsatzungen, ist dem Wohnungs-
mangel nicht beizukommen21.

Als anwaltlicher Begleiter von Bauleit-
planverfahren ist man bei Mandatsbe-
ginn hin- und hergerissen: Einerseits
lehrt die Erfahrung, dass sich ein sol-
ches Mandat vom Aufstellungsbe-
schluss bis zum Satzungsbeschluss über
viele Monate, meist sogar über Jahre,
erstrecken wird und mit viel Arbeit ver-
bunden ist. Andererseits muss man
offen ansprechen, dass solche Mandate
sehr haftungsträchtig sind, denn den
fehlerfreien Bebauungsplan gibt es
nicht. Am Ende weist jede Satzung mit
dem zugrunde liegenden Abwägungs-
vorgang zumindest „Grauzonen“ auf,
deren Beurteilung durch ein Normen-
kontrollgericht nicht verlässlich voraus-
gesagt werden kann. Dann gilt der alte
Spruch, dass man auf hoher See und
vor Gericht in Gottes Hand ist.

Die Qualität des am Ende eines langen
Prozesses erzielten Ergebnisses und
damit die Chancen, mit der Satzung vor
Gericht zu bestehen, hängen maßgeb-
lich von der Qualität interdisziplinärer
Teamarbeit ab. Wichtig ist insbesonde-
re das Zusammenspiel zwischen Kom-
mune, Investor, Stadt- und Fachplanern
und – natürlich – den Juristen. Hilfreich
und für das Arbeitsergebnis förderlich
ist in der Regel, wenn es sich hierbei um
ein eingespieltes Team handelt, das
gemeinsam schon viele Bauleitplanver-
fahren begleitet hat und sich über die
gesamte Dauer des Verfahrens fortlau-
fend eng austauscht. Eine wichtige Rol-
le spielt aber auch, wie professionell
mögliche Einwender und Umweltver-
bände aufgestellt sind und wie intensiv
sie sich schon im Beteiligungsverfahren
einbringen. Projektentwickler und an-
dere professionelle Investoren wissen
meist, dass damit für sie erhebliche
Kosten verbunden sind, die sie am
Ende selbst bei einem Obsiegen im
Normenkontrollverfahren nicht vom
Kläger erstattet bekommen. Ein Pro-
blem ist sicher, dass deswegen die
„Hemmschwelle“ potentieller Kläger
niedrig liegt.

2. Typische Fehlerquellen

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich,
typische Fehlerquellen in Bauleitplan-
verfahren anzuschauen und auch hier
einen Blick auf die Rolle der Normen-
kontrollgerichte zu werfen. Woran
scheitern Bebauungspläne bei der
abstrakten Normenkontrolle am mei-
sten? Hierzu gibt es einen interessan-
ten Beitrag der Autoren Dillmann/
Mohrenstein/Vielberg/Zemke, der in
der Zeitschrift Baurecht 2018, S. 179 ff.,
veröffentlicht worden ist. Dem Beitrag
liegt ein Lehrforschungsprojekt an der
FH Erfurt zugrunde, in dem insgesamt
293 abstrakte Normenkontrollent-
scheidungen zu Bebauungsplänen und
die Gründe des Scheiterns über einen
Zeitraum von Anfang 2010 bis Ende
2016 betrachtet worden sind.

Die Untersuchung hat im wesentlichen
folgende Ergebnisse erbracht: Die mei-
sten Bebauungspläne scheitern in den
großen Flächenländern Nordrhein-
Westfalen, Bayern und Baden-Würt-
temberg. Dies liegt schlicht daran, dass
dort auch die meisten Planverfahren
durchgeführt werden. Die Differenzie-
rung nach Baugebietstypen ergibt den
Befund, dass insbesondere Bebauungs-
pläne mit der Festsetzung eines Allge-
meinen Wohngebiets und/oder eines
sonstigen Sondergebiets für großflä-
chigen Einzelhandel beanstandet wor-
den sind22. Ursache hierfür ist zum
einen, dass angesichts der Wohnungs-
knappheit der Baugebietstyp des All-
gemeinen Wohngebietes in der Praxis
am meisten festgesetzt wird. Zukünftig
könnte dies für das neu eingeführte
Urbane Gebiet gelten (§ 6a BauNVO).
Zum anderen ist auf die Komplexität
von Bauleitplanverfahren zur Ansied-
lung großflächigen Einzelhandels hin-
zuweisen. In 73,7 % der Fälle führten
allein materiell-rechtliche Fehler zur
Unwirksamkeit der Planung. Umge-
kehrt scheiterten lediglich 11,6 % der
Bebauungspläne ausschließlich an Ver-
fahrens- und Formfehlern23.

Bei den formellen Fehlern lautet die
„Hitliste“ wie folgt: Die häufigsten
Mängel gab es bei der Auslegungsbe-
kanntmachung nach § 3 Abs. 2 S. 2
BauGB in Bezug auf die Angaben zur
Verfügbarkeit der Arten umweltbezo-
gener Informationen24. Sodann folg-
ten Mängel bei der gebotenen Ausfer-
tigung des Bebauungsplans. Am dritt-
häufigsten traten Unzulänglichkeiten
im Zusammenhang mit der ortsübli-
chen Bekanntmachung der Satzung
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auf. Hierbei ging es vor allem um Ver-
kündungsmängel, die mit der (fehlen-
den) Bezugnahme auf DIN-Normen zu
tun hatten25.

Bei den materiell-rechtlichen Fehlern
betrifft die größte Fehlerquelle die
Verletzung des Abwägungsgebotes.
Zumeist haben die Gerichte hiernach
entweder ein „Abwägungsdefizit“
oder eine „Abwägungsfehlgewichti-
gung“ beanstandet, während ein
„Abwägungsausfall“ eher selten zu
verzeichnen war26. Ansonsten sind die
Unzulässigkeit von getroffenen Fest-
setzungen mangels ausreichender
Rechtsgrundlage oder deren Unbe-
stimmtheit gerichtlich beanstandet
worden27.

Interessant ist schließlich, dass der am
häufigsten gerügte Fehler insgesamt
auch am häufigsten zur Unwirksamkeit
eines Bebauungsplans führte: 95
Bebauungspläne scheiterten zumin-
dest auch daran, dass das Abwägungs-
material fehlerhaft ermittelt oder
unzureichend zusammengestellt wur-
de. Damit stellt der für die Wirksamkeit
des Plans nach § 214 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
BauGB nur eingeschränkt beachtliche §
2 Abs. 3 BauGB, der das Ermitteln und
Bewerten des Abwägungsmaterials
erfordert, die mit größtem Abstand
häufigste Fehlerursache dar28.

3. Typisches Fallbeispiel eines
Ermittlungsfehlers

Ein typisches Fallbeispiel hierzu ver-
deutlicht die praktischen Schwierigkei-
ten, denen Bauleitplanung ausgesetzt
ist:

Im zugrunde liegenden Sachverhalt
hatte das OVG Rheinland-Pfalz im
Wege der abstrakten Normenkontrolle
die Wirksamkeit eines Bebauungsplans
zu prüfen, mit dem die Gemeinde eine
vormals durch US-Streitkräfte genutzte
Konversionsfläche mit einer Größe von
ca. 70 ha überplant hatte29. Das Plan-
gebiet befindet sich in Insellage im
Außenbereich. Der Kläger wohnt in
einem Ortsteil weit außerhalb des
Plangebiets, der durch größere Außen-
bereichs- und Ackerflächen vom Plan-
gebiet getrennt ist. Der kürzeste
Abstand zwischen dem Grundstück des
Klägers zur nächstgelegenen Grenze
des Geltungsbereichs des angegriffe-
nen Bebauungsplans beträgt über 840
m. Von der Mitte des Plangebiets liegt
das klägerische Grundstück fast 2 km
entfernt.

Das Plangebiet wird über drei vorhan-

dene öffentliche Straßen erschlossen,
die jeweils in Ortsdurchfahrten mün-
den. Das Wohnhaus des Klägers liegt in
einem festgesetzten Wohngebiet ca.
60 bis 70 m von einer Landesstraße ent-
fernt, bei der es sich um eine dieser drei
Zufahrtsstraßen handelt. Die Lärmaus-
wirkungen des auf dieser Landesstraße
eintretenden planbedingten Mehrver-
kehrs in Bezug auf das Grundstück des
Klägers sind gutachterlich nicht unter-
sucht worden. Die Gemeinde ist davon
ausgegangen, dass die zusätzliche
Lärmbelastung des Klägers, der noch
nicht einmal direkt an der Landesstra-
ße wohnt, im abwägungsunerhebli-
chen Bagatell- und Irrelevanzbereich
liegt.

Das Normenkontrollgericht hat festge-
stellt, dass der planbedingte Mehrver-
kehr auf der fraglichen Landesstraße
289 Kfz/24 h beträgt. Die unterbliebe-
ne Ermittlung der hiervon ausgehen-
den Lärmzusatzbelastung des klägeri-
schen Grundstücks stelle einen Verstoß
gegen § 2 Abs. 3 BGB dar. Die Kommu-
ne habe die planbedingte Zunahme
der Verkehrsbelastung für das Wohn-
grundstück des Klägers als Grundlage
für die Abwägung nicht hinreichend
aufgeklärt. Insbesondere sei nicht gut-
achterlich dargetan, dass sich die
davon ausgehende Lärmbelastung des
Antragstellers tatsächlich nur im abwä-
gungsunerheblichen Bagatell- bzw.
Irrelevanzbereich bewegen werde.
Diese Grenze ende nach der Rechtspre-
chung anderer Oberverwaltungsge-
richte bei einem planbedingten Zusatz-
verkehr von bis zu 200 Fahrzeugbewe-
gungen täglich30. Diese Grenze sei
hier deutlich überschritten worden.
Der Kommune sei es deshalb auf der
fehlenden Ermittlungsgrundlage nicht
möglich gewesen, alle lärmrelevanten
Gesichtspunkte sachgerecht abzuwä-
gen und eindeutig zu entscheiden, mit
welchem Gewicht die durch die gestei-
gerte Nutzung der Landesstraße ver-
kehrsbedingt zu erwartende Lärmzu-
satzbelastung in die Abwägung einzu-
stellen ist.

Dieser Verfahrensfehler sei auch
beachtlich im Sinne von § 214 Abs. 1 S.
1 Nr. 1 BGB. Das bei der Erstellung des
Bebauungsplans eingetretene Ermitt-
lungsdefizit sei offensichtlich. Schließ-
lich wirke sich die unterlassene weitere
Aufklärung der Lärmschutzproblema-
tik auf das Ergebnis der Planung aus. Es
habe die konkrete Möglichkeit bestan-
den, dass die Planung nach der erfor-
derlichen Ermittlung und Abwägung

anders ausgefallen wäre. Das Normen-
kontrollgericht hob den Bebauungs-
plan deswegen – sowie wegen eines
weiteren Fehlers, auf den es hier nicht
ankommt – auf. Die dagegen erhobene
Nichtzulassungsbeschwerde blieb im
Ergebnis erfolglos31.

4. Würdigung

Das Urteil zeigt sich zwei grundsätzli-
che Problemfelder auf, denen sich Bau-
leitplanung ausgesetzt sieht: Zum
einen wird inzwischen auch für fernlie-
gende Problemstellungen eine Ermitt-
lungstiefe, -dichte und -genauigkeit
verlangt, die fachgutachterlich kaum
seriös geleistet werden kann. Jeder
Verkehrsgutachter kann nur typische
Annahmen treffen. Diese Annahmen
könnten allenfalls dann belastbar und
aussagekräftig sein, wenn es um einen
planbedingten Zusatzverkehr und die
davon ausgehende Lärmbelastung
geht, der ein in unmittelbarer Nähe
zum Plangebiet gelegenes bzw. direkt
angrenzendes Grundstück betrifft, das
den gesamten Mehrverkehr „abbe-
kommt“. Handelt es sich hingegen –
wie hier – um ein vom Plangebiet weit
entfernt gelegenes Grundstück und
berücksichtigt man außerdem, dass das
gesamte Plangebiet über drei eigen-
ständige Straßen erreicht werden
konnte, muss man seriöserweise sagen,
dass jede gutachterliche Annahme in
Bezug auf die Verteilung der Verkehrs-
ströme auf diese drei Straßen zumin-
dest mit groben Unschärfen verbunden
ist. Es erscheint deswegen überzogen
und auch fachlich nicht vertretbar,
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25 Schröer/Kümmel, NVwZ 2017, 1269
[1270 f.] mit Verweis auf BVerwG,
Beschl. v. 11.08.2016 – 4 BN 23/16 –
NVwZ 2017, 165 und BVerwG, Beschl. v.
18.08.2016 – 4 BN 24/15 – NVwZ 2017,
166.

26 Dillmann/Mohrenstein/Vielberg/ Zemke,
a.a.O., 186.

27 Dillmann/Mohrenstein/Vielberg/ Zemke,
a.a.O., 183.

28 Dillmann/Mohrenstein/Vielberg/ Zemke,
a.a.O., 186.

29 OVG Koblenz, Urt. v. 18.04.2018 – 1 C
11559/16.OVG – BeckRS 2018, 6708.

30 Z.B. VGH Kassel, Urt. v. 17.08.2017 – 4 C
2760/16.N – ZfBR 2018, 77.

31 BVerwG, Beschl. v. 10.12.2018 – 4 BN
27.18 – BeckRS 2018, 34331.

32 VGH Kassel, Beschl. v. 25.10.2016 – 3 B
2377/16 – BauR 2017, 514; Beschl. v.
25.10.2017 – 3 B 1572/17 – BauR 2018,
504.
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selbst für solche Konstellationen
punktgenaue Prognosen zu verlangen.
Rechtlich ausgedrückt: Hier wird das
Ermittlungsgebot des § 2 Abs. 3 BauGB
deutlich überspannt.

Zum anderen zeigt der Fall, dass die
Unbeachtlichkeitsklausel des § 214 Abs.
1 S. 1 Nr. 1 BGB in einer solchen Kon-
stellation deutlich zu streng und damit
zweckwidrig ausgelegt worden ist.
Hierzu muss man sich den beanstande-
ten Ermittlungsfehler genauer an-
schauen: Nach Auffassung des Gerichts
ging es um einen planbedingten Mehr-
verkehr von 289 Fahrzeugen in 24
Stunden. Das klingt zunächst einmal
viel, ist es aber nicht: Im Mittel sind dies
lediglich 12 zusätzliche Fahrzeuge pro
Stunde; mithin rechnerisch alle 5 Minu-
ten ein zusätzliches Fahrzeug. Hält
man sich dann noch vor Augen, dass
das klägerische Grundstück in dritter
Reihe, ca. 70 m von der Landesstraße
entfernt liegt, kann man nur fassungs-

los zur Kenntnis nehmen, dass ein sol-
cher „Ermittlungsfehler“ tatsächlich
einen weit entfernt gelegenen Bebau-
ungsplan kippen konnte. Wenn bereits
eine solche Lappalie als durchschla-
gend angesehen wird, dann ist § 214
BauGB obsolet und erfüllt seinen
Zweck nicht.

Insgesamt zeigt das Urteil, dass die
nachträgliche gerichtliche Prüfung
eines oftmals langjährig und mit gro-
ßem gutachterlichen Aufwand betrie-
benen Bauleitplanverfahrens „mit der
Lupe“ die gesetzlichen Anforderungen
überspannt. Die Normenkontrollge-
richte sollten sich in Ansehung der
Regelungen zur (Un-)Beachtlichkeit
von Fehlerfolgen auf die Beanstan-
dung grober Fehler beschränken und
die Prüfungstiefe deutlich reduzieren.
Auch von einer ungefragten Fehlersu-
che sollte am besten abgesehen wer-
den. Wie gesagt: Den fehlerlosen
Bebauungsplan gibt es nicht und wer

bei Bebauungsplänen Fehler sucht,
wird immer auch welche finden.

In der Praxis hilfreich ist an dieser Stel-
le übrigens die Rechtsprechung des
Hessischen Verwaltungsgerichtshofs.
Der 3. Senat geht davon aus, dass
grundsätzlich im Rahmen eines ge-
richtlichen Eilverfahrens gegen eine
Baugenehmigung von der Wirksam-
keit des zugrunde liegenden Bebau-
ungsplans auszugehen ist; es sei denn,
der Bebauungsplans ist offensichtlich
unwirksam, was derjenige, der sich
darauf beruft, hinreichend substanti-
iert darzulegen hat

Erstveröffentlichung 
in der NVwZ 12/2019

konstruktiv 3/2019 | 93

Recht

Bau 3-19 Umbruch 1B  30.09.2019  17:48 Uhr  Seite 93



Stellenmarkt

94 | konstruktiv 3/2019

Sie können das Mitteilungsblatt der Baukammer Berlin ebenso kostenfrei für Ihre Stellenanzeige nutzen 
wie die Homepage unter www.baukammerberlin.de

Stellenangebote einschl. Praktikantenplätze • Stellengesuche • Angebote für Büropartnerschaften und -übernahmen

Stellenmarkt

� Stellenangebote einschließlich Praktikantenplätze

Büroassistent/in (w/m/d) 
Standort Berlin-Spandau

Für den Standort in Berlin-Spandau sucht die Züblin-Spezi-
altiefbau GmbH/Gruppe Wasserbau zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine langfristige Unterstützung ihres Sekretari-
ats in Teilzeit (25-30h/Woche). Mit einer entsprechenden
Einweisung erledigen Sie u.a. folgende 

Aufgaben:

• allgemeine, klassische Sekretariatsaufgaben

• digitale Dokumentenablage und Datenbankpflege

• Unterstützung der internen/externen Korrespondenz

• Vorbereitung von Veranstaltungen

• Empfang und Betreuung von Gästen

Voraussetzungen:

• eine abgeschlossene Berufsausbildung

• sicherer Umgang mit dem MS-Office-Paket

• Flexibilität und motiviertes Arbeiten

• Teamfähigkeit und gute Umgangsformen

• freundliches Auftreten und gepflegtes Aussehen

Es erwarten Sie interessante, abwechslungsreiche Aufga-
ben, die Mitarbeit in einem dynami-schen Team sowie eine
professionelle, faire und tariftreue Behandlung im Kon-
zernverbund.

Das Bürogebäude befindet sich in Berlin-Spandau ein-
schließlich guter Parkmöglichkeiten vor Ort. Mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie uns nicht
direkt, es ist ein Fußweg von ca. 10min von der nächsten
Bushaltestelle einzuplanen.

Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre vollständigen und
aussagekräftigen Bewerbungsunter-lagen (Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnisse, Praxisnachweise) an:

Kontaktadresse: Züblin Spezialtiefbau GmbH – 
Gruppe Wasserbau
Frau Mehring, Tel.: (030) 355 939-0
Mertensstraße 132-138, 13587 Berlin,
www.zueblin-wasserbau.de 

Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d)
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren
Standort in Berlin-Tegel einen engagierten Mitarbeiter
(m/w/d) für die kaufmännische Begleitung von Bauprojek-
ten und allgemeine Bürotätigkeiten:

• Kostenmanagement für größere Projekte
• Unterstützung des Projektleiters
• Prüfung von Nachunternehmerleistungen gemeinsam

mit der Bauleitung
• Zusammenstellung von Dokumentationsunterlagen
• Korrespondenz und Telefonie
• Bürobestellungen
• Vorbereitende Buchhaltung und Rechnungsprüfung

Was wir bieten:

• angenehme Büroatmosphäre und Teamgeist
• berufliche Entwicklungsmöglichkeiten
• einen attraktiven Arbeitsplatz mit Festanstellung und

langfristiger Perspektive

Sie bringen mit:

• sicherer Umgang mit AVA-Programmen und den gängi-
gen Office-Anwendungen

• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Freude am Beruf und an der Arbeit im Team
• Kaufmännische Ausbildung von Vorteil, aber kein Muss

Sonstiges:
Einen Einblick in unsere Arbeit und unsere Projekte finden
Sie auf unserer Webseite www.skp-berlin.com

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an: 
mail@skp-berlin.com

Ansprechpartner:
Bei Fragen rufen Sie uns bitte an, wir stehen Ihnen gerne
zur Verfügung: Tel. (030) 430 95 69 10 (Frau Ines Rösler)

Kontaktadresse: SKP Berlin Gebäude & Landschaften
GmbH
Am Borsigturm 52, 13507 Berlin,
Ines Rösler, Tel.: (030) 430 95 69 13, 
E-Mail: mail@skp-berlin.com
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Stellenmarkt

Wir sind ein junges und dynamisches Team mit erfahrenen und hochmotivierten Mitarbeitern. Unser Schwerpunkt liegt in
der Infrastruktur- und Kanalplanung. Als erfolgreiches und stetig wachsendes Unternehmen mit ca. 35 Mitarbeitern suchen
wir für unseren STANDORT BERLIN ab sofort für die Planung und Betreuung von deutschlandweiten Bauvorhaben mehrere

Technische Zeichner (m/w/d) Tiefbau

Ihre Aufgaben:

• Bearbeiten technischer Zeichnungen für anspruchsvolle Projekte im Bereich Infrastrukturplanung
• gemeinsame Mitgestaltung unserer Ideen
• Bürotätigkeiten
• Einbringen eigener Vorstellungen bei der Gestaltung der Arbeitsabläufe

Ihre Qualifikationen:

• abgeschlossene Berufsausbildung als Bauzeichner/in bzw. Technische/r Zeichner/in
• fachspezifische Berufserfahrung im Bereich Straßenplanung wünschenswert
• 2D / 3D CAD Kenntnisse und Erfahrungen
• vorzugsweise Erfahrungen mit der Software AutoCAD bzw. BricsCAD, CARD/1
• sichere Anwendung von Office-Programmen wie Word und Excel

Ihr Profil:

• sicheres, freundliches Auftreten
• Einsatzbereitschaft, Engagement, Teamfähigkeit
• Sorgfalt, Genauigkeit
• Zuverlässigkeit
• selbstständige Arbeitsweise
• PKW-Führerschein wünschenswert

Unser Angebot:

• anspruchsvolle Tätigkeit mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung
• angenehme Arbeitsatmosphäre in einem jungen, dynamischen Team
• modern ausgestattete Arbeitsplätze
• attraktive und leistungsgerechte Vergütung
• familienfreundlicher Arbeitgeber (Homeoffice/Teilzeit möglich)

Kontaktadresse: dn Ingenieure GmbH
Heerstraße 18/20, 14052 Berlin, Dirk Vielhaben, Tel.: (0174) 701 84 65, E-Mail: berlin@dn-ing.de

Praktikant/in (w/m/d) zur Unterstützung der Bauleitung
Befinden Sie sich im höheren Semester Ihres Studiums und möchten Ihr erlerntes, theoretisches Know-How im Rahmen eines
Praktikums in der Praxis anwenden?

Dann werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen z.B. unsere Bauleiter im Rahmen eines mehrmonatigen Praktikums
auf einer der laufenden Baustellen.

Die Züblin Spezialtiefbau GmbH – Gruppe Wasserbau – bietet regelmäßig Praktikumsplätze für Studierende aus dem Fach-
bereich Bauingenieurwesen an, vorzugsweise mit der Vertiefung Wasserbau bzw. Grundbau.

Als Teil der Züblin Spezialtiefbau GmbH sind Wasserbauarbeiten, aber auch Spundwandbaugruben und eine eigene
Schweißabteilung Bestandteile unseres Portfolios.

Auf Sie warten spannende Bauprojekte und ein engagiertes Team. Selbstverständlich wird ein derartiges Praktikum in ange-
messener Form vergütet.

Mitbringen sollten Sie…

• Gute EDV-Kenntnisse (mindestens MS-Office-Paket) •  Zuverlässigkeit
• Engagement •  Flexibilität
• Teamgeist •  Eigenständigkeit

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung via info.wasserbau@zueblin.de z. Hd. Herrn Kretek!
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Wir sind ein junges und dynamisches Team mit erfahrenen und hochmotivierten Mitarbeitern. Unser Schwerpunkt liegt in
der Infrastruktur- und Kanalplanung. Als erfolgreiches und stetig wachsendes Unternehmen mit ca. 35 Mitarbeitern suchen
wir für unseren STANDORT BERLIN ab sofort für die Planung und Betreuung von deutschlandweiten Bauvorhaben mehrere

Verkehrs-/Bauingenieure (m/w/d)
als Projektleiter/-bearbeiter im Bereich Infrastrukturplanung

Ihre Aufgaben:

• Planung von Bauvorhaben inner- und außerorts (deutschlandweit)
• eigenständige technische Betreuung anspruchsvoller Projekte im Bereich Infrastrukturplanung
• selbstständige Bearbeitung der Leistungsphasen gem. HOAI
• Abstimmung mit Bauherren, Behörden und Fachingenieuren
• Anwendung moderner Arbeitsmethoden (z.B. BIM) und innovativer Programme (z.B. KorFin, iT-WO 5D)

Ihre Qualifikationen:

• abgeschlossenes Hochschulstudium Verkehrs- bzw. Bauingenieurwesen
• Dipl.-Ing. (TU/FH) oder M.Eng. / M.Sc.
• fachspezifische Berufserfahrung im Bereich Straßenplanung wünschenswert
• vorzugsweise Erfahrungen mit Software AutoCAD bzw. BricsCAD, CARD/1 sowie iTWO und KOSTRA

Unser Angebot:

• interessante, vielseitige, anspruchsvolle Aufgaben
• berufliche Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• modern ausgestattete Arbeitsplätze
• attraktive und leistungsgerechte Vergütung
• familienfreundlicher Arbeitgeber (Homeoffice/Teilzeit möglich)
• Mitarbeit in einem hoch qualifizierten Team

Ihr Profil:

• sicheres, freundliches Auftreten
• Einsatzbereitschaft, Engagement
• Teamfähigkeit
• Kreativität
• Flexibilität
• Spaß an Neuem und an innovativer Technik
• Reisebereitschaft, PKW-Führerschein

Kontaktadresse: dn Ingenieure GmbH
Heerstraße 18/20, 14052 Berlin, Dirk Vielhaben, Tel.: (0174) 701 84 65, E-Mail: berlin@dn-ing.de

Mitarbeiter (m/w/d) Brandschutzprüfgesellschaft BPG
Wir suchen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w/d) für unsere Brandschutzprüfgesellschaft BPG im
Hauptsitz Berlin. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Mitarbeit bei der Prüfung von Brandschutznachweisen sowie die Durch-
führung von Bauüberwachungen.

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss und idealerweise über erste Berufserfahrungen auf dem Gebiet des Brandschut-
zes. Darüber hinaus zeichnet Sie eine strukturierte Arbeitsweise aus und sie arbeiten gerne im Team, sind zuverlässig, loyal
und flexibel.

Wir bieten Ihnen eine unbefristete Vollzeitstelle (40 Std./Woche) mit fairem Gehalt und sozialer Absicherung in einem enga-
gierten Team aus Sachverständigen (m/w), Ingenieuren (m/w), Architekten (m/w) und technischen Zeichnern (m/w) in einem
etablierten Unternehmen mit flachen Hierarchien.

Wenn unser Stellenangebot Ihr Interesse geweckt hat, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an folgende
Kontaktdaten:

Kontaktadresse: TPG Technische Prüfgesellschaft mbH
Gradestraße 46-50, 12347 Berlin, Doerte Wagner, Tel.: (040) 22 60 18 25, E-Mail: wagner@tpg.de
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Stellenmarkt

Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d)
Wir beschäftigen uns überwiegend mit Projekten im Bereich der Sanierung von Verwaltungsge-bäuden, Funktionsgebäu-
den (Feuerwehr, Polizei) und Museen. Unsere Auftraggeber kommen aus dem öffentlichen und privaten Bereich.

Zur Verstärkung unseres Planungsteams suchen wir zur Festanstellung einen Dipl.-Ingenieur (m/w/d), Bachelor (m/w/d),
Master (m/w/d) oder Techniker (m/w/d) der Fachrichtung Elektrotechnik.

Ihre Aufgaben:

• Mitarbeit bei der Planung von elektrotechnischer Gebäudeausrüstung (HOAI LPH 2-7),
• selbständiges Bearbeiten von Teilaufgaben unserer Planungsprojekte,
• Erstellen von Ausschreibungsunterlagen und technischen Beschreibung,
• Mitarbeit bei der Bauüberwachung (HOAI LPH 8),
• Zusammenarbeit mit externen Stellen (Partnerbüros, Auftraggeber, Projektbeteiligte).

Ihre Qualifikation / unsere Anforderungen:

• abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Elektrotechnik (Starkstromtechnik, Nachrichtentechnik,
Telekommunikationstechnik),

• Berufseinsteiger/in oder erste Berufserfahrung in der Planung von elektrotechnischer Gebäudeausrüstung,
• sicherer Umgang mit den MS-Office-Programmen,
• Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit AutoCAD oder vergleichbaren CAD-Programmen,
• Grundkenntnisse der englischen Sprache,
• Flexibilität und Belastbarkeit,
• praktische Erfahrungen im Bereich Elektroinstallation sind Voraussetzung (für die Beurteilung und Bewertung von

ausgeführten Leistungen sowie die Prüfung von Aufmaßen und Rechnung).

Wir bieten Ihnen:

• interessante und abwechslungsreiche Aufgaben im Bereich der Elektroplanung,
• enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Kollegen,
• beste Arbeitsatmosphäre in einem hochmotivierten Team,
• flexible Arbeitszeiten,
• leistungsgerechte Bezahlung,
• Möglichkeiten zur Weiterbildung.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an die unten stehende Adresse.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen!

Zu einem Vorstellungsgespräch laden wir nach dem Eingang der Bewerbungsunterlagen ein.

Wir bitten von persönlichen und telefonischen Rückfragen abzusehen.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir aus organisatorischen Gründen die Bewerbungsunterlagen nicht zurücksenden
können. Die Unterlagen können daher gerne auch in elektronischer Form (nur PDF!) übersandt werden.

Kontaktadresse: BSI BERGER SCHALLEHN Ing. PartG mbB
Einsteinufer 63-65, 10587 Berlin, Jan Berger, Tel.: (030) 34 34 63 90, E-Mail: bewerber2019@bsi-ing.de

Die Fort- und Weiterbildungsangebote 
der Baukammer Berlin 

für das Winterhalbjahr 2019 finden Sie online unter:

http://www.baukammerberlin.de/fort-und-weiterbildung/veranstaltungen-der-baukammer/
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Wir sind ein junges und dynamisches Team mit erfahrenen

und hochmotivierten Mitarbeitern. Unser Schwerpunkt

liegt in der Infrastruktur- und Kanalplanung. Als erfolgrei-

ches und stetig wachsendes Unternehmen mit ca. 35 Mitar-

beitern suchen wir für unseren STANDORT BERLIN ab

sofort für die Planung und Betreuung von deutschlandwei-

ten Bauvorhaben mehrere

Studenten (m/w/d) 
für Nebenjob, Praktikum, Bachelor- oder

Masterarbeiten
im Bereich Verkehrsanlagen- und

Straßenplanung

Ihre Aufgaben:

• Mitwirkung bei der Planung von Bauvorhaben 
inner- und außerorts (deutschlandweit)

• Zeichnungsarbeiten (AutoCAD bzw. BricsCAD)
• Bestandsaufnahmen
• Bürotätigkeiten

Ihre Qualifikationen:

• Studium Verkehrswesen bzw. Bauingenieurwesen mit
Vertiefung Infrastruktur

• vorzugsweise erste Erfahrungen mit Software
AutoCAD bzw. BricsCAD, CARD/1 oder VESTRA

Unser Angebot:

• interessante, vielseitige, anspruchsvolle Aufgaben
• berufsspezifischer Erfahrungsaufbau
• modern ausgestattete Arbeitsplätze
• leistungsgerechte Vergütung
• Kennenlernen moderner Arbeitsmethoden und

innovativer Programme
• Mitarbeit in einem hochqualifizierten Team

Ihr Profil:

• freundliches Auftreten, Teamfähigkeit
• Einsatzbereitschaft, Engagement
• Kreativität, Flexibilität
• technikaffin
• Spaß an Neuem
• PKW-Führerschein wünschenswert

Kontaktadresse: dn Ingenieure GmbH
Heerstraße 18/20, 14052 Berlin, 
Dirk Vielhaben, Tel.: (0174) 701 84 65,
E-Mail: berlin@dn-ing.de

Bauingenieur/Quereinsteiger (m/w/d) 
für Ausschreibung gesucht

Wir sind stolz, als Berliner Unternehmen, zahlreiche
bekannte Institutionen unserer Stadt zu unseren Kunden
zu zählen und so das Bild Berlins aktiv mitzugestalten.

Zur Verstärkung und Ergänzung unseres Teams bei der
Umsetzung verschiedener Neu- und Umbaumaßnahmen
im Krankenhausbau suchen wir ab sofort einen engagier-
ten Mitarbeiter (m/w/d) hauptsächlich für die Ausschrei-
bungen, Vergabe sowie der dafür notwendigen Planungs-
abstimmungen mit anderen fachbeteiligten Planern bzw.
der Bauherrschaft.

Was wir bieten: 

• interessante Projekte im gesamten Spektrum der
Objektplanung

• arbeiten in kleinen Arbeitsgruppen
• vielfältige Projekte namhafter Bauherren
• angenehme Büroatmosphäre und Teamgeist
• berufliche Entwicklungsmöglichkeiten
• einen attraktiven Arbeitsplatz mit Festanstellung und

langfristiger Perspektive

Sie bringen mit:

• Erfahrungen bei der Erstellung von Ausschreibungsun-
terlagen und Leistungsverzeichnissen

• Kenntnisse im Umgang mit branchentypischer Software
wie MS-Office, AVA-Programmen und MS-Projekt

• allgemein gutes Wissen über gängige Bauvorschriften
und Normen

• gute technische Kenntnisse bezüglich Detail und Kon-
struktion

• selbständiges Arbeiten, sicheres und freundliches Auf-
treten und Freude an Teamarbeit

Gern willkommen sind uns auch Quereinsteiger mit Fach-
voraussetzungen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an:
mail@skp-berlin.com
Einen Einblick in unsere Arbeit und unsere Projekte finden
Sie auf unserer Webseite www.skp-berlin.com

Ansprechpartner:

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an, wir stehen Ihnen gerne
zur Verfügung: Tel. (030) 430 95 69 10 (Frau Ines Rösler)

Kontaktadresse: SKP Berlin Gebäude & Landschaften
GmbH
Am Borsigturm 52, 13507 Berlin, 
Ines Rösler, Tel.: (030) 430 95 69 13, 
E-Mail: mail@skp-berlin.com
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Konstrukteur / Bauzeichner (m/w/d) in Vollzeit

Über die LOSSEN INGENIEURE GmbH
Seit dem Jahr 2000 realisiert die LOSSEN INGENIEURE GmbH anspruchsvolle Bauvorhaben im Bereich Tragwerksplanung.
Unsere Projekte sind äußerst vielfältig und unterscheiden sich sowohl in Größe als auch im Hinblick auf die spätere Nutzung.
So planen wir Mehrfamilienhäuser für professionelle Bauherren ebenso wie Kindergärten, Pflegeheime, Bürogebäude oder
Kulturbauten für öffentliche Bauherren und Projektentwickler. Neben innovativen Lösungen für Neubauten bieten wir
ebenso sorgsam durchdachte Planungen für die Sanierung, Aufstockung oder den Dachgeschossausbau von Altbauten. Wir
verfügen über einen großen Erfahrungsschatz im Bereich historischer Bausubstanz und verfügen über die Qualifizierung
„Tragwerkplaner in der Denkmalpflege“.

Wir sind Teamplayer
Im Fokus unseres Handelns stehen dabei immer auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher ist uns eine offene,
wertschätzende Unternehmenskultur besonders wichtig. Unser 20-köpfiges Team in Berlin arbeitet stets Hand in Hand und
vereint Einzelqualifikationen zu einem gewinnbringenden, unschlagbaren Ganzen. Möchten Sie Teil dieses Teams werden
und sich und Ihre Fähigkeiten dort einbringen, wo Leistung wirklich anerkannt und geschätzt wird? Dann sind Sie bei uns
an der richtigen Adresse!

Ihre Aufgaben sind:

• Erstellung von Schal- und Bewehrungsplänen
• Enge beratende Zusammenarbeit mit Architekten, Fachplanern und Baufirmen
• Konstruktive Baubegleitung

Ihr Profil:

• Ein abgeschlossenes Studium des Bauingenieurwesens
• Oder eine Bauzeichner Ausbildung
• Spezialisierung auf konstruktiven Hochbau
• Mehr als 1 Jahr Berufserfahrung als Konstrukteur/in im Hochbau
• Deutsch verhandlungssicher in Wort und Schrift (mind. C1-Level)
• Umfassende CAD-Kenntnisse (insbesondere Glaser isb, REVIT)
• Wünschenswert wären Kenntnisse in der Planung und Zusammenarbeit mit Architekten und Fachplanern nach der BIM-

Planungsmethode (Building Information Modeling)
• Praktische Erfahrung im Bauwesen oder Lehre in einem Bauberuf von Vorteil

Ihre Chancen:

• Ein kleines, motiviertes Team, in dem die Arbeit Spaß macht
• Ein attraktiver, abwechslungsreicher Arbeitsplatz in Berlin
• Ein gutes Betriebsklima in modernen Büroräumen
• Leistungsfähige Ausstattung nach dem neuesten Stand der Technik
• Unterstützung bei der beruflichen Weiterentwicklung
• Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice und flexible Arbeitszeiten
• Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Büroentwicklung und Teamevents

Kontaktadresse: LOSSEN INGENIEURE GmbH
Gustav-Holzmann-Straße 4, 10317 Berlin, Tilmann Lossen, Tel.: (030) 23 25 62 00
E-Mail: bewerbung@lossen-ingenieure.de
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Die Hauseinführungen der Quadro-
Secura® Quick-Produktreihe kommen
immer dann zum Einsatz, wenn eine
Bestandsimmobilie mit Keller saniert
wird und zum Umfang der Sanierung
auch die Erneuerung von Hausan-
schluss- oder Entsorgungsleitungen
gehört. 

Der Einbau der neuen DOYMA-Haus-
einführungen kann in allen üblichen
Wandaufbauten erfolgen. Bauherren
und Ausführende müssen sich demnach
keine Gedanken um die Beschaffenheit
der Kellerwand machen. Hinzu kommt,
dass sich die Hauseinführungen mittels
Injektionssystem schnell und ohne zu-
sätzliche Montagehilfe von nur einer
Person einbauen lässt. Möglich macht
dies das Easy Fix System. Nach dem
Einbau ist die sanierte Hauseinführung
garantiert gas- und wasserdicht. Darauf
gibt DOYMA 25 Jahre Garantie. Zudem
steht das Unternehmen bei Fragen mit
seiner herausragenden technischen Be-
ratung unterstützend zur Seite.

Das neue Sortiment umfasst vier Pro-
dukte: Die Quadro-Secura® Quick/X
kann für die Verlegung von Wasser,
Strom oder Telekommunikationsleitun-
gen verwendet werden. In der X-LWL-
Variante der Hauseinführung können so-
gar verschiedene Versorgungsleitungen
– beispielsweise Lichtwellenleiter und ei-
ne Wasserleitung – eingezogen werden.
Die Quadro-Secura® Quick/G ist für die
Verlegung von Gas-Leitungen konzipiert.
Erhältlich ist sie für Gas-Hauseinfüh-
rungs-Kombinationen von RMA, Schuck,
VAF Voigt und Burger. Die Quadro-Se-
cura® Quick/H wird inklusive Hülsrohr
ausgeliefert. In Letzterem kann ein Dich-
tungseinsatz aus der Curaflex Nova®-
Familie von DOYMA verbaut werden.
Dadurch ergeben sich vielfältige Mög-
lichkeiten des Leitungseinzugs.

Entsorgungslösung
Wird eine Hauseinführung in einem

Bestandsgebäude saniert, ist dies in den
meisten Fällen nur die „halbe Miete“,
schließlich gibt es ja auch noch die Ent-
sorgungsleitungen. Sollen auch diese er-
euert werden, greift man am besten auf

die Quadro-Secura® Quick/O zurück. Sie
lässt sich ebenso einfach verbauen, wie
die anderen Varianten, ist allerdings für
die Aufnahme eines Abwasserrohres
konzipiert.

www.doyma.de 

Hauseinführung für alle Fälle
Quadro-Secura® Quick – die neue Sanierungslösung von DOYMA
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Ausgewählte Produktinformationen DOYMA

Die Quadro-Secura® Quick/X kann für
die Verlegung von Wasser, Strom oder
Telekommunikationsleitungen 
verwendet werden.

Die Quadro-Secura® Quick/G ist für 
die Verlegung von Gas-Leitungen 
konzipiert.

Quadro-Secura®

Quick/X für 
unterkellerte 
Gebäude.

Die Quadro-Secura® Quick/H wird 
inklusive Hülsrohr ausgeliefert. 
In Letzterem kann ein 
Dichtungseinsatz aus der 
Curaflex Nova®-Familie von 
DOYMA verbaut werden.

Für die Sanierung von Entsorgungs-
leitungen eignet sich die 
Quadro-Secura® Quick/O .DOYMA GmbH & Co:

Die DOYMA GmbH & Co mit Sitz in Oy-
ten konstruiert und fertigt Dichtungssys-
teme zur Abdichtung von Ver- und Entsor-
gungsleitungen, die durch Wände und
Decken geführt werden sowie Abschottun-
gen für Rohre und Kabel für den vorbeu-
genden baulichen Brandschutz.

DOYMA beschäftigt 210 Mitarbeiter und
ist DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Jahrelange
Erfahrung, Service und marktgerechte Pro-
dukte begründen den exzellenten Ruf des
Unternehmens
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BOSCH POWER TOOLS Ausgewählte Produktinformationen

Eine neue Generation für mehr Ef-
fizienz: Bosch bietet Profis mit dem
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Professional und dem Akku-Schlag-
bohrschrauber GSB 18V-55 Profes-
sional erstmals bürstenlose Motoren
im Einstiegssegment. 

Diese haben einen hohen Wirkungs-
grad, sind langlebiger als in dieser Klas-
se gängige DC-Motoren und gleichzeitig
wartungsfrei. Tischler, Elektro-, Sanitär-
und Klimainstallateure, die täglich Ver-
schraubungen und Bohrungen in Holz,
Metall und Mauerwerk ausführen, kön-
nen damit auf zwei besonders leistungs-
starke Einstiegsmodelle zurückgreifen.
Beide Geräte sorgen mit einem maxima-
len Drehmoment von 55 Newtonmeter
und bis zu 1.800 Umdrehungen pro Mi-
nute für einen schnellen Arbeitsfort-
schritt. Sie eignen sich für mittelgroße
Anwendungen beziehungsweise Schraub-
durchmesser bis 8 mm, Bohrdurchmes-

ser bis 35 mm in Holz und 13 mm in Me-
tall. Der GSB 18V-55 Professional bohrt
darüber hinaus zuverlässig bis 10 mm in
Mauerwerk. Die Akku-Schrauber sind
außerdem robuster als vergleichbare
Wettbewerber-Modelle: Sie sind im Ein-
stiegssegment die einzigen Akku-Bohr-
und -Schlagbohrschrauber mit Metall-
Bohrfutter – es sorgt für eine bestmögli-
che Drehmoment-Übertragung. Auch
das Zwei-Gang-Getriebe ist aus Metall
und zahlt auf die Robustheit der Werk-
zeuge ein. Vervollständigt wird die Aus-
stattung durch ein integriertes Arbeits-
licht sowie einen Gürtelclip. 

Volle Kompatibilität im Bosch
Professional 18 Volt-System

Die neue Schrauber-Generation wird
mit leistungsstarken 18 Volt-Akkus be-
trieben, die Teil des Bosch Professional
18 Volt-Systems sind. Handwerker kön-
nen auf unterschiedliche Akkus zurück-
greifen – von 2,0 bis 5,0 Ah. Für beson-
ders leistungsintensive Anwendungen
und eine noch längere Laufzeit stehen
zudem die Hochleistungs-Akkus Pro-
Core18V mit 4,0, 8,0 und 12,0 Ah zur
Verfügung. Das Bosch Professional 18
Volt-System stellt die Kompatibilität zu
neuen und bestehenden Elektrowerk-
zeugen und Ladegeräten dieser Volt-
klasse sicher und bietet Handwerkern
damit Planungs- und Kostensicherheit. 

www.bosch-professional.com

Höhere Effizienz im Einstiegssegment
Neue 18 Volt-Akku-Schrauber von Bosch für Profis
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Hinweis der Redaktion: Für diese mit Namen
und/oder Internet-Adresse gekennzeichneten
ausgewählten Produktinformationen übernimmt
die Redaktion keine Verantwortung.
Kontakt: Roger@Ferch-Design.de
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Gesundheit ist ein hohes Gut und
beginnt mit gesunder Innenraumluft.
Der moderne Mensch verbringt 90 %
seiner Zeit in Innenräumen. Je nach
Alter und Aktivität atmet er pro Tag 12
– 24 kg an Luftmasse ein. Das ist weit-
aus mehr wie der tägliche Lebens-
mittel– und Trinkwasserverzehr. Da-
her sind ökologische Kriterien bei der
Auswahl von Holzwerkstoffplatten
entscheidend. 

Die Landesbauordnungen verweisen
dazu auf die seit Januar 2019 geltende
MVV TB (Musterverwaltungsvorschrift
Technische Bestimmungen) mit deutlich
strengeren Emissionsgrenzwerten. Ver-
arbeiter im Holzbau stellen bereits seit
Jahresanfang auf emissionsarme Plat-
ten in Ihren Ausschreibungen um.

DIBt-Gutachten
Die innovativen Holzprodukte der elka-

Holzwerke erfüllen mit ihren extrem ge-
ringen Emissionen sämtliche Anforde-
rungen der neuen Vorschrift und liegen
damit auch in Sachen Gesundheits-
schutz voll im Trend. Dies wurde jetzt mit
Gutachten G-160-18-0004 des Deut-
schen Institutes für Bautechnik (DIBt) für
die esb PLUS am 19.6.2019 bestätigt.
(Gutachten auf der Hompage unter:
www.elka-holzwerke.de/Neuigkeiten.)

Vielfach ausgezeichnet und 
zertifiziert

Umweltsiegel wie etwa der „Blaue En-
gel“ und Zertifikate des Sentinel Haus
Instituts (jeweils für esb PLUS und VITA
Naturholzplatte Fichte) oder der Deut-
schen Gesellschaft für Nachhaltiges Ba-
uen (DGNB) sowie auch das Holzwerk-

stoff-Siegel „Premium Qualität“ sichern
eine einwandfreie Produktion und die
hohe Qualität der Produkte. Die esb-
Platte wurde zusätzlich bereits 2017 mit
dem IONIC AWARD und 2018 mit dem
Materialpreis in Ökologie ausgezeichnet.
Was das Design angeht, ist elka eben-
falls führend, der German Design Award
2018 für die emissionsarme VITA Natur-
holzplatte Fichte beweist dies.

Pionier in Sachen Ökologie
Als ökologische Vorreiter bekannt, bie-

ten die elka-Holzwerke mit ihren Mar-
kenprodukten schon jahrzehntelang ei-
nen überdurchschnittlichen Qualitäts-
standard: Die VOC-armen Fichtenholz-
Platten garantieren Formaldehydemis-
sionen unter 0,03 ppm und eine 100 %-
ige Recyclingfähigkeit. Heimische Hölzer
aus nachhaltiger Forstwirtschaft sowie
verarbeitungsfreundlicher MUF-Leim oh-
ne Isocyanate zeichnen die gesamte
Holzwerkstoff-Palette (esb, esb Plus,
VITA, e-Vita u.a.) aus. Die elka-Holz-
werke verarbeiten ausschließlich Holz
aus nachhaltiger, kontrollierter Forstwirt-
schaft. Das Unternehmen nutzt bevor-
zugt Holz aus zertifizierten Wäldern und
deklariert als Mitglied des Verbands der
Deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V.
(VHI) seine Spanplatten und esb-Platten
mit einer EPD (Environmental Product
Deklaration). Die engagierte Mitglied-
schaft in relevanten Fachverbänden un-
terstreicht den besonderen Anspruch an
Ökologie und Nachhaltigkeit. 

Rechtssicherheit im Bereich 
der Innenraumluft

Diesem Aspekt kommt entscheidende
Bedeutung bei Luftraummessungen zu,

die zunehmend bei der Abnahme von
Bauvorhaben in den Vordergrund
rücken. Zur Vermeidung von Vertrags-
und Rechtsproblemen, ist für den Ge-
sundheitsschutz eine sorgfältige Aus-
wahl der Baumaterialien bei der Planung
notwendig, wenn es um die Erstellung
der Leistungsverzeichnisse geht. Der
Einbau von elka-Holzwerkstoffen garan-
tiert durch die Einhaltung bzw. Unter-
schreitung aller geforderten Grenzwerte
Rechtssicherheit. In beratender Funktion
kann der Planer seinem Auftraggeber
die Verwendung von elka-Produkten oh-
ne Risiko empfehlen – für alle Beteiligten
ein gutes Gefühl.

Weitere Informationen auch zum
DIBT-Gutachten zur MVV TB findet
man auf der Homepage der elka-Holz-
werke  unter Neuigkeiten. Oder per
Kontakt zum Kundendienst unter ver-
triebsmarketing@elka-holzwerke.de. 
Der Hersteller berät gerne zur Aus-
wahl geeigneter Produkte und dem
esb Plus-Leithändler in der Nähe. 

www.elka-holzwerke.de

Ausgewählte Produktinformationen elka-Holzwerke

Gesundheitsschutz als Qualitätsmerkmal
Emissionsarme Holzwerkstoffplatten der elka-Holzwerke bieten Rechtssicherheit
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Seit mehr als 25 Jahren ist der Digi-
talisierungsanbieter PROJEKT PRO
in der Softwareentwicklung für Archi-
tekten und Ingenieure tätig. Nun über-
trägt man diese Erfahrung auf ein
neues Level und stellt in Kürze eine
cloud-basierte Lösung für zielorien-
tiertes Projekt- und Baustellenmana-
gement vor. PRO topic ist der Name
für den agilen Themenpool, der sich
am realen Workflow von Projekt- und
Bauleitern orientiert.

Der Name reflektiert die Denkweise,
die dahintersteckt: zentrales Element ist
ein agiler Pool von Themen, sogenannte
Topics. Informationen in der Zeitachse
nicht linear zu verfolgen, sondern gemäß
ihrem Fortschritt festzuhalten, ist der An-
satz des agilen Themenpools. Aufgaben
und Vermerke gehen darin als Topics
ebenso ein wie Mängel und werden in
Besprechungen und Begehungen wei-
tergeschrieben.

So verwaltet der Projektleiter kein stati-
sches und schnell veraltetes Protokoll-
Dokument, sondern hat jederzeit Zugriff
auf den momentanen Status sämtlicher
Themen. Das Protokoll wird wie das Bau-
tagebuch durch die Weiterentwicklung
der Topics fortgeschrieben, ohne dass dar-
auf explizit Zeit verwendet wird.

PRO topic für Browser und als App
'Es war schon immer mein Wunsch,

Architekten und Ingenieure zu unterstüt-
zen, ihre Projekte nicht nur zu verwalten,
sondern sie erfolgreich abzuschließen',
beschreibt Harald Mair, selbst Land-
schaftsarchitekt, seine Beweggründe.
'Mit PRO topic haben wir unsere lang-
jährige Branchenerfahrung in eine mo-
derne, internetbasierte Lösung umge-
setzt – ideal für die heutige extrem mobi-
le Arbeitsweise.'

Für erfolgreichen Projektabschluss
Die Neuentwicklung bietet viele Fea-

tures, die den Arbeitsfluss des Anwen-
ders effizient unterstützen. Zentral an ei-

nem Ort abgelegte Daten stellen sicher,
dass kein Thema vergessen wird oder
verloren geht. Wettergegebenheiten

werden dank Geolocation automatisch
eingetragen, die Diktierfunktion unter-
stützt durch praktische Spracheingabe
die rasche Aufnahme der Informationen,
und Mängel werden direkt im digitalen
Plan lokalisiert. Auf der mandantenfähi-
gen Plattform können mehrere Input-
geber zusammenarbeiten und ihre ge-
meinsamen Topics fortschreiben, selbst
Baufirmen können ihre Mängel online
freimelden. Effizient und zeitsparend un-
terstützt diese Arbeitsweise effektiv die
Beseitigung von Mängeln statt lediglich
zu dokumentieren.

Unterwegs und im Büro
Überall auf den selben Datenstand Zu-

griff zu haben, ist Voraussetzung für ei-
nen zielorientierten Projektfortschritt. Weil
Architektur nicht nur in der Planung, son-
dern auch auf der Baustelle real wird, ist
PRO topic als App und für die Browser-
nutzung konzipiert. So kann der Baustel-
lenleiter die Informationen am Tablet oder
Smartphone vor Ort aufnehmen, mit de-
nen die Projektmitarbeiter im Büro weiter-
arbeiten.

Aktuellste Technik
Beta-Tester aus ausgewählten Archi-

tektur- und Ingenieurbüros bescheinigen:
App und Desktopanwendung bieten in-
haltlich und funktional mehr als ein Bau-
tagebuch, eine ToDo-Liste und ein Pro-
tokoll-Tool zusammen.

PROJEKT PRO 
• für Windows und macOS 
• entwickelt von Ingenieuren und 

Architekten 
• PeP-7 zertifiziert
• ausgezeichnet mit zahlreichen Awards 
• über 18.000 Anwender in 2.000 Büros 

www.projektpro.com

PRO topic für digitales Projekt- und Baustellenmanagement
Neue App für den erfolgreichen Abschluss Ihrer Projekte

PROJEKT PRO GMBH Ausgewählte Produktinformationen
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Jetzt anmelden für
Informationen zu 
PRO topic unter 

www.pro-topic.com

Controlling und Management für Architekten und Ingenieure 

Es gibt viele gute Arten, wirtschaftlich und 
effizient zu arbeiten. 

PROJEKT PRO unterstützt Sie dabei. 

Jetzt kostenfreie Online-Präsentation buchen! 
Ingrid Kick (Berlin)
� +49 8052 95179-50, ik@projektpro.com 

Entwickelt mit der neuesten Technologie und konzipiert für iOS und Android: 
PRO topic App und die Browseranwendung.
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Mit dem Museum für Naturkunde
beherbergt Berlin ein herausragendes
Juwel: eine der wichtigsten deut-
schen naturkundlichen Forschungs-
einrichtungen und das größte Natur-
kundemuseum Deutschlands. Mit
dem im Jahr 2010 abgeschlossenen
Wiederaufbau des Ostflügels, der im
Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, ha-
ben auch mehr als eine Million in
Alkohol konservierte Tierpräparate
wieder einen Platz gefunden. Die
Glasgefäße sowie die hohe Brennbar-
keit des Alkohols stellen besondere
Anforderungen an die Brandschutzlö-
sung. Die individuell ausgearbeitete
und ganzheitliche Lösung dazu wurde
von WAGNER umgesetzt.

Einen herben Rückschlag erlebte das
Museum während des Zweiten Welt-
krieges. Im Februar 1945 schlug eine
Bombe im zweiten Obergeschoss des
Ostflügels ein. Durch das Wegreißen der
Stützpfeiler stürzte dieser Teil des Mu-
seums bis in den Keller zusammen. Vie-

le vollständige Säugetierskelette, die
einstmals berühmten Wale, Präparate in
der Vogel-, der Riesenschlangen- und
Schildkrötenabteilung und vor allem in
der historisch wertvollen Wurmsamm-
lung, wurden vernichtet. Am Ende des
Krieges war das Museum trotz aller
Schäden arbeitsfähig geblieben. Der
Verlust des Ostflügels führte aber zu ei-
ner Jahre währenden drangvollen Enge
und zu problematischen Brandschutzbe-
dingungen in den übrigen Räumen we-
gen der hohen Konzentration brennbarer
und zugleich einzigartiger Materialien
auf engstem Raum.

Wiederaufbau
Erst 2006 wurde mit dem Wiederauf-

bau begonnen. Der Ostflügel wurde neu
errichtet und die nördlichen und südli-
chen Kopfbauten renoviert und teilweise
restrukturiert. So wurde wieder eine
funktionale und architektonische Verbin-
dung hergestellt. Ins Erdgeschoss sowie
den ersten und zweiten Stock des Ost-
flügels sind die sogenannten Alkohol-

oder auch Nasssammlungen eingezo-
gen. Sie bestehen aus mehr als einer
Million lichtempfindlichen Tierpräpara-
ten, die in 276.000 Glasgefäßen unter-
schiedlichster Größe in Ethanol einge-
legt sind. Die Sammlungen sind von un-
schätzbarem wissenschaftlichem und
kulturellem Wert für die Erforschung der
Entwicklungsgeschichte des Lebens.
Die teilweise über 200 Jahre alten Prä-
parate werden in fünf bis sechs Meter
hohen Sälen in raumhohen, fest einge-
bauten Regalanlagen aus Stahl gelagert.
Im Erdgeschoss befinden sich rund
50.000 Glasgefäße der Fischsammlung
in einer Großvitrine aus Verbundsicher-
heitsglas. Von innen sind diese Regale
durch die Wissenschaftler begehbar und
von außen in den Besucherrundgang in-
tegriert. Dadurch bietet sich dem Publi-
kum ein authentischer Einblick in die
Forschung des Museums. Denn was der
Besucher sieht, ist keine inszenierte
Ausstellung, sondern eine echte For-
schungssammlung, die täglich für wis-
senschaftliche Zwecke genutzt wird.
Weitere 220.000 Gläser mit Schlangen,
Schnecken, Echsen, Fröschen, Spinnen
und zahlreichen anderen Tieren lagern
in den übrigen Etagen.

Hohe Anforderungen an den
Brandschutz

„Zur Lagerung und Präsentation unse-
rer Nasssammlung benötigten wir eine
innovative Lösung, die hohe funktionale
und ästhetische Anforderungen erfüllt“,
so Dr. Peter Bartsch, verantwortlicher
Abteilungsleiter und Kurator für die
Sammlung des Museums für Natur-
kunde.

Wertvollste »Alkoholsammlung« vor Brandgefahr schützen
Berliner Museum für Naturkunde setzt auf modernste Gaslöschtechnik

Ausgewählte Produktinformationen WAGNER

Teile der Forschungssammlung wurden
in den Ausstellungsrundgang für die

Besucher integriert.

Mit einer Höhe von 13,27 m ist der Brachio-
saurus im Berliner Museum für Naturkun-
de das größte montierte Saurierskelett der
Welt.
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Da erstmals die Alkoholsammlung für
das Museumspublikum sichtbar und zu-
gleich für die Wissenschaftler nutzbar
bleibt, stellt insbesondere das Erdge-
schoss eine besondere Herausforderung
für den Brandschutz dar: Die vorhande-
ne Bausubstanz sowie die Großzügigkeit
und die Ästhetik der Räume sollte mög-
lichst erhalten bleiben. Darüber hinaus
würde die Konservierungsflüssigkeit,
rund 85.000 Liter 70-prozentiges Etha-
nol, im Ernstfall dazu beitragen, dass es
zu einer schnellen Brandausbreitung
kommen könnte. Die Glasgefäße der
Sammlung sind zur Kennzeichnung mit
handgeschriebenen Etiketten beklebt.
Würde ein Brand mit Wasser gelöscht
werden, beispielsweise durch eine klas-
sische Sprinkleranlage, so könnten die
Etiketten beschädigt oder gar zerstört
werden. Eine Neuzuordnung der Glas-
gefäße und Präparate wäre bei über
276.000 Objekten nahezu unmöglich.

Die passende Brandschutzlösung
Aufgrund des erweiterten Schutzziels,

kein wasserführendes Löschsystem ein-
zusetzen, hat man sich im Museum für

Naturkunde für eine Gaslöschanlage
entschieden, damit die wertvollen Prä-
parate auch im Fall einer Löschung kei-
nem Wasserschaden ausgesetzt wer-
den. Zum Einsatz kommt eine FirExting®

Mehrbereichslöschanlage mit Stickstoff,
die vom unabhängigen Prüfinstitut VdS
zugelassen ist. Das inerte Löschgas ist
nicht toxisch, löscht rückstandsfrei und
eignet sich daher besonders gut für den
Schutz der hochsensiblen Ausstellungs-
stücke. Die 56 Stickstoff-Löschmittelfla-
schen mit einem Fassungsvermögen
von jeweils 140 Litern sind platzsparend
unterirdisch in einer separaten Lösch-
mittelzentrale untergebracht.

Die Anlage von WAGNER sichert sie-
ben Löschbereiche mit Flächen zwi-
schen 68 und 2.976 m2 in unterschiedli-
chen Geschossen. So sind neben der
großen Glasvitrine im Erdgeschoss bei-
spielsweise riesige Ethanolbecken mit
großen Tierpräparaten in den Kellerräu-
men und die Trockensammlungen im
nördlichen Kopfbau geschützt. Im Falle
eines Brandereignisses wird bereits in
der frühesten Brandentstehungsphase
durch hochsensible TITANUS®-Ansaug-

rauchmelder detektiert und so eine
schnelle Brandbekämpfung eingeleitet.

Wird im Museum ein Brand detektiert,
wird der Alarm an die Brandmeldezen-
trale weitergeleitet, die im Brandfall auch
das Abschalten der Lüftung steuert.
Dann strömt über die Düsen das Lösch-
gas in den Schutzbereich. Bei Einströ-
men des Löschgases öffnen die vorhan-
denen Druckentlastungsklappen auto-
matisch. Nach Erreichen der notwendi-
gen Löschmittelkonzentration schließen
die Druckentlastungsklappen wieder
selbsttätig. Das hier eingesetzte Brand-
schutzkonzept zeichnet sich zudem da-
durch aus, dass der Raum im Brandfall
in kürzester Zeit so geflutet wird, dass
trotz des auftretenden Drucks die wert-
vollen Gläser mit den Exponaten nicht
umkippen bzw. zerstört werden. Durch
die anschließende Haltezeit der Lösch-
konzentration können Rückzündungen
vermieden werden.

Nahezu unsichtbar
Die gesamte FirExting® Löschanlage

ist für die Besucher nahezu unsichtbar,
um die Besichtigung der ästhetisch
hochwertigen Sammlung nicht zu stören.
Die Löschmittelrohre zum Verteilen des
Stickstoffs sind zum großen Teil verdeckt
in Kanälen und Schächten verlegt, und
die Düsen sind direkt unterhalb der
Decke und den Regalböden angebracht,
versteckt hinter Schutz- und Leitblechen.

Fazit
Dank der ausgefeilten Brandschutz-

technik ist der wissenschaftliche Schatz,
den die Tierpräparate im Museum für
Naturkunde darstellen, zuverlässig ge-
schützt. Durch die hochsensible und
fehlalarmsichere TITANUS®-Brand-
frühesterkennung wird ein Zeitvorteil für
das Ergreifen von Gegenmaßnahmen
gewährt. Die verbaute Gaslöschanlage
sorgt in der Folge nicht nur für eine so-
fortige Eindämmung des Brandes, son-
dern vermeidet durch die schonende Lö-
schung auch eine zusätzliche Gefähr-
dung und Beschädigung der Exponate.

www.wagnergroup.com
Eine FirExting®-Gaslöschanlage von WAGNER schützt die wertvollen Exponate der Nass-
sammlung.

WAGNER Ausgewählte Produktinformationen
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Der Kundennutzen im Check

• Zuverlässige und täuschungsalarm-
sichere Brandfrühesterkennung 
durch TITANUS®-Ansaugrauch-
melder.

• Optisch unauffällige Installation der 
Ansaugöffnungen und Löschtechnik 
innerhalb der Vitrinen.

• Keine Beschädigung empfindlicher 
Etiketten durch Löschen ohne 
Wasser.

• Schonende Einleitung des Stick-
stoffs im Fall einer Löschung ver-
hindert das Umkippen von Glas-
gefäßen.
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"Kein Land begrünt so viele Dächer
wie Deutschland"

Interview mit BuGG-Präsident 
Dr. Gunter Mann

Diesen Beitrag wollen wir mit Zahlen
und Fakten beginnen, denn die spre-
chen eindeutig für sich: Deutschland ist
weltweit das Land, das die meisten Dä-
cher begrünt. Mit etwa 8 Mio. m2 kom-
men jährlich auf rund 20 % der deut-
schen Bauwerke neue Dachbegrünun-
gen hinzu. 

Darunter viele kleine Oasen, kreative
Dachgärten und innovative Leuchtturm-
projekte. Im internationalen Vergleich –
vor allem mit Asien – haben wir andere
klimatische Voraussetzungen und zu-
sätzlich einschränkende Gesetzgebun-
gen, die es uns nicht erlauben, solche
grünen Hochhäuser wie in Singapur zu
realisieren. Doch Dr. Gunter Mann, Prä-
sident des Bundesverband Gebäude-
Grün e.V. findet: „Deutschland sollte
selbstbewusster auf seine Gründächer
schauen. Wir haben viele vorzeigbare
und funktionsfähige Objekte, an denen
wir uns orientieren müssen und sagen:
Wir können. Mittelfristig müssen wir al-
lerdings von den einfachen, extensiven
Begrünungen weg und mehr Nutzbares,
Sichtbares realisieren.“

Im Interview erklärt Dr. Gunter Mann
was eine Dachbegrünung so unschlag-
bar macht. Der gelernte Diplom-Biologe
war langjähriger Präsident der Fachver-
einigung Bauwerksbegrünung e.V.
(FBB) und schrieb seine Diplom- und
Doktorarbeit zum Thema „Tiere auf be-
grünten Dächern“. Er verrät uns im
Interview die wichtigsten Punkte, die
man bei der Planung eines Gründachs
beachten sollte.

Was macht das Thema Gründach für
Sie so faszinierend?

Gründächer sind so nicht nur ein – zu-
gegebenermaßen wichtiger – Teil eines
Hauses. Gründächer vereinen eine Viel-
zahl an positiven Wirkungen fürs Haus,
für das umliegende Wohnumfeld und in

Summe aller Gründächer auch für das
Quartier und die ganze Stadt. Unter an-
deren sind das: ökologischer Ausgleich,
Artenschutz, Niederschlagswasserrück-
halt und damit Entlastung der Kanalisa-
tion, Verdunstungskühlung und Stadtkli-
maverbesserung, Feinstaubbindung und
Lärmminderung. In Aufzählung geht die
Bedeutung jeder dieser Aufgaben fast
unter, dabei hat jedes für sich genom-
men eine immense Bedeutung für unse-
re Städte, die Natur und das Klima.

Was macht ein Gründach für Planer
und Bauherren so interessant? 

Gründächer sind auf fast allen Flach-
dächern und leichtgeneigten Dächern
sowohl im Neubau als auch im Gebäu-
debestand realisierbar. Begrünte Dächer
ermöglichen darüber hinaus eine vielfäl-
tige Nutzung der sonst ungenutzten
Dachflächen als Grünfläche, Nutzgarten,
Erholungsraum, Treffpunkt oder Rück-
zugsfläche, sowohl auf Wohn- als auch
auf Geschäfts- und Verwaltungsbauten
oder Schulen. 

Bei fachgerechter Planung und Aus-
führung ist eine extensive oder intensive
Dachbegrünung der perfekte wartungs-
und kostensparende Schutz der Dach-
abdichtung. Letztgenanntes betrifft vor
allem als Umkehrdach ausgeführte
Gründächer gleich im doppelten Sinne:
Sowohl die Wärmedämmung, die bei ei-
ner Ausführung als Umkehrdach über
der Dachabdichtung liegt, als auch die
Begrünung schützen die Dachabdich-
tung vor mechanischer und thermischer
Beanspruchung. Im Bereich der Dachbe-
grünungen setzen sich Umkehrdach-
konstruktionen in Deutschland immer
mehr durch. Ein dazu noch begrüntes
Umkehrdach hat viele Vorteile. 

Aus Kosten- und Nachhaltigkeitsgrün-
den ist der Schutz der Dachabdichtung
sehr wichtig. In den 60er/70er-Jahren
war dies noch die Achillesferse des Hau-
ses, das dem Flachdach im Allgemeinen
einen schlechten Ruf einbrachte. Dafür

gibt es nun mit dem Umkehrdach eine
bewährte Lösung. Die Wärmedämmung,
die beim Umkehrdach über der Dachab-
dichtung liegt, und die Begrünung schüt-
zen die Dachabdichtung doppelt vor me-
chanischer und thermischer Bean-spru-
chung und verlängert somit die Lebens-
dauer des Daches. 

Der Kostenfaktor spielt beim Bauen
eine große Rolle. Wie sieht der beim
begrünten Dach aus?

Schon in der Bauphase schneidet das
Umkehrdach vergleichsweise kosten-
günstig ab. Die i.d.R. verwendeten XPS-
Dämmplatten können wetterunabhängig
ohne Verkleben oder Verdübeln und da-
mit zeitsparend aufgebracht werden.
Nachfolgende Gewerke können direkt
darauf aufbauen. Die druckfesten und
begehbaren Dämmplatten schützen die
darunterliegende Dachabdichtung schon
in der Bauphase. Dauerhaft geschützt
durch die Wärmedämmung und die
Dachbegrünung verlängert sich die Le-
bensdauer der Dachabdichtung um das
doppelte gegenüber normalen Flachdä-
chern. Das senkt die sonst anfallende In-
standhaltungs- und Modernisierungs-
kosten enorm. 

Welche Punkte sollten bei der
Planung unbedingt beachtet werden?

Für ein dauerhaft funktionsfähiges, be-
grüntes Dach sind zusätzlich zu den all-
gemeinen Planungsgrundlagen (wie hin-
reichende Statik, wurzelfeste Dachab-
dichtung, ausreichende Dachrandhöhe,
usw.) weitere Dinge unbedingt zu beach-
ten. So gibt es insbesondere drei Kern-
punkte, die bei der Planung eines be-
grünten Daches eine wichtige Rolle spie-
len.

1. Die Druckfestigkeit der 
Wärmedämmung

Vor allem bei Intensivbegrünungen mit
Aufbauhöhen ab 30 cm und einem Ge-
wicht von über 300 kg/m2 und bei ge-

Ausgewählte Produktinformationen Bundesverband GebäudeGrün e.V. 

Gründe für eine Dachbegrünung
BegrünteDächer ermöglichen eine vielfältige Nutzung und genutzter Dachflächen

Dr. Gunter Mann, Präsident des Bundes-
verband GebäudeGrün e.V. „Deutschland
sollte selbstbewusster auf seine Grün-
dächer schauen.“
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InformationsZentrum Beton

Im Herzen Berlins richtet das Infor-
mationsZentrum Beton, die Beuth
Hochschule für Technik, die Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft
(HTW) und die Technische Universität
Berlin (TU) zum 9. Mal die Betonfach-
tagung aus. In vier Themenfeldern
wird über zwei Vortragstage zu neues-
ten Entwicklungen rund um die Be-
tonbauweise berichtet. 

Wir laden Sie gemeinsam recht herz-
lich zu zwei ereignis- und diskussionsrei-
chen Tagen nebst einer umfangreichen
Fachausstellung nach Berlin ein. Infor-
mationen und Anmeldung unter
www.betonfachtagung.de.

Die vier Themenfelder
In der Session Infrastruktur widmen

sich die Referenten der Thematik Bau-
werksdiagnose zur Erhaltung der Infra-

struktur, dem Potential von Beton im
kommunalen Straßenbau sowie den ver-
änderten Regelwerken zum Neubau von
Wasserbauwerken. 

Die zweite Session Recycling/End of
Life steht ganz im Zeichen der Nachhal-
tigkeit und dem schonenden Umgang
mit unseren Ressourcen. Es werden
Möglichkeiten der Wiederverwendung/
Aufbereitung von Beton vorgestellt. Hier-
für müssen bereits in der Planungspha-
se Vorgaben und Schnittstellen beachtet
werden, um später die Werkstoffe min-
destens gleichwertig einsetzen zu kön-
nen. 

Der zweite Tag startet mit der Session
Dauerhaftigkeit. Es werden neue Ver-
fahren zur Betonanalytik vorgestellt so-
wie Fragen zum Frost- und Frost-Tau-
mittel-Widerstand von Beton beantwor-
tet. Zudem wird die Vermeidung einer
schädigenden AKR im Betonstraßenbau

und die Weiterentwicklung der DIN 1045
Teil 2 behandelt. 

In der abschließenden Session Inno-
vationen im Bauwesen werden die in-
teressantesten Entwicklungen und zu-
kunftsweisende Technologien im Beton-
bau aufgezeigt. Hierzu zählen Infra-
leichtbetone, der 3D-Druck und klinker-
effiziente Zemente.

Wir bieten Unternehmen, öffentliche
Auftraggebern die Möglichkeit sich auf
die kommenden Veränderungen einzu-
stellen und die Fragen der Zukunft zu
beantworten.
www.betonfachtagung.de

9. Betonfachtagung in Berlin
12. und 13. November 2019 – jetzt anmelden

nutzten Dachflächen mit Personen- und
Kraftfahrzeugverkehr muss auf eine aus-
reichend druckstabile Wärmedämmung
geachtet werden. 

2. Die Windsogsicherung
Die lose auf die Dachabdichtung ver-

legten Wärmedämmplatten müssen
durch Auflast (Kies, Platten, Gründach)
windsogsicher fixiert werden. Dies kann
im Begrünungsfall ein geeigneter Grün-
dachaufbau übernehmen. Die Anforde-
rungen an den Gründachaufbau hängen
von den objektspezifischen Gegeben-
heiten (Lage, Gebäudehöhe, Dachgeo-
metrie) ab. Anforderungen und passen-
der Gründachaufbau werden berechnet.

3. Die Dampfdurchlässigkeit des 
Gründachaufbaus

Für ein funktionierendes Gründach ist
die wichtigste Bedingung der dampf-
durchlässige Gründachaufbau. Grund-
voraussetzung dabei ist eine geeignete
Dränage, die ausreichend belüftet ist
und eine Wasserdampfdiffusion über die
Dachbegrünung an die Umgebung zu-
lässt. Das verhindert einen dauerhaften
Wasseranstau auf dem Dach, der bau-
technisch nicht zulässig ist.

Der Bundesverband GebäudeGrün
e.V. (BuGG) ist derzeit mit einer Projekt-
gruppe dabei, die BuGG-Fachinforma-
tion „Begrüntes Umkehrdach“ zu erstel-

len. Darin sind dann ausführlicher geeig-
nete Aufbauten beschrieben.

Was liegt alles im Aufgabenbereich
Ihres Bundesverbandes?

Der Bundesverband GebäudeGrün
ging 2018 aus der Verschmelzung der
beiden über viele Jahrzehnte etablierten
Verbände Deutscher Dachgärtner Ver-
band e.V. (DDV) und Fachvereinigung
Bauwerksbegrünung e.V. (FBB) hervor.
Der BuGG ist Fachverband und Interes-
sensvertretung gleichermaßen für Unter-
nehmen, Städte, Hochschulen, Organi-
sationen und alle Interessierten rund um
die Gebäudebegrünung (Dach-, Fassa-
den- und Innenraumbegrünung). Die Mit-
gliederzahl beläuft sich auf fast 350 Mit-
glieder aus verschiedenen Bereichen
rund um die Dach-, Fassaden- und In-
nenraumbegrünung. Wir erstellen unter
anderen Arbeitshilfen zu verschiedenen
Themen rund um die Gebäudebegrü-
nung, wie: „Sicherer Gewerkeübergang“,
„1x1 der Dachbegrünung“, „Leitfaden für
Kommunen“. Unsere langjährige Kom-
petenz bringen wir in Planungs- und
Ausführungshilfen wie z.B. die „Liste
wurzelfester Bahnen und Beschichtun-
gen“ ein, wir betreiben Richtlinienarbeit
bei der FLL und initiieren und begleiten
Forschungsprojekte. Im Herbst wollen
wir erstmals den „BuGG-Marktreport Ge-
bäudegrün 2019“ veröffentlichen.
www.gebaeudegruen.info 

Bundesverband GebäudeGrün e.V. Ausgewählte Produktinformationen
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BAUKAMMER BERLIN
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Heerstraße 18/20
14052 Berlin

Tel. (030) 79 74 43 - 0
Fax (030) 79 74 43 29

info@baukammerberlin.de
www.baukammerberlin.de

A 50239

� Berliner Verkehrspolitik zunehmend unsozial
� Energiewende: Fakten, Missverständnisse, Lösungen
� Berliner „Ingenieure ohne Grenzen“ – in Ruanda
� HOAI europarechtswidrig: Anmerkungen
� Fort- und Weiterbildung Winterhalbjahr 2019/2020
� Gebäudeenergiegesetz: Stellungnahme
� Wohnungsbau verbessern: § 34 BauGB modifizieren
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